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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit über den Thurgau im zweiten Villmerger Krieg und 
beim Vollzug des vierten Landfriedens wird in zweifacher Hinsicht begrenzt: 

I. Sie verzichtet bewußt auf die rechtshistorische Auswertung der Quellen 
und berücksichtigt lediglich politische Zusammenhänge. Wo es nötig wurde, die 
Vorgänge rechtshistorisch zu beleuchten oder zu untermauern, stützt sie sich aus
schließlich auf Sekundärliteratur. 

2. Sie verfolgt den Vollzug des vierten Landfriedens nur so lange, bis die 
neuen Bestimn1ungen in den thurgauischen Gerichten wirksa1n wurden, auch 
wenn sie der Gerichtsherr oder ein Teil der regierenden Orte nicht oder noch nicht 
anerkannten. 

In1 übrigen wurde die Stellung Zürichs besonders berücksichtigt, welches als 
treibende Kraft die Verhältnisse ün Thurgau in dieser Zeit maßgeblich beein
flußte. 

Während meiner Nachforschungen durfte ich von verschiedenen Seiten ver
ständnisvolle Unterstützung entgegennehmen. Ein erster Dank gebührt Herrn 
Professor Dr. Leonhard von Muralt für die vielen Ratschläge und Hinweise, mit 
denen er die Arbeit wesentlich förderte. Wertvolle Hilfe leisteten mir Herr Pro
fessor Dr. W. H. Ruoff und Herr Professor Dr. H. C. Peyer. Im Staatsarchiv 
Frauenfeld unterstützte mich Herr Dr. Bruno Meyer mit zahlreichen Auskünften 
über thurgauische Problen1e. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Einen besonderen Dank schulde ich auch allen Beamten in den Archiven und 
Bibliotheken, die mir den Weg zu den Quellen und zur Literatur ebneten. Nicht 
vergessen möchte ich auch alle Freunde und Bekannten, von denen ich manche 
nützliche Anregung empfing. 





I. DER THURGAU AM VORABEND 
DES ZWEITEN VILLMERGER KRIEGS 1 

1. Die regierenden Orte und der Thurgau 

Neben der Durchführung gesamteidgenössischer Ziele im Thurgau bestand 
für den einzelnen Ort oder die jeweilige Gruppierung der regierenden Orte die 
Aufgabe, ihre Stellung in der gemeinen Herrschaft zu wahren oder gar zu stärken. 
Dieses Ziel wurde nur durch das Interesse an den Bünden und dem inneren Zu
sammenhang der Eidgenossenschaft begrenzt. Vom Beginn des 16. Jahrhunderts 
bis zur Französischen Revolution waren die Reformation und ihre Auswirkungen 
das vorherrschende Thema dieses Kan1pfs um den Einßuß. Gestärkt durch ihre 
guten Beziehungen zum Reich, enthob die katholische Mehrheit der regierenden 
Orte 1524 Zürich eine Zeitlang seines Mitspracherechts im Thurgau, um es zu 
zwingen, die Reformation in der Landgrafschaft aufzugeben. Zürich dagegen 
plante, seine Grenze bis zum Bodensee vorzuschieben, und versuchte unter dem 
ersten Landfrieden, die katholischen Orte im Thurgau zurückzudrängen, nachdem 
es sie in den vorhergehenden Friedensverhandlungen nicht zum Verzicht auf die 
Mitherrschaft bewegen konnte 2. Es suchte eine völlige Hegemonie in der Ost
schweiz zu erreichen, die es bereits durch die Erwerbung der Herrschaft K yburg 
vorbereitet hatte 3• Als sich nach der Niederlage Zürichs im zweiten Kappeler 
Krieg beide Parteien ihre Herrschaftsrechte gegenseitig garantierten4, bahnte sich 
unter ilmen ein sehr labiles Gleichgewicht an, das bis 1712 weitgehend durch die 
katholische Vorherrschaft und die ihr genehme Interpretation des Landfriedens 
bestinlmt wurde. Es ist kennzeichnend für die Lage des Thurgaus in dieser Zeit, 
daß Zürich zwar seine Stellung unter dem ersten Landfrieden nicht halten konnte, 
daß aber auch die katholischen Orte die Ziele der Gegenreformation nicht völlig 

I Dieses Kapitel beruht zwar auf eigener Arbeit, stützt sich aber vorwiegend auf Sekundärliteratur. 
2 J. A. Pupikofer, Geschichte der Landgrafschaft Thurgau, Frauenfeld 1889, Bd. 2, S. 290. 
3 Siehe Joh. Dierauer, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Gotha 1921, Bd. 3, S. 149. 
4 Dierauer 3, S. 186. 
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durchzusetzen vermochten. Der daraus resultierende Zustand befriedigte keines 
der beiden Lager, sondern reizte sie imn1er wieder zu Kraftproben. Nun zeigte 
sich neben dem verbindenden auch der trennende Charakter der gemeinen Herr
schaften. Der Friede unter den regierenden Orten war imn1er dann gefährdet, 
wenn hier die Glaubenspartien aufeinanderstießen 5• Durch die Reformation ka111 
ein störendes Element in die Eidgenossenschaft. Anderseits wirkte aber auch der 
durch das Tridentinum restaurierte Katholizisrnus mit seinen Bünden staatlich 
zersetzend 6• 

Nachdem die katholischen Orte während der Kappeler Kriege nut Österreich 
zusarmnengegangen waren, stützten sie sich vor allem seit der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts auf ihre Bündnisse mit Spanien, Savoyen, Frankreich, den1 
Wallis und den1 Bischof von Basel. Unter sich schlossen sie 1586 den Goldenen 
Bund und ließen damit eine katholische und eine evangelische Eidgenossenschaft 
entstehen. Das Bündnissystem bedeutete einen schweren Schaden für die Eid
genossenschaft und gefährdete ihre Neutralität und ihre Unabhängigkeit7• Es 
ermöglichte aber den Versuch, die Ziele des Tridentinums auf der Grundlage des 
zweiten Landfriedens in den gemeinen Herrschaften durchzusetzen, in einer 
Politik, die vorwiegend religionspolitische und weniger nationale Gesichtspunkte 
in den Vordergrund stellte 8• In den ennetbirgischen Vogteien, im Freiamt, in 
Uznach, Gaster und Sargans, sowie teilweise auch in Baden hatten die katholi
schen Orte Erfolg und konnten so einen Korridor durch die Schweiz legen, 
während sich im Thurgau und im Rheintal die Nähe Zürichs für den Protestantis
mus vorteilhaft bemerkbar machte. 

Die Front der evangelischen Orte wies kaum eine solche Stärke auf. Sie 
schlossen zwar unter sich 1572 die «Hülfliche Vereinigung» ab und suchten sich 
auch durch Bünde mit ausländischen Fürsten und Städten zu schützen, doch er
reichten sie auch im Zusammengehen rnit England und Holland nie die Größe 
des katholischen Blocks. Zudem strebten Zürichs und Berns Interessen auseinan
der; Bern sah nach Westen, Zürich nach Osten 9. Gesarnthaft brachten die evan
gelischen Orte mehr Verständnis für nationale Belange in ihrer Politik auf 10• 

Nicht nur in den Voraussetzungen, sondern auch im Instrumentarium der 
Politik waren die evangelischen Stände im Thurgau benachteiligt. Den Orts
stinlmen nach befanden sich Zürich und Evangelisch-Glarus in hoffnungsloser 
Minderheit. Sie verloren 1555 zudem ihren Rückhalt an Bern, als die Appellation 

5 Dierauer 3, S. 114. 
6 Dierauer 3, S. 343. 
7 Dazu siehe bespielsweise: Dierauer 3, S. 433, S. 456. 
8 Dierauer 3, S. 343. 
9 Dierauer 3, S. 162/63. 
10 Dierauer 3, S. 343. 
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in Landfriedenssachen von den Zehn Orten an die Sieben Orte übergingu. Schon 
vor den Kappeler Kriegen strebte man an der Limmat darnach, daß Streitigkeiten 
in Glaubenssachen nicht 1nehr durch die Mehrheit der Stimmen, sondern durch 
paritätische Schiedsgerichte gelöst würden. Unter dem Druck der außenpoliti
schen Verhältnisse im Dreißigjährigen Krieg stimmten die katholischen Orte 1632 

dem auf gleichen Sätzen beruhenden, schiedsgerichtlichen Spruch zu und bestä
tigten ihn iin dritten Landfrieden. Sie beharrten aber nachher iin Uttwiler, Lust
dorfer und iin Kappeler Handel auf den1 Mehrheitsprinzip 1 2 • 

Der ungünstigen Stellung der evangelischen Orte in1 Thurgau standen aber 
auch Vorteile gegenüber. Die Mehrheit der Untertanen war protestantisch und 
bildete in Streitigkeiten em gewisses 1nachtpolitisches Argument, besonders 
weil Zürich sie über sein Kirchenregin1ent beemflussen konnte. Obwohl es mit 
Bern zusammen die militärische Kraft der iimern Orte weit übertraf, blieb deren 
Einfluß iin Thurgau doch vorherrschend. Dieses Mißverhältnis n1ußte die evan
gelischen Orte reizen, den Ausgleich, der mit politischen Mitteln kaum erreichbar 
war, auf dem Schlachtfeld zu suchen. Es ist erstaunlich, daß diese Ausmarchung 
im Gegensatz zu Deutschland bis 1712 unterblieb. Die Beziehungen zu Frankreich 
trugen aber immer wieder dazu bei, daß sich die Parteien nie zu weit voneinander 
entfernten 13 • Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich die Lage aber so 
verschärft, daß sich die katholischen Orte zu umfassenden Kriegsvorbereitungen 
verabredeten, weil sie bei der ersten günstigen Gelegenheit den Angriff des evan
gelischen Lagers erwarteten. Den katholischen Thurgauern wurde dabei die Rolle 
zugedacht, unter der Führung des Landvogteiamts 1nit den Truppen des Abts 
von St. Gallen zusammen die wichtigsten Plätze des Thurgaus gegen den Zugriff 
Zürichs zu sichern. Die verschiedenen Ordenshäuser sollten m Wil Vorräte 
zusamn1entragen 14• Der Plan stieß aber auf Schwierigkeiten, besonders weil sich 
die Geistlichen nicht zu größeren Leistungen geneigt zeigten. Immerhin wurde 
die katholische Mannschaft des Thurgaus aufgezeichnet und der Kriegsplan 1708 

unter dem Eindruck der Toggenburger Wirren dahm abgeändert, daß em Korps 
bei Aadorf emen Vorstoß Zürichs ins Toggenburg verhindern sollte 15• 

Zündstoff für einen Krieg war iin Thurgau an sich genügend vorhanden. Seit 
dem Gachnanger Handel iin Jahre 1610 beschworen Streitigkeiten in der Land
grafschaft mindestens siebenmal eme unmittelbare Kriegsgefahr herauf. Daß es 
nie zu emer Auseinandersetzung kam, lag vielleicht daran, daß die Orte eine ge-

11 Konrad Straub, Rechtsgeschichte der evangelischen Kirchgemeinden der Landschaft Thurgau unter den eid-
genössischen Landfrieden (1529-1792), Frauenfeld 1902, S. XIII. 

12 Pupikofer, S. 627ff., S. 651 ff. 
13 Joh. Dierauer, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Gotha 1912, Bd. 4, S. 84. 
14 E.A., 6.2, S. 557-56o, S. 585-586, S. 6rr--615. 
15 E.A., 6.2, S. 1444-1446. 
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wisse Scheu hegten, sich der gemeinen Herrschaften wegen zu bekriegen. Jeder 
übergriff richtete sich direkt gegen die mitregierenden Orte und barg den Vor
wurf des Bundesbruchs in sich. Der Streit um das Toggenburg bot hier einen 
neutraleren Hintergrund, un1 die seit langen1 schwelenden innereidgenössischen 
Konflikte auszutragen. 

2. Das Landvogteiamt 

Der Landvogt, das Bindeglied zwischen den Eidgenossen und dem Thurgau, 
wechselte alle zwei Jahre in einem bestiilllnten Turnus unter den regierenden 
Orten. Zürich konnte so nur alle zwölf Jahre einen Landvogt stellen. Im Laufe 
von zwei Durchgängen kan1 dazu noch ein Vertreter des evangelischen Teils von 
Glarus, so daß die Landgrafschaft während achtundzwanzig Jahren nur sechs Jahre 
durch protestantische Vögte verwaltet wurde. Die Stellung des Landvogts, der 
bis 1712 als erste Instanz in Landfriedenssachen handelte 16, wurde nach der Refor
mation schwieriger. Die regierenden Orte wurden sich über die Religion nicht 
einig, und konnten deswegen in den gen1einen Herrschaften keine durchsetzen. 
So fiel es dein gemeinsamen Amtmann schwer, alle Stände zufriedenzustellen. 
Dafür konnte er um so sicherer auf die Unterstützung seiner Religionspartei zäh
len, was ihn veranlaßte, auch ihre politischen Ziele durchzuführen. So vertrat der 
katholische Landvogt in Glaubenszwisten gewöhnlich mit dem Landvogteiamt 
zusammen die katholische Partei; dafür unterstützten ihn dann die katholischen 
Orte mit ihrer Mehrheit auf der Tagsatzung 17• Daran änderte auch der Tag
satzungsabschied von 1652 nicht viel, der bestimmte, daß die Landvögte nach dem 
geltenden Recht unparteiisch entscheiden sollten 18. Selbst die Interpretation des 
Landfriedens war ja umstritten. Von einigen Ausnahmen abgesehen, kümmerten 
sich die Orte überhaupt nur dann un1 die Regierung im Thurgau, wenn ein Not
schrei von dort zu ihnen drang 19• 

Weniger hervortretend, aber kaum weniger bedeutend waren die andern 
Beamtungen des Landvogteiamts, der Landammann, der Landschreiber und der 
Landweibel. Unter dem ersten Landfrieden verlangten die Untertanen, daß die 
Evangelischen hier zum Zuge kämen20• Weil aber die Mehrheit der regierenden 
Orte diese Stellen besetzte, gingen sie unter dem zweiten Landfrieden wieder voll
ständig in katholische Hände über. Als sich im 16. und 17. Jahrhundert der Unter
schied zwischen den Regierenden und den Regierten immer mehr vergrößerte, 

16 Straub, S. XIII. 
17 Dierauer 3, S. 443 f. 
18 Alfred Knittel, Werden und Wachsen der evangelischen Kirche im Thurgau, Frauenfeld 1946, S. 298. 
19 Pupikofer 2, S. 451 f. 
20 Pupikofer 2, S. 294. 
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fanden es die Herren unschicklich, daß die thurgauischen Untertanen durch 
Thurgauer regiert würden, und vergaben das An1t des Landammanns und die 
Landschreiberei an innerschweizerische Familien21 • Dadurch dürfte sich der katho
lische Charakter des Landvogteian1ts noch verstärkt haben. 

Der Wert dieses Systems lag für die innern Orte darin, daß sie die gesamte 
Regierung in ihrer Hand halten und überwachen konnten. Sie stellten die Beamten 
nut den gründlichsten Kenntnissen der thurgauischen Rechtsverhältnisse. Die 
evangelische Seite dagegen besaß kein beständiges Verwaltungsorgan. Ihr Einfluß 
begann erst, wenn sie den Landvogt stellte oder ein Fall vor die regierenden Orte 
gezogen wurde. Daß unter diesen Bedingungen einzelne Parteien bevorteilt wer
den konnten, liegt auf der Hand. Besonders der letzte katholische Landammann, 
der Urner Ignaz Rüpplin, welcher bis 1712 amtierte, stand deswegen bei den 
evangelischen Orten in einem üblen Ruf. Wäre wenigstens der Landan1mann 
evangelisch gewesen, so hätte er sich vielleicht zu einer Kontrollinstanz des meist 
katholischen Landvogts entwickeln und mildernd in den Lauf der Geschehnisse 
eingreifen können. 

3. Die Gerichtsherren und die Landschajt 22 

In den Gerichtsherrschaften standen sich der Herr und die Gen1einde als zwei 
Kräfte gegenüber. Innerhalb des größeren Verbandes der Landgrafschaft waren 
beide noch nicht organisiert, als die Eidgenossen 1460 den Thurgau eroberten. 
Sie waren deswegen nicht fähig, die ihnen von den Orten anerbotene Verwaltung 
des Thurgaus zu übernehmen, und verpaßten so die Gelegenheit, als freies Glied 
der Eidgenossenschaft beizutreten. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden die 
Gerichtsherren einen1 gemeinsamen V ertrag unterworfen, welcher die Grundlage 
für den spätern Gerichtsherrenstand bildete. 

Die Reformation ließ auch die Landschaft erwachen, hoffte sie doch auf eine 
bürgerliche Befreiung23 • Die Unruhen in Deutschland reizten sie, gegen die 
Rechte der Gerichtsherren vorzugehen. Der Ruf nach einer Landsgemeinde 
wurde laut. Man wollte sich von der Herrschaft der regierenden Orte und den 
adeligen Vorrechten befreien24• Die Landschaft erreicht 1525 in einem einjährigen 
V ertrag, daß verschiedene Rechte der Gerichtsherren abgeschafft wurden. Vor 
allem ermöglichte man ihr den Auskauf aus der Leibeigenschaft. Die Niederlage 
der Bauern jenseits des Rheins fegte diese Zugeständnisse aber wieder weg. Als 

2I Bruno Meyer, Die Gemeindewappen des Kantons Thurgau, Frauenfeld r96o, S. II f. 
22 Die großen Linien dieses Abschnittes sind vorgezeichnet in: B. Meyer, Wappenbuch, S. 14ff.; B. Meyer, Der 

Thurgau und die Eidgenossenschaft in der Landvogteizeit, Steckbom 1948, S. 8-r3. 
23 Pupikofer 2, S. 185. 
24 Pupikofer 2, S. 199f. 
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die Reformation schließlich im Thurgau durchdrang, zeigte sich die Verbindung, 
welche bezeichnend für die folgenden Jahrhunderte sein sollte; Zürich stützte sich 
auf die Gemeinden und suchte nut ihnen die Forderungen der Glaubenserneuerung 
durchzusetzen. Unter dem ersten Landfrieden baute die evangelische Landschaft 
ihre Stellung auf Kosten der Gerichtsherren aus25 • Sie führte die Landsgemeinde, 
welche sie schon vor den1 ersten Kappeler Krieg besaß, n1it dein ständigen Aus
schuß der «Zwölfer» wieder ein und verbündete sich sogar nut der Zustinrmung 
von Zürich und Glarus zum Schutze der Reformation nut den umliegenden 
Landschaften. 

Nach ihrem Sieg bei Kappel errichteten die katholischen Orte, gestützt auf den 
zweiten Landfrieden, ihre V orn1achtstellung in1 Thurgau. W eil sich die Land
schaft nut der Reformation verbunden hatte, 1nußte ihr die Macht genommen 
werden. Die Landsgemeinde und die «Zwölfer» verschwanden26• In der Folge 
arbeiteten die katholischen Orte nut den Gerichtsherren zusammen, die nicht oder 
nur gezwungen der neuen Lehre beigetreten waren und mit wenigen Ausnahmen 
wieder zum alten Glauben zurückkehrten. Das Interesse an dieser Zusammen
arbeit war gegenseitig. Sollten die Gerichtsgemeinden auf der Ebene der Land
schaft wieder erstarken, so waren die gerichtsherrlichen Rechte bedroht. Die 
Gerichtsherren erhielten den größten Teil ihrer früheren Befugnisse wieder und 
erreichten auch, daß sie die Kriegsämter im Thurgau ohne die Landschaft besetzen 
konnten27. Dafür führten sie willig die Gegenreformation bei ihren Untertanen 
durch, indem sie neben andern Maßnahmen vor allem durch das Einpflanzen 
katholischer Minderheiten in ihren Gebieten den katholischen Kultus wieder
herzustellen suchten28• Unter sich schlossen sie sich zum Gerichtsherrenstand zu
sammen. 

An einer Zusa1nmenarbeit mit der Landschaft dagegen hatte weder die katho
lische Mehrheit der regierenden Orte noch die Landvogteiverwaltung ein Inter
esse. In ruhigen Zeiten stützten sie sich auf die Gerichtsherren, in unruhigen 
kamen sie der Landschaft entgegen, weil sie ihr militärisches Aufgebot brauchten. 
So erhielt sie in der Landesordnung von 1626 die Landsgemeinde wieder, die 
aber auf den Einspruch der Gerichtsherren bald widerrufen wurde29. Ein ähn
licher Vorgang spielte sich zur Zeit des Bauernkriegs ab. Als es der Landschaft 
nicht gelang, über die Landsgemeinde ihren Willen kundzutun, suchte sie eine 
andere Möglichkeit. Nachdem die erste Kriegsordnung von 1618, die auf den 

25 Alfred Knittel, Die Reformation itn Thurgau, Frauenfeld 1929, S. 291 ff. 
26 Knittel, Werden und Wachsen, S. 27 
27 Pupikofer 2, S. 357ff., S. 415. 
28 Siehe z.B. Knittel, Werden und Wachsen, S. 53f. 
29 Pupikofer 2, S. 520. 
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Gerichtsherren aufbaute, sich nicht als glücklich er,vies, brachte die Kriegsord
nung von 1628 ein vern1ehrtes Mitspracherecht der Landschaft. Die Gerichts
herren verloren ihre Militärärnter. An ihrem Ansehen geschwächt, suchten sie 
1641 ohne großen Erfolg Hilfe bei der Tagsatzung30 • In der Folge wurden die 
Quartiere zur eigentlichen Vertretung der Landschaft. Ein Zusarm11engehen zwi
schen Gerichtsherren und Gemeinden war gelegentlich rnöglich, vor allem gegen 
V erwaltungsn1ißbräuche seitens des Landvogteian1ts oder zur Lösung gemeinsa
n1er Aufgaben, welche die Religion nicht berührten. 

Gegen Ende des r6. Jahrhunderts begannen die regierenden Orte beider Reli
gionen, ihren Einfluß in1 Thurgau durch den Kauf von Gerichtsherrschaften zu 
er,veitern. Trotz seiner in1 17. Jahrhundert eher gespannten Finanzlage erwarb 
Zürich Wellenberg-Hüttlingen, Neunforn, Steinegg und gegen heftigen Wider
stand der katholischen Orte Weinfelden und Pfyn31 • Dagegen ließ es aus Furcht 
vor gefährlichen Folgen Sonnenberg und Man1mern fahren. Später ern1unterte es 
seine Bürger, Herrschaften aufzukaufen. Als sich zu Beginn des I 8. Jahrhunderts 
seine wirtschaftliche Lage stark besserte, belehnte es auch Güter in1 Thurgau32• 

Auf katholischer Seite waren es die innerschweizerischen Klöster und einige 
Privatpersonen sowie thurgauische Ordenshäuser, die sich einzelne Herrschaften 
sicherten, danut sie nicht in evangelische Hände fielen. Das Kloster Einsiedeln zog 
Sonnenberg, Freudenfels und Gachnang an sich, Muri kaufte Eppishausen und 
Klingenberg, Fischingen erwarb Lonu11is und Spiegelberg. Das Stift St. Urban 
verwaltete Liebenfels und Herdern, die Abtei St. Gallen die Herrschaft Wängi. 
Das Kloster Rheinau sandte seine Statthalter nach Man1mern. Die von Roll und 
die Reding aus der Innerschweiz finden sich zeitweise in Mammern, die Herren 
von Beroldingen aus Uri in Gachnang. Die ganze Bewegung stellt einen Versuch 
der regierenden Orte dar, ihren Einfluß in1 Thurgau über ihre Mitregierung hinaus 
auf einer zweiten Ebene zu fördern. In1111erhin gelang es Zürich nicht, die katholi
sche Mehrheit auf den1 Gerichtsherrentag zu brechen, doch bildeten die evangeli
schen Gerichtsherren eine Minderheit, nut welcher gerechnet werden rnußte. 

Es erhebt sich nun die Frage, wie die evangelischen Orte nach eine1n Sieg 
über ihre katholischen Gegner die Verhältnisse zwischen den Gerichtsherren und 
der Landschaft ändern würden. Eine Erneuerung der Landsgemeinde lag kaum 
irn Sinne einer Zeit, die Herren und Untertanen scharf trennte. Es war aber zu 
erwarten, daß die Stellung der Gerichtsgemeinden gegenüber den1 Gerichtsherrn 
irgendwie gestärkt ,vürde. 

30 Pupikofcr 2, S. 617. 
31 Anton Largiadcr, Geschichte von Stadt und Landschaft Zürich, Erlenbach-Zürich 1945, Bd. 1, S. 453f. 
32 Die Auskünfte über die wirtschaftliche Lage Zürichs erteilte mit freundlicherweise Professor Dr. Peyer von1 

Staatsarchiv Zürich. 
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4. Die konfessio11elle Lage33 

Zürich hatte unter den1 ersten Landfrieden die Reforn1ation in1 Thurgau 
durchgesetzt und die Landeskirche san1t der Synode eingerichtet. Z \vischen 1531 

und 1712 prägten dann der Z\Veite Landfriede und seine Folgen die konfessionelle 
Lage. Die katholische Mehrheit der Orte betrachtete ihn als provisorische Über
gangsbestin11nung bis zu den Beschlüssen einer allgen1einen Kirchenversan1n1-
lung34. Für sie ,var der Protestantismus eine sektiererische Ab,veichung von1 alten 
Glauben. Sie anerkannten ihn unter den gegebenen Un1ständen und gestatteten 
ih111 die öffentliche R.eligionsübung, allerdings nur als Ausnahn1erecht innerhalb 
des buchstäblichen \V ortlauts des Landfriedens. Sie hielten die Fiktion von der 
unteilbaren Einheit der katholischen Kirche aufrecht. Des,vegen ,vollten sie den 
Evangelischen keine eigene Gesetzgebung gestatten, sondern suchten sie weiterhin 
den1 Kirchenrecht des alten Glaubens zu unterwerfen. Darun1 bestritten sie ihnen 
auch das Recht zu eigener Kirchenbildung. Kirchenleitung und Kirchenhoheit 
lagen in den Händen der Sieben Orte, und wenn sie Recht setzten, etwa in den 
Verordnungen über den Kultus, die Feiertage oder die Kirchenzucht, so galt es 
grundsätzlich für beide Konfessionen. Allerdings delegierten sie alhnählich einige 
Befugnisse über die Evangelischen an den Stand Zürich. 

Die z,veitrangige Stellung des Protestantisn1us wurde noch durch die übrigen 
Artikel des Landfriedens und deren Interpretation betont. Der alte Glaube konnte 
sich ungehindert ausdehnen, während die Evangelischen ihre Religion nur im 
bisherigen Un1fang ausüben durften. Eine katholische Minderheit von drei ein
gebürgerten Fannlien konnte die Einführung ihres Gottesdienstes in der Pfarr
kirche verlangen. Dagegen wurde die Errichtung neuer evangelischer Kultstätten 
untersagt und von den katholischen Orten als unzulässige Neuerung behandelt. 
An jeder Kirche 1nit evangelischen1 Kultus besaß der Katholizisn1us den Anspruch 
zu seiner Verwendung. Deswegen durften beispielsweise unbenützte Altäre nicht 
entfernt werden. Das Kirchengut hatte grundsätzlich dem alten Glauben zu 
dienen, auch wenn der Landfriede dem neuen Bekenntnis gewisse Rechte daran 
zugestand. Die unter den1 ersten Landfrieden entstandenen Schöpfungen kirch
licher Autonomie der Evangelischen wurden nicht anerkannt. So konnten die 
Stillstände in den Gen1einden, außer in Dießenhofen, Gachnang 1md Neunforn, 
nicht eingeführt werden. An ihrer Stelle handelten in den Städten die Ratsherren, 
in den Dörfern die Ortsbeamten neben dem Pfarrer und den Kirchenpfl.egern35 • 

Unanfechtbar blieb der Bcschluß der Gen1einden, den neuen Gottesdienst in der 
33 Die Ausführungen dieses Abschnitts stützen sich auf Straub, S. 81-180. 
34 Pupikofer 2, S. 372. 
35 PLtpikofcr 2, S. 716. 
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Pfarrkirche einzuführen. Das geistliche An1t der Evangelischen galt aber als eine 
nur zugelassene Modifikation des katholischen Priesteran1ts. 

Der Landfriede und noch 111ehr dessen Durchführung gaben also bei gleichen 
Bedürfnissen grundsätzlich den1 Katholizisn1us den Vorzug. Weil die katholischen 
Orte keine eigene Gesetzgebung für die Evangelischen wünschten, traten an ihre 
Stelle das Gewohnheitsrecht und die Verträge, welche der Kollator oder der 
Bischof von Konstanz als Kirchenoberer einerseits und die Ge111eindegenossen 
oder Zürich als Landfriedenspartner anderseits miteinander abschlossen. Zürich 
erreichte, daß viele Kollatoren sich bei Pfarr\vahlen an seine Vorschläge hielten 
oder ihrn ,vcnigstens ein En1pfehlungsrecht einräun1ten. W eil die innern Orte 
aber fürchteten, daß auf diese W eise ihre Vorteile alln1ählich ver,vischt würden, 
behielten sie sich 16 5 1 für derartige Verträge die Genehnugung der regierenden 
Orte vor. lnm1erhin war das Verhalten der katholischen Stände doch nicht einfach 
Willkür, \veil der Landfriede als geltendes Recht nicht auf Parität und kirchen
rechtliche Trennung abzielte. Die tatsächlichen Verhältnisse zeigten denn auch 
vor allein nach dem ersten Villmerger Krieg einen Zug zur Parität. Religions
streitigkeiten endeten meist nut eine1n Kon1promiß. Trotzdem war die thurgaui
sche Landschaft in den hundertachtzig Jahren, in welchen der zweite Landfriede 
galt, von religiösen Zwistigkeiten erfüllt, welche die Atmosphäre oft unnötig 
verbitterten. 

Die Gegenreformation blieb denn auch nicht ohne Erfolge. ltn Jahre 1540 

bekannten sich von den dreißig- bis vierzigtausend Thurgauern etwa zwei- bis 
dreitausend zum Katholizisn1us; 1711 traf es etwa zwölftausend Katholiken auf 
siebenundvierzigtausend Protestanten. Von den zweiundsechzig Kirchgen1einden 
blieben vierzehn bein1 evangelischen Kultus, achtzehn führten den rein katholi
schen Gottesdienst wieder ein, und dreißig wurden paritätisch. Es zeigt sich auch 
in diesen Zahlen die günstigere Stellung der katholischen Kirchgen1einden, welche 
den Schutz der Mehrheit der Orte und ihrer Beamten genossen und sofort nach 
ihrer Wiederherstellung in den alten kirchlichen Verband mit seinen Einrichtun
gen traten36• 

Indessen machte sich bereits da und dort ein langsan1es Hinneigen zur Parität 
ben1erkbar, die später unter den1 vierten Landfrieden vollständig durchgeführt 
wurde. Die katholischen Orte sahen im Landfrieden ein gewöhnliches Landes
gesetz und forderten deswegen den Mehrheitsentscheid für seine Interpretation. 
Zürich betrachtete ihn als einen Vertrag zwischen zwei Kontrahenten, was ein 
Übern1ehren nicht gestattete. Es erreichte 1632 das Rechtsverfahren in landfried
lichen Streitigkeiten, das mehr Unparteilichkeit gewährleistete. Die katholischen 

36 Pupikofcr 2, S. 381. 
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Orte fochten es aber beständig an, weil sie immer eine Entscheidung im paritäti
schen Sinne erwarten mußten. 

Beim Vollzug des Landfriedens schafften die katholischen Orte die thurgaui
sche Synode ab und wiesen alle Restaurationsvorschläge zurück. Sie gestatteten 
aber 1567, daß die evangelischen Geistlichen die Zürcher Synode besuchten. Sie 
bereuten zwar ihren Entschluß bald, doch beharrte Zürich darauf. Als den ober
thurgauischen Prädikanten der Besuch des St.-Galler Kapitels verboten wurde, 
erschienen sie seit 1592 ohne Erlaubnis der regierenden Orte ebenfalls auf der 
Zürcher Synode37. 

Im weiteren suchte Zürich auch das Ehegericht über seine Glaubensgenossen 
an sich zu ziehen. Die Tagsatzung übertrug es zwar 1532 den1 Chorgericht des 
Bischofs von Konstanz, doch entschied Zürich je nach der politischen Lage irrrmer 
wieder Ehestreitigkeiten. Schließlich überließ die Tagsatzung 1608 Zürich die 
Ehegerichtsbarkeit in Fällen, wo beide Parteien evangelisch waren. Vergeblich 
betrieb der Bischof rnit dem kaiserlichen Restitutionsedikt 1629 die Rückgabe 38• 

Daneben beaufsichtigte die Limmatstadt auch die protestantischen Schulen in1 
Thurgau und versah sie mit den nötigen Verordnungen 39. Alle diese an Zürich 
delegierten oder von ihm beanspruchten Rechte bildeten die Grundlage seines 
Kirchenregiments in1 Thurgau. 

Gesamthaft gesehen, muß die Lage des Protestantismus im Thurgau als sehr 
erneuerungsbedürftig, wenn nicht gar als drückend bezeichnet werden. Die 
Händel am Vorabend des zweiten Villn1erger Kriegs zeigen die äußerst gereizte 
Stimmung beider Religionen. Eine wirkliche Besserung der Verhältnisse ließ sich 
durch Umbildung oder Aufhebung einzelner Bestimmungen des zweiten Land
friedens nicht erreichen. Für eine Erneuerung des Systems war eine Veränderung 
seiner Grundlage nötig. 

37 Pupikofer 2, S. 491 ff. 
38 Knittel, Werdeu und Wachsen, S. r79f. 
39 Knittel, Werden und Wachsen, S. 326ff. 
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II. DER THURGAU IM ZWEITEN VILLMERGER KRIEG 

1. Ursachen und Anlaß des Kriegs 1 

ln1 Zuge der von den katholischen Orten 1695/96 beschlossenen Rüstungs1naß
nahmen befahl Abt Leodegar Bürgisser von St. Gallen der Gen1einde Wattwil 
den Bau einer Straße über den Ricken, un1 so eine Verbindung zwischen den 
inneren Orten und dein Reich zu schaffen. Diese stellte die Arbeit aber bald ein, 
weil sie über ihre Kräfte ging, und wies darauf hin, daß das Toggenburg 1663 die 
Frondienste abgelöst hätte. Bald drehte sich der aufkeimende Streit um die 
l:Zechte und Freiheiten der Toggenburger. Sie suchten bei Schwyz und Glarus 
Hilfe und erneuerten 1703 gegen den Willen des Abts ihr Landrecht von 1436 

nut den beiden Orten. Der Abt hatte bereits 1702 ein Bündnis nut dem Kaiser 
abgeschlossen, was ihn das Wohlwollen der Frankreich zuneigenden katholischen 
Orte kostete. Er rief 1703 die Vernuttlung der Eidgenossenschaft an. Nach einigen 
ergebnislosen Tagsatzungen gaben sich die Toggenburger 1704 nut Hilfe von 
Schwyz und Glarus eigene Behörden. Zürich unterstützte sie und zog mit reli
gionspolitischen Vorstellungen alln1ählich auch Bern auf seine Seite, das bisher 
zum Abte hielt. Obwohl die zwei Stände kein Recht besaßen, sich einzumischen, 
verlangten sie doch Religionsfreiheit für das Toggenburg und begannen plötzlich 
die Landeshoheit des Abts darüber anzuzweifeln, welche sie bisher anerkannten. 
Der Abt lehnte 1707 die in sechs Punkten forn1ulierten Begehren der Toggen
burger ab, die ihm Zürich und Bern unterbreitet hatten und die zum Teil reine 
Willkür waren. Darauf gaben sich die Toggenburger einen Regierungsausschuß, 
einen großen und einen kleinen Landrat und eigneten sich später auch das hohe 
Gericht an. Danut hofften sie die Herrschaft des Abts abzuschütteln. Zudem ver
schärfte sich aber der bereits bestehende Glaubenshader, als die evangelische Mehr
heit des obern An1ts ihren Gottesdienst im untern Amt durchsetzen wollte. Als 
der Abt gegen die Eigenn1ächtigkeit Klage erhob und Bern die eidgenössische 
I Dieser Abschnitt stützt sich vorwiegend auf: Richard Feiler, Geschichte Berns Bd. 3, Bern 1955, S. 243-261; 

Hans Nabholz, Leonhard von Muralt, Richard Feiler, Edgar Bonjour, Geschichte der Schweiz, Bd. 2, Zürich 
1938 S. 106ff. 
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V ern1ittlung nur unter sch,veren Bedingungen gestatten wollte, neigten sich die 
katholischen Orte irm11er n1ehr den1 Abte zu. Daniit begann die konfessionelle 
Scheidung in diesen1 Geschäft 2

• Verschärft durch den Neukircher flandel irn 
Thurgau, drohte 1708 zun1 Leidwesen Berns der Krieg. Zürich san1111elte bereits 
Truppen bei Turbenthal3, doch konnte die Gefahr nochn1als abgewendet ,verden. 
Während Zürich nun in1111er n1ehr darauf hinsteuerte, den Toggenburger Handel, 
wenn nötig auf kriegerische Weise, zur Ausn1archung innereidgenössischer Gegen
sätze zu benützen, suchte Bern noch zu verniitteln oder hoffte dieses Ziel friedlich 
zu erreichen. An beiden Orten bekä1npften sich die Kriegs- und Friedensparteien. 
Doch ließ sich der Abt 1710 wegen der Besetzung seiner Schlösser Schwarzen
bach, Lütisburg und Iberg durch die Toggenburger nicht zu unvorsichtigen 
Gegenn1aßnahn1en verleiten, ,vie die Kriegsparteien beider Stände hofften. Da 
er sich weiterliin ruhig verhielt, bekä1npften sich die Religionsparteien in1 Toggen
burg gegenseitig weiter. 

Die vorteilhafte außenpolitische Lage n1ußte die zwei Stände reizen, die schon 
lange bestehenden innern Problen1e auf niilitärischem Wege zu lösen. Auf Kaiser 
Joseph I., der sich des Abts angenommen hatte, folgte sein zurückhaltenderer 
Bruder Karl IV. Die europäischen Mächte waren im spanischen Erbfolgekrieg 
gebunden und hatten keine freie Hand, in der Schweiz eir1zugreifen. Doch ließ 
der Kongreß von Utrecht, der im Januar 1712 zusammentrat, cm baldiges Ende 
dieser günstigen Zeit erwarten. Die katholischen Orte hatten sich zudem in1 
Mailänder Kapitulat eng an Philipp V. und an Frankreich angelehnt. Es erschien 
nun unwahrscheinlich, daß die Mächte, die in europäischen Fragen sich trennten, 
in eidgenössischen zusammenarbeiten würden4• Außerdem forderte die Lage in1 
Toggenburg in den ersten Monaten des Jahres 1712 gebieterisch ein Eingreifen. 

Der Thurgau hatte in diesem Handel bisher kaum eine Rolle gespielt. Die 
Untertanen beobachteten bald nut freudigen, bald nut besorgten Augen das 
Treiben in1 Toggenburg, doch hielten sie sich an ihre Pflicht, in Zwistigkeiten 
unter den regierenden Orten stillezusitzen. 

2. Der Feldzug der Zürcher in der Ostschiveiz 

Im März 1712 waren die Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten 
im Toggenburg so gestiegen, daß sieben Gememden des untern An1ts, durch em 
Gnadenmanifest des Abts veranlaßt, beschlossen, sich wieder unter seine Herr-

2 Dicrauer 4, S. 185. 
3 Dierauer 4, S. 187. 
4 J. Gtfr. Guggenbühl, Zürichs Anteil am Zweiten Villmerger Krieg 1712, Zürich 1911, S. 19ff. 



schaft zu begeben. Der Zürcher R.atsprokurator Ulrich Nabholz, der die Inter
essen der Lin1111atstadt in1 Toggenburg ,vahrnahn1 und den Aufstand gegen den 
Abt leitete, konnte die Sezession nicht verhindern. Er plante, sie auf n1ilitärischem 
Wege rückgängig zu 111achen, ,varen doch die abgefallenen Gebiete in der Lage, 
rund z,veitausend Mann zu stellen. Die Toggenburger Frage n1ußte als Vorwand 
für die Lösung eidgenössischer Problen1e aufrechterhalten ,verden. Er berichtete 
an1 2. April 1712 vor den R.äten in Zürich und verlangte die Erlaubnis zur Beset
zung der Klöster Magdenau und Neu-St. Johann, 11111 sich den Rücken für einen 
Angriff auf das untere An1t zu sichern 5. Der Rat in Bern lehnte zuerst ab, gab 
dann aber unter den1 Einfluß der Kriegspartei an1 7. April doch seine Zustin1-
1nung. Zürich bewilligte den Sturn1 an1 9. April. Danut war der Knoten geknüpft, 
der den Krieg in sich barg 6• 

Nachden1 der Zürcher Rat bereits a1n 18. März die ersten Kriegsn1aßnahn1en 
getroffen hatte 7, beschloß er noch an1 2. April, aus den1 Grüninger, Turbenthaler 
und Winterthurer An1t dauernd je vier Kon1pagnien auf den Musterplätzen 
bereitzuhalten. Sie sollten dem Landrat zu Hilfe eilen, wenn seinem Vorgehen 
Widerstand entgegengesetzt ,vürde 8• Nach den1 Beschluß zur Einnahn1e der 
Klöster begann Zürich einen Auszug vorzubereiten, un1 die Maßnahme nuli
tärisch zu sichern. Das 1708 aufgestellte Elgger Korps, welches zehn Infanterie
und drei l(avalleriekompagnien zählte, wurde durch Truppen aus andern Korps 
verstärkt und 111arschierte an1 I 3. und 14. April in Elgg ein. Sein Oberko1nman
dierender, der pietistische Obn1ann Bodn1er, war bevollmächtigt, nut der Zu
stitnmung seines Kriegsrats den Toggenburgern Hilfe zu leisten 9• Am II. April 
ermahnte Zürich auch seine Obervögte in den thurgauischen Herrschaften Wellen
berg, Steinegg, Neunforn, Weinfelden und Pfyn zurWachsamkeit10• 

Die Befürchtungen des Toggenburger Landrats, die Sezession könnte von der 
Alten Landschaft aus unterstützt ,verden, ,varen nicht ganz aus der Luft gegriffen. 
Die sanktgallischen Kriegsräte in Wil erwogen bereits an1 30. März, einer äbtisch 
gesmnten Minderheit in der Ge1neinde Mosnang nulitärisch zu helfen, un1 die 
Sezession dieses wichtigen Punktes an der Hulftegg zu erreichen. Dazu sollten 
aber nur Toggenburger verwendet werden, u1n Zürich nicht zum Eingreifen zu 
reizen 11 • Anderseits wurde den Kriegsräten von St. Gallen aus befohlen, alles zum 
Auszug vorzubereiten. Sie organisierten darauf die Bewachung Wils und boten 

5 E.A .• 6.2, S. 2476. 
6 Guggenbühl, S. 21. 

7 STAZ, B.IIl.217, Kriegsprotokoll 1712. 
8 STAZ, B.IV.227, Coram Ducentis, 2.4.1712. 
9 STAZ, B.IIl.217, Kriegsprotokoll, 8. 4. 1712. 
10 STAZ, B.IV.224. 
11 STIS, F.1602, Ledergerb, Wil, an die Abtei St.Gallen. 



die ersten Truppen auf 12 • An1 12. April wurde die Abtei St. Gallen vom Auszug 
der Zürcher benachrichtigt. Obwohl 111aßgebende Kreise darin nur ein Druck
nutte! für einen Vergleich in der Toggenburger Frage vern1uteten, gab Abt 
Leodegar Bürgisser an1 13. April den Mobilisationsbefehl 13 • Wil verstärkte seine 
Garnison, und die Offiziere begaben sich auf ihre Posten 14. Bereits zeigte sich aber 
auch die erste Krise in der äbtischen Führung. Der Ko1nn1andant von Wil, Oberst
wachtrneister Felber, rügte den schlechten Zustand des Kon1niissariats und drohte, 
deswegen das Kon1n1ando niederzulegen 15 • 

Seit einiger Zeit bestand in St. Gallen ein Kriegs- und Mobilisationsplan. Die 
äbtischen Truppen sollten sich in1 Raun1 Bischofszell-Muolen-Höggersberg
Goßau san1n1eln, gegen Appenzell wachen und die Schlösser Man1n1ertshofen, 
Rogg\vil, R.on1anshorn und I-Iagenwil als Stützpunkte vor allen1 gegen die un
zuverlässigen evangelischen Thurgauer sichern. Je vierhundert Mann wurden zur 
Besetzung der \Vichtigen bischöflich-konstanzischen Städte Arbon und Bischofs
zell bestimn1t 16• Anderseits plante man, offensiv ein Korps von Wil aus gegen das 
Toggenburg vorzuschieben, das sich nut den dortigen Katholiken und den von 
Uznach her vorgehenden Schwyzern verbinden sollte. Man hoffte sechstausend 
Mann zusamn1enzubringen, t1111 die heranziehenden Zürcher aufzuhalten. Den 
katholischen Thurgauern wurde dabei die Rolle zugedacht, ihren Anmarsch von1 
Hörnligebiet her zu verlangsan1en 17. Ende März reichte auch Nabholz in Zürich 
einen Operationsentwurf ein, der wohl den Absichten der dortigen Generalität 
entsprach. Er wünschte, daß etwa dreitausendsechshundert Zürcher von Elgg 
nach Rickenbach n1arschicrtcn. Während etwa tausend Mann Wil bewachten, 
hätte der Rest 1nit den Toggenburgern zusan1men die Sezession niederzuwerfen. 
Nachher sollten die Mannschaft bei Wil und sechshundert Zürcher aus dem Tog
genburg nach Elgg zurückkehren 18. 

Diese beiden Pläne standen sich gegenüber, als die Toggenburger in der 
Nacht von1 12. auf den 13. April die Klöster besetzten. Die Katholiken des untern 
Amtes san1n1elten sich darauf unter Major Bolliger auf dem Kirchhof von Bütsch
wil, u1n bis zur Ankunft der äbtischen Truppen Widerstand zu leisten. Oberst
wachtn1eister Felber zog inzwischen ein Korps bei Wil zusammen und hoffte, 

12 STIS, F.16o2, Kriegsrat zuWil, 11.4.1712. 
13 STIS, F.16o2, Kanzler Püntiner an die Abtei St.Gallen, 13.4.1712. 

STAZ, A.236.4, Mobilisationsbefchl Abt Leodegar Bürgissers. 
14 STIS, F.16o2, Ledcrgcrb, Wil, an die Abtei St. Gallen, 12.4.1712. Beschluß des Kriegsrates von Wil am 12.4.1712. 
15 STIS, F.1602, Felber, Wil, an die Abtei St. Gallen, 12.4.1712. 
16 STAZ, A.236.20, Fürstlicher Befehl an die Offiziere des Landeshofmeisteran1ts, undatiert. Unmaßgebliches 

Projekt, auf welchen Plätzen sich die Mannschaft des Landcshofmeisteramts versammle, undatiert. 
17 STIS, F.16o4, Kriegsplan 1712. 
18 STAZ, A.236.20, w1daticrtes Stück. Wie aus verschiedenen Angaben geschlossen werden kann, muß es in den 

letzten Tagen des Monats März 1712 abgefaßt worden sein. 



danut die Lage beherrschen zu können 19. Die Evangelischen aus Wuppenau und 
Un1gebung ,veigerten sich aber, ins Toggenburg n1itzuziehen. Mit drei Stunden 
Verspätung marschierte Felber ab, doch erreichte ihn bald die Kunde vom 
Anrücken zürcherischer V er bände gegen Eschlikon 20. Er n1ußte seinen auf die 
Nacht geplanten Angriff aufgeben und zun1 Schutze Wils zurückkehren. Die 
evangelischen Toggenburger erstürn1ten darauf den Kirchhof und nahn1en 
Bolliger gef:1ngen 21 . 

An1 13. und 14. April hatte Nabholz auf Grund seines Planes in Elgg um 
einen raschen Ann1arsch ersucht22. Zürich hatte ihn bereits an1 rr. April be,vil
ligt23. Obwohl die Truppen noch nicht vollzählig eingetroffen waren, rückte die 
Generalität n1it einen1 Hilfskorps über thurgauisches Gebiet nach Eschlikon, wo 
sie an1 14. April gegen Abend anka1n. Als Berichte eintrafen, daß die äbtischen 
Truppen sich san1n1elten, forderte Obn1ann Bod1ner Verstärkungen an24. Obwohl 
Nabholz inzv1ischen n1eldete, er habe alle wichtigen Stellungen in1 Toggenburg 
in der Hand, n1arschierte das Heer, welches nun zweitausendsiebenhundert Mann 
zählte, a1n folgenden Morgen weiter und erreichte gegen zehn Uhr die Ebene 
von Rickenbach, an deren Rande sich die Mauern Wils erheben. Auf der Grenze 
wartete der vierörtische Schirn1hauptn1ann Keller und fragte, was diese Truppen
bewegungen zu bedeuten hätten. Die Kriegsräte antworteten ihn1 nut einem in 
Zürich abgefaßten Manifest, welches den Auszug als eine Maßnahme zun1 Schutze 
der Toggenburger und nicht zun1 Angriff auf die Rechte anderer Orte darstellte. 
Bei einen1 zweiten Besuch kurz darauf protestierte Keller im Namen der regieren
den Orte und des Abts gegen die Verletzung der thurgauischen und sanktgalli
schen Gebiete25 . Die Kriegsräte antworteten ihn1, sie täten nur, was nötig 
sei26. Ihre Truppen nahn1en nun Rickenbach kan1pflos ein. Bodmer legte eine 
Besatzung an die Thurbrücke bei Schwarzenbach und stellte so die Verbindung 
1nit den Toggenburgern her27. 

Das Erscheinen der Zürcher vor Wil hatte Felber daran gehindert, in1 Toggen
burg einzugreifen. Er verfügte allerdings erst über einen kleinen Teil der äbtischen 
Streitmacht, da die Ausschüsse aus dem Hofineister- und dem Goßauer An1t erst 
am 16. April in Wil eintrafen 28• Bodn1ers Schätzungen, daß etwa sechzehn Korn-

19 STAZ, A.236.4, Fclbcr an Pfarrer Flicgaufin Kilchbcrg, 13.4.1712. 
20 STIS, F.1603, Fiskal Germann an die Abtei St.Gallen, 14.4.1712. 
21 STIS, F.1602, Bericht der Wilcr Kriegsräte, 13. 4. 1712. 
22 STAZ, A.236.4. 
23 STAZ, A.236.4, Coram Militaribus. 
24 STAZ, A.236.4, Kriegsräte in Eschlikon an die Kriegsräte in Elgg, 14.4.1712. 
25 STIS, F.16o3, Keller an General Reding, 14.4.1712. STAZ, A.236.4, Bodmcr an Zürich, 15.4.1712. Sekretär 

Lavatcr an Zürich, 15.4.1712. 
26 STIS, F.1603, Fiskal Gennann, Wil, an die Abtei St.Gallen. 
27 STAB, Toggcnburg-Büchcr, A.240, Bodmer an Zürich, l 5. 4. 1712. 
28 STIS, F.16o2, Bericht Fiskal Gcrmanns. 
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pagnien in Wil lägen, waren jedenfalls übertrieben 29 • Noch am 14. April schrieb 
Fiskal Germann aus Wil nach St. Gallen, n1an hätte keine Truppen gegen die 
Zürcher30 • Anderseits herrschten in Wil falsche Vorstellungen von den niilitäri
schen Absichten Zürichs. Noch an1 14. April glaubten die Kriegsräte des Abts, 
daß die Zürcher über Turbenthal direkt ins Toggenburg einfallen ,vürden3 '. Der 
Aufmarsch in Eschlikon überraschte sie, so daß sie den sofortigen Zuzug weiterer 
Mannschaften verlangten und an1 folgenden Tage den Landsturn1 anschlugen. 
Sie ließen den Hügel Schabegg oberhalb Wils befestigen. In Eile wurde aus den 
ankonrmenden Ausschüssen ein Korps gebildet, welches am 17. April bereits 
dreitausend Mann zählte. Das Manifest der zwei Stände fand in der Abtei St. Gallen 
natürlich keinen Glauben, und auf die Versicherung Zürichs, die Bewegungen 
geschähen nicht zu ihren1 Nachteil, sondern un1 die Unruhen in1 Toggenburg zu 
stillen, antwortete der Abt mit heftigen Vorwürfen32 • Er suchte bei Luzern, 
Schwyz und Glarus Hilfe 33• Luzern versprach Religion und Region zu schinnen 34 • 

Eine katholische Tagsatzung in Brunnen sollte die entsprechenden Schritte ver
abreden. 

Auf die Nachricht von der Expedition der Zürcher verlegte Nabholz am 
15. April die Toggenburger nach Schwarzenbach, wo er mit Bod1ner zusammen
traf, der noch am gleichen Abend Wil angreifen wollte. Nabholz riet ihm, den 
Sturm bis zum folgenden Tag zu verschieben, und besetzte die Brücke bei 
Henau, um die Zufuhr zur Stadt abzuschneiden35 • In der Nacht reifte aber ein 
anderer Entschluß. Wie im Ratssaal trafen auch im Feldkriegsrat die Gegensätze 
aufeinander. Bodn1er drängte zun1 Angriff. Die Mehrheit der Kriegsräte aber, 
ohne die der General keinen solchen Entschluß fassen konnte, war dagegen. Die 
Zustimmung Berns zu diese1n Schritt, der die Schirmorte der Abtei verletzen und 
den offenen Krieg herbeiführen 1nußte, fehlte. Zürich lief Gefahr, seine ganze 
Last allein tragen zu n1üssen. Neben den politischen Bedenken stimintcn der 
Proviantmangel, der angeschlagene Landsturm und die laufenden Verstärkungen 
des Feindes die Kriegsräte vorsichtig, so daß sie schließlich den Rückzug anord
neten 36• Verfolgt vo1n Zorn des angriffslustigen Nabholz, fluteten die Truppen 
wieder nach Elgg zurück. Am gleichen Tage reiste die Generalität nach Zürich, 

29 STAZ, A.236.4, Bodmer an Zürich, 15. 4. 1712. 
30 STIS, F.1603. 
31 STIS, F.1603, Fiskal Germann an P.Johannes, St.Gallen, 14.4.1712. 
32 STAZ, B.IV, 227, Zürich an den Abt, 12.4.1712. STIS, F.1603, Abt Leodegar an Zürich und Bern, 15.4.1712. 
33 STIS, F.16o2, Abt Leodegar an Glarus und Schwyz, 13. 4. 1712. F.1603, Abt Leodegar an Luzern, 14. 4. 1714. 
34 STAL, 685, Luzern an den Abt, 17. 4. 1712. 
35 STAZ, A.236.4, Nabholz an einen Ratsherrn, 16.4.1712. 
36 STAZ, A.236.4, Sekretär Lavater an Ratsherrn Leu, Rüti, 17. 4. 1712. Zentralbibliothek Zürich, Aktensamm

lung E. Dürstelers über den Toggenburger Krieg, E.4. Stadtarchiv Wil, P. Nikolaus Haymann, Chronik des 
Zwölferkriegs (Übersetzung). 
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un1 sich zu rechtfertigen und weiter zu beraten. Ein Erfolg war dein nulitärisch 
ungenügend vorbereiteten Schritt beschieden; die äbtische Sezession itn Toggen
burg war erloschen. 

Der Rückzug hob die bedrückte Stin1n1ung in St. Gallen wieder. Fidel von 
Thurn, der Außennunister des Abts, frohlockte, Zürich sei zurückgekrebst, weil 
zwei Drittel der Eidgenossenschaft sein Unternehinen verurteilten 37 • In Wil erwog 
der Kriegsrat, die Feinde zu verfolgen. Als an1 17. April aber wieder einige 
Zürcher Kon1pag1uen in Eschlikon und Balterswil erscluenen, fürchtete er bereits 
\vieder einen neuen Schlag. Man glaubte, die Zürcher würden sich nut den 
Appenzellcrn, den Thurgauern und der Stadt St. Gallen gegen Arbon und Ror
schach wenden. Das Stin1n1ungsbaron1eter stieg und fiel38• 

In St. Gallen gelangte n1an alln1ählich zur Überzeugung, daß der Krieg un
nuttelbar bevorstehe. Es war klar, daß Wil nicht sehr lange wiederstehen würde, 
besonders weil N abholz in den Tagen nach dein Rückzug seiner Waffengefährten 
die Verbindung zun1 Hinterland, die Brubbacher Brücke, zerstörte 39• Die Wiler 
Kriegsräte wünschten deshalb die Erlaubnis, die Zürcher in1 Thurgau angreifen 
und Bischofszell als neue Verbindung nach St. Gallen besetzen zu dürfen. Der 
Abt erlaubte ihnen aber nicht, die Grenzen zu überschreiten40• Er hoffte wohl, die 
von den uninteressierten Orten nach Baden einberufene Tagsatzung würde den 
Zwist auf gütliche Weise lösen. Allerdings suchte er nut den Wiler Kriegsräten 
zusanlffien bei den katholischen Orten doch um die Bewilligung nach, im Thurgau 
operieren und Bischofszell einnehmen zu dürfen 41 • Ein Gesandter des Abts bereiste 
eiligst die Fünf Orte und warb um Hilfe. Die Kriegsräte in Pfäffikon gestatteten 
schließlich die Besetzung Bischofszells, unter der Bedingung, daß es nach dem 
Krieg wieder zurückgegeben werde42• Als der äbtische Gesandte in Luzern jedoch 
die Besetzung Arbons und Bischofszells nut eidgenössischen oder kaiserlichen 
Truppen anregte und die Aufmahnung der österreichischen Herrschaften be
gehrte, antwortete ihn1 der Rat kühl, er hoffe, die bisherigen Veranstaltungen 
würden der allgemeinen Not abhelfen 43• 

Inzwischen wurden die Zürcher im Lager von Elgg benachrichtigt, daß der 
Feind sich aus den thurgauischen Herrschaften nut Proviant und Mannschaften 
verstärke, daß die Wiler Truppen täglich an Zahl wüchsen und der Landvogt im 

37 STIS, F.1603, Fidel von Thurn an Abt Leodegar, 17. 4. 1712. 
38 STIS, F.1603, Fiskal Germann an die Abtei St.Gallen, 17.4.1712. 
39 STIS, F.16o3, Abt Leodegar an Luzern, 19. 4. 1712. 
40 STIS, F.16o3, Kommissionsräte in Wil an die Abtei St.Gallen, 21.4.1712. Wiler Kriegsprotokoll, 24.4.1712. 
41 STIS, F.16o3, Abt Leodegar an die Kriegsräte von Pfäffikon, 22. 4. 1712. E.A., 6.2., S. 2487, Komnussionsräte 

in Wil an Luzern, 21. 4. 1712. 
42 STIS, F.16o3, Kriegsräte in Pfäffikon an den Abt, 24. 4. 1712. Obervogt Schenkli von Platten aus Pfäffikon 

an den Abt. 21. 4. 1712. 
43 STAL, 685, Statthalter und Rat von Luzern an Schultheiß und Rat von Luzern, 23.4.1712. 
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Thurgau n1öglicherweise Befehl habe, sich zun1 Abte zu schlagen44• Anderseits 
nahte die von den Uninteressierten angesagte Tagsatzung, und Zürich brauchte 
nach den1 unrühmlichen Abzug vor Wil einen raschen 1nilitärischen Erfolg und 
ein Pfand, u1n seine Ziele in den Verhandlungen durchzusetzen. Die Kriegsräte 
in Elgg schlugen nun den1 Rat an1 22. April in eine1n Me1norial die Eroberung 
des Thurgaus vor. Bereits am I I. April hatte n1an die Einnahn1e der Rheinüber
gänge bei Dießenhofen und Stein erwogen, aber nochn1als zurückgestellt45 • Nun 
genehn1igte Zürich den Vorschlag der Elgger Kriegsräte a1n 23. April. Die Beset
zung Kaiserstuhls, Badens, Mellingens und Bren1gartcns durch die katholischen 
Orte erleichterte ihnen ihren Entschluß. Bern wurde nicht befragt. Sein Vorschlag, 
die gemeinen Vogteien zur Neutralität zu n1ahnen, kan1 zu spät, zeigt aber, daß 
der Gedanke, den Thurgau zu erobern, zürcherischen Ursprungs war 46. Die 
Berner Gesandten in Zürich gaben aber für ihre Person die Einwilligung dazu, 
als man ihnen vorstellte, jede Verzögerung sei gefährlich47 • Wie bein1 Rückzug 
von Wil bestinlmten also auch hier politische Gründe die niilitärischen Operatio
nen, wenn auch lllllitärische Überlegungen an1 Rande für die Eroberung des 
Thurgaus sprachen, wie die Sicherung der Rheinlinie, die Verstärkung der eigenen 
Truppen durch evangelische Untertanen und die Sperrung der Zufuhr aus der 
Landgrafschaft an den Abt. 

Inzwischen versuchte eine Delegation aus Glarus ohne großen Erfolg, den 
Toggenburger Landrat zu einen1 Waffenstillstand zu bringen 48. Sie setzte ihre 
Ben1ühungen am Hofe in Rorschach fort, doch hatte sich der Abt bereits auf das 
jenseitige Ufer des Bodensees zurückgzogen. Seine Minister erklärten sich aber 
bereit, die Streitigkeiten rechtlich regeln zu lassen. Sie hätten sich bisher innerhalb 
ihrer Grenzen gehalten und wollten das weiter tun49. Am 25. April langten die 
Gesandten in Elgg an. Auf ihr Begehren antworteten ihnen die Kriegsräte auf 
Zürichs Befehl, man lasse sich die Gedanken zu Wohlstand und Ruhe in der 
Eidgenossenschaft angelegen sein, doch diene der Auszug nur dazu, eine auf
richtige Mediation zu erreichen 50• Die kahle Antwort zeigte deutlich, daß man 
nicht zu einem Waffenstillstand bereit war. 

Die Operationen zur Eroberung des Thurgaus waren inzwischen bereits an
gelaufen. Nachdem am 21. April einige Kompagnien in Aadorf, Maischhausen 

44 STAZ, A.236.5, Sekretär Lavater an den Unterschreiber in Zürich, 19.4.1712. 
45 STAZ, A.236.4. Coram Militaribus, II. 4. 1712. A.236.5, Schreiben Lavaters, unbekannter Adressat, 22. 4. 

1712. A.236.20, Mc1norial Nr. I, undatiert. 
46 STAZ, A.236.5, Bern an Zürich, 23.4.1712. 
47 STAB, Toggenburg-Bücher, A.395, Gesandte in Zürich an Bern, 23.4.1712. STAZ, B.IV.225, Zürich an die 

Kriegsräte in Elgg, 23. 4. 1712. 
48 STAZ, A.236.5, Nabholz an Zürich, 29.4.1712. 
49 STAZ, A.236.5, Keller, Lichtcnstcig, an Ratsherrn Leu, Rüti, 29.4.1712. 
50 STAZ, A.236.5, Zürich an die Kriegsräte in Elgg, 26.4.1712. 
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und Ifwil Quartier bezogen hatten, setzten sich in der Morgenfrühe des 25. April 
drei Kompagnien Infanterie und zwei Schwadronen Kavallerie niit zwei Ge
schützen nach Frauenfeld in Marsch und besetzten die Stadt ohne Widerstand 
un1 fünf Uhr n1orgens. Die Tore standen wohl nicht ohne Absicht offen. Die 
Bürgerschaft wurde ihrer Pflicht gegen die regierenden Orte entlassen und in den 
Eid Zürichs genoinn1en. Sie hatte die Schlüssel zu Stadt und Zeughaus abzu
liefern. Das Oberan1t wurde von den Kriegsräten konsigniert 51 • 

In einein zweiten Schritt sicherte Zürich den übrigen Thurgau, indein es sich 
auf die festen Plätze und die wichtigen Übergänge warf. Haupt1nann Edlibach 
legte noch an1 25. April eine Garnison von achtzig Mann ins Kloster Ittingen 
und besetzte 111it den restlichen hundert Mann seiner Kon1pagnie den Flußüber
gang bei Stein an1 Rhein 52. Ein Teil der Ittinger Besatzung zog an1 6. Mai in 
das Kloster Kalchrain sowie in die Schlösser Herdern und Klingenberg. Eine Kom
pagiue unter Hauptn1ann Hirzel wurde im Kloster Fischingen, eine andere unter 
Major Waser itn Schloß Sonnenberg einquartiert. An beiden Orten nahn1en die 
Koinmandanten die Schlüssel der Magazine zu ihren Handen, dan1it kein Proviant 
und keine Munition mehr in Feindeshand geliefert werden können 53 • An1 glei
chen Tage zogen auch zwei Kon1pagnien in Rheinau ein, das damals zun1 Thur
gau gezählt wurde. Sie verständigten sich n1it den1 Abt des Klosters über eme 
Garnison. Dallllt befand sich die Rheinlinie von Stein bis Eglisau m der Hand 
Zürichs. Die ganze Besetzung des Thurgaus hatte nach dem Befehl der Stadt so 
zu erfolgen, daß «durch gute disciplin der guete willen der Thurgaweren er
gwunen werdes4». 

Nachdem die festen Plätze gesichert waren, nahm Zürich die Thurgauer in 
seine Pflicht. An alle Quartierhauptleute erging der Befehl, daß bis zun1 26. April 
inorgens um zehn Uhr aus jeder Gemeinde zwei Vorgesetzte in Frauenfeld zu 
erscheinen hätten, uin den Treueid an die neuen Herren zu leisten. Gleichzeitig 
wurde jede Unterstützung des Abts von St. Gallen aus dein Thurgau bei schwerer 
Strafe verboten 55 • Zürich befahl, auch die äbtischen Gemeinden huldigen zu 
lassen und diejenigen zurückzurufen, welche dein Prälaten kraft semes Mann
schaftsrechts aus dein Thurgau zugezogen waren. Die bischöflich-konstanzischen 
Herrschaften sollten auf die Neutralität beeidigt werden, die der Gerichtsherr 

51 STAZ, A.236.4, Sekretär Lavater an den Unterschreiber in Zürich, 21.4.1712. A.236.5, Kriegsräte in Frauen
feld an Zürich, 25. 4. 1712. Sekretär Lavater an Zürich, 25. 4. 1712. Befehl der Kriegsräte zu Frauenfeld an 
den dortigen Rat und an die Bürgerschaft, 25. 4. 1712. 

52 STAZ, A.236.5, Kriegsräte von Frauenfeld an Zürich, 25.4.1712. 
53 STAZ, A.236.5, Sekretär Lavater an die Kommandanten von Sonnenberg und Fischingen, 25.4.1712. 
54 STAZ, A.236.5, Sekretär Lavater an Ratsherrn Leu, Rüti, 26.4.1712. Zürich an die Kriegsräte von Frauenfeld, 

25. 4. 1712. 
55 STAZ, A.236.5, Zürcher Kriegskanzlei in Frauenfeld an die Quartierhauptleute, 25.4.1712. 
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für sie erklärt hatte. Dabei sollten seine Rechte vorbehalten werden 56. A111 26. April 
leisteten die Quartiere Tägerschen, Pfyn und Ern1atingen, a111 27. April die 
Quartiere Weinfelden, En111iishofen und Hüttlingen den Eid. A111 29. April ver
reisten die Kriegsräte nach W einfelden, tnn sich dort von den oberthurgauischen 
Quartieren huldigen zu lassen 57 • Der Protest der Wiler Kriegsräte gegen die 
Eideseinnahn1e im hinterthurgauischen Gericht Wallen,vil, ,velches den1 Spital 
Wil gehörte, verhallte bei den Zürcher Kriegsräten ,virkungslos. 

Ein Sonderfall ,var Dießenhofen, das unter den Acht Orten stand. Nach der 
Besetzung Steins erschien Hauptmann Edlibach vor de111 Rat und verlangte, daß 
n1an den Zürchern huldige und eine Garnison aufnehn1e. Der Rat wollte aber 
ohne Vorwissen Berns und Schaffhausens nichts zugeben, sondern anerbot sich, 
den Rheinübergang selbst zuverlässig bewachen zu lassen. Als sich Schaffhausen 
für Dießenhofen einsetzte, gab Zürich nach, nachden1 es vergeblich vorgeschlagen 
hatte, den Eid auch iin Nan1en Berns und Schaffhausens einzuneh1nen. Dießen
hofen blieb ohne Eid und Garnison, wobei Schaffhausen versprach, die Stadt zu 
überwachen 58. 

In Bern wurde die Eroberung des Thurgaus erst freudig aufgeno1n1nen 59 , 

doch beklagte sich die Generalität in Lenzburg bald darauf, der Eid sei nur ii11 
Nan1en Zürichs eingeno1lll11en worden, was tatsächlich stiinn1te 60. Man arg
wöhnte nun, Zürich sei nicht wegen des Toggenburgs, sondern zur Behauptung 
des Thurgaus und anderer gememer Herrschaften ausgezogen. Willading, der 
Berner Bürgermeister, fürchtete, seme Stadt könnte sich deswegen Luzern, Solo
thurn und Freiburg auf den Hals laden. Er stellte dem Zürcher Repräsentanten 
Escher vor, auf diese Weise würde das gute Einvernehn1en zwischen den zwei 
Ständen gefährdet. Die Friedenspartei glaubte, die Eroberung des Thurgaus ver
hindere jede eidgenössische Verständigung 61 • Escher tat alles, um die Stiinn1ung 
zu nuldern, und legte auf Befehl Zürichs die Huldigung dahm aus, daß die 
Untertanen nur verpflichtet worden seien, nichts gegen die zwei Stände zu 
unternehn1en 62. An eine Behauptung des Thurgaus denke man nicht. Außerden1 
habe sich der Abt aus de111 Thurgau verstärkt, weshalb n1an gleich wie 1656 ge
handelt hätte. Trotzdc111 verlangten die Berner Repräsentanten in Zürich, daß 
im Eid die Rechte Freiburgs, Solothurns, Berns und des Standes Glarus reserviert 

56 STAZ, A.236.5, Zürich an die Kriegsräte von Frauenfeld, 25.4.1712. 
57 STAZ, A.236.5, Kriegsräte von Frauenfeld an Zürich, 26.4.1712. Joh. Rud. Lavater, Frauenfeld, an Unter

schreiber Holzhalb, Zürich, 28. 4. 1712. 
58 STAZ, A.236.5, Edlibach, Stein, an die Kriegsräte in Frauenfeld, 26.4.1712. Schaffhausen an Zürich, 26. 4. 

1712. Zürich an Schaffhausen, 27. 4. 1712. Schaffhausen an Zürich, 29. 4. 1712. 
59 STAZ, A.236.3, Repräsentant Escher, Bern, an Zürich, 27.4.1712. 
6o ST AZ, A.2 36.20, Eidesformel der Thurgauer. 
61 STAZ, A.236.2 und A.236.5, Berichte Eschers zwischen dcn1 27. und dem 30. April 1712. 
62 STAZ, B.IV.227, Zürich an Escher in Bern, 30.4.1712. 
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und die thurgauischen Klöster von Garnisonen befreit würden, un1 die katholi
schen Orte nicht unnötig zu reizen 63 . Zürich erfüllte aber keine der Forderungen, 
ob,vohl die Generalität in Lenzburg sich dagegen sträubte, ih111 weitere Hilfs
truppen zu senden. Un1 den Bundesgenossen über seinen ostschweizerischen Vor
stoß zu beruhigen, ließ es anfangs Mai durchblicken, daß n1an grundsätzlich nichts 
gegen eine Mitregierung Berns iin Thurgau einzu,venden hätte 64 . Alln1ählich 
gelang es Escher, n1it allgen1ein gehaltenen Erklärungen die Bedenken zum 
Sch,veigen zu bringen. 

Inzwischen verlegten die Kriegsräte in Elgg das dortige Lager in den Thurgau. 
Sie ließen an1 27. April sieben Kon1pagnien nach Stettfurt und Matzingen n1ar
schieren und rückten an1 28. April niit sechs Kon1pagnien Infanterie, einer Schwa
dron Kavallerie und sechs Stücken nach Lo1nniis. In der Statthalterei des Klosters 
Fischingen richtete inan das I-Iauptquartier ein 65 . Die Truppen ,vurden allmählich 
auf die Ortschaften in der Linie Elgg-Aadorf-Stettfurt-Lo1nniis-Tobel verteilt, 
soweit sie nicht in Garnisonen lagen. Die Ko1npagnien in Eschlikon n1arschierten 
ab 66 • Inzwischen hatte sich auch Bern, langsa1ner als Zürich, zun1 Kriege gerüstet. 
Unter den1 ständigen Drängen der Linm1atstadt auf Zuzug durchschritten schließ
lich achtzehnhundert Berner die Aare bei Stilli und n1arschierten durch die von 
den Fünf Orten besetzten Vogteien Freiamt und Baden ins Zürcher Gebiet. 
Fünfhundert von ihnen unter Oberst Sinner langten niit einer Zürcher Ko1n
pagnie und z,vei Geschützen am 28. April in Elgg an, von wo sie ins Lager nach 
Lonmus geführt wurden 67• Daniit war die Verantwortung in der Ostschweiz 
unter beiden Ständen geteilt. 

Die Besetzung des Lauchetals trug zweifellos einen offensiven Charakter. Die 
Arn1ee der zwei Stände befand sich nur noch zwei knappe Stunden von Wil ent
fernt, konnte aber auch rasch vor Bischofszell oder in1 Oberthurgau erscheinen 
und so den äbtischen Hauptwaffenplatz un1gehen. Sie nötigte den Feind, in 
seinen rückwärtigen Gebiet starke Truppen zu unterhalten. Zürich erteilte denn 
auch am 28. April den Kriegsräten die Order, iiru11er näher an den Feind zu 
rücken und ihn in1n1er enger einzugrenzen 68 . Zudem befand sich das Heer n1itten 
in1 bestkatholischen Teil des Thurgaus. Anderseits zehrten aber die vielen ver
streuten Garnisonen an seiner geschlossenen Kraft. 

63 STAB, Toggenburg-Büchcr, A.405, Bern an seine Gesandten in Zürich, 29.4.1712. STAZ, A.236.8, Coram 
Senatu, 1. 5. 1712. 

64 STAB, Toggenburg-Bücher, A.691, Repräsentanten in Zürich an Bern, 4.5.1712. 
65 STAZ, A.236.5, Sekretär Lavatcr an Zürich, 28. 4. 1712. 
66 STAZ, A.236.5, Kriegsräte in Frauenfeld an Zürich, 28.4.1712. A.236.6, Verzeichnis der Standorte der Kom

pagnien, 6. 5. 1712. 
67 STAZ, A.236.5. Sekretär Lavater an Zürich, 28. und 30.4.1712. 
68 STAZ, A.236.5. 
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Die Eroberung des Thurgaus vollendete die Generalität an1 I. Mai rnit einen1 
Mandat, welches den Untertanen verbot, zu schn1ähen und zu schelten, ihre 
Habe aus dein Land zu «flöchnen» oder den1 Fürstabt auf irgendeine Weise zu 
helfen. W er sich bereits in seinen1 Dienst befand, hatte sofort hein1zukehren. Die 
An1tsleute und die Klöster hatten ihre Wertsachen allerdings bereits größtenteils 
außer Landes gebracht 69 • 

Weniger zufrieden als Zürich ,var Nabholz nut den Fortschritten in1 Thurgau. 
Votn Toggenburg aus drängte er in seiner Hein1atstadt und bein1 Kriegsrat in 
Lon1nus auf die Weiterführung des Krieges, un1 auf einer Seite freie Hand zu 
bekonu11en. Wil sollte sofort von1 Lauchetal aus über die Schabegg angegriffen 
und erobert werden, während er nlit den Toggenburgern die Stadt von der andern 
Seite her angehen wollte. Wenn der Thurgau durch den Fall Wils gesichert sei, 
könne man über den Ricken gegen Uznach ziehen. Voll Hohn beschuldigte er 

die Kriegsräte in Lon111us, n1an ließe es sich in den Klosterquartieren wohl sein, 
während die Toggenburger hungerten70 • Weil die nach Baden ausgeschriebene 
Tagsatzung aber in1111er noch einige Hoffnungen auf eine friedliche Lösung des 
Konflikts offenließ, durfte die Generalität nichts gegen den Abt unternehmen. 
Außerden1 herrschte noch kein eigentlicher Kriegszustand nut ilun. Als eiruge 
unverantwortliche Elen1ente von Wil aus einen Überfall auf die thurgauische 
Ge111einde Üterschen unternahtnen, entschuldigte sich der Wiler Kriegsrat in 
Lon1n1is, nachdern Sekretär Lavater ihn vor weitern derartigen Schritten gewarnt 
hatte 71 • 

Der Fall Frauenfelds setzte den Kriegsrat in Wil in Sorge, Arbon und Bischofs
zell würden die nächsten Ziele des feindlichen Heeres sein. Der Bischof von Kon
stanz lehnte es aber energisch ab, äbtische Besatzungen in die befestigten Plätze 
aufzunehmen. Der Fürstabt gab nun den Plan auf, da er vermutlich fürchtete, ein 
Übergriff würde den schwelenden Krieg lodernd ausbrechen lassen 72• Anderseits 
suchte der Wiler Kriegsrat erneut un1 die Erlaubnis nach, im Thurgau operieren 
zu dürfen. Er plante, aus den Tobler, Fischinger und Sonnenberger Gerichten 
tausend Thurgauer aufzubringen und sie 1nit katholischen Toggenburgern zu 
verstärken. Fischingen bot noch vor seiner Besetzung Proviant an, und ein Glei
ches erhoffte man von Sonnenberg und Tobel 73. In St. Gallen erklärte man aber 
dem Kriegsrat, daß erst angegriffen werden dürfe, wenn die feindlichen Truppen 
69 STAZ, A.236.5. 
70 STAZ, A.236.5, Nabholz an die Kriegsräte in Rüti, 27. 4. 1712. Brief Nabholzens vom 26. 4. 1712. Brief 

Kellers aus Lichtensteig, 27. 4. 1712. 
71 STAZ, A.236.5, Der Kriegsrat von Wil an den Kriegsrat von Lommis, 29.4.1712. STIS, F.1603, Sekretär 

Lavater, Elgg, an die Kriegsräte in Wil, 29. 4. 1712. Wiler Kriegsprotokoll, 28.4.1712. 
72 Siehe S. 51 f. 
73 STIS, F.1603, Schreiben der Kriegsräte von Wil, 25.4.1712. Die Kriegsräte von Wil an die Abtei St.Gallen, 
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das äbtische Territoriun1 betreten ,vürden 74 • Der rasche Vorn1arsch der Zürcher 
und Berner in die Gegend von Lonunis n1achte derartige Pläne ohnehin unn1ög
lich. 

Die Kriegsräte der zwei Stände indessen begannen den Sturn1 auf Wil vor
zubereiten. An1 r. Mai entwarfen sie einen Kriegsplan gegen den Abt, dessen 
Annee in Wil sie auf fünftausend Mann schätzten. Die Stadt sollte von allen 
Seiten, von Lon1nus, Sirnach, Bußnang und den1 Toggenburg her, gleichzeitig 
angegriffen werden. Zu ihrer Unterstützung hofften sie zweitausend Thurgauer 
und z,veitausend Toggenburger aufzubringen und forderten weitere zweitausend 
Berner an. Die Repräsentanten der Aarestadt in Zürich ließen darauf dreizehn
hundert Mann in den Thurgau 111arschieren75 • Die Beteiligung Berns in1 Thur
gauer Korps belief sich jetzt auf tausendachthundert Mann. Danut konnte es 
einen nachhaltigeren Einfluß auf das Geschehen in der Ostschweiz ausüben, was 
angesichts des harschen Windes, der gelegentlich in Zürich ,vehte, nicht zu unter
schätzen war. 

A1n 5. Mai unternahn1en die Kriegsräte nut vierzig Dragonern einen Rekognos
zierungsritt nach Bischofszell. Der Schrecken in der Stadt war groß. Der Obervogt 
verschwand, als ein Offizier hereinkan1, un1 mit ihn1 zu reden. Von Wil aus wurde 
sofort eine Abteilung Kavallerie und Infanterie nach Schönholzerswilen gelegt, 
un1 die Offiziere auf ihren1 Rückweg abzufangen. Diese kehrten aber auf der 
andern Seite der Thur unbehelligt nach Lo1nnus zurück76 • 

Schon vor der Eroberung des Thurgaus planten die Kriegsräte in Elgg, die 
Evangelischen der Landgrafschaft ihren1 Heere anzugliedern77 • Nach der Huldi
gung wurden die Quartierhauptleute bei ihren1 Eid verpflichtet, aus jede1n der 
acht Quartiere hundertfünfzig bis zweihundert Mann herbeizuschaffen78. Die 
Truppen, die sich gegen Mitte Mai in W einfelden versan1111elten, bestanden aller
dings nicht nur aus evangelischen Freiwilligen, wie das zuerst vorgesehen war. 
Offenbar wurden einfach die in den Quartieren bereits gebildeten Kon1pagnien 
aufgeboten79. Dabei weigerte sich eine größere Zahl Thurgauer aus den vor
wiegend katholischen Gegenden um Tänikon, Ettenhausen und Maischhausen 
nutzuziehen. Zu ähnlichen Szenen kan1 es auch in Neunforn 80. Trotzdem fanden 
sich rund achtzehnhundert Mann vor allem aus den innern Quartieren zun1 
Dienst unter den Fahnen der zwei Stände bereit. Das Weinfelder Quartier stellte 
74 STIS, F.r603, Schreiben Kanzlers Püntiners, 27. 4. r7r2. 
75 STAZ, A.236.6, Bodmcr/Wattenwil aus Lommis an Zürich, r. 5. r7r2. Corain Ducentis, 3. 5. r7r2. 
76 STAZ, A.236.6, Bodmer an Unterschreiber Holzhalb, 6. 5. r7r2. Pfarrer Frcudwielcr, Bußnang, an die Kriegs-

räte in Lommis, 6. 5. 1712. 
77 STAZ, A.236.20, Me1norial Nr. r, undatiert. 
78 STAZ, A.236.3, Zürich an die Kriegsräte im Thurgau, 28. 4. r7r2. 
79 STIS, F.r603, Quartierschreiberei Weinfelden an die Gemeinde Grießenberg, 30. 4. r7r2. 
80 STAZ, Aktenstücke in A.236.2 und A.236.20. 
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sechshundertfünfzig, das Bürglcr fünfhundcrtfünfzig, das Güttinger zweihundert 
und das Hüttlingcr Quartier vierhundert Mann. Zwei Zürcher Kriegsräte bildeten 
daraus neun Kon1pagnicn und versahen sie nüt Thurgaucr Hauptleuten. U111 den1 
Korps 111ehr Halt zu geben, wurde es durch zwei Zürcher Ko1npagnicn nüt vier 
Geschützen verstärkt. Das Kon1111ando führten die Zürcher Majore Hartmcicr 
und Lochn1ann 81 . Ein Kon11nissariat wurde errichtet und vorwiegend mit Ge
treide und W ein aus den thurgauischcn Schlössern und Klöstern versehen. Über 
den l{a1npf\vcrt der Truppe scheint sich der Kriegsrat keine Illusionen gemacht 
zu haben; die Thurgaucr vvarcn ungenügend ausgerüstet, schlecht ausgebildet und 
undiszipliniert 82• Dieses Zürcher Urteil fällt besonders darun1 ins Gewicht, weil 
die Zürcher Miliz gegenüber den Bernern auch nicht eben als hervorragend zu 
beurteilen ist. Die lZivalität zvvischcn den beiden lZcligioncn in1 Thurgau hatte 
offenbar eine angcn1cssene Ausbildung und Ausrüstung der Untertanen verhin
dert, vvcil jede Maßnah1nc der einen Seite die andere zu Gcgcnn1aßnahn1en vcr
anlaßtc 83. Zürich dachte aber offenbar nur daran, die Thurgaucr als Hilfstruppen 
zu vcr\vcndcn 84. Ihre Aufgabe bei der Eroberung Wils bestand darin, den Feind 
auf der Nordßanke zu binden, während die Zürcher, Berner und Toggcnburgcr 
auf der andern Seite angriffen 85 • Das Zürcher Zeughaus stellte ihnen vierhundert 
Flinten zur Verfügung, und die Kriegskanzlei in Frauenfeld befahl den Thurgaucrn 
und ihren Quarticrhauptlcutcn durch ein Mandat, ihre übrigen Mannschaften, 
\Venn nötig auf Gcn1cindckostcn, anständig auszurüsten und zu exerzieren 86• 

Die unter dcn1 Drängen Bcrns anfangs Mai in Baden beginnende Tagsatzung 
stoppte vorderhand die kriegerischen Bewegungen. In Zürich und Bern besprach 
man inzwischen die weiteren Schritte. Die Bürger und Räte in Bern genehmigten 
den Angriffsplan aufWil an1 6. Mai, doch gaben sie die Erlaubnis für den Beginn 
der Operationen noch nicht 87• In Baden konnten sich die Gesandten der beiden 
Parteien nicht ein1nal über den Tagungsort einigen. In1111cr deutlicher wurde, daß 
die Tagsatzung scheitern würde, so daß an1 9. Mai die Zürcher Gesandten in 
Königsfelden den Bernern den Entschluß ihrer Räte nütteilten, Wil anzugreifen, 
und um Zustinllilung baten. Daß danut der Krieg ausbrechen würde, darüber 
waren sich die Herren in Zürich in1 klaren. A1n 9. Mai schrieben sie an Escher in 

Sr STAZ, A.236.6, Hs. Konr. und Hs. Rud. Escher, Weinfclden, an Zürich, II. 5. 1712. Zentralbibliothek Zürich 
Aktensammlung E. Dürstclers, E.5, Bericht vom 15. 5. 1712. E.5, Hs. Rud. Escher an die Kriegsräte in 
Lommis, r6. 5. 1712. 
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84 STAZ, B.IV.225, Zürich an seine Kriegsräte im Thurgau, 12.5.1712. 
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Bern, die katholischen Orte sähen sich sofort als angegriffen an, sobald das Vor
haben beginne 88• In Bern tat Escher sein n1öglichstes, den Kriegsbeschluß zu 
erreichen. Während sich Bürgermeister Willading zu eine1n Angriff auf Wil ge
neigt zeigte, erhoffte die Mehrheit der Räte noch eine gütliche Lösung vom 
Eingreifen des französischen Gesandten du Luc 89• Aber auch diese Hoffnung 
täuschte. Die Tagsatzung scheiterte. Zürich erteilte darauf für sich dem Korps 
von Lonllllis den Angriffsbefehl am 12. Mai. In Bern entschloß inan sich am 
II. Mai zur Tat. An1 12. Mai nachts un1 elf Uhr traf die Nachricht in Zürich ein 
und wurde sofort nach Lonmus weitergeleitet 90 • Danut bewiesen die zwei Stände 
eine größere Einigkeit als die katholischen Orte, die sich trotz der nußlungenen 
Zusan1111enkunft nicht zu einer einheitlichen Aktion entschließen konnten. Auch 
der Luzerner Kriegsrat in Sursee neigte eher zu Verhandlungen, hatten doch die 
Uninteressierten bereits an1 II. Mai eine neue Tagsatzung ausgeschrieben 91 • 

Die schlechten Nachrichten aus Baden hatten die Kriegsräte in Lomnus bereits 
veranlaßt, die ersten Vorbereitungen zum Marsch aufWil zu treffen. Sie ließen 
Oberst Mo1111ier am 9. Mai nut achthundert Bernern nach Eschlikon n1arschieren 
und legten Hauptmann Bürkli 1nit neunzig Mann vor Hittingen. Eine andere 
Abteilung besetzte das Schloß Bettwiesen. Die Wiler scluckten zwar am 10. Mai 
Fußvolk und Reiterei auf der Ebene von Bronschofen gegen Bettwiesen aus, 
unternahmen aber nichts 92• Dan1it befanden sich die Truppen der zwei Stände 
überall an den Grenzen der äbtischen Landschaft. Am 10. Mai unternahm Bodmer 
nut starken Kräften einen Aufklärungsvorstoß von Hittingen aus gegen die be
festigte Schabegg vor Wil. Kaum war er in Maugwil eingetroffen, zeigten sich 
die Wiler bereits in Schlachtordnung auf den unuiegenden Höhen. Bodmer zog 
darauf die Truppen zurück. Das schwierige Gelände und die raschen Gegenmaß
nahmen des Feindes veranlaßten ihn, den Hauptstoß gegen Wil nicht über das 
hügelige Gebiet bei Braunau, sondern von der Ebene von Rickenbach aus zu 
führen, besonders weil Oberst Monnier bei einen1 gleichzeitigen Erkundungs
marsch dort gute Wege gefunden hatte 93 • 

Am 11. Mai wurde auf einer Kriegskonferenz in Eschlikon das weitere Vor
gehen abgesprochen. Die Kriegsräte wollten bei hellem Tag gegen Wil anmar
schieren, den Kirchhof von St. Peter vor den Mauern «en passant» einnehmen und 
ohne Verschanzung die Stadt beschießen. Sie hielten eine Belagerung für unnötig 
88 E.A., 6.2, S. 2500, Zürich an Escher, Bern. 
89 STAZ, A.236.3, Escher an Zürich, II. 5. r7r2. 
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und glaubten, eine Beschießung ,vürde sie zur Übergabe veranlassen. Nabholz, 
der die Verhältnisse besser kannte, verlangte neben einer förnilichen Belagerung 
einen Angriff gegen Goßau, u111 die feindliche Garnison zu beunruhigen. Er hielt 
die aus acht Stücken bestehende Artillerie des Korps ohne schwere Mörser für 
ungenügend, weil der Feind über achtzehn Geschütze verfüge. Er lehnte auch 
entschieden die ih111 von den Kriegsräten zugedachte Rolle ab, nut seinen un
geübten Toggenburgern das feste Kapuzinerkloster vor den Toren Wils anzu
greifen und sich so zwischen die Kanonen der Stadt und der Schabegg zu setzen. 
Die Zusanunenkunft endete 1nit einer schweren Verstin1111ung, und in der Tat 
hatten die Kriegsräte Wil doch zu gering veranschlagt 94 • 

Weil der Abt den Truppen der zwei Stände über längere Zeit nicht wider
stehen konnte, suchte er itru11er wieder Hilfe bei den katholischen Orten. Er 
hoffte und harrte auf ihren Entlastungsangriff von Pfäffikon aus gegen Zürich, 
der ihm immer und in1111er wieder versprochen wurde, aber wegen Uneinigkeit 
itn katholischen Lager nicht zustande kan1. Bis zum Falle Wils klanm1erte er sich 
vergebens an diesen Strohhaln1. Vor alle111 Luzern konnte seine Truppen wegen 
der Bedrohung seines Gebiets vom Freian1t her nicht bedingungslos zur Ver
fügung stellen und beluelt sich die Rückberufung vor. An seinen1 Widerstand 
scheiterte der Vorschlag der Schwyzer vom 24. April, ins Toggenburg einzu
fallen 95• In seiner Not erinnerte sich der Abt auch an sein Bündnisnut den1 Kaiser. 
Nachden1 er bereits im Aprilnut dem kaiserlichen Gesandten in der Eidgenossen
schaft, Graf von Trauttn1annsdorff, über Hilfsn1aßnah1nen korrespondiert 
hatte 96, ersuchte er an1 r. und r2. Mai in Wien dringend um Unterstützung 97. Die 
Antwort war ausweichend. Der Kaiser würde, so schrieb Kanzler Schönborn, 
alles zun1 Besten St. Gallens tun, doch möge n1an sehen, daß die Sache nicht weit
läufig werde 98. Der Kaiser selbst wies die Frage an die Reichsversa11ll1llung zu 
Regensburg 99 • Während der Tagsatzung in Baden ließ Abt Leodegar erneut den 
kaiserlichen Botschafter bearbeiten 100• Die Drohungen Trauttmannsdorffs, die 
kaiserlichen Zollprivilegien streichen zu lassen, verhallten bei den zwei Ständen 
wirkungslos 101 . Trauttn1annsdorff schlug den1 Kaiser vor, den Thurgau, das 
Rhemtal, Sargans und Baden unter seinen Schutz zu stellen, doch waren die 
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katholischen Orte nicht bereit, den Thurgau gegen den Pfandbetrag ans Reich 
zurückfallen zu lassen, \Venn sie von Wien Unterstützung erhielten 102• Eine so
fortige niilitärische Hilfe, wie sie wohl in1 Augenblick allein nützlich gewesen 
wäre, konnte das niit den1 Erbfolgekrieg beschäftigte Reich offensichtlich nicht 
geben. 

In Wil erwartete Felber bereits anfangs Mai den Angriff der zwei Stände und 
forderte von den1 nach Rorschach verlegten Kriegsrat erneut volle Handlungs
freiheit, doch e1npfing er eine negative Antwort. Inuner noch hielten die Politiker 
das Ruder in der Hand 103 • Gegen Mitte Mai häuften sich die Anzeichen für den 
erwarteten Angriff. So berief Felber eine Konferenz nach Oberbüren, in welcher 
er einen Katalog von Forderungen aufstellte. Er verlangte, daß Wil endlich an
gemessen versorgt werde, daß ein Korps bei Niederwil den Rücken der Stadt 
decke und daß ein weiteres Korps von sechs- bis siebenhundert Mann alle Bewe
gungen im Thurgau beobachte. Bischofszell sollte niit bischöflicher Mannschaft 
besetzt werden 104• Als der Statthalter von Sonnenberg durch eine Frau am 14. Mai 
in Wil n1elden ließ, daß der Angriff auf den folgenden Tag zu erwarten sei, 
zweifelte der Kriegsrat in Wil, ob sich die Alte Landschaft gegen eine Invasion 
verteidigen ließe 105 • Die Toggenburger sammelten sich bereits bei Schwarzen
bach. Nochmals bat man in Pfäffikon um einen Entlastungsangriffrn6• Felber selbst 
beschloß, sich defensiv zu halten 107• Schließlich meldete die Schabegg an1 17. Mai 
n1orgens um sieben Uhr den Anmarsch der feindlichen Truppen gegen Sirnach 108• 

Itn Lager der Zürcher und Berner drängten die eintreffenden Nachrichten auf 
eine Aktion. Stadtschreiber Hochrcutener von St. Gallen berichtete von einem 
baldigen katholischen Angriff auf das Rheintal, Nabholz von weitern Verstärkun
gen der Artillerie in Wil. Zürich hatte einer Tagsatzung auf den 22. Mai zuge
stimmt, und ein vorheriger Erfolg war erwünschtrn9• Nabholz hatte in Zürich 
bereits zwei Mörser angefordert und die Kriegsräte in Rüti zu einer Bewegung 
gegen Uznach veranlaßt, um die innerörtischen Truppen vom Toggenburg ab
zuhalten uo. Der Angriffstermin mußte um einen Tag auf den 17. Mai verschoben 
werden, weil das Thurgauer Korps noch nicht bereit war. Die zürcherischen 

102 Josef Hallenstein, Die Restitutionsbemühungen der katholischen Eidgenossenschaft nach dem Zweiten Vill-
merger Krieg 1712-1714, Schaan 1964, S. 93f. 

103 STIS, F.16o3, Schreiben Hofammann Seilers von Wil, I. 5. 1712. F.16o4, P.Ignaz Betschart an P. Anton 
Betschart, 6. 5. 1712. 

104 STIS, F.1604, Brief Ledergerbs, Wil, 12. 5. 1712. 
105 STIS, F.16o3, Wiler Kriegsprotokoll, 14. 5. 1712. 
1o6 STIS, F.16o4, Die Kriegsräte zu Rorschach ( 1) an die Kriegsräte zu Pfäffikon, 15. 5. 171.1,. 
107 STIS, F.16o4, Ledergerb, Wil, an Landeshofmeister Rinck, Rorschach, 15. 5. 1712. 
108 STIS, F.16o4, Bisheriger Verlauf in Wil, 17.5.1712. 
109 STAZ, A.236.7, Tresorier Waser, Elgg, an Zürich, 14. 5. 1712. Bericht Kellers aus Lichtensteig, 13. 5. 1712. 

B.IV.227, Zürich an die Uninteressierten, 17. 5. 1712. 
II0 STAZ, A.236.7, Keller, Lichtensteig, an Zürich, 13. 5. 1712. B.IV.225, Zürich an die Kriegsräte in Rüti, 

14. 5. 1712. 



Obervögte der Schlösser Wellenberg, Steinegg und Pfyn wurden ern1ahnt, sich 
für alle Fälle in Verteidigungsstand zu setzen 111 • 

Die Kriegsräte hatten an1 14. Mai ins Toggenburg geschrieben, daß n1an sich 
am 17. Mai um zehn Uhr auf dem Wiler Feld vereinigen werde 112• Tatsächlich 
war das Zusan1mentreffen auf elf Uhr geplant. Der Schreibfehler hätte beinahe 
das ganze Unternehi11en in Frage gestellt. Nabholz brach punkt zehn Uhr mit 
vier Bataillonen Toggenburgern und vier Geschützen über die Schwarzenbacher 
Brücke vor. Die kleine Besatzung von Rickenbach zog sich sofort nach Wil 
zurück. Gegen seinen Willen setzten die Toggenburger den Flüchtigen nach. Als 
sie auf freien1 Felde standen, schwärn1te die niit Grenadieren verstärkte Wiler 
Reiterei aus und näherte sich den Toggenburgern. Diese begannen un1 einen 
Waffenstillstand zu verhandeln. Der Führer der Reiterei verscherzte den Augen
blick. Während noch geredet wurde, führte Nabholz niit Hilfe einiger durch
reisender Bündner Offiziere die wankenden Reihen liinter die schützenden Hecken 
von Rickenbach. Als gegen elf Uhr die Zürcher und Berner neben den1 Wald 
bei Bußwil erschienen, zogen sich die Wiler rasch hinter ihre Mauern zurück 11 3 • 

Nabholz sprengte zwar noch zur Generalität und beschwor sie, die Wiler im 
Rücken zu fassen und itn Felde zu schlagen. Sie konnte sich aber zu diesem Wagnis 
1iicht entschließen, sondern stellte ihre Truppen lediglich in zwei Reihen gegen 
die Stadt auf. Zwischen beiden Seiten begann nun ein heftiges Kanonieren mit 
geringen1 Erfolg. Hier n1ißlang bereits der erste Teil des Plans, St. Peter «en 
passant» einzunehinen, an1 Widerstand der Gegenseite. Un1 neunzehn Uhr wurden 
die Truppen ins Lager zurückgezogen. Die Kriegsräte sahen ein, daß es nicht 
genügte, Wil niit glühenden Kugeln zu ängstigen; man n1ußte handfestere Mittel 
anwenden. So schickte Bodn1er noch an1 gleichen Abend Landschreiber Waser 
nach Zürich, der dort nachts un1 ein Uhr un1 schwere Artillerie ersuchte 114• 

Kurz vor dein Abn1arsch des Thurgauer Korps in W einfelden verlangte der 
Bischof von Konstanz, daß die zweihundert Mann des Güttinger Ausschusses zu
rückgesandt würden, weil er ihren Auszug als Verletzung der ihm zugesagten 
Neutralität ansah. Obwohl Güttingen in die Militärhoheit des Thurgaus gehörte, 
welche Zürich nun übernon1111en hatte, sandten die Kriegsräte die Ausschüsse 
zurück. Sie wünschten angesichts des Angriffs auf Wil keine Schwierigkeiten 
mit den1 Bischof und besaßen ohi1ehin genug Truppen 115 • Nachdem das Thur-
1rr STAZ, A.236.7, Leu, Rüti, an Ott, Wädenswil, 16.5.1712. 
rr2 Zentralbibliothek Zürich, Dürsteler, E.4, Kriegsrat von Lommis an Keller, Lichtensteig, 14. 5. 1712. STAZ, 

A.236.2, Kriegsräte von Lonnnis an die Kriegsräte von Weinfelden, 16. 5. 1712. 
113 STAZ, A.236.7, Nabholz an Zürich, 20. 5. 1712. STIS, F.1604, Bisheriger Verlauf in Wil, 17. 5. 1712. 
rr4 Guggenbühl, S. 9off. STAZ, A.236.7, Zürich an die Kriegsräte vor Wil, 18. 5. 1712. Keller, Rickenbach, 

an Zürich, 17. 5. 1712. 
rr5 STAZ, A.236.7, Der Bischof von Konstanz an die Kriegsräte von Frauenfeld, 16. 5. 1712. J. R. Lavater, 

Weinfelden, an J. R. Lavater, Frauenfeld, 17. 5. 1712. 
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gauer Korps nut Proviant und Munition ausgerüstet worden war, n1arschierte es 
am 17. Mai über Braunau gegen Wil und katn stark verspätet zwischen drei und 
vier Uhr nachniittags vor der Schabegg an, wo es sich auf zwei Hügeln postierte. 
Die Wiler scliickten darauf einige berittene Feldwachen aus, die tnit mehreren 
Kanonenschüssen bedacht wurden. Die Majore forderten darauf von1 Zürcher 
Lager in der Ebene Kavallerie an, die ihnen aber nicht gewährt wurde, weil sich 
die Berner Offiziere energisch gegen jede Zersplitterung der Kräfte wandten. 
Bei strön1enden1 R.egen verbrachten die Truppen die Nacht unter freien1 Hin1-
n1el 116. Bein1 Ann1arsch der feindlichen Völker ließ Felber den Landsturn1 an
schlagen, der aber nicht überall befolgt wurde. Sein Kriegsrat schlug vor, das 
äbtische Korps bei Steg in den Thurgau ausschwärn1en zu lassen, und befahl, das 
bei Niederwil stehende Korps nach Niederglatt zur Sicherung des Rückens vor
zuziehen. Er beschloß weiter, die Zürcher und Berner an1 18. Mai anzugreifen. 
Bereits wurden die Matmschaften gesanunelt. Das einsetzende Regenwetter und 
die günstige Stellung des feindlichen Lagers in der Ebene zwangen ihn aber, seinen 
Plan aufzugeben. Es war wohl die schlechte Versorgungslage Wils, die Felber zu 
solcher Regsanikeit trieb, besaß er doch nur noch für einen Tag Munition und für 
zwei Tage Proviant 117

• Der 18. und der 19. Mai verstrichen ruhig. Das schlechte 
Wetter verhinderte größere Unternehn1ungen. Die Zürcher und Berner arbeiteten 
an den Gruben für die beiden vierundfünfzigpfündigen Mörser, welche an1 
19. Mai ankan1en, aber erst an1 21. Mai gefechtsklar waren. 

Bei den Thurgauern war die Streitlust an1 Morgen des 18. Mai bedenklich 
gesunken. Das Gerücht, sie n1üßten die Schabegg stünnen, erschreckte sie. In 
Wil dagegen beschloß 111an, sie anzugreifen. Gegen sechs Uhr abends brachen 
Fußvolk und Reiterei niit zwei Geschützen aus den Schanzen gegen sie vor. Die 
Thurgauer zogen sich in eine günstige Stellung in steiletn Gelände zurück und 
errichteten die Schlachtordnung. Felber rekognoszierte selbst, zog seine Kräfte 
aber bei einbrechender Nacht zurück. Die Thurgauer blieben unter strö111enden1 
Regen bis un1 zwei Uhr nachts stehen. Ein Teil der Mannschaft war schon beim 
Anmarsch der Wiler ausgerissen. Nun befürchteten die Kriegsräte, die sich von 
den Truppen in der Ebene verlassen fühlten, Felber könnte sie un1zingeln und 
ihre Proviantwagen abfangen. Noch in der Nacht begann das Korps den Rückzug, 
der teilweise eher einer Flucht glich. Über aufgeweichte Wege erreichte es am 
Morgen Braunau und strebte i111 Laufe des Tages W einfelden zu. Felber schickte 

rr6 STAZ, A.236.7, Kriegsräte auf der Heid an die Kriegsräte in Rickenbach, 17.5.1712. Kriegsräte in Ricken
bach an die Kriegsräte auf der Heid, 18. 5. 1712. 

117 STIS, F.16o4, Bisheriger Verlauf in Wil, 17. und 18.5.1712. Schreiben Ledergerbs, Wil, 18. 5. 1712. Schrei
ben Hofammann Seilers, Wil, 18.5.1712. STAL, 687, Kriegsräte in Rorschach an Kriegsrat Dulliker, Pfäffi
kon, 18. 5. 1712. 



40 

ihn1 eine Abteilung Fußvolk und Reiterei nach, ,velche in Braunau 111ehrere 
evangelische Häuser plünderte, vielleicht aus Rache für die Übergriffe einiger 
Thurgauer in den Häusern der Katholiken 11 8• So erging der Landsturn1 i111 Thur
gau. Eine Anzahl Evangelischer aus Herrenhof eilte nach Son1111eri, hauste übel 
in der Kirche und im Pfarrhaus und tötete fünf katholische Wächter, angeblich 
in der Meinung, n1an schädige so den Abt von St. Gallen. Die Kriegsräte mußten 
darauf einen Teil der Thurgauer zun1 Schutze ihrer Gen1einden entlassen. Sie 
wagten es deswegen nicht 111ehr, ohne Verstärkung wieder nach Wil aufzurücken, 
besonders weil ihnen die Kriegsräte vor Wil ihre Bitte un1 Kavallerie erneut ab
schlugen. Sie führten aber einen Teil des Korps wenigstens nach Mettlen, begleitet 
von einer Schar nut Sensen und Gabeln bewaffneter Frauen, Kinder und Greise. 
Die Wiler in Braunau indessen machten sich aus dem Staube. Der ganze Vorfall 
zeigt deutlich, in welcher Nervosität und Spannung sich die thurgauische Land
schaft den Geschehnissen gegenüber befand 119• 

Vor Wil sahen die Kriegsräte der zwei Stände imn1er n1ehr, daß die Stadt 
durch eine Beschießung allein nicht zu bezwingen war. In Zürich war man ent
täuscht über die langsamen Fortschritte 120• Weil die Truppen für eine völlige 
Einkreisung der Stadt nicht genügten, erinnerte man sich eines Vorschlags des 
Ratsprokurators N abholz, in die Alte Landschaft auszugreifen, um die Wiler 
Besatzung zu veranlassen, nach den1 Ihrigen zu sehen 121 • So schwär1nten am 20. Mai 
rund tausend Toggenburger zu einer Plünderungsfahrt aus, überquerten die Glatt 
und steckten den Weiler Spitzrüti in Brand. Noch am 20. Mai beschloß der 
Kriegsrat in Wil, die Stadt nur nut den nötigsten Mannschaften zu besetzen und 
nut dem Rest und der Reiterei heimlich auszuziehen und llllt Hilfe des Korps bei 
Berg den Feind zu stellen. Felber verließ nachts unbemerkt die Stadt und warf 
a111 21. Mai eine Abteilung von dreihundert Toggenburgern bei Oberglatt über 
die Glatt zurück. In diesem Moment meuterten die Truppen. Die Goßauer zogen 
ab, die übrigen wollten nicht mehr nach Wil zurückkehren. Felber mußte seinen 
Plan, ins Toggenburg einzufallen, aufgeben und kehrte llllt einer kleinen Mann
schaft nach Wil zurück 122• 

Inzwischen wurden vorWil die Batterien fertig. Am 21. Mai fielen die ersten 
Bomben in die Stadt, ohne großen Schaden anzurichten. Die beiden Mörser 
standen zu weit weg und mußten zu stark geladen werden. Niemand getraute 

rrS STIS, F.16o4, Bisheriger Verlauf in Wil, 18. 5. 1712. Zentralbibliothek Zürich, E. Dürsteler, E.4, 18.5.1712, 
Bericht über das Thurgauer Korps, gedruckt. 

I 19 STAZ, A.236.10, Lavater, Frauenfeld, an Zürich, 12. 6. 1712. 
120 STAZ, A.236.7, Unterschreiber Holzhalb, Zürich, an seinen Cousin, 14. 5. 1712. 
121 STAB, Toggenburg-Bücher, B.326, Wattenwil vorWil an Bern, 18.5.1712. 
122 Stadtarchiv Wil, Kienberger Chronik. STIS, F.16o4, Schreiben der Wiler Kriegsräte, 20.5.1712. Schreiben 

Ledergerbs, Wil, 21. 5. 1712. F.1617, Schreiben Felbers, Oberbüren, 21. 5. 1712. 
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sich, sie zu bedienen, bis der Berner Hauptn1ann Kienberger das Kommando 
übernahn1 123 • An1 folgenden Morgen un1 vier Uhr ging die Beschießung weiter. 
Bereits nach den ersten Schüssen brach in der Stadt ein Brand aus, der neun Häuser 
einäscherte. Kurz nach sieben Uhr ersuchte ein Trompeter von der Stadtmauer 
aus um freies Geleit für eine Gesandtschaft. Diese erbat im Lager der zwei Stände 
einen Waffenstillstand von sechsunddreißig Stunden, um den1 Abt Bericht zu 
erstatten. Die Generalität gab ihr jedoch nur zwei Stunden Bedenkzeit, worauf 
die Stadt kapitulierte. Nicht nur die nulitärische Lage, sondern auch der Druck 
seitens der Bürgerschaft und der Garnison zwangen Felber zu diesem Schritt. 
Vergeblich hoffte er, Wil neutralisieren zu können 124• Die Stadt bekam eine 
gnädige Kapitulation. Die Garnison und nut ihr Schirmhauptmann Keller durften 
abziehen, die Bürgerschaft erhielt alle Sicherheit für Religion, Hab und Gut. Sie 
1nußte aber die Waffen abliefern und Soldaten in ihre Häuser aufnehmen. Die 
gesan1te Artillerie der Stadt wurde abgeführt 125 • 

Der Fall Wils besiegelte das Schicksal der Alten Landschaft. Zürcher, Berner 
und Toggenburger überfluteten sie; Rauch und Feuer zeichneten ihren Weg. 
Auch das Thurgauer Korps kam nochmals zum Einsatz. Es wurde nach der 
Kapitulation Wils über Bürglen gegen Rorschach angesetzt. In Eppishausen übten 
sich die Soldaten fleißig im Stürmen der Schloßkeller, und ihre Anwesenheit in 
Roggwil zeichnete sich durch ähnliche Tapferkeit aus. Nach der Übergabe Ror
schachs führte man die Truppe nach W einfelden und Bürglen zurück und dankte 
sie bis auf achthundert Mann ab. 

Der Kaiser unterrichtete seinem Versprechen gemäß am 30. Mai die in Regens
burg versammelten Vertreter des Reichs durch ein Komnussionsdekret. Mehrere 
Erklärungen und Gegenerklärungen gingen daraufhin zwischen den zwei Ständen 
und dem Reichstag hin und her, doch blieb die Frage trotz einem weitern Kom
nussionsdekret bis nach Kriegsende liegen 126• 

Die Sieger richteten sich nun im Thurgau und in den fürstäbtischen Landen 
häuslich ein. Der Kriegsdonner entfernte sich aus der Ostschweiz. Am gleichen 
Tage wie Wil war auch Mellingen gefallen. Die weiteren Kämpfe wurden in1 
Freiamt und am obern Zürichsee ausgetragen. 

123 STAB, Toggenburg-Bücher, B.331, Wattenwil an die Berner Repräsentanten in Zürich, 22.5.1712. 
124 STIS, F.1604, Schreiben Ledergerbs, Wil, 22.4.1712. StadtarchivWil, Kienberger Chronik. 
125 Guggenbühl, S. 97. 
126 W. Lüthi, Die Haltung des Auslandes im Zweiten Villmerger Krieg, Basel 1938, S. 82f., S. 178 f. 
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3. Die regierenden Orte 1111d der Thurgau 

Der katholische Vorort Luzern e1npfing bereits an1 II. April Nachrichten 
über Zürichs Kriegsrüstungen und ern1ahnte darauf Baden und Bren1garten zur 
Wachsan1keit 127• Um seine Schritte in der Ostschweiz zu rechtfertigen, berichtete 
Zürich an1 12. April den katholischen Orten und den1 Abt von St. Gallen, daß 
es an den Grenzen aufu1arschiert sei, nicht un1 jen1anden anzugreifen, sondern un1 
im Toggenburg die Unruhen zu stillen 128• Ähnliche Schreiben trafen einige Tage 
später bei den evangelischen Orten ein. Es fragt sich nun, wie sich die Vorgänge 
im Thurgau bis zu den Aarauer Friedensverhandlungen auf der Ebene der regie
renden Orte auswirkten. 

Nachdem der Abt von St. Gallen Zürich vergeblich ersucht hatte, Nabholz 
von seiner Arbeit gegen die Rückkehr des untern A1nts abzuhalten 129 , bat er die 
katholischen Orte un1 Hilfe 130 • Schwyz n1ahnte sofort zun1 Zuzug. Obwohl n1an 
in Luzern bereits einen Durchbruch der Berner bei Stilli befürchtete, wollte inan 
die Fragen doch zuerst auf einer nach Brunnen angesagten Konferenz bespre
chen 131 • Es schien sich indessen nochn1als ein Gespräch z,vischen den Parteien 
anzubahnen, als Bern eine Gesandtschaft in Luzern ankündigte. Luzern verlangte 
aber vor eine1n En1pfang der Gesandten die Erklärung, daß nicht beabsichtigt 
sei, durch die gemeinen I-Ierrschaften zu ziehen, und daß Zürich und Bern von 
ihren Tätlichkeiten abgestanden seien 132• Bern ging aber nicht darauf ein, sondern 
berichtete lediglich, die Bewegungen hätten keine böse Absicht. Die Gesandt
schaft wurde schließlich aufgenon11nen. Zürich, an diplo1natischen Schritten 
wenig interessiert, lehnte die Teilnahn1e n1it den1 Hinweis ab, die Orte wüßten, 
was vo1n Auszug zu halten sei 133 • 

Die Verhandlungen in Luzern blieben erfolglos. Dort ,vußte n1an bereits vom 
Zug der Zürcher durch den Thurgau vor Wil und warf den zwei Ständen vor, 
Taten und W orte stin1n1ten bei ihnen nicht n1iteinander überein. Die eigenmäch
tigen Durchzüge durch die gen1einen Herrschaften verletzten die eidgenössischen 
Bünde. Luzern anerbot sich, die hängenden Fragen durch eine V er1nittlung oder 
eine rechtliche Entscheidung lösen zu lassen, doch n1üsse Zürich seine Truppen 
zurückziehen. Anderseits betonte es, n1an werde dem Abte nötigenfalls die schul-

127 STAL, 685, Untervogt Schnorf, Baden, an Luzern, 11.4.1712. Schwyz an Luzern, 12.4.1712. E.A., 6.2, 
S. 2471, Luzern an Baden, Brcmgarten und Mcllingcn, 12. 4. 1712. 

128 STAZ, B.IV, S. 227. 
129 E.A., 6.2, S. 2471, Der Abt von St.Gallen an Zürich, 12.4.1712. 
l 30 Siehe Anm. 33. 
131 STAL, 685, Schwyz an Luzern, 13.4.1712. Luzern an Schwyz, 14.4.1712. 
132 STAL, 685, Luzern an Bern, 16.4.1712. 
133 STAL, 685, Bern an Luzern, 17.4.1712. STAZ, B.IV.227, Zürich an Bern, 15. und 16.4.1712. 
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dige Hilfe leisten 134• Nach der Tagsatzung in Brunnen verlangten auch die übrigen 
innerschweizerischen Orte, in besonders heftiger Form Schwyz, den Rückzug der 
Völker und boten die Mediation oder das eidgenössische Recht an, sonst 1nüßten 
sie jede Verantwortung für die kommenden Ereignisse ablehnen 135• Immerhin 
hatte inan sich in Brunnen noch nicht zu1n Krieg entschlossen. In Luzern aller
dings ließ die Kriegspartei die Truppen in den Aargau marschieren 136• 

Die zwei Stände wiesen den Vorwurf, die Bünde verletzt zu haben, weit von 
sich, stimn1ten aber den gleichen Sätzen zu, sobald sie genügend Beweise für die 
Friedensliebe des Abts hätten 137• Ein Rückzug der Truppen wurde nicht in Aus
sicht gestellt. Man war also zu einen1 bedingungslosen Friedensschluß nicht bereit. 
In Zürich war n1an von1 eidgenössischen Recht nicht sehr begeistert, und gewisse 
Kreise in der Kriegspartei sahen das Schwyzer Schreiben sogar als Kriegserklä
rung an 138. 

Auf der Tagsatzung in Brunnen hatten die Fünf Orte auch ein Gegenmanifest 
auf das Manifest der zwei Stände verfaßt, in welchen1 sie diese als Kriegsbeginner 
bezeichneten, der eigenn1ächtigen Betretung des Thurgaus beschuldigten und 
aufforderten, die Waffen niederzulegen und zur Mediation zu schreiten 139• Ähn
liche Beschuldigungen und Forderungen erhoben sie in ihren1 Antwortschreiben 
an Zürich und Bern vo1n 28. April 14°. 

Während die katholischen Orte die zwei Stände des Bundesbruchs anklagten 
und diese ihr Vorgehen als eine iin eidgenössischen Interesse liegende Tat ver
teidigten, arbeiteten die uninteressierten Orte, allen voran Glarus und Basel, 
fieberhaft daran, die hadernden Brüder an einen Tisch zu bringen. Basel schrieb 
in der zweiten Aprilhälfte eine Tagsatzung aus 141 • Bern und weniger freudig 
Zürich erklärten sich dazu bereit142• Auch die katholischen Orte sagten zu, ver
langten aber, daß zuerst die Waffen niedergelegt würden 143 • Schwyz allerdings 
drängte auf einen Waffengang 144• Mit den1 Abt von St.Gallen wünschte auch 
Fidel von Thum die Mediation als gute Gelegenheit, die Waffen in Ehren nieder
zulegen. Er mißtraute der Hilfe des Kaisers und hoffte wenigstens auf Zeit-

134 Zentralbibliothek Zürich, E. Dürsteler, E.4, Schluß, der den Berner Gesandten in Luzern mitgegeben wurde, 
18. 4. 1712. 

135 STAZ, A.236.4, Fünf Orte an Zürich und Bern, 17.4.1712. Schwyz an Zürich, 18.4.1712. 
136 E.A., 6.1, S. 1650. Hollenstein, S. 43 f. 
137 STIS, F.1603, Zürich und Bern an die Fünf Orte, 23. 4. 1712. Zentralbibliothek Zürich, Dürsteler, E.4, 
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144 STAL, 685, Schwyz an Luzern, 27. 4. 1712. 
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gewinn 145 • So setzte Basel die Konferenz auf den 2. Mai an. Glarus versuchte 
inzwischen vergeblich, einen Waffenstillstand zu erreichen. 

Die Rüstungsn1aßnalunen gingen unterdessen ungehindert weiter. Die zwei 
Stände n1ahnten die evangelischen Orte für den Fall einer «Ruptur» zu Hilfe 146• 

Bern n1obilisierte, wenn auch langsan1er als Zürich. Die innern Orte san1n1elten 
ihre Truppen auf die Hilferufe des Abts von St. Gallen in Pfäffikon. Luzern hielt 
das angriffslustige Schwyz aber vorderhand von einer Offensive gegen Zürich 
zurück, die zwar den Abt entlastet, aber auch den Kriegsausbruch beschleunigt 
hätte. 

Zu einen1 Teil erklärt Luzerns Sorge un1 das Freiamt und um Baden diese 
Zurückhaltung. Dort mußte es mit einen1 Durchbruch Berns nach Zürich rechnen. 
In der zweiten Aprilhälfte schickte es erst Komn1andanten, dann Mannschaften 
in die aargauischen Städte. Bern beklagte sich darauf, die Rechte der regierenden 
Orte würden dadurch verletzt, und verlangte, daß die Vogteien in den alten 
Stand gebracht würden, bevor eine Mediation stattfinden könne. Die Kriegsräte 
von Sursee antworteten am 24. April, der Durchzug durch den Thurgau sei auch 
ohne Befragen der mitregierenden Orte geschehen. Offenbar von der eigentlichen 
Eroberung des Thurgaus noch nicht beeinflußt, schrieben die Fünf Orte an1 
27. April an Bern, man könne es ihnen nicht verargen, wenn sie kraft der Mehr
heit der Orte einige Pässe im Gebiet un1 Baden zur allgemeinen Sicherheit besetzt 
hätten, wenn Zürich, ohne diese Mehrheit zu befragen, mit Truppen in den 
Thurgau ziehe und dort kampiere. Sie erklärten sich zum Rückzug der Mann
schaften bereit, sofern Zürich zu gleichem sich verstünde 147. 

Das Übergreifen Zürichs in den Thurgau und ins Toggenburg bildete also in 
der zweiten Aprilhälfte das Hauptargun1ent der Fünf Orte gegen die zwei Stände 
und trug Zürich den Vorwurf des Bundesbruchs ein. Wahrscheinlich hätten die 
katholischen Orte die Plätze im Aargau aber auch besetzt, wenn Zürich an den 
thurgauischen Grenzen stehengeblieben wäre. Der wirkliche Grund dafür war 
die nwitärische Notwendigkeit, die Truppen der zwei Stände zu trennen. Immer
hin erhöhten die Geschehnisse in1 Thurgau die Spannung zwischen beiden lagern, 
wenn sie auch nicht zum Kriegsausbruch führten. Sehr wahrscheinlich suchte 
Zürich mit diesem Mittel eine Verschärfung der Stimmung. Wenn es nach seinen1 
Manifest im eidgenössischen Interesse nur die Wirren in1 Toggenburg hätte be
ruhigen wollen, so wären ilun dorthin Wege offengestanden, die nicht über den 

145 STAL, 686, Der Abt von St.Gallen an Schwyz, 24.4.1712. STIS, F.r6o3, Fidel von Thurns Schreiben vom 
24.4.1712. 

146 STAZ, B.IV.227, S. 152-156. 
147 STAL, 686, Bern an Luzern, 23. 4. 1712. Die Kriegsräte von Sursee an Bern, 24. 4. 1712. Fünf Orte an Bern, 
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Thurgau führten. Jedenfalls herrschten iin Rat an1 2. April 1712 Bedenken gegen 
einen Durchzug, doch sprach sich die Mehrheit dafür aus 148• Er wurde am 13. April 
also nicht spontan aus der n1ilitärischen Lage heraus beschlossen, sondern war vor
her schon geplant. Wir finden hier den V ersuch, den Gegner in ünmer neuen, 
kleinen Schritten auf den Krieg zuschlittern zu lassen, wobei die Schuldfrage 
ünn1er rnehr verwischt wurde. In dieses Bild paßt auch das übrige V orgchen 
Zürichs. Es verletzte durch seinen Zug über Thurgauer Gebiet nach Wil die 
Fünf Orte, rnachte ihnen aber vorläufig die Regierung nicht streitig, da es den 
Landvogt in1 An1te bcließ. Auf die Gcgenn1aßnahrnen der katholischen Orte in1 
Aargau hatte es schließlich Grund genug, den Thurgau an1 25. April vollständig 
zu besetzen. 

hnn1erhin warf die Eroberung des Thurgaus im Augenblick keine allzu hohen 
Wellen. Der Übergang der Berner über die Aare bei Stilli an1 25. April und ihr 
Zug durch den Aargau ms Zürcher Gebiet ergrin1111te die Fünf Orte weit mehr. 
Trotzdem erschienen sie, wenn auch an1 Erfolge zweifelnd, zur Tagsatzung in 
Baden. Sie hielten inuner noch ihre alte Forderung aufrecht, die Waffen n1üßten 
niedergelegt werden, die vor den Erfolgen der zwei Stände i111111er unrealistischer 
wurde. Der Luzerner Kriegsrat in Sursee erwartete allerdings, daß die zwei 
Stände eher «auf der alten Saite geigen» als nachgeben würden 149• 

Die Tagsatzung in Baden zerschlug sich an der Frage des Konferenzorts, bevor 
sie zusa111111entrat. Zürich teilte Basel bereits am 25. April nut, daß ihr11 Baden 
wegen der dort einquartierten katholischen Truppen nicht genehn1 sei. Die Ge
sandten der zwei Stände, die zuerst in Zurzach, dann in Königsfelden versammelt 
waren, verlangten am 4. Mai die Räun1ung der Stadt und eines Umkreises von 
zwei Stunden oder einen andern Tagungsort. Die katholischen Gesandten in 
Baden erklärten sich aber nur zu einem Rückzug ihrer Truppen bereit, wenn auch 
die von Zürich besetzten Gebiete, also der Thurgau, geräumt würden 150• Auf die 
ablehnende Antwort der zwei Stände hin konnten die Luzerner Gesandten an1 
6. Mai die Vertreter der übrigen katholischen Orte nur n1it Mühe daran hmdern, 
wegzureiten. Auch die Hoffnung auf den französischen Gesandten du Luc zer
schlug sich. Sein Vorschlag an die Zürcher und Berner, sie sollten den Thurgau, 
die Fünf Orte Baden räumen, wurde abgelehnt. Ebenso weigerten sich die Ge
sandten der zwei Stände, in den Bädern oder im Schützenhaus zu tagen 151 • Zürichs 
Instruktion gestattete zwar einen kurzen Waffenstillstand, aber keine Entwaff-

148 Zentralbibliothek Zürich, Ms.B.55, Bericht von Ulrich Nabholz über den Toggenburgcr Krieg. 
149 STAL, 686, Statthalter und Räte in Sursee an Luzern, 25.4.1712. 
150 STAL, 687. Gesandte in Baden an Luzern, 3.5.1712. STAZ, A.236.5, Bern an Zürich, 29.4.1712. 
151 STAL, 687, Gesandte zu Baden an Luzcn1, 6.5.1712. STAB, Toggenburg-Büchcr, A.782, Gesandte zu Baden 

an Bern, 8. 5. 1712. 



nung, allerdings nur, um den Frieden abzuschließen. Darüber hinaus suchte die 
Stadt aber bereits mehr als nur die Lösung der Toggenburger Frage. Sie wünschte 
für den Thurgau den Einschluß der äbtischen Niedergerichtsangehörigen in den 
Landfrieden und die Erledigung aller Streitigkeiten, des Neukircher, des Gotts
hauser und des Steiner Geschäfts. Die aargauischen Städte sollten nicht n1ehr 
durch die Mehrheit besetzt werden dürfen 152• Als die Gesandten der zwei Stände 
am 10. Mai eine kategorische Antwort darüber verlangten, ob Baden geräumt 
oder ein anderer Tagungsort bestinm1t würde, war ein Teil der katholischen 
Gesandten bereits abgereist. So wurde der Befehl zur Eroberung Wils gegeben 153 . 

Die Uninteressierten schrieben zwar sofort eine neue Tagsatzung aus, doch konn
ten sie das Aufflammen des Krieges nicht n1ehr verhindern. 

Nachdem die Vorkon111111isse im Thurgau bis zur Tagsatzung von Baden die 
Lage und die Stimn1ung in der Eidgenossenschaft verschärft hatten, führte die 
Weigerung beider Seiten, die besetzten Vogteien ganz oder teilweise zu räun1en, 
zum Scheitern der Verhandlungen und zum Kriegszustand z,vischen den Parteien. 
Die zwei Stände waren nur unter ihren Bedingungen zu verhandeln bereit, unter 
dem Druck der Waffen und nut den1 Thurgau in der Hand als Pfand für ihre Ziele. 
Noch etwas wurde in Baden klar; der Zwist um das Toggenburg verlagerte sich 
imn1er n1ehr zu einem Streit tun die ge1neinen Vogteien und um den Einfluß darin 
und danut zum Kampf un1 die Vormachtstellung in der Eidgenossenschaft. 

4. Das Landvogteian1t 

Der Auszug der Zürcher an die Thurgauer Grenzen überraschte das Land
vogteiamt in Frauenfeld. Landvogt Heinrich von Zug erwartete noch am 12. April 
den Vormarsch über das Gebiet der Landgrafschaft nach Wil. Landammann 
Rüppli dagegen hatte ähnliche Situationen auch schon erlebt und glaubte, daß 
der Spuk bald in nichts zerfallen werde. Man wolle St. Gallen wohl nur den Ernst 
der Lage zeigen 15+. Die Mitteilung der Elgger Kriegsräte vom 13. April, die 
Truppen dienten nur dazu, die Toggenburger Wirren zu stillen, tönte eher be
ruhigend 155. Eine ähnliche Unsicherheit, wie sie in Frauenfeld über die Bedeutung 
der Ereignisse herrschte, zeigten auch die Verhaltungsmaßregeln, die Luzern am 
14. April an Heinrich sandte. Man wies ihn an, sich so zu verhalten, wie man es in 

r52 Zentralbibliothek Zürich, Dürsteler, E.4, Zürcher Instruktion nach Baden, 3. 5. r7r2. 
r53 Guggenbühl, S. 7off. Über die Tagsatzung allgemein orientiert: E.A., 6.r, S. r658-r665. 
r54 STIS, F.r603, Rüpplin an die Abtei St.Gallen, um den 12.4.1712. STAL, 685, Heinrich an Luzern, r2. 4. r7r2. 
r55 STAZ, A.236.4, Die Kriegsräte an den Landvogt in Frauenfeld. 
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solchen Fällen tue. Die Konferenz von Brunnen werde ihn weiter beraten 156• Die 
thurgauischen An1tsleute begannen inzwischen, ihre Habe nach Konstanz zu 
flüchten 157. 

An1 14. April teilten die Kriegsräte den1 Landvogt nut, sie n1üßten einen un

schuldigen Marsch über Thurgauer Gebiet ausführen, um den Abt von1 Toggen
burg fernzuhalten. Heinrich protestierte darauf an1 16. April iin Nan1en der 
regierenden Orte gegen die Gebietsverletzung. Die Kriegsräte setzten sich jedoch 
darüber hinweg und er,viderten, sie würden jederzeit ,veitere Durchzüge vor
nehn1en, ,venn es nötig sei, ohne jen1anden1 zu schaden 158• Auf seinen Bericht lun 
erhielt I-Ieinrich aus Luzern den Befehl, alles zur Erhaltung der Oberherrschaft 
über den Thurgau zu tun 159 • Tatsächlich ,var er n1achtlos und fühlte sich, nach 

seinen eigenen Worten, wie der Vogel auf den1 Zwcig 160• Sein einziges Mittel, 
der Protest, verfing in Elgg in keiner W eise. Als kurz nach dein Rückzug von Wil 
erneut einige Kon1pagnien in Balters,vil und Eschlikon erschienen, verlangte er 

an1 19. April erneut protestierend ihren Abzug 161 • Die Generalität befaßte sich 
aber bereits n1it den Plänen zur Eroberung des Thurgaus und achtete seiner kaum. 
Sie antwortete, die Wiler hätten auch Wachen in den Thurgau gesetzt, weshalb 
es Zürich als regierenden1 Ort un1 so eher zustehe, dort Truppen einzuquartieren. 
Auf die Beschwerden I-Ieinrichs ,viesen die Wiler aber darauf hin, daß es sich hier 
lediglich un1 einige Wachen in Dreibrunnen handle, welches in die Hoheit ihrer 

Stadt gehöre 162• Der Landvogt n1ißtrautc jedoch ohnehin der fadenscheinigen 
Entschuldigung der Zürcher und war überzeugt, daß sie es auf Wil abgesehen 
hätten 163 • Er suchte sich aber ,veiterhin durch eine absolut neutrale Stellung über 
Wasser zu halten und gebot sie an1 24. April in einen1 Mandat auch seinen Unter
tanen 164• In der Erkenntnis, daß bei der Übermacht der Zürcher das früher 
geplante 165 Zusanu11engehen der Thurgauer nut den1 Fürstabt unmöglich war, 
suchten die katholischen Orte auf diese W eise die Landgrafschaft aus den1 Konflikt 
herauszuhalten, danut sie von ihr wenigstens keinen Nachteil zu befürchten 
hätten 166• 

Das Landvogteian1t befand sich tatsächlich zwischen zwei Mühlsteinen. Als 
katholisch besetzte Behörde fand es keinen Halt bei den mehrheitlich evangelischen 

156 STAL,685. 
157 ST AZ, A.236.4, Hs. Rud. Wirz, Pfyn, an Zürich, 14. 4. 1712. 
158 ST AL, 685, Diarium Heinrichs. STAZ, A.236.4, Heinrich an die Kriegsräte in Elgg. 
159 STAL, 685, Luzern an Heinrich. 
160 STAL, 685, Heinrich an Luzern, 13.4.1712. 
161 E.A., 6.2, S. 2485, Heinrich an die Kriegsräte in Elgg. 
162 STIS, F.1603, Die Wiler Kriegsräte an Heinrich, 2r. 4. 1712. 
163 STAL, 685, Heinrich an Luzern, 18.4.1712. 
164 E.A., 6.2, S. 2486, Mandat vom 20. 4. 1712. 
165 Siehe S. 3. 
166 STAL, 685, Luzern an Heinrich. 



Untertanen und hatte anderseits den1 Vorgehen der Zürcher Kriegsräte nur einen 
wirkungslosen Protest entgegenzustellen. Seine Stärke hing von der Stärke der 
katholischen Orte ab. Zürich ,vartete nur darauf, es nach einen1 Siege in seinen1 
Sinn un1zubilden. Daß die Fünf Orte sich in der Ostschweiz in einer schwachen 
Stellung befanden, fühlte auch Heinrich, als er nach Luzern schrieb, 111an 111üsse 
sich bei einen1 Bruch den1 Stärken1 beugen und könne der andringenden Gewalt 
nicht \viderstehen 167• Sein Versuch, sich durch absolute Neutralität über die 
kritische Zeit hin,veg zu halten, konnte nur so lange erfolgreich sein, als die z,vei 
Stände kein besonderes Interesse am Thurgau zeigten. 

Das Ende kan1 rasch. An1 24. April ließ Schultheiß Müller von Frauenfeld 
bein1 Landvogt durchblicken, daß wegen der Besetzung der Aargauer Städte 
n1öglicherweise einige Mannschaften nach Frauenfeld verlegt würden 168• An1 
andern Morgen waren sie da. Die Zürcher Kriegsräte versicherten sich zuerst des 
Landvogteian1ts. Sie sistierten den Landvogt in seinen1 An1t, versahen ihn auf den1 
Schloß mit einer Wache, verboten ihn1 jeden Briefwechsel, gewährleisteten ihn1 
aber seine persönliche Sicherheit. Noch schärfer wurde Landan1mann Rüpplin 
bewacht. Landweibel Rogg entfloh, und Kanzleiverwalter Büeler befand sich in 
Baden 169. Zürich übernahn1 die Verwaltung der Landvogtei. Die Schriften der 
Kanzlei wurden zun1 größten Teil in die Lin1111atstadt gebracht. 

Es bleibt noch das persönliche Schicksal der A1ntsleute zu erzählen. Nach den1 
Durchzug der Berner durch den Aargau verarrestierten die katholischen Orte den 
bernischen Landvogt Thorn1ann in Baden. In der Folge ersuchte der französische 
Gesandte du Luc beide Parteien, die gefangenen Vögte freizulassen, was auch 
geschah. Zürich hob Ende Mai die Bewachung Heinrichs auf und ließ ihn 1nit 
seiner Fanulie nach Konstanz ziehen 170• In der Regierung des Thurgaus spielte er 
keine Rolle mehr. 

Landamn1ann Rüpplin war der von den Evangelischen atn meisten gehaßte 
Mann im Thurgau, «eine gifftige Schlang 171 ». Eine Wache beobachtete ihn 
ständig, und er mußte sich eidlich verpflichten, sein Haus nicht zu verlassen, sonst 
würde es geplündert. Er war aber unvorsichtig genug, in einem Brief, der ab
gefangen wurde, die zwei Stände nicht eben schn1eichelhaft zu titulieren 172• Weil 

167 E.A., 6.2, S. 2467, Heinrich an Luzern, 13.4.1712. STAL, 685, Heinrich an Luzern, 18.4.1712. 
168 STIS, F.1603, Heinrich an die Kriegsräte von Wil, 24. 4. 1712. 
169 STAZ, A.236.5, Zürich an die Kriegsräte in Frauenfeld, 25.4.1712. Die Kriegsräte in Frauenfeld an Zürich, 

26. 4. 1712. 
170 E.A., 6.1, S. 1670. STAL, 687, Schnorf, Baden, an Luzern, 13.5.1712. STAZ, A.236.13, Lavater, Frauen

feld, an Zürich, 28.7.1712. STAB, Toggenburg-ßücher, B. 427, Thormann an Bern, 21.5.1712. B. 432, 
Zürich an Bern, 29. 5. 1712. 

171 STAZ, A.236.5, Unterschreiber Holzhalb, Zürich, an Lavatcr, Frauenfeld, 27. 4. 1712. 
172 STAZ, A.236.5, Kriegsräte von Frauenfeld an Zürich, 26.4.1712. Dießbach de Heintenried, Konstanz, an 
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die Kriegsräte aber fürchteten, Rüpplin könnte bei eine1n allge1neinen Kriegs
ausbruch entwischen, wollten sie ihn nach Zürich führen lassen. Un1 durch einen 
solchen Übergriff auf einen ge1neinen An1tsmann die katholischen Orte nicht 
unnötig zu verbittern, beließ n1an Rüpplin während der Badener Tagsatzung in 
Frauenfeld 173 • Nachher wurde er 111it seine1n Sohn, der sich ebenfalls abfällig 
gegen Zürich und Bern geäußert hatte, unter einer Reiterbedeckung in die 
Lin1matstadt geführt und dort bis zum Kriegsende auf dein Rathaus verwahrt. 
Nach den1 Friedensschluß verlor er sein An1t 174• 

Landweibel Rogg, der nach der Einnahme Frauenfelds erst nach Wangen, 
dann nach Konstanz floh, kehrte trotz einen1 Mandat der Kriegsräte und trotz den 
Drohungen gegen seine Verwandten erst hein1, als sich Schultheiß Müller von 
Frauenfeld bei Kriegsrat Lavater für ihn einsetzte. Er wurde darauf nach Zürich 
zitiert. Man konnte ih1n aber für seine kurze Amtszeit keine Verfehlungen nach
weisen. So bezeugte n1an ihin für seine Flucht das obrigkeitliche Mißfallen und 
entließ ihn. Nach dein Friedensschluß versah er sein An1t wieder 175 • 

In der ersten Zeit nach der Eroberung verwaltete ein Triumvirat, bestehend 
aus den Zürcher Kriegsräten Landvogt Escher, Bannerherr Escher und Obervogt 
Lavater, von Frauenfeld aus den Thurgau. Als die ersten beiden am 14. Mai mit 
der Armee zur Eroberung Wils abreisten, beauftragte Zürich Obervogt Lavater, 
die Stelle des Landvogts einzunehmen. Er bezog weiterhin den Sold eines Kriegs
rats neben den Siegel-, Audienz- und Urteilsgeldern, die ihm aus der Verwaltung 
der Landgrafschaft zuflossen. Die übrigen Einkünfte fielen Zürich zu 176• Im 
übrigen beanspruchte Lavater alle Rechte des Landvogts. So verlangte er von jedem 
Kloster eine Abschlagssumme für ihre Pflicht, der obersten Landesbehörde in 
Kriegszeiten ein Reitpferd zu stellen. Die meisten Ordenshäuser zahlten anstands
los. Das Pelagistift in Bischofszell hoffte vergeblich, dem Netz zu entschlüpfen, 
indem es auf die Neutralität seines Lehensherrn, des Bischofs von Konstanz, 
pochte 177• Dagegen wurde die Komturei Tobel von dieser Leistung befreit, weil 
sie auf die Fürsprache des französischen Ambassadors einen besonderen Schutz 
seitens der zwei Stände genoß und keine Kriegskosten zu zahlen hatte 178• Mit der 
Begründung, Rheinau gehöre nicht zum Thurgau, versuchte der dortige Abt die 
Stellung des Reitpferdes zu verweigern. Zürich diskutierte diese alte Streitfrage 

173 STAZ, B.IV.225, Zürich an die Kriegsräte zu Frauenfeld, 5.5.1712. 
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176 STAL, A.236.22, Memorial Lavaters, 8.8.1715. 
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aber nicht, sondern dispensierte Rheinau von der Forderung Lavaters in1 Hinblick 
darauf, daß das Kloster eine große Garnison unterhalten 1nußte179. 

Wie der Thurgau nur den Zürchern gehuldigt hatte, so führte Zürich dort 
auch allein die Regierung, ohne Bern zuzuziehen. Lavater holte sich nur bei seinen 
Obern Rat und empfing nur von ihnen Weisungen. Befehle und Mandate erließ 
er unter dem Titel der Zürcher Kriegskanzlei 180 . War das Vorsicht gegenüber 
Bern? Noch ,var der künftige Status des Thurgaus unbestiinn1t; nien1and wußtc, 
,vie oder von wen1 er nach dcn1 Kriege regiert würde. Auch wenn Zürich einer 
Mitregierung Berns nicht negativ gegenüberstand, so schemt es doch, daß es 
nicht bereit ,var, sie bedingungslos zu gewähren. 

5. Die Gerichtsherren 

Als einziger thurgauischer Gerichtsherr außer den1 Abt von St. Gallen wurde 
der Abt von Fischingen unmittelbar in den Toggenburger Handel hineingezogen. 
Iin Jahre 1693 kaufte er vom Bischof von Konstanz die aus dem Gericht Mosnang 
in1 Toggenburg und einigen thurgauischen Gerichten bestehende Herrschaft 
Tannegg.Weil sie zum altstiftischen Gebiet des Bischofs gehörte, beanspruchte der 
Abt darin vermehrte gerichtsherrliche Rechte, unter anderm auch die Appellation. 

1703 und 1707 erwarb die Abtei in Mosnang zwei Wiesen. Obwohl cm Teil 
der Mosnanger damit nicht zufrieden war, bestätigte das Landvogteiamt, das 
zweitemal unter den1 Einfluß Zürichs, die Käufe. Trotzdem wollten die daraus 
entstehenden Streitigkeiten in den folgenden Jahren nicht aufhören, sondern 
dehnten sich imn1er n1ehr auf die Gerichtsrechte des Abts aus. Auf einer Konferenz 
im April 1711 verlangten die Toggenburger, daß der Abt die Wiesen abtrete und 
kerne Güter mehr an sich ziehe. Das Gericht Mosnang sollte von den thurgauischen 
Teilen der Herrschaft Tannegg getrennt, mit einem eigenen A1nmann und 
Schreiber versehen und je zur Hälfte vom Herrn und von den Untertanen besetzt 
werden. Alle Appellationen sollten vor das Landgericht in Lichtensteig gezogen 
,verden. Damit versuchten die Toggenburger, den Abt von Fischingen allmählich 
seines Einflusses zu berauben. Abt Franz Troger erklärte sich darauf bereit, kerne 
Grundstücke mehr zu erwerben, lehnte aber die übrigen Punkte ab, weil ihm 
die Dokumente recht gaben. Das Problem blieb also weiterhin ungelöst 181 . 

179 STAZ, J.II, Kriegsräte im Thurgau an RheinaLI, 21.6.1712. Rheinau an Lavater, Frauenfeld, 28.6.1712. 
B.III.217, Kriegsprotokoll, 8. 8. 1712. 

180 Zum Beispiel: STAZ, A.236.5, Mandat vom 28. 4. 1712. A.236.9, Mandat vom 3. 6. 1712. A.236.10, Mandat 
vom 19. 6. 1712. 

181 STAZ, A.236.17, Memorial der Abtei Fischingen, 19. 9. 1712. A.358, Bericht über die Konferenz vom 
22. 4. I7II in Mosnang. 
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Inm1erhin führte der Abt den1 Toggenburg gegenüber eine biegsatnere und 
verständigere Politik als die Abtei St. Gallen. Er wünschte einen Kotnpronuß 
zwischen den Toggenburgern und Abt Leodegar und riet ihm zu Zugeständnissen, 
was zeitweise zu einer Verstinlillung zwischen beiden Prälaten führte 182• Seine 
Lage zwang ihn zur Vorsicht. Hart an der Grenze Zürichs gelegen, mußte ihn 
bei einer kriegerischen Entwicklung des Konflikts der erste Stoß treffen. Zudem 
besaß er größere Einkünfte in1 Gebiet seines Nachbarn und Güter an der Hulftegg, 
einetn der n1öglichen Ann1arschwege Zürichs 183 • Die Sezession des untern Atnts 
in1 März 1712 scheint nun bei ihn1 die Hoffi1ung geweckt zu haben, daß bei einem 
Erfolg des Fürstabts sich auch sein toggenburgisches Probletn von selbst lösen 
würde. So unterstützte er plötzlich nut aller Kraft die Ziele St. Gallens. Im Gegen
satz zu den übrigen Gemeinden mißtraute Mosnang jedoch den Versprechungen 
des Fürstabts und schien unentschlossen, wohin es sich wenden sollte. W eil es 
aber mit seinen sechshundert Wehrfähigen leicht die Hulftegg sperren konnte, war 
seine Haltung außerordentlich wichtig. Der Landrat von Lichtensteig und die 
Abtei St. Gallen warben um die Gunst der Gen1einde. Landweibel Germann 
versuchte, sie mit ihren alten Forderungen an Fischingen bei der Stange zu halten. 
Abt Franz ersuchte deshalb in den letzten Tagen des Monats März 1712 Rats
prokurator Nabholz, ihn bei seinen Rechten zu lassen, weil er bisher neutral 
gewesen sei, und drohte, die Schirmorte anzurufen 184• Am Ostermontag ver
sammelte der Statthalter der Abtei St. Gallen in Wil n1it Pater Demetrius von 
Fischingen die Gen1einde und wollte sie auf die äbtische Seite ziehen. Unter dem 
Einfluß des Landrats, der von der Versamml1mg gehört hatte, kam es zu einem 
Tumult, in welchem die sanktgallisch Gesinnten unterlagen. Der Statthalter 
wurde ernsthaft bedroht 18s. Nabholz warnte Fischingen vor weitern Schritten 
und gab deutlich zu verstehen, daß von ihm keine Hilfe zu erwarten sei. Der Abt 
überhörte aber diese Drohung. Er hatte der Abtei St. Gallen bereits alle Hilfe in 
Mosnang zugesagt186• Er ließ seine Gegner nach Fischingen kommen und suchte 
sie wankend zu machen. Auf den IO. April wurde wieder eine Gemeinde ange
sagt. Unter dem Einfluß des Landrats hatte sich die Lage aber derart verschärft, 
daß sich weder der Offizial von St. Gallen noch der Gesandte des Klosters Fischin
gen nach Mosnang wagten. Die Bauern hatten bereits unter sich ausgemacht, 
überlaut den Rosenkranz zu beten, ,venn der Fischinger Abt reden wollte 187• 
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Der Auszug der Zürcher, der an1 I2. April in Fischingen bekannt wurde, ver
änderte plötzlich die Szenerie. Sein Eintreten für die Sezession hatte Abt Franz in 
der Limn1atstadt nußliebig ge1nacht. In eine1n Schreiben rechtfertigte er seine 
Stellungnahn1e 1nit den Übergriffen des Landrats auf seine Gerichtsrechte. Er 
habe die Untertanen nur dazu ern1untert, das Anerbieten des Fürstabts, ihre 
Rechte zu schützen, anzunehn1en, was ja auch das Ziel der Be1nühungen Zürichs 
sei 188. Der Marsch des Elgger Korps nach Wil zeigte Abt Franz, daß jede weitere 
Zusall1lnenarbeit nut dein Fürstabt eine sch,vere Gefahr für sein Stift bedeutete. 
Er versuchte deshalb, den Zorn Zürichs zu nuldern, bevor der Vorhang nieder
ging und das Unheil sich auf sein Gotteshaus entlud. Bereits an1 19. April bat er 
in Elgg u1n eine Schutzwache; sein Großkellner wiederholte die Bitte a1n 21. April. 
Die Stünn1ung gegen den Abt war in Elgg nicht eben günstig, doch wurde den1 
Kloster nach einigem Hin und Her die «Salvegarde» zugesagt. Damit war es 
wenigstens vor Plünderung und Brandschatzung gesichert 189• 

Mit dein Erscheinen der Zürcher in Elgg brach auch die Politik des Klosters 
im Toggenburg zusammen. Die Mosnanger bemächtigten sich unter dein Schutze 
des Landrats der Wiesen und entzogen sie dem Abte. Noch bevor Major Hirzel 
von Elgg aus an1 25. April das Gotteshaus besetzte, begab sich Abt Franz nach 
Konstanz ins Exil und kehrte erst in1 Septe1nber wieder zurück. Aus sicherer 
Ferne beteuerte er seine Unschuld an1 Toggenburger Geschäft und bestürmte 
Zürich und Bern, die Mosnanger an weitern Schritten zu hindern. Es gab in 
dieser Zeit aber wichtigere Fragen zu lösen. Die Sorgen des Prälaten konnten 
bis nach dein Friedensschluß warten 19°. 

Major Hirzel führte in Fischingen ein harsches Regin1ent. Er inventierte die 
Waffen- und Vorratskammern und überwachte den Briefverkehr. Eüuge unlieb
same Zwischenfälle verschärften den schneidenden Wind, der ihn umwehte. Einige 
Morgensterne, welche ün Walde gefunden wurden, verleiteten ihn zu gefährlichen 
Drohungen gegen die Mönche, und als eüuge Fischinger plötzlich verschwanden, 
ließ er verlauten, man würde ihre Häuser anzünden, wenn sie nicht zurückkämen. 
Tatsächlich begaben sie sich vereinzelt ins Heerlager nach Wil. Die Mönche atmeten 
auf, als die Truppen, die ihre Vorräte nicht gerade schonten, Mitte Mai zur Erobe
rung Wils abzogen. In1 Kloster blieb nur eine Wache von sieben Mann zurück 191 • 

188 STAZ, A.236.4, Abt Franz an Zürich, 12.4.1712. 
189 STAZ, A.236.4, P. Großkellner an einen Kriegsrat in Elgg, 21.4.1712. A.236.5, P. Großkellner an einen 

Kriegsrat in Elgg, 24. 4. 1712. Zollcr, Zürich, an Sekretär Lavater, 24. 4. 1712. STIS, F.16o2, Schreiben des 
Kriegsrats von Wil, 12. 4. 1712. 

190 STAZ, A.236.9, Abt Franz an Zürich, 2. 6. 1712. A.236.10, Abt Franz an Zürich, 12. 6. 1712. A.236.16, 
Abt Franz an Zürich, 4. 9. 1712. 

191 STAZ, A.236.5, Schreiben Hirzels, 28.4.1712. P. Sebastian Wipflin, Das Kloster Fischingen im Toggen
burger Krieg, hrg. von Karl Tuchschmid, Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Heft 81, 
S. 1-100, Frauenfeld 1945. 
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Nach der Eroberung Wils fanden die Zürcher dort Wein und Getreide aus 
dein Kloster Fischingen vor, welche zuin Teil aus dein Schloß Bettwiesen heran
geschafft worden waren, als der Abt bereits in1 Exil weilte. Er bestritt denn auch 
energisch, davon gewußt zu haben. Nur mit Mühe konnten die vielen guten 
Freunde des Klosters verhindern, daß die Kriegsräte sein Wirtshaus in der Hub 
anzünden ließen 19 2 • 

Der Auszug der Zürcher erschreckte auch die Nonnen des Klosters Tänikon, 
vvenige Kilometer von Elgg entfernt. Die Kriegsräte versprachen ihnen aber allen 
Schutz und versahen sie auf die Bitten der Äbtissin n1it einer Schutzwache von 
zwei Mai111. In1n1erhin inußte sie den Truppen ihre Gespanne zur Verfügung 
stellen 193 • 

Der Statthalter des Klosters Einsiedeln auf Schloß Sonnenberg dachte als 
einziger Gerichtsherr im Thurgau daran, sich nlit den Waffen zu verteidigen. Er 
,vollte eine Truppe von zweihundert Thurgauern aufstellen und ersuchte die 
Wiler Kriegsräte, ihn1 nochn1als so viel Mannschaft zuzuführen 194• Er plante gegen 
Zürich vorzugehen, sobald die katholischen Orte durchbrechen würden. Oberst
wachtn1eister Felber ,var diesen1 Plan nicht abgeneigt, doch durfte er die Grenzen 
nicht überschreiten. So ließ der Statthalter schließlich in Elgg durch die Äbtissin 
von Täilikon un1 eine Schutzwache bei einem Kriegsausbruch ersuchen. Die 
Kriegsräte hatten ihn wohl nicht ganz zu Unrecht in Verdacht, er unterstütze den 
Feind, und verlangten, daß er sich selbst nlit seinen1 Anliegen bei ihnen aninelde 195 • 

Seine neuerliche Bitte kreuzte sich n1it den Truppen, die ain 25. April Sonnenberg 
besetzten. Die Zürcher legten erst eine Kon1pagnie, dann für den Rest des Krieges 
eine kleine Wache in dieses, wie sie Sonnenberg nannten, « Pfaffennest und Proviant 
hauß» des Abts von St.Gallen 196• 

Baron Ulm von Grießenberg ver,valtete neben seiner eigenen Herrschaft im 
Thurgau noch die Vogtei Rosenberg iin Rheintal als Bean1ter des Abts von 
St. Gallen. Als er durch seinen Schaffner auf Grießenberg un1 eme Schutzwache 
für sein Schloß ersuchen ließ, verlangte Zürich, daß er sich stillhalte und vor allem 
nicht in1 Kriegsrat des Abts niitwirke 197• Da er für seine Güter fürchtete, erschien 

er trotz einen1 Befehl aus St. Gallen nicht in1 Kriegsrat und wurde deswegen semer 

192 STAF, 74153, P. lgnaz Bctschart, Species facti, undatiert. STAZ, A.236.10, Schreiben von Abt Franz, rr. 6. 
1712. Der evangelische Pfarrer von Dußnang an Joh. Ulr. Blaarer, Wil, 17. 6. 1712. 

193 STAZ, A.236.4, Die Äbtissin an Hauptmann Hirzcl, Elgg, 13.4.1712. Hirzcl an Äbtissin, 17.4.1712. A.236.rr, 
Ratschlag über das Thurgauer Korps, 25. 6. 1712. A.236.9, Schreiben der Äbtissin, 2. 6. 1712. 

194 STIS, F.1603, Der Statthalter von Sonnenberg an die Wiler Kriegsräte, 17.4.1712. P. Anton, Wil, an den 
Abt von St. Gallen, 17. 4. 1712. 

195 STAZ, A.236.4, Der Statthalter von Sonnenberg an die Äbtissin, 21.4.1712. 
196 STAZ, A.236.5, Bodmcr an Bürgermeister Escher, Zürich, 24.4.1712. Der Statthalter von Sonnenberg an 

die Kriegsräte, 25. 4. 1712. 
197 STAZ, A.236.4, J. R. Collinus, Pfarrer von Leutmerkcn, an den Obervogt von Weinfe!den, 21.4.1712. 
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Vogtei entsetzt 198• Nach dem Zusanm1enbruch der äbtischen Herrschaft über
ließen ihm die zwei Stände auf En1pfehlung Zürichs vveiterhin die Gefälle des 
Rosenbergs 199 • 

Als einer der vornehn1sten Gerichtsherren regierte der Kon1tur von Tobel über 
seine in1 1nittleren Thurgau gelegene Herrschaft. Als die Truppen in Elgg auf-
1narschierten, verfügte sich ein Teil seiner katholischen Untertanen nach Wil und 
setzte sich so in einen scharfen Gegensatz zu den Evangelischen in der U1ngebung. 
Ohne seine Erlaubnis hielten beide Religionen Gen1einden ab 2°0 • Nach der Erobe
rung des Thurgaus rotteten sich die Katholiken von Tobel, Tägerschen und 
Braunau unter den feurigen W orten Pfarrer Kränzlis zusan1111en und beschlossen, 
nicht zu huldigen. Unter Quartierhauptma1m Harder von Tägerschen bewaff
neten sie sich, führten Vorräte nach Wil und baten dort un1 Hilfe. W eil der 
Kriegsrat aber die äbtischen Grenzen nicht verlassen durfte, lud er sie ein, nüt 
Waffen und Verpflegung nach Wil zu ko1n1nen, riet den Zurückbleibenden aber, 
den Eid zu leisten 201 • Noch bevor die Gen1einden diesen Bescheid erhielten, 
sandten sie Abgeordnete nach Frauenfeld, während sich ein Teil ihrer Ma1mschaft 
in Wil einfand. Neben ihnen liefen auch Bewohner von Tänikon, Ettenhausen, 
Maisehhansen, Fischingen, Wängi, Bettwiesen, Kalthäusern, Lomnüs und W allen
wil der äbtischen Armee zu. Sie wurden später von Zürich dafür gebüßt 202 • 

Der Gerichtsherr selbst nahm an diesem Treiben keinen Anteil. Sein Verwalter 
scheint nicht geneigt gewesen zu sein, Getreide nach Wil zu liefern, obwohl er von 
dort darun1 gebeten wurde 203 • Am 27. April ließ er durch den Prädikanten von 
Affeltrangen bei den Zürchern un1 eine Schutzwache anhalten 204• Der Komtur 
selbst, der in Deutschland weilte, begab sich im Mai zu den in Baden und Königs
felden tagenden Vertretern der Orte und zum französischen Ambassador, dessen 
Herr den Malteserorden schützte. Auf die Fürsprache des Gesandten sicherte die 
Stadt Zürich der Komturei ihren Schirm zu. Die Herrschaft sollte nicht geschädigt 
werden 205 • In der Folge befliß sich der Ko1ntur striktester Neutralität, und die 
zwei Stände respektierten ihn. Als sie eine Kompag1üe nach Tobel verlegten, 
quartierte inan sie nicht wie an andern Orten in den Klostergebäuden, sondern in 

198 STIS, F.16o4, Relation Cancellarii ab aquis, 14. 5. 1712. F.16o3, Brief ohne Absender und Adressaten, Ror
schach, 29. 4. 1712. 

199 STAZ, B.IV.217, Kriegsmanual, 7. II. 1712. B.IV.225, Zürich an Bern, 27.12.1712. B.Il.719, Ratsmanual, 
19. 10. 1712. A.236.17, Bern an Zürich, 2. I. 1713. 

200 STAZ, A.236.4, Pfarrer Freudwielcr, Bußnang, an Zürich, 20.4.1712. STIS, F.16o3, Die Kommissionsräte in 
Wil an den Abt von St. Gallen, 22. 4. 1712. Felber, Wil, an die Abtei St. Gallen, 22. 4. 1712. 

201 STAZ, A.236.5, Pfarrer Wirz, Affcltrangen, an die Kriegsräte von Elgg, 26.4.1712. STIS, F.1603, Kriegsrats-
protokoll, Wil, 26. bis 28. 4. 1712. 

202 STAZ, A.323.15, Bußenrödcl. 
203 STIS, F.16o3, Kriegsratsprotokoll, Wil, 20. rmd 26.4.1712. 
204 STAZ, A.236.5, Pfarrer Wirz, Affeltrangen, an die Kriegsräte in Elgg, 27.4.1712. 
205 STAZ, B.IV.227, Zürich an du Luc, 13.5.1712. 
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den Bürgerhäusern ein. Ebenso konnte der Kotntur verhindern, daß ein Teil des 
Thurgauer Korps nach seinetn R.ückzug aus Wil i111 Ritterhaus untergebracht 
,vurde. Er \Vurde ebenfalls davon entbunden, de111 Kriegsrat Lavater ein Reitpferd 

zu stellen. Nach den1 Abtnarsch der Zürcher Truppen blieben zwölf Mann als 
Salvegarde in der Kon1turei zurück 206 • 

Ein Teil der Untertanen diente bis zu111 Falle Wils bei der dortigen Garnison. 
Trotz ihre111 Mißtrauen gegen den katholischen Quartierhauptn1an11 Harder von 
Tägerschen ließen die Zürcher Kriegsräte die «Waldrebellen» a111 3. Mai durch 

seinen Befehl zurückrufen. Das gleiche tat der Kon1tur atn 14. Mai durch ein 
Mandat; beides blieb offenbar ohne durchschlagenden Erfolg. Erst nach der 
Kapitulation der Alten Landschaft kehrte die Ruhe in der Herrschaft wieder ein 207• 

Gesamthaft gesehen, gingen die zwei Stände nüt der Ko1nturei Tobel wesent

lich sorgfältiger un1 als nüt andern Ordenshäusern in1 Thurgau. Das verdankte sie 
nicht so sehr dein Ansehen des Malteserordens oder ihrer konsequenten Neutrali
tät; vieln1ehr versuchten die zwei Stände den französischen Gesandten mit solchen 
kleinen und für ihre Gesamtpolitik unwesentlichen Zugeständnissen über die 
herben Enttäuschungen hinwegzutrösten, welche sie ihm in Baden bereiteten und 

in Aarau noch bereiten sollten. 
Auch die übrigen katholischen Gerichtsherren und Klöster im Thurgau unter

warfen sich ohne Widerstand, wenn auch nicht gerade gerne. Das Kloster Katha
rinental bat um eine Schutzwache und erhielt sie. Das Nonnenkloster Paradies 
empfing von seinem Schutzort Schaffhausen eine Wache von zwei Offizieren 208 • 

Ein Teil der Konventvorsteher floh teilweise mit den Konventualen ins Ausland, 
so der Abt von Kreuzlingen und die Äbtissinnen von Feldbach, Katharinental 
und Paradies 209. 

Ein Schicksal besonderer Art überraschte das unter der Schutzherrschaft der 

Sieben Orte stehende Kloster Rheinau. Zürich erwog bereits am II. April, diesen 
wichtigen, befestigten Rheinübergang zu besetzen, wollte aber erst den weitern 
Verlauf der Geschehnisse abwarten 210 • Abt Gerold befürchtete diese Maßnahme 

und sandte seinen Obervogt zuerst zum Zürcher Obervogt Escher nach Laufen, 
dann nach Zürich, um die dortigen Absichten zu erkunden. Er erhielt am 19. April 
die Zusicherung, Rheinau werde nicht besetzt, solange vom Reich her keine 
Gefahr für den Paß bestehe 211 • Abt Gerold hatte zwar bereits 1708 in Luzern 
206 STAF, 73637, Bericht über die Ereignisse während des Toggcnburger Kriegs in der Herrschaft Tobel. 
207 STIS, F.1603, Mandat des Komturs von Tobel, 14.5.1712. STAZ, A.236.6, Hauptmann Bürkli, Tobel, an 

Sekretär Lavater, Lommis, 3. 5. 1712. 
208 STAZ, A.323.15, Protokoll Heinrich Hirzels von Kefikon, 25.5.1712. J.28, P. Joachin1 an den Abt von 

Rheinau, 2. 5. 1712. 
209 STAF, 73419, Der Abt von Kreuzlingen an den Amttnann von Waldsee, 30.5.1712. 
210 STAZ, B.lll.217, Kriegsprotokoll, rr. 4. 1712. 
211 STAZ, J.28, Rheinauisches Kriegsprotokoll, 19. 4. 1712. Obervogt Grand an den Abt von R11einau, 13.4.1712. 



utn eine Schutzwache in1 Falle eines Glaubenskriegs gebeten, doch erhielt er an1 
19. April 1712 aus Zug den Rat, in1 Notfall in Zürich un1 eine Salvegarde ein
zuko1n111en, weil ihm die Fünf Orte nicht helfen könnten 212 • Er suchte in der 
Folge durch strikte Neutralität eine Besetzung abzuwenden. Die IU1einbrücke ließ 
er durch eine Rotte Rheinauer vor den1 äußern Tor bewachen. Als die fürstlich
schwarzenbergische Regierung in Thiengen dort ebenfalls eine Wache aufziehen 
wollte, stellte ihr der Abt vor, Zürich würde als Gegenzug sofort Rheinau er
obern. Er ersuchte sie zu warten, bis Zürich etwas unterno1nn1en habe. Schließ
lich willigte n1an in Thiengen ein, was Escher in Laufen niit Genugtung zur 
Kenntnis nahn1 213 • 

Inzwischen beauftragte Zürich an1 17. April Obervogt Escher, Rheinau niit 
oder ohne Einverständnis des Abts militärisch zu sichern, wenn sich fre111de Trup
pen nähern sollten. Man hielt es durchaus für tnöglich, daß die innern Orte oder 
die katholischen Thurgauer versuchen könnten, Zürich zuvorzukon1n1en 2 14• Mit 
dem Beschluß, den Thurgau zu erobern und die Rheinlinie zu besetzen, ließ 
Zürich auch sein Versprechen fallen, Rheinau zu verschonen, weil es diesen an 
sein Gebiet grenzenden Paß nicht in katholischen Händen lassen wollte. An1 
25. April rückten zvvei Zürcher Kon1pagnien unter den Majoren Rahn undWerd-
111üller vor seine Mauern. Eine Deputation begab sich in die Stadt, um niit Ober
vogt Grand um die Übergabe zu verhandeln. Grand benachrichtigte den Abt und 
erscliien darauf wieder bei der wartenden Truppe, welcher er nutteilte, daß der 
Zutritt unter gewissen Bedingungen gestattet werde. Man schloß n1ündlich eine 
Kapitulation ab. Das Kloster sollte in seinetn Bezirk nicht besetzt und die Religion 
in keiner W ~ise behindert werden. Der Bürgerschaft wurden ihre bisherigen 
Rechte und Freiheiten zugesichert. Zürich sollte die Garnison selbst unterhalten. 
Major Werdn1üller verlangte zwar, daß die Bürgerschaft huldige und das Gewehr 
abliefere. Doch verzichtete er schließlich darauf und versprach, neben seinen 
Truppen zehn Rheinauer als Brückenwache aufziehen zu lassen. Darauf mar
schierten die Zürcher in Rheinau ein. Die Kapitulation wurde vor der Bürger
schaft wiederholt, von den Majoren aber nicht unterschrieben. Sie fanden, es 
seien genug ehrliche Leute hier, und reisten sofort nach Elgg ab. Der Abt begab 
sich ins Exil nach Jestetten. Ein Teil seiner Mönche fand in deutschen Klöstern 
Aufi1ahme 215 • 

212 E.A., 6.1, S. 1446. STAZ, J.28, Zurlaubcn, Zug, an Abt Gerold. 
213 STAZ, J.28, lnstruction und Verrichtung des Secretari betreffend, 23.4.1712. Escher, Laufen, an Obervogt 

Grand, 23. 4. 1712. 
214 STAZ, B.IV.228, Zürich an Obervogt Escher, 17. und 22.4.1712. 
215 STAZ, A.236.5, Memorial Rhcinaus, 25.4.1712. J.28, Rheinauisches Kriegsprotokoll, 25.4.1712. Der Abt 

von Zwiefalten an Abt Gerold, 14. 5. 1712. Der Abt von St. Blasien an Abt Gerold, 25. 4. 1712. Der Abt 
von St. Peter an Abt Gerold, 7. 6. 1712. 
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Nach den1 Einrücken der Zürcher legte die Herrschaft Schwarzenberg eine 
Wache auf die andere Seite der Brücke und verlangte, sie bis zur Mitte besetzen 
zu dürfen, weil ihre Jurisdiktion bis dorthin reiche. Nach einigen Verhandlungen 
gestattete Escher trotz den1 Proteste der Rheinauer, daß sich die Wache bei Tag 
bis zur Brückenn1itte bewege. Nachts n1ußte sie sich aber zurückziehen, weil die 
Tore auf der deutschen Seite von den Rheinauern geschlossen wurden 216• 

Als in1 Mai Nachrichten eintrafen, daß sich Kreistruppen dem Paß näherten, 
fürchtete inan, die Garnison ,vürde verstärkt. Eine längere Besetzung würde 
kaun1 ohne Schaden für die Stadt und das I{loster ausgehen. Der Abt versuchte 
deswegen, die Zürcher 111öglichst rasch wieder zu111 Abzug zu be,vegen. Durch 
Verhandlungen nut der fürstlich-sch,varzenbergischen Regierung erreichte er, 
daß sie versprach, ihre Brückenwache aufzuheben, wenn die Zürcher den Paß 
räu111ten. Der Abt ,vollte Obervogt Escher als Salvegarde behalten und die 
übrigen Truppen abn1arschieren lassen. Escher lehnte aber ab und be1nerkte, Zürich 
hätte den Paß zu seiner Sicherheit auch besetzt, wenn keine nulitärischen Kräfte 
auf der andern Seite des Rheins stünden 217 • A111 5. Mai erschienen die Kreis
truppen an der Brücke. Nach einigen Zwischenfällen einigte sich Escher mit 
ihre111 Führer, daß jede Partei die Brücke auf ihrer Seite bewachen sollte, wobei 
die Tore durch die Rheinauer geschlossen werden n1ußten. Bis zu111 Ende des 
Krieges begegneten sich die Zürcher und die Kreistruppen in freundlicher Zurück
haltung 218 • 

Aus Besorgnis, die Rheinauer könnten bei Kriegsausbruch für die katholischen 
Orte Partei ergreifen, befahl der Rat von Zürich am 18. Mai, ihnen trotz der 
Kapitulation die Waffen abzunehmen 219 • Die Bürgerschaft beschwerte sich heftig, 
und der Abt sandte seinen Obervogt nach Zürich, wo er nicht nur über die 
Waffen, sondern vor allem über den Rückzug der Garnison verhandelte. Er an
erbot sich, den Abzug der Kreis,vache zu erreichen, Obervogt Escher als Salve
garde zu behalten und ih111 die Aufsicht über die eigenen Wachen zu übergeben. 
Bei Gefahr ,vollte der Abt Zürich benachrichtigen. Zude111 versprach die Ge
n1einde, Zürich Treue zu schwören, wenn n1an ihr die Waffen lassen würde 220 • Die 
Räte gingen aber nicht darauf ein, sondern gestatteten nur, daß die rheinauischen 
Wachen auf der Brücke ihre Gewehre behielten. Zürich bürgte für die Sicherheit 
der Stadt, und Obervogt Grand zog die Waffen zu seinen Handen ein 221 • 

216 STAZ, A.236.5, Escher an Zürich, 26. und 27. 4. 1712. J.28, Grand an den Abt, 29. 4. 1712. 
217 STAZ, J.28, Grand an den Abt, 30.4.1712. Memorial, 30.4.1712. Memorial, r. 5. 1712. P. Joachim an 

den Abt, 2. 5. 1712. 
218 STAZ, J.28, Obervogt Grand an den Sekretär des Abts, 5.5.1712. 
219 STAZ, A.236.7, Zürich an Escher in Rheinau, 18.5.1712. J.28, Rheinauisches Kriegsprotokoll, 18.5.1712. 
220 STAZ, A.236.7, Escher an Zürich, 19.5.1712. J.28, Bericht über die Ge1neindeversammlung in Rheinau, 

19. 5. 1712. Motiva zur Evacuation der Rheinauer Guarnison, 19. 5. 1712. 
221 STAZ, J.28, Bericht über die Gemeindeversammlung in Rheinau, 25.5.1712. 
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Das war aber nicht die letzte Sorge Rheinaus. Am 6. Juni eröffi1ete Escher den1 
Stift auf Zürichs Befehl, daß es wie das Kloster Wettingen die ganze Garnison 
von vierhundertvierzig Mann unterhalten 111üsse 222 • Obervogt Grand trug darauf 
eine1n Ratsausschuß in Zürich vor, Rheinau besitze nur geringe Vorräte, 111an 
habe eine Kapitulation geschlossen und in1 Gegensatz zu W ettingen die Garnison 
freundlich aufgenonm1en. Das Kloster garantiere für den Paß, wenn die Truppe 
zurückgenonunen oder auf dreißig bis vierzig Mann verkleinert würde 223 • Die 
Räte bezweifelten aber die Unvern1öglichkeit Rheinaus und anerkannten die 
Kapitulation nicht, weil sie nicht unterschrieben ,var und die Majore keine In
struktion dazu hatten. Sie verlangten, daß Rheinau dreihundert Mann unterhalte, 
die auf zweihundert Mann vennindert werden könnten, wenn die restlichen 
Waffen abgeliefert würden 224• So legte die Bürgerschaft die Waffen nieder, und 
Grand lieferte sie an Escher aus, worauf die Truppen bis auf zweihundert Mann 
zurückgezogen wurden. Alle weiteren Schritte nützten nichts. Der Abt mußte 
die Mannschaft unterhalten und besolden und auch die bisherigen Kosten über
nehmen, während die Gemeinde für die Kantonnemente aufkan1 225 • Als Grand die 
beiden Majore an ihr Ritterwort erinnerte, hüllten sie sich in Schweigen. Zürich 
gestattete auch nicht, daß Rheinau seine Zehnten aus der Landschaft abführte, 
die wegen des Krieges vcrarrestiert waren 226• 

Als Konu11andant Escher anfangs Juli dem Stift die erste Rechnung für die 
Garnisonskosten übergab, reiste Obervogt Grand erneut nach Zürich, um einen 
Nachlaß zu erreichen. Sein einziger Erfolg war, daß der Kriegsrat die beiden 
Majore nach Zürich rief. W erdn1üller gab zu, 111ündlich vereinbart zu haben, daß 
Zürich alle Kosten zu tragen habe 227• Das hinderte aber den Rat nicht, nach 
Kriegsende von Rheinau die gesamten Kosten in der Höhe von rund 4680 Gulden 
zu fordern. Erst nach langen Verhandlungen gab er sich im Januar 1713 nut einer 
Abschlagssunm1e von 2000 Gulden zufrieden 228• 

1111 übrigen behandelten die zwei Stände während ihres Interregnun1s in1 
Thurgau i.tn allgemeinen die Klöster und die übrigen katholischen Gerichtsherren 
schonend. Sie bezahlten auch das aus den Gotteshäusern zun1 Unterhalt der 
Truppen bezogene Getreide 229 • Eine Ausnahn1e bildeten wie Rheinau die Besit-

222 STAZ, B.IV.225, Zürich an Obervogt Escher, 6.6.1712. J.28, Rheinauisches Kriegsprotokoll, 6.6.1712. 
223 STAZ, J.28, Mcn1orial, 7. 6. 1712. 
224 STAZ, B.IIl.217, Kriegsprotokoll, 8. 6. 1712. 
225 STAZ, J.28, Bericht von der Gemeindeversammlung in Rheinau, 9. 6. 1712. Rheinauischcs Kriegsprotokoll, 

6. bis 19. 6. 1712. Abt Gerold an Zürich, 13. 6. 1712. A.236.10, Coram Senatu, 13. 6. 1712. 
226 STAZ, J.28, Grand an Mayor Werdmüller, 19.6.1712. Grand an Escher, 23.6.1712. Zürich an Escher, 

29. 6. 1712. Abt Gerold an Zürich. 2. 7. 1712. 
227 STAZ, J.28, Memorial des nach Zürich reisenden Obervogts, 4.7.1712. Abt Gerold an Zürich, 2.7.1712. 

Rheinauisches Kriegsprotokoll, r. bis 6. 7. 1712. A.236,15, Actum Samstag, 13. August 1712. 
228 STAZ, A.236.18, Abt Gerold an Zürich, 7. und 26. r. 1713. J.28, Aufstellung der Garnisonskosten. 
229 STAZ, B.IV.225, Zürich an die Kriegsräte in Frauenfeld, 5.5.1712. 
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zungen des Klosters Muri in1 Thurgau, die Herrschaften Eppishausen und Klingen
berg. An1 7. April wurden die Kriegsräte in Frauenfeld benachrichtigt, daß der 
Verwalter von Eppishausen n1it den besten Mobilien nach Konstanz geflüchtet sei, 
nachden1 er vorher als Kaplan von Bießenhofen die zwei Stände heftig gesclunäht 
hatte. Angeblich un1 Diebstähle zu vern1eiden, legten sie eine thurgauische Wache 
ins Schloß. Als der Verwalter auf eine Zitation nicht vor ihnen erschien, wurde 
die Frucht teil weise abgeführt, die restlichen Mobilien in W einfelden versilbert 
und da1nit die ihn1 aufdiktierte Buße bezahlt 230. Anfangs Juni und besonders 
nach den1 Gefecht bei Sins gegen Ende des Monats Juli beschuldigten die zwei 
Stände Muri, gegen sie gearbeitet zu haben, und belegten das Kloster 1nit hohen 
Kontributionen. In Klingenberg und Eppishausen wurden alle Vorräte abgeholt. 
Die Kriegsräte verliehen auch die dortigen Zehnten und bezogen die Gelder 
dafür 231 • 

Nach dem Kriege wollte Zürich die Herrschaften erst wieder an Muri zurück
geben, wenn die Kommission für die Einrichtung des neuen Landfriedens iin 
Thurgau angekommen sei, offenbar um em Pfand für die Durchführung der 
neuen Regelung in Eppishausen und Klingenberg zu besitzen 232. Der Abt wandte 
sich darauf an das Syndikat, doch hatten die Fünf Orte in dieser Zeit ihre eigenen 
Sorgen. Nach eiiugem Hm und Her trat Zürich die Herrschaften wieder ab, 
nachdem der neue Landfriede iin Thurgau ausgekündet worden war. Noch eiiuge 
Jahre lang suchte der Abt vergeblich, von den zwei Ständen eme Entschädigung 
für die Kontributionen zu erhalten 233. 

Ern ähnliches Schicksal erlitt auch das Kloster St. Urban, das iin Juli besetzt 
wurde und hohe Kontributionen zu leisten hatte. Aus seinen thurgauischen Besit
zungen Liebenfels und Herdern holten die Kriegsräte alle Vorräte und befahlen 
sogar, die neuen Garben zu dreschen, doch ließ man den Bewohnern der Schlösser, 
was sie zum Leben brauchten. Auf die Intervention du Lues und die Bitten Frei
hauptmann Lochers, den der Statthalter nach Zürich sandte, mäßigten die zwei 
Stände ihre Forderungen und bezahlten nach dem Kriege sogar eine kleine Ab
schlagssumme an den recht beträchtlichen Schaden 234. Es braucht nicht erwähnt 
zu werden, daß Zürich und Bern auch die Vorräte des Abts von St. Gallen in 

230 STAZ, A.236.18, «Dubia•> beim Auszug der gemeinsamen Rechnung mit Bern, 27. 4. 1713. Zentralbibliothek 
Zürich, Dürsteler, D.4, Zürich an Lavater, Frauenfeld, 20. 6. 1712. 

231 P. Martin Kiem, Geschichte der Benediktinerabtei Muri-Gries, Stans 1891, S. 165ff. STAZ, B.III, 217, 
Kriegsprotokoll, 29.6.1712. A.232.15, Holzhalb, Zürich, an Lavater, Frauenfeld, 2. 7. 1712. 

232 Zentralbibliothek Zürich, Dürsteler, E.4, KanzlerWeißbach, Muri, an Lavater, r. 9. 1712. 
233 STAZ, A.236.16, Lavater, Frauenfeld, an Zürich, 25. 9. 1712. A.236.18, Zürich an Muri (Projekt), 1. 2. 

1713. B.IV.257, Zürich an den Abt von Muri, 22.7.1715. Zentralbibliothek Zürich, Dürsteler, E.4, Gründt
licher Bericht wegen der Herrschaft Eppishausen. 

234 STAZ, A.236.15, Lavater, Frauenfeld, an Zürich, 3r. 7. 1712. Der Statthalter von Herdern an Zürich, 2. 8. 
1712. A.236.19, Du Luc an Zürich, 24. 8. 1712. B.Ill.217, Kriegsprotokoll, 3. 8. 1712. 
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Wängi und in seine111 An1tshaus in Sta1nn1hein1 konfiszierten 235 • Einige Gerichts
herren begannen nun, ihre Zehntgarben zu dreschen, un1 ihren Besitz leichter in 
Sicherheit bringen zu können. Zürich und Bern befahlen darauf a1n 8. August, 
daß die Zehnten ungedroschen an1. Orte zu bleiben hätten. Nur der Bischof und 
das Dornstift von Konstanz, die eine Sonderbehandlung genossen, durften sie 
wegführen 236 • 

Die Geschehnisse in Rheinau, wo Zürich eine Kapitulation mißachtete, die 
Flucht vieler Konventvorsteher wie überhaupt die Haltung der n1.ehrheitlich 
katholischen Gerichtsherren zeigen deutlich, daß sie sich während des Krieges in 
einer Stellung absoluter Schwäche befanden. Ihr traditioneller Schutz, die katholi
schen Orte und das Landvogteiamt, waren ihres Einflusses beraubt, und die über
wiegend evangelische Landschaft hoffte, einen Sieg der zwei Stände für sich aus
nützen zu können. W eil das Wohl der Gerichtsherren nun von Zürich tmd Bern 
abhing, versuchten sie nut diesen zu eine111 erträglichen Verhältnis zu komn1en, 
tun die kritische Zeit n1öglichst ohne Schaden zu überstehen. So konnte eigentlich 
nur der Komtur von Tobel sein Gesicht wahren, weil er unter dem Schutz des 
französischen Königs stand. Anderseits muß das V erfahren der zwei Stände gegen 
die Gerichtsherren trotz den Konfiskationen und Einquartierungen als n1.aßvoll 
bezeichnet werden, da sie sich kaum größere Übergriffe erlaubten. 

Die evangelische Minderheit der Gerichtsherren trat nicht in Erscheinung, 
wenn n1an vom Zürcher Obervogt in W einfelden absieht, der den evangelischen 
Quartieren und vor allen1 den äbtischen Gerichten des Thurgaus als Ratgeber und 
Verbindungsmann nach Zürich diente. 

Der Gerichtsherrenstand als Ganzes kan1 in1 Gegensatz zur Landschaft nicht 
zun1 Tragen. Syn1pton1.atisch dafür ist, daß der auf den 2. Mai nach W einfelden 
angesagte Gerichtsherrentag ,vegen der Kriegsereignisse nicht durchgeführt wer
den konnte. An der nußlichen Lage seiner Teilnehn1er hätte auch er nichts ge
ändert. 

In einer besonderen Stellung befand sich der Bischof von Konstanz, der mit 
dem Abt von St. Gallen zusa1nmen der bedeutendste Gerichtsherr im Thurgau 
,var. Am Bodensee und a111 Untersee besaß er die reichenauischen Niedergerichte, 
die nut bessern Rechten ausgestatteten altstiftischen Gerichte und als Kronjuwelen 
die Städte Arbon und Bischofszell, in welchen er über die hohe Gerichtsbarkeit 
verfügte und die Landeshoheit beanspruchte. 

Die ersten Schritte des Bischofs Johann Franz von Stauffenberg zeigten bereits 
die Haltung, welche er in diesen1. eidgenössischen Bruderzwist einzunehmen ge-

235 STAZ, D.Ill.217, Kriegsprotokoll, 6.7.1712. 
236 STAZ, A.236.15, Lavater, Frauenfeld, an Zürich, 7.8.1712. B.IIl.217, Kriegsprotokoll, 8.8.1712. 
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dachte. Er teilte an1 16. April Zürich nut, daß sich seine Untertanen gen1äß den 
Verträgen neutral verhalten würden, und ersuchte es, seine Rechte und die des 
l(ollegiatsstifts Bischofszell nicht zu schädigen. Ähnliche Schreiben gingen an 
Luzern, den Abt von St. Gallen und die Kriegsräte von Elgg 237 • Unter dem Hin
,veis auf sein Manifest sicherte Zürich dem Bischof die Neutralität und ein ver
tragsgen1äßes Handeln zu. Die Kriegsräte in Luzern allerdings waren von der 
passiven Haltung des Bischofs enttäuscht 238 • 

In seinen Gerichten traf der Bischof die entsprechenden Vorkehrungen. Er 
befahl dem Verwalter der reichenauischen Gerichte an1 13. April, die Unter
tanen in Schranken zu halten, keine großen Zusammenkünfte zu dulden und sich 
bei Kriegsausbruch keiner Partei anzunehmen. Ein Mandat ähnlichen Inhalts 
erging in der Vogtei Güttingen 239 • Der Obervogt von Bischofszell hatte bereits 
einigen äbtischen Truppen den Durchpaß verwehrt. Der Bischof beauftragte ihn, 
weiterhin zu sehen, daß keine Partei einen Vorteil aus der Stadt ziehe, daniit die 
andere ihn nicht auch fordern könne 240• Der Obervogt in Arbon erhielt den 
Befehl, das Schloß gegen beide Kriegsparteien zu verteidigen 241 • 

Als die Abtei St. Gallen un1 den 20. April die Besetzung Arbons anbot, lehnte 
der Obervogt der bischöflichen Politik gemäß ab. Er fürchtete, die Stadt könnte 
zum Angriffsziel beider Parteien werden 242• Da sie als offenes Haus der Eid
genossen galt und Zürich sie bei einem Einbruch fremder Truppen in die Eidge
nossenschaft sofort besetzen würde, forderte der Obervogt eine Garnison, weil er 
dem Widerstandswillen der evangelischen Arboner mißtraute 243 • 

Nach der Besetzung des Thurgaus durch die Zürcher drohte der Abt von 
St. Gallen, Mannschaften nach Arbon und Bischofszell zu werfen, wenn das der 
Bischof nicht selbst täte. Dieser verweigerte ilim zwar den Zutritt zu seinen 
Städten, doch langten noch am 26. April siebenundzwanzig Mann aus Meers
burg im Schloß Arbon an 244 • Ebenso versuchte der Bischof von der Reichenau 
aus eine Garnison in sein Schloß Gottlieben zu legen, doch verhinderten die 
Seequartiere gewaltsam die Landung der Schiffe 245 • Weil der Obervogt von 
Arbon fürchtete, die Zürcher könnten die ausländische Besatzung als Grund an-

237 STIS, F.1609, Der Bischof an den Abt von St.Gallen, 16.4.1712. STAL, 970, Der Bischof an Luzern, 16. 4. 
1712. STAZ, A.236.4, Der Bischof an Zürich, 16. 4. 1712. Der Bischof an den Kommandierenden in Elgg, 
19. 4- 1712. 

238 STAZ, B.IV.227, Zürich an den Bischof, 19.4.1712. STAL, 685, Kriegsratsprotokoll, 20.4.1712. 
239 STAF, 7166, Der Bischof an Obervogt Ratzcnried, 13.4.1712. 7159, Mandat, 14.4-1712. 
240 STAF, 71246, Der Bischof an den Obervogt von Bischofszell, 16. 4. 1712. 
241 ST AF, 7104, Obervogt Buchenberg an den Bischof, etwa Mitte April 1712. 
242 STAF, 7104, Obervogt Buchenberg an Landeshofmeister Rinck, 23.4.1712. Obervogt Buchenberg an den 

Bischof, 23.4.1712. 
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244 STIS, F.1603, Schreiben Kanzlers Pünteners, 26. 4. 1712. 
245 STAZ, A.236.7, Hauptmann Amn1ann, Ermatingen, an Lavater, Frauenfeld, 19.5.1712. 
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sehen, die Stadt anzugreifen, benachrichtigte sie der Bischof am 26. April von 
seiner Maßnahme 246 • Als Zürich ihn deswegen des Neutralitätsbruchs anklagte, 
erklärte er am 9. Mai, Arbon nur in Verteidigungszustand gesetzt zu haben, daß 
es nicht von anderer Seite gegen die zwei Stände eingeno1nmen würde 247 • In der 
Zwischenzeit stellte der Abt von St. Gallen den1 Bischof nochn1als die gefährliche 
Lage Arbons vor, doch gab ihn1 dieser klar zu verstehen, Arbon würde gegen 
jedermann verteidigt 248• Ein Einschwenken auf die Linie des Abts hätte gefährliche 
Folgen für seine Besitzungen gehabt. Schon die kleine ausländische Besatzung 
beleidigte Zürich und Bern. Sie verlangten an1. 10. Mai, daß Arbon nach den1 
Herkommen, das heißt mit einheimischer Mannschaft, besetzt werde. Offensicht
lich sahen sie seinen Status als offenes Haus der Eidgenossen verletzt 249• Der Ober
vogt war überzeugt, daß die Evangelischen den zwei Ständen keinen Widerstand 
leisten würden. Der Bischof versuchte die beiden Orte am 17. Mai erneut zu 
beruhigen, indem er ihnen vorstellte, die Besatzung sei rein defensiv aufzufassen 250• 

In Zürich wurde eine Zeitlang erwogen, Bischofszell zu besetzen und zu halten, 
bis die schwäbische Besatzung in Arbon abgezogen würde 251 • Diese Maßnahme 
unterblieb aber, weil wichtigere Pläne die ganzen Kräfte beanspruchten. Als sich 
die evangelischen Arboner wegen der energischen Verteidigungsanstalten in1 
Schloß bedroht fühlten und sich in Zürich beklagten, beschloß man dort am 
17. Mai, den Ausgang in Wil abzuwarten 252• Nach der Einnahme der Alten 
Landschaft vergaßen sie aber derartige Ängste. 

W eitere Anstände zwischen dem Bischof und den zwei Ständen ergaben sich 
aus den nicht geringen Fruchtverkäufen der Bischofszeller Chorherren an die 
Kriegsräte in Wil. Von den evangelischen Pfarrherren benachrichtigt, beschwerte 
sich Zürich am 27. April beim Bischof und drohte ni.it weiteren Schritten, wenn 
die Neutralität nicht auch hier gehalten werde 253 • Der Prälat schrieb zwar nach 
Zürich, Bischofszell könne doch durch die Neutralität nicht außerhalb des un
schuldigen Handels gesetzt werden, erteilte aber dem Obervogt von Bischofszell 
vorsichtshalber den Befehl, die Fruchtverkäufe abzustellen 254• Es lag ihm offenbar 

246 STAF, 7104, Buchenberg an den Bischof, 25. 4. 1712. 
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daran, den neuen Herren des Thurgaus keinen Vorwand zur Besetzung Bischofs
zclls zu liefern, die er nicht hätte hindern können. 

Nach der Eroberung des Thurgaus nah.i11 Zürich auch die bischöflichen Än1ter 
außcr Arbon und Bischofszell mit Vorbehalt der R.cchte des Prälaten in Eid 255_ 

Da1nit übte es die von den regierenden Orten übernonu11enen landeshohei-tlichen 
Rechte aus. Der Bischof dagegen klagte Zürich an1 2. und 9. Mai der Verletzung 
der ihn1 zugesagten Neutralität an, doch hatte er keine andere Wahl, als die Huldi
gung zu akzeptieren 256 • Er steckte die Frage nun n1it andern Beschwerden hinter 
den Reichskonvent in Regensburg und erreichte ein kaiserliches Kon1111issions
dekret, das aber vorderhand ohne Wirkung blieb. In cine1n großen Teil seiner 
Gerichte beanspruchte er die Landesherrlichkeit. Die z,vei Stände stellten in 
Regensburg vor, sie hätten nur die ihnen zustehenden landeshoheitlichen Rechte 
ausgeübt und die niedern Gerichtsrechte des Bischofs nicht berührt. Damit trat 
hier wieder die alte Frage der Landesherrlichkeit in den Vordergrund, die bis 
1798 rechtlich nicht entschieden wurde. Sie brachte dauernde, aber auch ziemlich 
ungefährliche Streitigkeiten mit sich. Im Augenblick hatte die Haltung des Bi
schofs nur den Charakter eines vorsorglichen Protests 257• 

Der Angriff des thurgauischen Landsturms auf Son1111eri, wo das Domkapitel 
Patronatsrechte bcsaß, veranlaßte den Bischof am 23. Mai, von Zürich und Bern 
Satisfaktion zu verlangen. Zürich ließ sofort durch Kriegsrat Lavater eine Unter
suchung anstellen und versprach dem Bischof, die Täter zu bestrafen und ihn zu 
befriedigen 258• Die Kriegskanzlei in Frauenfeld befahl in eine1n Mandat den 
Übeltätern, das geraubte Gut bein1 Verwalter von Obereich abzuliefern. Die 
Kirche wurde ausgebessert, obwohl Zürich bei weiten1 nicht auf die gleiche 
Schadensumme kan1 wie der Bischof259 • Als am 27. Mai einige Evangelische das 
Chorgitter in Neukirch entfernten, ordnete Zürich die Verhaftung der Täter 
an 260 • Weil sie aber kaum ausfindig zu n1achen waren, unterblieb in beiden Fällen 
eine Bestrafung. Dagegen wurde in einem Mandat jeder weitere übergriff bei 
schwerer Strafe verboten und allen ins Reich Geflüchteten heimzukehren be
fohlen 261 • Der Bischof sah das als eine Zitation Geistlicher und damit als Eingriff 
in seine geistlichen Gerichtsrechte an und beschwerte sich am ro. Juni in Zürich. 

255 STAZ, B.IV.225, Zürich an die Kriegsräte im Thurgau, 25.4.1712. 
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Hier wies man den Vorwurf zurück und ern1ahnte den Prälaten, dafür zu sorgen, 
daß sich seine Kleriker so aufführten, daß inan nicht zu n1ißlicbigen Mitteln 
greifen müsse. 1111 übrigen stieß sich die Lin1n1atstadt nicht sonderlich an ihren1 
Ausbleiben 262• 

Die Beziehungen zwischen den zwei Ständen und dem Bischof in der Zeit 
des Krieges sind durch ein sorgfältiges gegenseitiges Abtasten gekennzeichnet. 
Keine der beiden Seiten wollte das Verhältnis trüben. Der Bischof 1nit seinen 
geringen militärischen Mitteln konnte einem Übergriff auf seine Gerichte nicht 
entgegentreten und war bedacht, durch strikte Neutralität seinen Besitz zu schüt
zen. Vom Reich war wegen des Erbfolgekriegs keine Hilfe zu er\varten. Zudem 
führten sich die evangelischen Untertanen gegen die konstanzischen Beamten 
nicht eben freundlich auf. In Arbon steigerte sich das Mißtrauen zwischen der 
Garnison im Schloß und den Bürgern zeitweise bis zu einer Art Belagerungs
zustand, so daß sich der Obervogt gezwungen sah, die eine Hälfte der Bürger
schaft innerhalb, die andere außerhalb der Stadt wachen zu lassen, u111 ihre Kraft 
zu schwächen 263 • Anderseits war der Bischof auch Reichsfürst. Die zwei Stände 
hatten deshalb kein Interesse, ihr Verhältnis zum Reich durch allzu scharfe Maß
nahmen gegen ihn unnötig zu trüben. Auch wenn von dort ein militärisches Ein
greifen kaum zu fürchten war, so hätte der Kaiser nut seinen am Rhein gegen 
Frankreich bereitgestellten Truppen eine drohendere Haltung einneh1nen und 
ihre Pläne stören können. 

So bemühten sich beide Seiten, aneinander vorbeizukommen, während Zürich 
die übrigen thurgauischen Gerichtsherren in strammer Zucht luelt. Nach dem 
Friedensschluß sollte sich diese Politik aber gründlich ändern. Es scheint, daß 
Bischof Johann Franz eine Vorahnung des Komn1enden hatte, als er am 12. Juli 
und am 5. August Zürich und Luzern ersuchte, seine Rechte und seinen Besitz 
im Friedensschluß nicht zu schmälern. Zürich versicherte ihm, daß er nicht prä
judiziert würde 264• Wie das zu verstehen war, wird die Durchführung des vierten 
Landfriedens in den bischöflichen Gerichten zeigen. 

262 STAZ, A.236.10, Der Bischof an Zürich, 10.6.1712. B.IV.227, Zürich an den Bischof, 14.6.1712. Zürich 
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6. Die Landschaft 

Bevor wir uns den thurgauischen Quartieren zuwenden, wollen wir die 
äbtisch-sanktgallischen Gerichte betrachten, weil sie einander in ihrer Haltung 
nahestanden. Der Prälat besaß in den n1eisten seiner thurgauischen Gerichte das 
Mannschaftsrecht, das die Untertanen verpflichtete, ihm zuzuziehen. Im Toggen
burgcr Krieg gerieten die Evangelischen nun in einen Zwiespalt zwischen den 
Rechten des Abts, ihren eigenen Interessen und ihren V crpflichtungen gegen 
Zürich als Schutzort. 

Bereits bei der Mobilisation der ersten drei Ausschüsse an1 r 3. April kam es zu 
Schwierigkeiten. Mehrere Gen1einden schickten Deputierte zum Obervogt in 
Weinfelden und ins Lager von Elgg. Sie fürchteten bei Zürich in Ungnade zu 
fallen, wenn sie wegen des Toggenburger Streits auszögen. Dort riet man ihnen, 
dem Abte nutzuteilen, sie könnten ihn nicht unterstützen, weil sich die zwei 
Stände des Toggenburgs angenon1n1en hätten und zugleich an der Regierung des 
Thurgaus beteiligt seien 265 . Ähnlich wurden Pfarrer Erni von Keßwil und Pfarrer 
Freudwieler von Bußnang beraten 266 • 

Trotz diesem Bescheid zogen die Mannschaften der meisten Gemeinden auf 
den äbtischen Befehl hin wenigstens teilweise nach Wil. Die Sitterdorfer erschie
nen nicht. Die Zihlschlachter gaben die Befehle für den Mobilisationsfall, die sie 
vor einiger Zeit erhalten hatten, verschlossen an Felber zurück, nut der Begrün
dung, sie könnten sich als Untertanen nicht gegen Zürich als regierenden Ort 
wenden. Ein neuer Befehl 1nachte die Gemeinde jedoch gefügig 267• Pfarrer Erni 
von Keßwil gab den Rat, den er in Zürich erhalten hatte, an Roggwil weiter, 
doch wagte es die Gemeinde ohne schriftliche Handhabe nicht, sich dem Abte zu 
widersetzen. Sie beschloß, sich wie Romanshorn und Keßwil zu verhalten, die 
ihre Ausschüsse marschieren ließen 268• Die Buhwiler und Schönenberger kehrten 
auf dem Marsch nach Wil wieder u1n und gingen nach Hause, doch schickten auch 
sie später wieder Mannschaften 269. 

Im allgen1einen wiesen die Gemeinden den Mobilisationsbefehl des Abts nicht 
zurück, doch führten sie ihn mangelhaft durch. Die Kompagnien in Wil wiesen 
durchschnittlich nur die Hälfte bis zwei Drittel des Sollbestandes auf, woran die 
Thurgauer allerdings nicht allein schuldig waren. Felber beklagte sich in St. Gallen, 
265 STAZ, A.236.4, Der Obervogt von Weinfelden an Obmann Bodrner, 14.4.1712. Bescheid der Kriegsräte 

von Elgg an Zielschlacht, 14. 4. 1712. 
266 STAZ, A.236.5, Sekretär Lavater an Pfarrer Freudwieler, 21.4.1712. A.236.4, Pfarrer Emi, Keßwil, an 

Zürich, 18. 4. 1712. 
267 STAZ, A.236.4, Pfarrer Erni, Keßwil, an Zürich, 18.4.1712. STIS, F. 1603, Bericht aus Goßau, 14.4.1712. 
268 STAZ, A.236.4, Pfarrer Sprüngli, Arbon, an Sekretär Lavater, 19. 4. 1712. 
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Roggwil und Keßwil hätten zuwenig Truppen geschickt. Die Ammänner der 
Gemeinden dagegen versicherten, die Ausschüsse seien abgegangen. In Somn1eri 
wurden weitere Ausschüsse über die aufgebotenen hinaus angegriffen, un1 die 
Mannschaftszahl zu erreichen 270• Zude1n verließen die Evangelischen in großer 
Zahl das Korps von Wil. A111 18. April zählte 111an bereits sechshundert Deser

teure 271 • 

Der erste Versuch, die evangelischen Thurgauer niilitärisch einzusetzen, zeigte 
bereits ihre Unzuverlässigkeit. Als Felber a111 14. April den Sezessionisten i111 

Toggenburg zu Hilfe eilen ,vollte, verweigerten ihn1 die evangelischen Wuppen
auer und Schönholzerswiler die Gefolgschaft und kehrten in ihre Dörfer zurück, 
wo es zu tun1ultuösen Auftritten niit den Katholiken kan1, die dein Abt die Treue 
hielten. Auch aus Ro111anshorn trafen Berichte von verdächtigen Umtrieben der 
Protestanten ein 2 72 • 

Der Abt versuchte sich gegen die unbot1näßigen Strön1ungen durchzusetzen. 
In allen Än1tern wurde nach den Abtrünnigen gesucht, doch wollten die Ge1nein
den nicht viel darüber wissen. Zudem befahl ein Mandat am 19. April allen Ent
wichenen bei Verbannung oder Todesstrafe, unter die Fahnen zurückzukehren. 

Der Kriegsrat beschloß, Deserteure nach «Kriegsmanier» zu behandeln, auch 
wenn er ihnen als Milizen niildernde Umstände zubilligte. Diese Maßnahn1en, 
verbunden niit dem ungünstigen Eindruck, den Zürichs Marsch nach Wil um 
Mitte April herum hinterließ, bewirkte, daß der Abt die Thurgauer vorüber
gehend fester in seinen Griff bekan1. Die Fahnenflucht wurde seltener 273 • 

Nach der Eroberung des Thurgaus konnte Zürich den niilitärischen Zuzug 
aus den äbtischen Gemeinden niit bessern Mitteln bekämpfen. Die Kriegsräte 
erhielten an1 25. April den Befehl, sie wie die übrigen Thurgauer huldigen zu 
lassen. Ihre Mannschaften sollten zurückgerufen werden. Obwohl diese Gerichte 
sonst dem Abt zuhanden der vier Schirmorte schworen, leisteten die Gen1einden 
niindestens teilweise den neuen Herren des Thurgaus den Eid 274• In einem Mandat 
befahlen die Zürcher kraft ihrer Schinnherrschaft über den Abt seinen thurgaui
schen Untertanen, ihn nicht mehr zu unterstützen und seinen Dienst zu ver
lassen 275 • Das Desertieren begann von neuem. Leutnant Nägeli von Zihlschlacht 

270 STIS, F.16o3, Felber, Wil, an die Abtei St.Gallen, 22.4.1712. Bericht Fiskal Germanns, 17.4.1712. F.1609, 
Kanzler Püntener an den Landeshofmeister Rinck, 18. 4. 1712. 

271 STIS, F.16o4, P. Anton, Wil, an den Abt, 18. 4. 1712. 
272 STAZ, A.323.15, Bericht über verschiedene Unruhen, undatiert. STIS, F.16o3, Bericht aus Wil, etwa Mitte 
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273 STAZ, A.236.5, Pfarrer Freudwieler, Bußnang, an Zürich, 24. 4. 1712. STIS, F.1603, Schreiben P. Antons, 
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274 STAZ, A.236.5, Zürich an die Kriegsräte in Frauenfeld, 25.5.1712. STIS, F.1603, P.Johannes, St. Gallen, 
an den Großmeister, 30. 4. 1712. 

275 STAZ, A.236.5, Mandat der Zürcher Kriegskanzlei, 28.4.1712. 



riß mit sechunddreißig Mann in Wil aus 276• Die Gemeinden begannen die Geld
sendungen für die Verpflegung und die Besoldung ihrer Ausschüsse einzustellen. 
Hemmerswil und Hefenhofen entschuldigten sich damit, sie fürchteten, Zürich 
behandle sie als Rebellen, wenn sie ihre Verpflichtungen gegen den Abt erfüllten. 
Die Verpflegung der Lenunenschwiler, Räuchlisberger, Roggwiler, Zihlschlachter 
und Romanshorner ließ sehr zu wünschen übrig. Als eine Geldsendung Keßwils 
angeblich in Bürglen abgefangen wurde, gab die Gen1einde vor, wegen Armut 
nichts mehr leisten zu können 277 • In Ron1anshorn verschärfte sich der Gegensatz 
zwischen der Gemeinde und dem Obervogt, der die Weisungen aus St. Gallen 
durchführen wollte, so stark, daß er spätestens a1n 20. Mai das Schloß verließ. In 
Roggwil verbot der Landgerichtsdiener auf Anstiften der evangelischen Vor
gesetzten, den Abt weiter zu unterstützen. Die Gemeinde beschloß darauf, die 
Fuhren einzustellen und nicht auszuziehen, wenn der Landsturm angeschlagen 
würde 278 • Die Katholiken von Schönholzerswilen wünschten mit den Evangeli
schen zusammen Neutralität zu halten 279 • Einige Gemeinden suchten Unterstüt
zung beim Kriegsrat in Frauenfeld. Er riet der Gemeinde Hefenhofen, einen 
weitern Zuzug nach Wil nut der Begründung abzulehnen, sie seien den zwei 
Ständen als ihren Schirmherren mit dem Eid verbunden und könnten die Waffen 
nicht gegen sie ergreifen, obwohl sie wüßten, daß sie dem Abt militärische Ge
folgschaft schuldeten. Bei Gewaltanwendung gestattete der Kriegsrat der Ge
n1einde, sich zu widersetzen und den Landsturm anzuschlagen 280• So entglitten die 
Thurgauer Gemeinden dem Abt inuner mehr. Sie mußten dauernd an ihre Pflich
ten gemahnt werden, und die Exekution der Befehle wurde inuner schwieriger 281 • 

In Wil zerbröckelte Felbers geringe Macht. Der Kriegsrat tat alles, um die 
Evangelischen bei der Stange zu halten, obwohl er ihnen mißtraute. A1n 3. Mai 
beschloß er, alle Deserteure nach St. Gallen zu melden. Den zurückgebliebenen 
protestantischen Soldaten versprach er, dafür zu sorgen, daß sie in ihrer Religion 
nicht belästigt würden. Zugleich drohte er aber auch, sie bei Fahnenflucht als 
zwiefach eidbrüchig zu behandeln. Man erwog, sie unter die katholische Mann
schaft zu mischen, was sich aber wegen ihrer großen Zahl nicht durchführen 
ließ 282. Als alle Maßnahmen nicht fruchteten, wählte der Kriegsrat, inuner zwi-

276 STAZ, A.236.6, Bericht der Zürcher Kriegskanzlei in Frauenfeld, 5. 5. 1712. Zentralbibliothek Zürich, 
Dürsteler, E.4, Pfarrer Freudwieler, Bußnang, an die Kriegsräte, 26. 4. 1712. 

277 STIS, F.1603, Joh. Moritz Hungerbühler, Hefenhofen, an Felber, L 5. 1712. Schreiben Ammann Hunger
bühlers, Sommeri, 7. 5. 1712. Wiler Kriegsprotokoll, II. 5. 1712. Fe!ber an die Abtei St. Gallen, 27. 4. 1712. 
STAZ, A.236.5, Pfarrer Erni, Keßwil, an Zürich, 29. 4. 1712. 
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281 STIS, F.16o4, Schreiben P. Antons, Wil, r2. 5. 1712. F.r6o3, Schreiben P. Antons, Wil, 14. 5. r7r2. 
282 STIS, F.r6o3, Wiler Kriegsprotokoll, 3. und 4. 5. 1712. Felber an die Abtei St. Gallen, 27. 4. r7r2. 
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sehen Härte und Milde schwankend, schließlich notgedrungen das letztere; er 
gestattete den Evangelischen, nach Hause zurückzukehren, ,venn sie die Waffen 
zurückließen und den Sold für einen Ersatzn1ann bezahlten. Zugleich n1ußten sie 
sich eidlich verpflichten, gegen den Abt nicht zu Felde zu ziehen. Sie vcrließen 
in der Folge in großer Zahl das äbtische Heerlager. Mit ihren Waffen rüstete die 
Generalität in Wil die katholischen Freiwilligen aus, die ihr aus den1 Toggenburg 
und aus den1 Thurgau zuströn1ten 283_ 

Nach der Kapitulation der alten Landschaft nalu11en die zwei Stände die 
Administration dieses Gebiets nut den dazugehörenden thurgauischen Herrschaf
ten in ihre Hände und legten Garnisonen nach Wil und l<.orschach. In einen1 
Mandat wurden die Untertanen an1 3 I. Mai verpflichtet, alle Einkünfte und 
Besitztün1er des Abts anzugeben. Sie ,vurden genau inventiert und die Gefälle 
zum Unterhalt der Garnisonen verwendet 284• Die Thurgauer Gen1einden 
erhielten eine Sonderstellung. Sie mußten nach der Kapitulation die Gewehre 
nicht abliefern und wurden in der Verwaltung nicht den Kriegsräten in Ror
schach, sondern dein Kriegsrat Lavater in Frauenfeld unterstellt. A1n 29. Juni 
entband Zürich die Evangelischen zuden1 von ihrer bisherigen Pflicht, die katholi
schen Feiertage mitzuhalten, weil das im Thurgau nicht gebräuchlich sei 285 • 

Gesan1thaft kann gesagt werden, daß sich die äbtischen Gen1einden in1 Thur
gau mit ihrer 1nehrheitlich evangelischen Bevölkerung dem Abte imn1er mehr 
entzogen, je stärker der Einfluß Zürichs in1 Thurgau wurde. Ihre traditionelle 
Verbundenheit nut der Limn1atstadt war stärker als der Huldigungseid an den 
Prälaten, besonders weil ein Sieg der zwei Stände auch ihnen eine Verbesserung 
ihrer politischen und religiösen Lage verhieß. 

Wie die äbtischen Gerichte, so sahen auch die thurgauischen Quartiere hoff
nungsvoll auf die Erfolge der zwei Stände. W eil Zürich den Gerichtsherren nicht 
traute, stützte es sich sofort nach der Eroberung der Landgrafschaft auf die Ver
tretung der Landschaft und löste mit ihr zuerst das Proble1n der Huldigtmg und 
dann die Frage des thurgauischen Zuzugs für die Operationen gegen Wil. 

Damit hörte aber die Zusammenarbeit noch nicht auf. Noch während des 
Kriegszugs in den äbtischen Landen befahl Zürich, daß aus dem Thurgauer 
Korps etwa sechs- bis achthundert Evangelische in die Stadt gesandt würden, 
um dort als Garnison eingesetzt zu werden 286 • An1 27.Mai kam das Korps aus 
dem Oberthurgau wiederum in W einfelden und Bürglen an, wo es entlassen 

283 STIS, F.1603, Wiler Kriegsprotokoll, 3., II. und r6. 5. r7r2. F.1604, Schreiben P. Antons, Wil, 15.5.1712. 
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,vurde. Aus seinen 13eständen bildete 111an niit ange,vorbenen Freiwilligen ein 
Bataillon zu vier Kon1pagnien, das achthundert Mann stark Ende Mai in Zürich 
eintraf287 . Z,vei Kon1pagnien ,vurden sofort als Ersatz für die zur Eroberung 
Badens abgezogenen Zürcher Truppen ins Lager nach Mettmenstetten verlegt. 
Erzürnt darüber, daß sie 1iicht in Zürich in Garnison bleiben konnten, verübten 
sie auf dem Hinn1arsch allerlei Unfug und erwiesen sich auch in Mett1nenstetten 
nicht als willige Truppe 288 • Zürich drückte ihnen für ihr Verhalten sein Mißfallen 
aus. In einer Beschwerde an Obervogt Lavater in Frauenfeld n1achten die Soldaten 
darauf geltend, man habe ihnen versprochen, ihr Bataillon würde gesamthaft 
in eine Garnison gelegt und nicht gegen einen n1itregierenden Ort eingesetzt. 
Ihre gegenwärtige Lage ,viderspreche den Abmachungen, und wenn die alte 
Regierung im Thurgau bestehen bleibe, müßten sie ihre Parteinahme büßen. 
Außerdem verlangten sie eine Solderhöhung. Ihre Offiziere unterstützten aller
dings die Beschwerde nicht, sondern erklärten, sich bedingungslos einsetzen zu 
lassen 289 • Zürich verbesserte nun den Sold, ließ aber beide Kompagnien weiter
hin an den Grenzen Zugs stehen. Um ihre schlechte Ausrüstung zu verbessern, 
be,vaffnete es sie nut Gewehren aus seine1n Zeughaus 290• In der Folge fehlte den 
Thurgauern oft die materielle und moralische Unterstützung ihrer Gen1einden. 
Sie mußten sich sogar bei Obervogt Lavater in Frauenfeld dafür verwenden, daß 
er die üblen Gerüchte unterbinde, die in der Landgrafschaft über das Bataillon 
herumgeboten wurden 29 1• 

Auch in Bern war man nicht begeistert darüber, daß Thurgauer an den Gren
zen Zugs standen. Als wegen der Zerstörung der Badener Festungswerke ein 
Mißklang zwischen den zwei Ständen aufkam, warf Bern der Linimatstadt vor, 
n1an wolle Baden und das Freiamt ,vegen ihrer Parteinahme gegen regierende 
Orte hart bestrafen, während Zürich die Thurgauer zu Gleichem anhalte 292• Bern 
war erzürnt darüber, daß Zürich im Juni einen Teil seiner Armee zu Feldarbeiten 
entließ und durch Thurgauer und Toggenburger ersetzte. Es wurde sogar der Vor
schlag gemacht, die eroberten Lande nach der Zahl der aufgebotenen Truppen zu 
teilen. Der unermüdliche Eifer Eschers und die größern Probleme der Friedensver
handlungen verhinderten einen Mehrheitsbeschluß für einen Verweis an die Ad
resse Zürichs und brachten die 1mßtrauischen Stinimen allmählich zum Schweigen. 
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Nach dem Waffenstillstand nut Zug diente ein Teil der Thurgauer Truppen 
noch kurze Zeit im Wädenswiler Korps, bevor sie nach dem Friedensschluß nach 
Zürich berufen und abgedankt wurden 293 • 

Als weitere Aufgabe überließ Zürich den Quartieren den Wachtdienst gegen 
das Reich am Untersee und an1 Bodensee 1nit den wichtigen Pässen Konstanz und 
Eschenz. Kriegsrat Lavater beaufsichtigte sie dabei. Das große Vertrauen Zürichs 
kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie nur kleine Übergriffe abzuwehren 
vermochten. Zur Verhütung eines größern Überfalls genügten ,veder ihre Organi
sation noch ihre Stärke und Be,vaffnung. 

Obwohl Konstanz den Kriegsräten in Frauenfeld gute Nachbarschaft ver
sprochen hatte 294, legte der Kaiser anfangs Juni General Baron von Wendt n1it 
einiger Mannschaft dorthin. Er sollte sich aber nur un1 die Sicherheit der Stadt, 
nicht aber um den Krieg diesseits des Rheins kü1m11ern 295 • Der Herzog von 
Württen1berg teilte den zwei Ständen a1n I. Juni ausdrücklich nut, daß inan sich 
nicht einnuschen werde 296 • In Wien beabsichtigte man lediglich, die Grenzen 
gegen ein Eingreifen Frankreichs in der Schweiz zu sichern. Imn1erhin berichtete 
der Zürcher Kommandant in Kaiserstuhl, die Kaiserlichen drohten, in die Schweiz 
einzufallen, wenn sich die Verhältnisse nicht besserten 297• Die Quartiere am See 
verstärkten ntm ihre Wachen, obwohl sich die ersten Schätzungen der in Konstanz 
liegenden Reichstruppen als maßlos übertrieben erwiesen. Es waren dort nur etwa 
dreihundertachtzig Mann angekommen 298• Um eine weitere Verstärkung der 
Garnison zu verhüten, ließ Quartierhauptn1ann Albrecht in Konstanz durchblik
ken, daß man die Gefälle der Stadt auf thurgauischem Boden nicht schonen werde, 
wenn man ein großes Aufgebot an die Grenze legen müßte 299• Trotzdem trafen 
um den 25. Juni herum neue Mannschaften in Konstanz ein, so daß Quartier
hauptmann Albrecht un1 huntert Reiter w1d ebenso viele Infanteristen aus den 
äbtischen Garnisonen und um Zuzug aus den innem Quartieren ersuchte. Aller
dings maßen weder er noch Kriegsrat Lavater den Vorgängen in Konstanz eine 
zu große Bedeutung bei 300• Die innern Quartiere Pfyn, W einfelden, Bürglen und 
Hüttlingen erhielten aber a1n 26. Jwu trotzdem den Befehl, den Seequartieren nut 
Mannschaft zuzuziehen. Das überwiegend katholische Quartier Tägerschen über-

293 STAZ, B.IV, 225, Zürich an die Kriegsräte in Rüti, Wädenswil und Kappe!, 15. 8. 1712. B.IV.227, Kriegs-
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ging man, weil n1an ihn1 nicht traute. Eine Konferenz der Kriegsräte wurde nach 
Rorschach angesagt, un1 die Lage zu besprechen 301 • 

Als an1 27. Juni in Konstanz das Gerücht un1ging, in1 Thurgau werde eine 
Belagerung der Stadt vorbereitet, unternahn1 W endt nut einer Bedeckung einen 
Aufklärungsritt vor ihre Mauern hinaus. Er versicherte aber einer Gesandtschaft 
aus dem Emnushofer Quartier, die sich deswegen bei ihm beschwerte, alle gute 
Nachbarschaft 3°2 • Diese erstatteten auf der Rorschacher Konferenz Bericht, worauf 
die Kriegsräte beschlossen, keine weiteren diplornatischen Schritte n1ehr zu unter
nehmen und den Zuzug aus den innern Quartieren abzustellen, weil sich Konstanz 
111ehr vor ihnen als sie sich vor Konstanz fürchteten. Sie fanden aber für gut, die 
Grenzen bis nach Sargans scharf zu bewachen 303 • Als aber anfangs Juli wieder 
Berichte über ann1arschierende Truppen eintrafen, bestanden die Seequartiere 
erneut auf der Hilfe der innern Quartiere. Sie befürchteten weniger einen geplan
ten Angriff als unkontrollierte Raubzüge 304. Die innern Quartiere lehnten indessen 
rnit der Begründung ab, sie hätten auch zu wachen. Die stärker belasteten See
quartiere überzeugten Lavater aber durch eine Gesandtschaft, und er befahl den 
Zuzug neuerdings 305 • Die Frage wurde aber ,vährend des ganzen Krieges nicht 
zufriedenstellend gelöst. Die innern Quartiere sandten oft zuwenig oder gar keine, 
untaugliche oder schlecht gerüstete Mannschaften, so daß die Quartiere Emmis
hofen und Ermatingen den Kriegsrat Lavater vor die Wahl stellten, entweder das 
Land offen zu lassen oder für einen geordneten Zuzug zu sorgen. Lavater fand 
schließlich, die gewöhnlichen Dorf- und Hochwachten genügten 306 • Als in der 
zweiten Julihälfte die Feindseligkeiten in der Eidgenossenschaft erneut aufflamm
ten, ordnete Zürich vorübergehend wieder eine bessere Bewachung der Grenzen 
an und legte hundert Mann nach Frauenfeld. Nach dem Friedensschluß wurde die 
Grenzwacht rasch abgebaut 307 • Gesamthaft n1üssen die Organisation und die Zu
sammenarbeit des Grenzschutzes als n1.angelhaft beurteilt werden. Zürich begnügte 
sich allerdings damit, weil vom Reiche her kaum eine Gefahr drohte. 

Neben den Grenzen beobachteten die Quartiere auch die Klöster an1 See, 
besonders Kreuzlingen und Münsterlingen. Mit den übrigen Gerichtsherren der 
Seequartiere hatten sie die Wachen zu verpflegen, was sie ohne größere Beschwer
den auch taten 308 • Nur der Abt von Zwiefalten versuchte, seine Sitze Obergirs-

301 STAZ, A.236.11, Lavater an Zürich, 26.6.1712. Zürich an Lavater, 27.6.1712. 
302 STAZ, A.236.rr, Das Emmishofer Quartier an Lavater, 28.6.1712. 
303 Hol!enstein, S. 83. STAZ, A.236.11, Bodmer und Wattenwil, Rorschach, an Zürich, 29.6.1712. 
304 STAZ, A.236.rr, Heinr. Albrecht an Lavater, 25.6.1712. A.236.12, Heinr. Albrecht an Lavater, r. 7. 1712. 
305 STAZ, A.323.15, Das Quartier Emmishofen an Lavater, 9. 7. 1712. 
306 STAZ, A.236.12, Das Quartier Emmishofen an Lavater, 18. 7. 1712. Lavater an Zürich, 19. 7. 1712. 
307 STAZ, A.236.13, Coram Militaribus, Zürich, 24.4.1712. 
308 STAZ, A.236.15, Das Emmishofer Quartier an Lavater, 9. 8. 1712. A.236.16, Das Emmishofer Quartier an 

Lavater, 28. 8. 1712. STAF, 73419, Der Abt von Kreuzlingen an den Amtmann von Waldsee, 30. 5. 1712. 
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berg und Untercastel nut dem Hin,veis auf die Neutralität seines Lehensherrn, 
des Bischofs von Konstanz, den Proviantlieferungen zu entziehen, doch beachtete 
Zürich seine Sonderwünsche nicht. Eine Untersuchung hatte gezeigt, daß er bisher 
wie die andern Gerichtsherren behandelt worden war 309 • 

Für die Hilfe, welche die Quartiere den zwei Ständen bei der Huldigung, dcn1 
Auszug der Mannschaft und der Bewachung der Grenzen leisteten, erwarteten 
sie von ihnen die Unterstützung ihrer Forderungen, die sie teilweise seit Jahr
hunderten vorwiegend an die Gerichtsherren und an das Landvogteiamt richteten. 
Nachdem sie bereits in1 April die Generalität 11111. Hilfe in ihren Beschwerden ge
beten hatten 310 , übergaben sie die Punkte an1. 19. Juni in eine1n ausführlichen 
Memorial dem Kriegsrat Lavater zur Weiterleitung nach Zürich. Sie stellten darin 
itn wesentlichen folgende Postulate auf: 

Die hohen Taxen, Konsensgelder, Emzugsgelder, Honoranzen, unnötigen 
Prozeßkosten und ungerechtfertigten Grund- und Lehenszinse sollen abgeschafft 
oder genuldert werden. Die Leibeigenschaft soll gegen Auskauf aufgehoben und 
die Benachteiligung der Evangelischen beim Gütererwerb, vor Gericht und bem1 
Erbgang der Lehengüter abgestellt werden. Die Befugnisse und Übergriffe der 
katholischen Gerichtsherren hierin müssen emgeschränkt werden. Käufe in tote 
Hand oder an Ausländer sind zu verbieten. Die ausländischen Amtsleute sollen 
durch einheimische ersetzt werden, wobei die katholischen Gerichtsherren die 
Evangelischen nicht übergehen dürfen. Der Ammann, die Richter und die Weibel 
sind aus den Gerichtsgenossen zu nehmen. Die katholischen Gerichtsherren sollen 
keine Ausländer mehr als Bürger oder Hintersässen annehmen und die alten Frei
heiten der Untertanen wiederherstellen. Die Landeswachtmeisterstelle wurde der 
Landschaft durch den Gerichtsherrenstand entzogen. Bei ihrer Besetzung und bei 
der Bestellung des Gerichtsherrenschreibers smd die Evangelischen künftig in 
einem bestilllillten Modus zu berücksichtigen. Das Landgericht in Frauenfeld soll 
in der Religionsparität besetzt werden, wobei neben den Richtern aus der Stadt 
Frauenfeld noch je vier Richter aus den1. obern und dem untern Thurgau zu be
rufen sind. Die Sitzungen sollen abwechslungsweise in Frauenfeld und in W ein
felden stattfinden. Das Oberamt soll itn lande wieder exerzieren lassen. Viele 
evangelische Gen1emden sind von den katholischen Gerichtsherren, vom Oberamt 
und durch Übermehren in Baden 11111. ihre Rechte gebracht worden. Ihr alter 
Rechtsstand soll wiederhergestellt werden. 

Zu diesen Wünschen und Beschwerden, die mehr das politische Leben be
rührten, traten solche, die sich auf die religiöse Sphäre bezogen. Die evangelischen 
309 STAZ, A.236.15, Der Prälat von Zwiefalten an Zürich, I. 8. 1712. A.236.16, Der Prälat von Zwiefalten an 

Zürich, 22. 8. 1712. B.IV.225, Zürich an Obervogt Lavater, 5.9.1712. A.236.16, Lavater an Zürich, 9.9.1712. 
310 STAZ, A.236.6, Memorial Bodmers und Wattenwils, Lommis, 1. 5. 1712. 
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Quartiere beschwerten sich, daß 111an für Bauarbeiten an Kirchen die Zustünmung 
des Gerichtsherrn einholen und ihn1 über die Kultusausgaben Reclmung geben 
1nüsse. Oft werde die Erweiterung zu kleiner Kirchen den Evangelischen auch auf 
eigene Kosten nicht gestattet. Sie seien an vielen Orten für winzige Sun1111en aus 
ganzen Pfarreien ausgelöst worden. Wenn ihnen eine Kirche oder Kapelle über
lassen worden sei, habe 111an ihnen das Kirchengut nicht gegeben. Die evangelischen 
Pfründen im Thurgau seien n1eist wenig einträglich, so daß die Gememde zun1 
Unterhalt des Pfarrers zusteuern n1üsse, ,vährend die Klöster und die katholischen 
Gerichtsherren Zehnten und Grundzinse bezögen, aus denen sie doch die Pfarr
herren unterhalten sollten. In paritätischen Kirchen hätten die Katholiken den 
ersten U1ngang und benützten so die Kirche oft über die angesetzte Frist hinaus. 
Der Fronleichnan1sfeiertag und die Feiertage in der Zeit der Aussaat und der 
Ernte sollten abgeschafft und die Geistlichen beider Religionen entweder vor ihr 
geistliches Gericht oder vor das Oberan1t gezogen werden. Bisher wurden oft 
evangelische Pfarrer vor das Oberamt, katholische vor ihr geistliches Gericht 
geladen. Die Quartiere verlangten weiter, daß die Klöster auf ihre Fundationen 
verwiesen würden und nicht n1ehr Ordensleute als bisher aufnehmen dürften. 
Viele Abschiede über evangelische Pfründen sollten abgeschafft werden, \veil sie 
wider göttliches und menschliches Recht liefen 311 • 

Mit diesen sehr weit gesteckten Zielen suchte die Landschaft unter dem Vor
zeichen eines glücklichen Krieges ihren seit der Reformation muner wieder ent
fachten Kampf gegen die Rechte und Vorrechte der mehrheitlich katholischen 
Gerichtsherren neu aufzunehmen. Dazu gesellte sich mit den durch die regieren
den Orte verstärkten Fronten der Kampf um den zweiten Landfrieden. Einzelne 
Forderungen der Landschaft, so etwa die Befreiung von der Leibeigenschaft, 
lassen sich bis in die Reformation hmem zurückverfolgen. Sie wünschte mehr 
Bewegungsfreiheit auf dem religiösen Gebiet und mehr Emfluß auf die Verwal
tung und die Gestaltung der Niedergerichte. Dem Landvogteiamt gegenüber be
schränkte sie sich darauf, eine stärkere Beteiligung am Landgericht und die Ver
besserung des von einigen Landvögten gelegentlich mißbrauchten Gebühren
wesens zu verlangen. Im ganzen hoffte sie, ein Zusammenbruch der katholischen 
Vorherrschaft würde auch für sie bedeutende Vorteile bringen. 

Grundsätzlich verhielt sich die Landschaft gleich wie früher m kritischen Zei
ten. Der Inhaber der Landeshoheit, m diesem Falle Zürich, brauchte ihre Hilfe. 
Die Landschaft gewährte sie willig, hoffte aber, daß ihre Beschwerden berück
sichtigt würden. Bisher wurde sie jedesmal enttäuscht. In1 Bauernkrieg nahn1en die 

3rr STAZ, A.236.10, Memorial der evangelischen Thurgauer, abgefaßt von den fiinf evangelischen Quartier
hauptleuten, den Offizieren und Vorgesetzten, 19. 6. 1712. 
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regierenden Orte ihre Unterstützung gerne an, dachten aber nicht daran, ihre 
Wünsche zu erfüllen. Im ersten Villmerger Krieg vernichtete die Niederlage 
Zürichs und Berns ihre Hoffnungen. Im Jahre 1712 nun knüpfte sie neue Erwar
tungen an einen Sieg der evangelischen Orte. Diesn1al schienen sie in Erfüllung 

zu gehen; bereits am 13. Juli erhielt Kriegsrat Lavater aus Zürich die Mitteilung, 
daß die Bitten der Thurgauer gebührend berücksichtigt würden. Ihr Men1orial 
wurde den Ehrengesandten der zwei Stände in Aarau zugesandt 312 • 

Überblickt man gesan1thaft die Haltung des Gerichtsherrenstandes und der 
Landschaft, so zeigt sich, daß sich die katholische Mehrheit der Gerichtsherren 
gegen Zürich und Bern negativ verhielt. Sie hatte ein Interesse an der Fortdauer 

der bisherigen Ordnung unter der katholischen Vorn1acht. Sie n1ußte befürchten, 
daß ein dauerndes evangelisches Übergewicht ihre Stellung gegenüber der Land
schaft schwächen würde. Die vorwiegend protestantische Landschaft dagegen 
arbeitete mit den zwei Ständen zusammen und nah.in zugleich ihre traditionelle 
Politik gegen den Gerichtsherrenstand und den zweiten Landfrieden wieder auf. 

Die katholische Minderheit in den Quartieren kann vernachlässigt werden, weil 
sie nicht zu einer eigenen Willensbildung kam, sondern sich wesentlich auf der 
Linie der Gerichtsherren bewegte. 

7. Der Thurgau und die Friedensverhandlungen in Aarau 

Nach dem Falle Wils leuchtete den zwei Ständen weiterhin das Kriegsglück. 
Mellingen, Bremgarten und Baden ergaben sich ihnen, und die Berner siegten in 
der Staudenschlacht vor Bremgarten. Überall näherten sich die Truppen der zwei 
Stände den Grenzen der Fünf Orte, die sich nun notgedrungen an den Verhand
lungstisch setzten. Bern hätte seine Verhandlungsgrundlage im Felde gerne noch 
etwas ausgebaut, doch entschloß sich Zürich, an1 29. Mai die Tagsatzung zu be
suchen. Die Gesandten der katholischen Orte warteten bereits in Olten. In einer 
Vorkonferenz in Langenthal wollten sich die beiden Städte darüber aussprechen, 
wie verhandelt werden sollte 313. 

Die Zürcher Instruktion auf die Zusamn1enkunft mit Bern zeigt deutlich, daß 
es ihm mehr um die gemeinen Herrschaften als um das Toggenburg zu tun war. 
Die Gelegenheit war günstig, die unentschiedenen Händel beizulegen und dabei 
auch die von Nabholz und den Thurgauer Quartieren 1707 zusammengetragenen 
Beschwerden zu beheben. Man hoffte, für die Evangelischen völlige Religions-

312 STAZ, A.236.12, Zoller, Zürich, an Lavater. 
3 I 3 Guggenbühl, S. 142 f. 
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freiheit zu erhalten, das katholische Übergewicht in den regierenden Orten zu 
zerstören und die Parität beider Religionen herzustellen. Schreiber, Richter, 
Redner, der Landa1nn1ann und andere Stellen sollten in einem bestimn1tenUmgang 
unter den Religionen wechseln. Das Übern1ehren durch die katholischen Orte 
sollte verunmöglicht werden. Die äbtischen Niedergerichte im Thurgau sollten 
in den Landfrieden eingeschlossen werden. An Gebietsabtretungen verlangt Zü
rich n1.indcstens Baden und Mellingen, erwog aber bereits, die gc1neinen Vogteien 
überhaupt unter die beiden Religionsparteien zu teilen 314• Auf der Konferenz in 
Langenthal fanden beide Städte ihre Instruktion wesentlich gleichlautend. Sie 
beschlossen, Baden, Mellingen, Bren1garten und einen Teil der Freiän1.ter als 
Landbrücke zwischen ihnen gegen die Abtretung der Tessiner Vogteien zu for
dern. Berns Instruktion zielte allerdings auf das ganze Freiamt ab 315 • Am 2.Juni 
reisten die Gesandten nach Aarburg. 

Weniger einn1.ütig waren die Fünf Orte auf der Konferenz von Zug von1 
18. bis zum 20. Mai. Schwyz verlangte, daß vor einer Konferenz ni.it Zürich und 
Bern der Thurgau und Baden geräumt werden n1.üßten. Nur Luzern und Uri 
wollten ohne vorherige Bedingungen verhandeln 316• Ihre Gesandten weilten denn 
auch ni.it denen von Unterwalden seit dem 24. Mai in Olten. Zug hoffte auf 
Frankreichs Hilfe, entschloß sich aber schließlich, die Tagsatzung zu besuchen. 
Nachdem Schwyz vergeblich versucht hatte, Luzern zum Kriege zu bewegen, 
erschienen auch seine Gesandten am 2. Juni in Olten 317• 

In Olten und Aarburg bemühten sich indessen die uninteressierten Orte, eine 
Waffenniederlegung oder wenigstens einen Waffenstillstand zu erreichen 318 . Die 
zwei Stände wollten aber den Frieden wie 1531 im Felde schließen und gestatteten 
nur einen Waffenstillstand, wenn die Fünf Orte die Kriegskosten übernehmen 
würden 3i9_ Diese lehnten aber ab und anerboten einen Entscheid der Streitig
keiten durch unparteiische Sätze, eine eidgenössische Zusammenkunft oder durch 
einen Spruch fremder Fürsten 320• Das waren nun allerdings nicht die Mittel, 
welche die Stunde vorschrieb; hier wurde zwischen Siegern und Besiegten nach 
den Gesetzen der Macht verhandelt, auch wenn das Bewußtsein eidgenössischer 
Zusammengehörigkeit ni.ildernd auf die entzweiten Geister wirkte. So antworteten 

314 STAZ, A.236.3, Escher, Bern, an Zürich, 30. 5. 1712. B.VIII.64, Instruktion, 27. 5. 1712. 
315 STAB, Toggenburg-Bücher, B.403, Instruktion Berns auf die Aarburger Tagsatzung. E.A., 6.1, S. 1701. 

Markus Fürstenberger, Die Mediationstätigkeit des Basler Bürgermeisters Johann Balthasar Burckhardt, 
1642 bis 1722, Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 79, Basel 1960, S. 113. 

316 E.A., 6.1, S. 1668. Fürstenberger, S. 113. 
317 STAL, 688, Zug an Luzern, 24.5.1712. Luzern an Schwyz, 30.5.1712. Schwyz an Luzern, 31.5.1712. 

E.A., 6.1, S. 1668-1672. 
318 E.A., 6.1, S. 1676. 
319 E.A., 6.1, S. 1676. 
320 STAL, 690, Gesandte in Olten an Luzern, 4. und 5. 6. 1712. STAZ, A.236.9, Escher, Aarburg, an Zürich, 
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die Vertreter der zwei Stände dem französischen Gesandten du Luc, als er sich 
uni die Niederlegung der Waffen ben1ühte, der Überwinder lasse sich nicht mit 
leeren Händen abweisen 321 . Das einzige Ergebnis der Gespräche bis zum 7. Juni 
war die Zustin1n1ung beider Seiten, in Aarau gen1einsan1, wenn auch in getrennten 
Zin1mern zu tagen. Aber auch dazu n1ußte Luzern die widerwilligen Schwyzer 
ern1ahnen. In seiner Kriegsmüdigkeit war es bereit, nötigenfalls n1it Bern allein 
Frieden zu schließen, wenn Zürich nicht wollte, ja es erwog bereits einen Separat
frieden ohne die übrigen katholischen Orte 322. 

Am 7. Juni befanden sich die Gesandten aller Orte in Aarau. Die Uninteressierten 
begannen die Friedensvorschläge beider Seiten einzuholen. Die Fünf Orte stellten 
erneut den Antrag, die Streitigkeiten durch Bünde und Verträge oder durch einen 
unparteiischen Richter austragen zu lassen, spürten aber offensichtlich, daß dieses 
Angebot unter der Drohung der Waffen kaum mehr genügte. Die zwei Stände 
dagegen erklärten am 8. Juni, sie seien nur zun1 Schutze des Toggenburgs aus
gezogen. W eil aber die Fünf Orte die Waffen ergriffen und Baden und das Freiamt 
besetzt hätten, habe man als Gegenzug auch Vogteien besetzt. Nach Kriegsrecht 
stünden sie nun den zwei Ständen zu. Sie erklärten sich aber bereit, einige davon 
wieder herauszugeben, wenn ihre religiösen und politischen Forderungen darin 
erfüllt würden 323. Damit hatten sie ihre Begehren auf die Abtretung gemeiner 
Vogteien und die Verbesserung der landfriedlichen Verhältnisse gestellt. Sie gin
gen damit über die Versicherungen des Manifests vom 12. April hinaus324. 

In der Folge suchte nun jede Partei die Schuld am Kriegsausbruch auf die 
andere zu schieben, wobei jede Seite die Dinge in ihrem Lichte darstellte. Beide 
warfen sich gegenseitig Übergriffe und Rechtsbrüche in den gemeinen Herrschaf
ten vor. Dabei ließen die zwei Städte ihren Gegenpart deutlich wissen, daß der 
Streit nicht nach dem eidgenössischen Recht ausgetragen werden könne, weil es 
mehr ein ideeller als ein realer Trost sei 325 . 

Im Grunde ging es nicht mehr darum, wer die Schuld am Kriege trug, sondern 
darum, wie die Zukunft der gemeinen Vogteien und die Machtverhältnisse in der 
Eidgenossenschaft gestaltet werden sollten. Nachden1 die zwei Stände von den 
Fünf Orten nochn1als einen Entscheid über ihr Angebot verlangt hatten, einen 
Teil der eroberten Gebiete unter gewissen Bedingungen herauszugeben, antwor
teten ihnen diese am 10. Juni, sie seien nur über die Toggenburger Frage instruiert. 
Nochmals ersuchten sie darum, den Streit durch das eidgenössische Recht oder 

321 STAZ, A.236.9, Escher, Aarburg, an Zürich, 5. 6. 1712. 
322 STAL, 6()0, Gesandte in Oiten an Luzern, 5.6.1712. Luzern an die Gesandten, 4. und 6. 6. 1712. 
323 STAL, 6()0, Gesandte in Aarau an Luzern, 8.6.1712. E.A., 6.r, S. 1677. 
324 Guggenbühl, S. 150. 
325 E.A., 6.r, S. 1678. STAZ, A.236.9, Ulrich, Aarau, an Zürich, 9.6.1712. 
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durch fre111de Fürsten lösen zu lassen 326. Zürich und Bern hatten aber nicht im 
Sinn, lange zu «Libellieren de iustitia causa )), sie verlangten eine Antwort auf ihr 
Angebot und ließen den katholischen Gesandten bis 211111 15. Juni Zeit, 11111 In
struktionen einzuholen. Die Mahnungen du Lues, 111.ehr auf die Einigung der 

Ge111üter als auf Landerwerb zu sehen, änderte nichts an ihre111 Entschluß 327. 
In der Frage, welche Gebiete sie behalten wollten, waren sich die zwei Stände 

einig, daß eine Verbindung zwischen ihnen hergestellt werden mußte. Es stand 
aber noch nicht fest, ob 111.an einfach ein Stück der gen1einen Vogteien behalten 

oder sie gesamthaft tmter die katholischen und die evangelischen Orte teilen wollte. 
Zürich schrieb seinen Gesandten, daß ihn1 wegen der großen Zahl der Evangeli
schen a111 Thurgau und a1n Rheintal viel gelegen sei 328. U111 einen stärkern Einßuß 
in der Ostschweiz zu erhalten, befahl Bern seinen Gesandten an1 8. Juni, zu son

dieren, ob Zürich ihm die Mitregierung i111 Thurgau gestatten würde, der ja 
beiden Ständen gehuldigt habe 329. Zürich stellte daraufhin klar, daß der Thurgau 
nur ihn1. gehuldigt habe, gab aber eine Mitregierung in der Hoffnung zu, Bern 
schließe keinen Frieden, wenn sie nicht zu erhalten wäre, bis in den gemeinen 
Herrschaften ein für die Evangelischen günstiger Landfriede aufgerichtet sei. 
Dazu reservierte Zürich seine Vorrechte im Thurgau, die Ehegerichtsbarkeit und 
die Kollaturen 33o_ 

Das war wohl der Hauptgrund, weshalb man sich an der Li11ID1at bei der Aus
legung der Huldigung Bern gegenüber so vorsichtig benom111e11 hatte. Beide 
Seiten waren also a1n Thurgau interessiert, doch hielt Bern es noch für verfrüht, 
weiter über die Mitregierung zu verhandeln33 1 • 

Am 16. Juni traten die Gesandten der Fünf Orte mit neuen Instruktionen zu
sa111111cn. Luzern, durch den Feind an seinen Grenzen bedroht, war 11ut Uri zusa111-
111en bereit, auf jede irgendwie annehn1bare W eise Frieden zu schließen, wobei es 
auf die Teilung der Vogteien hoffte 332. Die übrigen Orte befürworteten den Krieg. 
Um Zeit zu gewinnen, bat man die zwei Stände, ihre Absichten zu erläutern. Diese 
verlangten aber eine kategorische Antwort auf ihr altes Angebot. Schließlich er
reichten du Luc und die Unparteiischen, daß das katholische Lager sich bereit 

erklärte, über die Abtretung gemeiner Vogteien zu verhandeln 333 . Zürich tmd 

326 STAZ, A.236.9, Ulrich, Aarau, an Zürich, 9.6.1712. STAB, Toggenburg-Bücher, C.6o, Steiger, Aarau, 
an Bern, rr. 6. 1712. E.A., 6.r, S. 1679. 
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C.52, Gesandte an Bern, 9. 6. 1712. 
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Bern verlangten darauf am 17. Juni, daß ihnen das Freiamt und Baden abgetreten 
würden, versprachen aber, den Thurgau und das Rheintal zurückzugeben, sobald 
man dort die Beschwerden behoben und einen zufriedenstellenden Landfrieden 
eingerichtet habe. Weitere Artikel betrafen das Toggenburg und die Kriegs
kosten 334• Die erschrockenen katholischen Gesandten verlangten eine nähere Er
klärung, welche sie an1 18. Juni auch erhielten. Für den Thurgau verlangten 
Zürich und Bern darin, daß alle Anstände seit 1656 nach den Grundsätzen der 
Parität und der Religionsfreiheit abgetan würden und ein neuer Landfriede künftig 
die Verhältnisse regle 335 • Auf die Bitten der fünförtischen Gesandten schlug du Luc 
den Unparteiischen vor, jede Seite möge die Vogteien übernehn1en, in welchen 
ihre Religion vorherrsche, wobei zwischen Zürich und Bern eine Landverbindung 
hergestellt werden sollte 336 • Damit versuchte er, die wichtigeren Gebiete, Baden 
und das Freiamt, den innern Orten wenigstens teilweise zu erhalten und die zwei 
Stände nut zweitrangigen Zielen in der Ostschweiz abzufinden. Als nun die 
katholischen Gesandten erklärten, sie fänden die Begehren Zürichs und Berns zu 
schwer und könnten darüber nicht schlüssig werden, fügten die Unparteiischen 
dieser Antwort den Teilungsvorschlag du Lues bei. Die Gesandten der zwei Stände 
dankten dafür, verlangten aber ein anderes Angebot 337• 

Luzern seinerseits drängte auf Frieden und instruierte seine Gesandten, ihn 
nötigenfalls auch allein zu schließen. Seine Vertreter, die von der Konferenz von 
Buonas zurückkehrten, berichteten über den kriegerischen Geist in den Ländern. 
Es war bereit, die Vogteien zu teilen, hoffte aber inlmer noch, das Freiamt und 
Baden gegen den Thurgau und das Rheintal tauschen zu können 338 • 

In einer neuen Antwort, am 20. Juni, zeigten sich die Fünf Orte weiterhin 
nicht bereit, an den gemeinen Vogteien einfach etwas abzutreten, sondern bean
tragten Gespräche über den Teilungsvorschlag. Die Gesandten der zwei Stände 
sahen das für eine Auflösung der Verhandlungsgrundlage an und drängten ihre 
Gegenpartei unter Kriegsdrohung, sich besser zu erklären. Bereits wurden neue 
Operationen besprochen 339• Noch am selben Abend ersuchte du Luc die Gesandten 
Zürichs und Berns, nicht zu verreisen, weil neue Instruktionen aus den innern 
Orten angekommen seien 340• Diese lauteten aber nicht einheitlich auf Frieden, so 
daß die katholischen Gesandten am 21. Juni du Luc baten, mit den zwei Ständen 

334 STAZ, A.236.10, Gesandte in Aarau an Zürich, 17. 6. 1712. 
335 E.A., 6.1, S. 1680. 
336 E.A., 6.1, S. 1680. STAL, 690, Ehrengesandte in Aarau an Luzern, 18.6.1712. STAB, Toggenburg-Bücher, 

C.563, Gesandte in Aarau an Bern, 19. 6. 1712. 
337 STAZ, A.236.10, Keller, Aarau, an Zürich, 19. 6. 1712. Escher, Aarau, an Zürich, 19. 6. 1712. 
338 STAL, 689, Luzern an seine Gesandten in Aarau, 18.6.1712. 690, Luzern an seine Gesandten in Aarau, 

19. 6. 1712. 
339 STAZ, A.236.10, Escher, Aarau, an Zürich, 20. 6. 1712. Antwort der katholischen Orte, 20.6.1712. 
340 STAL, 620, Gesandte in Aarau an Luzern, 20.6.1712. STAZ, A.236.10, Escher, Aarau, an Zürich, 21. 6. 1712. 
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zu verhandeln und vor allem Baden und das Freiamt zu retten. Ihre Unterhändler 
\Viesen ihn aber ab. Sie wollten nur nlit den Uninteressierten verhandeln, weil sie 
fürchteten, Frankreich könnte die Interpretation des Friedens bei spätern Streitig
keiten beanspruchen. Jede ausländische Vermittlung wurde strikte abgelehnt 341 • 

Als sich du Luc an die Uninteressierten wandte, verlangten diese anfangs kurzer
hand eine bessere Antwort der Fünf Orte, brachten aber seinen Vorschlag, die 
gemeinen Vogteien zu teilen, doch an die Gesandten der zwei Stände. Diese ver
sprachen nun den U1linteressierten, ein Teilungsprojekt du Lues zu beantworten. 
Nachden1 die katholischen Gesandten sich zur Abtretung Badens und des Thur
gaus bereitgefunden hatten, überreichte der Ambassador den Vertretern Zürichs 
und Berns an1 22. Juni seinen Plan. Darin sprach er ihnen unter gewissen Bedin
gungen Baden, den Fünf Orten das Freian1t zu. Wenn n1an sich darin geeinigt 
hätte, sollte zur Teilung der übrigen Vogteien geschritten werden. Die Gesandten 
Zürichs und Berns lehnten aber ab und verlangten bis zun1 23. Juni eine kate
gorische Antwort auf ihre Anträge von1 17. Juni 342• lmn1er noch schwebte der 
l(rieg drohend über der Szene. 

Am 23. Juni endlich entschlossen sich die Fünf Orte, die Grafschaft Baden nlit 
Mellingen, Kaiserstuhl und Klingnau abzutreten. Die übrigen Vogteien sollten so 
geteilt werden, daß Zürich und Bern den Thurgau außer der Stadt Bischofszell 
unter Wahrung aller Rechte der Gerichtsherren und Klöster sowie der freien 
Religionsübung erhielten. Die den Fünf Orten in1 Thurgau zustehenden Kollatur
rechte sollten ihnen verbleiben, ebenso ihre Rechte an Dießenhofen, an den Klö
stern St. Katharinental und Paradies sowie an Stadt und Gotteshaus Rheinau. Als 
Gegenleistung wollten sie die Freiän1ter, das Rheintal, Sargans, das Kelleran1t und 
die ennetbirgischen Vogteien zu ihren Handen nehi11en. Die zwei Stände fanden 
dieses Angebot für weitere Verhandlungen genügend 343 • 

Es erhob sich nun die Frage, ob sie die gemeinen Vogteien teilen oder einfach 
Baden und ein Stück des Freiamts fordern wollten. Die Teilung sagte den Fünf 
Orten eher zu. Sie hofften, so das Freiamt retten und ihren Bürgern den Frieden 
besser mundgerecht 1nachen zu können. Außerden1 war ihr Einfluß in den ge
meinen Herrschaften durch das drohende Übergewicht Zürichs und Berns ge
fährdet, wenn sie nicht geteilt wurden. Bei den Gesandten Zürichs und Bems 
waren die Meinungen ungleich. Die Berner beanspruchten unbedingt einen Teil 
der Freiämter. Die Zürcher unterstützten sie grundsätzlich, wünschten aber noch 
das Rheintal und W artau zum Thurgau hinzu zu erwerben. Sie fürchteten ein 
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Vorgehen der katholischen Seite gegen den Protestantismus nicht n1ehr abwehren 
zu können, wenn die Vogteien geteilt würden 344• Beide Seiten holten nun zu 
Hause weitere Instruktionen. 

Zürich sah eine Teilung der Vogteien für vorteilhafter an und instruierte seine 
Gesandten, Baden, Bren1garten und den Thurgau zu verlangen, wobei Bischofs
zell mit Vorbehalt der Rechte der evangelischen Bürger ausgeklan11nert werden 
könnte. Dießenhofen und Rheinau als Pforten des Thurgaus wie auch die Klöster 
St. Katharinental und Paradies dürften aber nicht abgetreten werden. Ihre gerichts
herrlichen und privaten Rechte würden aber gewährt. Der Abt von St. Gallen 
sollte aus den Thurgauer und Rheintaler Gerichten ausge1nustert werden. Als 
Gegenleistung wollte Zürich 1nit dem Einverständnis Berns Sargans und die Frei
ämter an die Fünf Orte abtreten. Wenn das Rheintal nicht erhältlich wäre, könnte 
es an Glarus und Appenzell gegen deren Anteile in den andern gemeinen Vogteien 
abgegeben werden. Die katholischen Orte könnten in den ennetbirgischen Vog
teien entschädigt werden, doch 111üßten sie dann das Rheintal ganz den zwei 
Ständen überlassen. Für sich allein verlangte Zürich das Kelleramt. Wenn die 
Teilung nicht erreichbar war, hielt es die Lii11111atstadt für richtig, auf Grund der 
Vorschläge vom 17. Juni weiterzuverhandeln, wobei nach einem Projekt Statt
halter Ulrichs in den gemeinen Herrschaften die religiösen und politischen Ver
hältnisse auf den1 Grundsatz der Parität verbessert werden müßten 345 • 

Zürich faßte also n1it Hilfe der Teilung sofort seine ostschweizerischen Ziele 
vermehrt ins Auge, sobald die Hauptforderung, die Landverbindung zwischen 
den beiden Städten, auch nur in 1ninin1aler W eise erfüllt war. Man fürchtete, die 
Religions- und Regierungsremedur könnte nachträglich durch die Gerichtsherren 
und die « tückischen Werkstätten» der Klöster all1nählich hintertrieben werden, 
wenn die Vogteien unter gemeinsamer Regierung blieben 346• Ein besonderes 
Augenmerk legt Zürich darauf, den Einfluß des Fürstabts von St. Gallen im 
Thurgau auszuschalten. W eil er den Landfrieden für sich nicht als verbindlich 
erachtete, hatte es bisher oft erhebliche Mühe, die evangelischen Untertanen vor 
seiner Politik zu schützen. 

Bern beharrte auf Baden und einem Teil der Freiämter. Es war bereit, die Abtre
tung des Thurgaus zu fördern und die Fünf Orte in den ennetbirgischen Vogteien 
zu entschädigen. Das Rheintal, Sargans und der Rest der Freiämter sollten unter der 
alten Regierung bleiben 347• Berns Interessen lagen aber offensichtlich in1 Aargau. 
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Am 27. Juni beantworteten die zwei Stände die Note der Fünf Orte vom 
23. Juni. Zürich wäre gerne auf die Teilung der Vogteien eingegangen. Ihre Haupt
schwierigkeit lag aber darin, daß es den Thurgau und das Rheintal begehrte und 
durch den Erwerb der einen Vogtei seine Interessen an der andern nicht preis
geben wollte, hatte es doch jahrhundertelang in beiden den Protestantismus ge
schützt. W eil Bern aber unbedingt auf einem Distrikt der freien Ämter beharrte, 
wurde das Paket der Forderungen zu schwer. Der neue Vorschlag zeigt in 
seiner Unbestinu11theit den Z,viespalt in1 evangelischen Lager. Zürich und Bern 
wollten sich Baden und einen Teil des Freian1ts geben lassen und wünschten 
bessere Vorschläge für die Teilung, sonst bleibe es für den Thurgau und das 
Rheintal beim Vorschlag vom 17. Juni. Die Fünf Orte sollten die zwei Stände für 
den obern Teil des Freiamts durch andere Abtretungen entschädigen 348• 

Bevor die Gesandten der Fünf Orte auf den Vorschlag näher eingingen, woll
ten sie am 28. Juni wissen, wie sich die zwei Stände die Neuordnung innerhalb 
der gemeinen Herrschaften vorstellten. Sie empfingen die Antwort, die Anstände 
seien bekannt, man begehre die Religionsfreiheit und daß das Übern1ehren ab
geschafft werde. Man solle sich entscheiden, ob man die Teilung wolle oder nicht. 
Die Vertreter der uninteressierten Orte versprachen eine Antwort bis zum 
29. J uni 349. 

In Zürich beharrte der Rat inzwischen inm1er stärker darauf, daß seine Inter
essen in der Ostschweiz berücksichtigt würden, weil Bern die seinigen im Freiamt 
auch nicht aufgebe. Er arbeitete am 28. Juni einen neuen Teilungsplan aus, wel
cher vorsah, daß Baden, Bremgarten und der Thurgau an die zwei Stände, das 
Kelleramt an Zürich abgetreten würden. Die katholischen Orte sollten mit den 
übrigen Freiämtern, den ennetbirgischen Vogteien und Sargans ohne W artau be
friedigt werden. Wenn das Rheintal nicht zu erhalten wäre, müßte darin die 
«Remedur», die Verbesserung der Verhältnisse in Regierung und Religion, durch
geführt werden. Um Bern vom Freiämterdistrikt abzubringen, stellte Zürich in 
Aussicht, daß man nach dem Friedensschluß einen Teil von Baden gegen einen 
Teil des Thurgaus austauschen könnte. Sollte dieser Vorschlag nicht genehm sein, 
so befahl die Linunatstadt ihren Gesandten, sich für den Erwerb des Freiämter
distrikts einzusetzen, wenn die Berner ihrerseits auf dem Teilungsprojekt be
harrten 350• 

Damit unterstützte Zürich nötigenfalls Berns Ziele, war aber in wachsendem 
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Mißtrauen gegen seinen Bundesgenossen doch nicht bereit, seine Vorteile in der 

Ostschweiz aufzugeben. 
Die Note der zwei Stände von1 27. Juni setzte bei den katholischen Gesandten 

ein hartes Seilziehen ab. Hinter den sch\veren Bedingungen stand die Kriegs

entschlossenheit Zürichs und Berns. Luzern und Uri drängten zu einer Verständi

gung, unterstützt durch du Luc, welcher nach einen1 europäischen Frieden fran

zösische 1--Iilfe für die Wiederherstellung des alten Zustandes versprach. Die Ge

sandten der übrigen Orte zeigten sich kriegslustig. Schließlich gaben sie aber ihre 

Zustin1n1ung zu vveiteren Verhandlungen, in der Meinung, daß sie nicht über 

Krieg oder Frieden zu entscheiden hätten und alles von den Obrigkeiten noch 

ratifiziert vverden n1üsse 351 • So teilte n1an den Gesandten der zwei Stände n1it, man 

würde Baden und den untern Teil des Freia1nts nut Mellingen abtreten. Der Rest 

des Freian1ts sollte bei gen1einsan1er Regierung bleiben. In1 Thurgau und im 

R.heintal sollten die gebührenden Ren1eduren durchgeführt werden, wobei die 

Drittn1annsrechte überall zu gewährleisten wären. W eil ihnen die Bedingungen zu 

hoch gespannt schienen, verzichteten die Fünf Orte danut auf die Teilung der 

genteinen Vogteien, die sie selbst suchten und die Zürich wünschte 352 • 

Inz\vischen arbeiteten die Gesandten der zwei Stände ein Ultin1atun1 aus und 

übergaben es an1 30. Juni den katholischen Unterhändlern. Sie begehrten Baden 

und die untern Freiän1ter von Jonen bis Fahrwangen und als Ausgleich für den 

obern Teil und die Kriegskosten das Rheintal. Die Zürcher lösten sich aber inll1ler 

noch nicht von einer Teilung, auch wenn Berns Meinung sie in1mer mehr zu 

fesseln begann. So stellte man es den katholischen Orten frei, gegen die Abtretung 

des Thurgaus den Rest der Freiä1nter, die ennetbirgischen Vogteien und Sargans 
außer Wartau für sich zu nehn1en. Das Rheintal sollte in diesen1 Fall bei gen1ein

samer Regierung bleiben 353. 

In1 gleichen Ultin1atu1n wurde den fünförtischen Gesandten auch die Punkte 

für die Ernennung der religiösen und politischen Lage in den gen1einen Vogteien 

übergeben, welche der Zürcher Ratsherr Ulrich auf der Grundlage der thurgaui

schen Beschwerden vorn Jahre 1707 und des Memorials der evangelischen Quar

tiere von1 19. Juni 1712 aufgesetzt hatte 354• Zürich und Bern erstrebten darin eine 

vermehrte evangelische Beteiligung an den Än1tern der Landvogteiverwaltung 

und der Niedergerichte, die unbedingte Gleichberechtigung beider Religionen 

und ihre Trennung in ökononuschen Belangen, die völlige Durchsetzung des 
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Zürcher Kirchenregin1ents für den Protestantisn1us und die Neutralität der Unter
tanen in Streitigkeiten zwischen den regierenden Orten. Fragen, welche die hohen 
Regalien, die allgen1eine Polizei, Landes- und Kriegsordnungen betrafen, sollten 
nicht n1ehr durch die Mehrheit der Orte, sondern durch paritätische Sätze ent
schieden werden. Vor allen1 aber n1ußte der z,veite Landfriede weichen 355 • 

Die Gesandten der Fünf Orte sahen deutlich, daß auf diese W eise das ganze 
Systen1 des z,veiten Landfriedens und die darauf beruhende katholische V orn1acht
stellung in den gen1einen Herrschaften zerschlagen ,vürde. Auf ihre Anfrage hin 
ließen die Unterhändler der zwei Stände aber durchblicken, daß Verhandlungen 
über das Ultimatun1 noch 111öglich ,varen. W eil diese unter sich selbst über die 
Gebietsabtretungen noch nicht einig werden konnten, hofften sie, die Gegen
vorschläge der Fünf Orte würden einen Weg ,veisen 356 • 

Indessen trieben die innern Orte außer Luzern in=er 111ehr dem Kriege ent
gegen. Die Schwyzer Landsgemeinde verwarf den vorgeschlagenen Frieden, und 
der Nuntius reiste in die Vier Orte, um sie zu den Waffen zu rufen. Luzern fürch
tete für sein Bestehen. Alle Truppen seiner Verbündeten waren abgezogen, und 
sein Gebiet stand einem bernischen Einmarsch offen. Es drängte zu eine111 raschen 
Friedensschluß und brachte am 2. Juli auch Uri dazu, die Verhandlungen fortzu
setzen 357. Imn1erhin scheint es doch, daß die katholischen Gesandten in diesen 
schwarzen Tagen einen Funken gemeineidgenössischer Gesinnung bewahrten. 
Als der kaiserliche Botschafter Trauttn1annsdorff sie am 3. Juli anfragte, ob sie dem 
Kaiser den Thurgau zurückgäben, wenn er ihnen helfen würde, die verlorenen 
Gebiet zurückzugewinnen, verhielten sie sich sehr reserviert und wollten die Er
n1ächtigung zu solchen Verhandlungen sehen 358 • 

In Ihrer Antwort vom I. Juli auf das Ultimatum baten die Unterhändler der 
Fünf Orte die zwei Stände, den Thurgau und das Rheintal zurückzugeben und 
den Freiämterbezirk zu beschneiden. Zugleich wünschten sie Gespräche durch 
Ausschüsse beider Parteien über die Neuordnung der Verhältnisse in den gemeinen 
Herrschaften 359 • Erstmals sahen die Gesandten Zürichs und Berns die Friedens
sonne leuchten und stimmten n1ündlichen Verhandlungen über die Ren1edur zu. 
Die Teilung fiel vorläufig dahin, und Zürich verzichtete darauf. Dagegen befahl 
es seinen Gesandten zu versuchen, den Abt von St. Gallen aus seinen Gerichten im 
Thurgau auszuschließen und die Hoheit von Neunforn und Stammheim bis nach 
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Stein am Rhein zu erwerben. Damit wollte es sich einen Korridor zu diesem wich
tigen Rheinpaß schaffen. Für die Kriegskosten sollte Rapperswil gefordert werden. 
Gleichzeitig hoffte Zürich, alle hängigen Streitfragen, wie das Steiner Musterungs
geschäft, das N eukircher und Gottshauser Geschäft, erledigen zu können 360 

Am 2. Juli trat die Konunission für die Remedur in den gen1einen Herrschaften 
zusammen. Die Verhandlungen schritten ohne große Schwierigkeiten voran. Ein 
härterer Anstoß ergab sich bei der Frage der gen1einsamen Landvogteibeamten, 
welche die katholische Seite nach der Zahl der regierenden Orte von dieser oder 
jener Religion einsetzen wollte. Zürich erzwang unter Kriegsdrohung eine Lösung 
nach den1 Grundsatz der Parität 361 • Weitere Schwierigkeiten traten bei der Be
stinm1ung der richterlichen Behörden in Landfriedenssachen auf. Die Mehrheit 
der Orte wurde als Entscheidungsinstanz abgeschafft, und an ihrer Stelle wurden 
die gleichen Sätze eingerichtet. Weil es aber möglich war, daß diese von den 
Parteien gewählte, schiedrichterliche Instanz in gleiche Stinunen zerfiel und so die 
Lösung einer Streitfrage verhindert werden konnte, schlug Bern vor, daß die an 
den Rechten bedrängte Partei einen Obmann wählen sollte. Es hoffte vielleicht, 
diese Stelle öfters selbst einnehn1en und so einen vermehrten Einfluß in den ge
meinen Herrschaften ausüben zu können, da zu diesem Zeitpunkt seine Mitregie
rung im Thurgau und Rheintal anscheinend aus Abschied und Traktanden ge
fallen war. Zürich erklärte sich widerwillig dazu bereit, den Obmann durch das 
Los oder durch beide Parteien bestimmen zu lassen. In den Verhandlungen stieß 
der Voschlag auf zu starken Widerstand seitens der katholischen Orte und auf ein 
zu geringes Interesse Zürichs und wurde fallengelassen 362 • Er hätte kaum eine 
bessere Entscheidungsweise gebracht, weil sich die Diskussion um eine Sachfrage 
wohl nur zur Diskussion um den Obmann entwickelt hätte. Im übrigen konnten 
die wesentlichen Fragen der Remdur bis zum 5. Juli geklärt werden. 

Bei den Verhandlungen um den neuen Landfrieden zog Bern zur Über
raschung Zürichs plötzlich die Teilung der gemeinen Herrschaften wieder an. 
Die Zürcher Gesandten mutmaßten nicht ganz zu Unrecht, daß Bern die Mit
regierung in der Ostschweiz in die Augen gestochen habe. Die katholische Seite 
lehnte aber den Teilungsvorschlag des Zürcher Rats vom 28. Juni ab, der ihr als 
Verhandlungsgrundlage übergeben worden war 363 • Nun ließen die Zürcher 
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plötzlich ihre Forderungen auf Stam1nhein1 und Neunforn wiederaufleben, ob
wohl die Berner sie deutlich fühlen ließen, daß sie wegen derartiger Sonderinter
essen den Frieden nicht aufs Spiel setzen würden und Zürich einen daraus ent
stehenden Krieg allein führen n1üßte 364• Auch Rapperswil sollte abgetreten wer
den. Die Gesandten der Fünf Orte weigerten sich, die Stadt aufzugeben, doch 
,varen sie bereit, Zürichs Wünsche im Thurgau zu erfüllen, wenn sich die zwei 
Stände nut einen1 kleinern Bezirk in den Freiän1tern zufriedengäben. Aber hier 
winkten die Berner sehr energisch ab, auch als du Luc sie im Namen seines Königs 
dazu aufforderte, nachzugeben. Ihnen lag nichts an einigen Dörfern im Thurgau 365. 

Als die Teilung offensichtlich nicht erreichbar war, interessierten sie sich plötzlich 
für die Mitregierung im Thurgau und im Rheintal, was Zürich sofort veranlaßte, 
auf Rapperswil zu beharren. Die Berner rieten, die Entscheidung darüber, was sie 
abtreten wollten, den Fünf Orten zu überlassen. Zürich wich aber wohlweislich 
aus; es hätte Rapperswil nicht erhalten. Es war nur bereit, einer Mitregierung 
Berns zuzustinlmen, wenn seine Vorrechte im Thurgau, vor allem sein Kirchen
regiment, nicht angetastet würden. Offenbar ging das den Berner Gesandten doch 
etwas zu weit, und sie traten daraufhin von ihrem Begehren zurück. Die Zürcher 
Abgeordneten ließen darauf Rapperswil fahren 366• 

Nachdem Zürich am 5. Juni seinen Gesandten befohlen hatte, die Teilung 
f allenzulassen und den Frieden zu schließen, genehnugten die Gesandten der zwei 
Stände in einer Enderklärung am 5. Juli die Neuordnung in den gemeinen Herr
schaften unter Ratifikationsvorbehalt und legten ihre Forderungen im inm1er 
noch un1strittenen Freiamt fest. Die Berner behielten sich vor, sie noch zu er
höhen. Die Ausburgcr von Stein sollten unter die Hoheit der Stadt Stein gestellt 
werden 367 • 

Die katholischen Gesandten taten nun alles, u1n den Bezirk im Freian1t zu ver
kleinern. Du Luc stellte ein Projekt auf, welches den zwei Ständen dafür Ersatz 
in1 Thurgau in Aussicht stcllte 368• Auch Zürich befahl seinen Gesandten, wegen 
der Thurgaucr Dörfer nochmals einen Versuch zu n1achen und seinen1 Bundes
genossen vorzustellen, wegen ein paar Orten im Aargau dürfe inan den Frieden 
nicht gefährden. Hatte Bern vorher die Sonderinteressen Zürichs in der Ost
schweiz, wozu es auch die Landfriedensartikel rechnete, nicht oder nur ungern 
unterstützt, so suchte es nun um so eifriger die seinigen. Zürich sah seine Ziele 
364 STAZ, A.236.13, Gesandte in Aarau an Zürich, 3.7.1712. A.236.14, Escher, Aarau, an Zürich, 3.7.1712. 

B.IV.227, Zürich an die Gesandten in Aarau, 4. 7. 1712. 
365 STAZ, A.236.14, Du Luc an Zürich, 5.7.1712. Gesandte in Aarau an Zürich, 5. 7. 1712. STAB, Toggen

burg-Dücher, C.724, Bern an du Luc, 7. 7. 1712. 
366 STAZ, A.236.14, Gesandte in Aarau an Zürich, 5. 7. 1712. 
367 Guggenbühl, S. 160. E.A., 6.2, S. 2559, Zürich an die Gesandten in Aarau, 5. 7. 1712. STAL, 692, Erklärung 

Zürichs und Berns, 5. 7. 1712. 
368 STAZ, A.236.14, Escher, Aarau, an den Statthalter in Zürich, 6. 7. 1712. 
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iinmer n1ehr in den Hintergrund rücken. Die Berner aber blieben hart gegenüber 
dem gen1einsan1cn Anstun11 seines Karnpfgenosscn an der Lir11111at, der katholi
schen Gesandten und des französischen An1bassadors. Sie verzichteten zwar auf 
weitere Forderungen in Freian1t, lehnten es aber beharrlich ab, den Distrikt durch 
die Abtretung einiger Thurgauer Gen1cinden an Zürich verkleinern zu lassen. 
Zürichs Gesandte erreichten lediglich, daß die Ausburger vor der Brücke bei 
Stein an1 Rhein der Hoheit der Stadt unterstellt wurden 369 • Danüt war auch das 
Steincr Mustcrungsgcschäft entschieden. Es erregte 1708 die Gcn1üter in der Eid
genossenschaft, als der Thurgauer Landvogt die Ausburger vor der Brücke zur 
Musterung aufforderte und sich diese nüt der Unterstützung Zürichs nicht 
stellten 370. 

Die katholischen Gesandten reisten indessen nach Hause, urn die Ratifikationen 
für den Frieden zu holen. In Zug, Schwyz und Unterwalden hatte bereits eine 
kriegerisch gereizte Sti1111nung die Oberhand gewonnen. Nur die Gesandten von 
Luzern und Uri kehrten nach Aarau zurück und unterzeichneten an1 18. Juli das 
Instrument. Unter dem Einfluß des Nuntius und der Geistlichkeit erhoben sich 
aber auch in diesen Orten die Untertanen zum Glaubenskrieg. Bei Sins besiegten 
die katholischen Kräfte eine Abteilung Berner, doch unterlagen sie in der Schlacht 
bei Villmergen und beim Sturm auf die Schanzen von Hütten an1 obern Zürichsee. 
Die Geschlagenen Scharen fluteten vor den Siegern zurück, die gegen Luzern, 
Zug und Rapperswil vorrückten. Bereits am 27. Juli ersuchte Luzern die Uninter
essierten un1 neue Verhandlungen. Die andern Orte folgten, nachdem sie teilweise 
bereits vor den zwei Ständen kapituliert hatten. Diese waren anfangs nicht zu 
neuen Gesprächen geneigt, sondern wollten ihre Siege ausnützen 371 • Zürich ver
langte, daß die Gesandten der Orte nüt voller Gewalt versehen würden, den 
Frieden abzuschließen 372 • Diese waren bereits am 2. August wieder m Aarau ver
sammelt und anerboten sich, den Frieden vom I 8. Juli anzunehmen 373 • An1 
5. August begannen die Verhandlungen. Auch diesn1al gab es keinen Waffenstill
stand. Die katholischen Orte wurden stärker denn je von den Arn1een Zürichs 
und Berns bedroht, so daß Luzern semen Gesandten befahl, sofort allein Frieden 
zu schließen, wenn die andern Orte Schwierigkeiten n1achen würden 374• 

Während nun die Berner Unterhändler den Frieden vom I 8. Juli bestätigen 

369 STAZ, A.236.14, Berichte Eschers aus Aarau, 6. und 7.7.1712. Zürich au die Gesandten in Aarau, 6.7.1712. 
E.A., 6.1, S. 1689. 

370 Siehe A. Mantel, Über die Veranlassung des Zwölfer- oder Zweiten Vilhnerger Kriegs, Schweizer Studien zur 
Geschichtswissenschaft, Bd. 1, Heft 3, S. 159. 

371 STAL, 692, Bern an seine Ehrengesandten, 30.7.1712. STAZ, A.236.15, Zürich au seine Kriegskorps, 
3r. 7. 1712. A.236.13, Luzern an die uninteressierten Gesandten in Aarau, 27.7.1712. 

372 Guggenbühl, S. 21 r. 
373 STAZ, A.236.14, Schreiben der katholischen Gesandten, Aarau, 5. 8. 1712. 
374 STAL, 691, Luzern au seine Gesandten in Aarau, 4. 8. 1712. 



,vollten, begehrte Zürich Rapperswil und die Höfe und stellte es seinen Gesandten 
anhein1, auch Uznach und Gaster zu beanspruchen 375 • Bern war nicht geneigt, 
Zürichs Forderungen zu unterstützen, nahn1 sie dann aber doch ins Ultimatum 
auf. Als Gegenleistung verlangte es einen größern Bezirk in den Freiämtern und 
die Mitregierung in den gcn1eincn Herrschaften, weigerte sich aber, diese neuen 
Begehren als absolute Friedensbedingungen gelten zu lassen. Es drohte bereits, 
aus dcn1 Kriege auszuscheiden 376• Seine Truppen drängten auf eine baldige Rück
kehr nach Hause, und der französische Sieg bei Denain ließ ein baldiges Ende der 
günstigen europäischen Konstellation erwarten 377• Die Zürcher Gesandten fürch
teten sofort, die Fünf Orte würden in der Frage der Mitregierung nachgeben, 
nicht aber bei den Gebietsabtretungen 378 . Diese ersuchten die zwei Stände vor
erst einn1al, es beirn Frieden vo1n 18. Juli bewenden zu lassen, der ohnehin schon 
hart genug sei 379 . Berns Gesandte bemühten sich un1 eine Verständigung, indc1n 
sie ihre Ziele in1 Freian1t beschnitten und den Zürchern anboten, ihnen zur Erwer
bung Rapperswils gegen die Mitregierung in1 Thurgau und in1 Freia1nt zu helfen 380• 

Als n1an nut den katholischen Abgeordneten zu kcine1n Resultat kam, verlangten 
die zwei Stände bis zun1 8. August von ihnen eine Antwort 381 • Die Fünf Orte 
fanden sich nun zu wcitern Abtretungen im Freian1t bereit, hofften aber, daß die 
zwei Städte darauf verzichten würden, wenn 111an Bern in die Mitregierung der 
ge1neinen Herrschaften aufnehme. Rapperswil sollte den Dreizehn Orten unter
stellt werden 382 • 

In der Tat war es damit den katholischen Gesandten gelungen, die Berner 
durch diese Zugeständnisse zufriedenzustellen. Sie drohten nun den Zürchern 
nut einen1 Separatfrieden, erklärten sich aber schließlich bereit, zur Erwerbung 
Rappersv,ils zu helfen, wenn sie innert nützlicher Frist erreichbar wäre. So ver
zichtete Zürich schließlich auf die Höfe 383 . An1 9. August gaben die Gesandten 
der Fünf Orte nach harten Verhandlungen, in denen die Berner die Zürcher oft 
schwer bedrängten, Rapperswil und einen erweiterten Freiämter Bezirk auf, nach
dem sie dafür vergeblich Stan1111hein1 angeboten hatten. Die Friedensinstrumente 
von I 5 3 I mußten an die zwei Stände ausgeliefert werden. Bern trat in die Mit
regierung aller deutschen gen1eir1en Vogteien ein. Die Zürcher Gesandten, die 
neidvoll auf seine Erfolge blickten, verlangten vergebens, daß Rapperswil ihrcn1 

375 STAZ, A.236.15, Grüter, Aarau, an Kriegsrat Rahn, Wädenswil, 4.8.1712. 
376 STAZ, A.236.14, Gesandte in Aarau an Zürich, 6.8.1712. Keller, Aarau, an Zürich, 6.8.1712. 
377 Hollenstein, S. 143. 
378 STAZ, A.236.14, Gesandte in Aarau an Zürich, 6.8.1712. 
379 E.A., 6.1, S. 1698. 
380 STAZ, A.236.14, Berner Gesandte in Aarau an Zürich, 7.8.1712. Escher, Aarau, an Zürich, 7.8.1712. 
381 E.A., 6.1, S. 1698. 
382 E.A., 6.1, S. 1698. 
383 STAZ, A.236.14, Bern an Zürich, 9.8.1712. Escher, Aarau, an Bürgermeister Holzhalb, Zürich, 9.8.1712. 
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Stand zu alleinigen1 Besitz überlassen werde. 1111 übrigen blieb es beim Frieden vom 
r 8. Juli 384. An1 12. August ,vurde das Friedensinstrun1ent von den Gesandten 
unterzeichnet. 

Aus den Verhandlungen tritt uns die Stellung des Thurgaus klar entgegen. 
Wenn wir die Gebietswünsche Zürichs und Berns in einer Prioritätenreihe auf
stellen, so stand Baden als Verbindung zwischen ihnen unbedingt an erster Stelle. 
An zweiter folgte für Bern das Freian1t, für Zürich der Thurgau. Bern konnte 
seinem Ziele nun durchaus den Stempel beidseitigen Interesses aufdrücken, grenzte 
das Frcian1t doch an beide Stände, während es in der Ostschweiz für sich kaun1 
einen Anreiz fand. Zürich beharrte nicht 1nit der gleichen Entschlossenheit auf 
dem Thurgau wie Bern auf den1 Freian1t. Die Teilung der gemeinen Vogteien 
hätte an sich diese Gegensätze überbrücken können. Obwohl für Zürich das 
Rhcintal bedcutungsmäßig hinter dem Thurgau folgte, konnte es seine Rechte 
an einer Vogtei doch nicht gegen die an der andern abtauschen, weil sonst der 
Protestantismus im Rheintal jeden Schutz verloren hätte. So versuchte es, den 
katholischen Orten beide Gebiete zu entwinden. Zusan1men mit Berns Forde
rungen im Freian1t wurde nun aber der Teilungsplan zu stark belastet, ob,vohl die 
katholischen Orte an sich eher zu einem Nachgeben in der Ostschweiz als in1 
Freiamt neigten. 

Zürich suchte nun in einer Art kleiner Teilung ein begrenztes Ziel in der Ost
schweiz zu verwirklichen, den Korridor durch thurgauisches Gebiet nach Stein 
an1 Rhein. Bern war aber nicht bereit, sich in1 Freiamt durch diese ausgesprochenen 
Sonderwünsche Zürichs beschränken zu lassen. Nachden1 dort seine Primärforde
rungen erfüllt waren, strebte es vorsichtig die Mitregierung in den deutschen 
gemeinen Herrschaften an, um n1ehr Einfluß auf die eidgenössischen Entschei
dungen in1 Osten zu erreichen. Durch die Unterstützung Zürichs bei der Erwer
bung Rapperswils gelang ihm auch das. In1n1erhin zog auch Zürich Nutzen aus 
der Mitregierung Berns, hätte es doch allein in1 Thurgau nien1als die überzeugende 
V orn1achtstellung erreicht, welche zur Durchsetzung des vierten Landfriedens 
nötig ,var, auch vvenn Berns maßvollere Haltung seinen Hang zu schroffem Vor
gehen gelegentlich abbren1ste. 

Der Grund für die diplon1atischen Erfolge Berns lag wohl in seinem bessern 
Sinn für das Maß und den1 größern Vertrauen der katholischen Orte in seine 
Politik. Die Teilung, welche die Fünf Orte grundsätzlich bevorzugten, scheiterte 
an den hohen Forderungen Zürichs, während der von Bern unterstützte Vorschlag, 
Baden und Teile des Freian1ts abzutreten, eben doch 111äßiger war. In gleicher 

384 STAZ, A.236.14, Ulrich, Aarau, an Zürich, 9.8.1712. STAL, 696, Gesandte in Aarau an Luzern, 9.8.1712. 
E.A., 6.1, S. 1699. 



W eise setzte Bern den1 zu weit gesteckten Ziele Zürichs, Rapperswil und die Höfe 
zu erwerben, das n1aßvollere der Mitregierung in den deutschen Vogteien ent
gegen. Zürichs Hoffnungen, Stammheim und Neunforn an sich ziehen zu können, 
scheiterten wohl daran, daß die Stadt hier ausgesprochene Sonderinteressen ver
trat. So darf gesagt werden, daß Berns vorsichtige Zielsetzung und seine abgewo
gene Verhandlungstaktik bewirkten, daß der Thurgau gen1eine Herrschaft und 
danut weiterhin ein Feld eidgenössischer Begegnung blieb. So diente seine Politik 
dein innern Zusamn1enhang der Eidgenossenschaft mehr als die Zürichs. 

Nachdem sich die Orte beider Religionen in den Verhandlungen entschlossen 
hatten, die ge1neinen Herrschaften außer Baden und dem Freiamt weiter mit
einander zu verwalten, erneuerten sie deren innere Verhältnisse durch die Reme
durpunkte, welche unter dem Namen des vierten Landfriedens bekannt sind. Er 
umfaßt folgende Artikel: Die Maiora in den Fragen der Regierung, der hohen 
Regalien, der Religion, der Polizei, der Land- und Kriegsordnungen werden durch 
die gleichen Sätze abgelöst. Beide Religionen besitzen die gleichen Rechte und 
ihre eigenen Ehegerichte. Für die Evangelischen des Thurgaus ist das Zürcher 
Ehegericht maßgebend, dem auch die Lehrer in bezug auf Einsetzung und Reli
gionslehre unterstehen. Keine Religion ist zu den Feiertagen der andern ver
pflichtet oder n1uß zu deren Kultkosten beitragen. Jede Religion darf auf eigene 
Kosten Kirchen bauen oder bestehende erweitern und kann eigene Kirchen
schlüssel und eigene Mesmer fordern. Für die paritätischen Kirchen werden die 
Gottesdienststunden an Sonntagen festgelegt. An Werktagen kann jeder Teil die 
Kirche nach seinen Bedürfnissen benützen. Die Evangelischen dürfen die ihnen 
an1 nächsten gelegene Kirche besuchen. Sie verwalten ihre Kirchengüter selbst. 
Die Friedhöfe und die Armengüter werden nach der Zahl der Gläubigen, die 
Güter für den Unterhalt der Kirche und des Geläutes zu gleichen Teilen geteilt, 
wobei nachher jede Seite die Hälfte der Kosten trägt. Chor und Altäre sind platz
sparend zu vergittern. Die Evangelischen dürfen sich eigene Taufsteine setzen. 
Der zweite Landfriede ist aufgehoben. Alle Gerichtsherren und Kollatoren sind 
diesen1 neuen Landfrieden unterstellt. Sie haben die Pfarrhäuser zu unterhalten 
und unterstehen in der Wahl evangelischer Geistlicher dem Dreiervorschlag Zü
richs. Die Hinterlassenschaft der in den gemeinen Herrschaften verstorbenen 
Geistlichen ist abzugsfrei. 

Die politischen Artikel bestimmten folgendes: Die Justiz soll unparteiisch 
gehandhabt werden. Die Ä1nter und Ehrenstellen sind aus beiden Religionen zu 
bestellen. Im Thurgau wird die Landschreiberei mit einem Katholiken, das Land
ammannamt mit einem Evangelischen besetzt. Im Rheintal wird als Kompensation 
die umgekehrte Regelung getroffen. In den übrigen Bedienungen, den Rednern, 
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den Quartierhauptleuten und den Hauptleuten, soll jede Religion in gleicher Zahl 
vertreten sein. An die Stelle der vier katholischen Redner in Frauenfeld treten 
zwei katholische und zwei evangelische. In den Niedergerichten hat jede Religion, 
welche die Hälfte der Gerichtsangehörigen stellt, Anrecht auf die Hälfte der 
Richter. Stellt sie zwei Drittel, so kann sie auch zwei Drittel der Richter bean
spruchen. Der An1111ann wechselt unter beiden Religionen. Fren1de werden nur 
1nit dem Einverständnis der regierenden Orte Landeskinder und nur nut der Zu
stimmung der Mehrheit der Gemeinde Bürger. Heünliche Kläger und Kund
schaften sind verboten, Käufe in tote Hand bedürfen der Zustin1111ung der regie
renden Orte. Waisen erhalten Vögte ihrer Religion. In Justizsachen, Erbschaften, 
Kollokationen, Sukzessionen und bei Lehensverleihungen darf nien1and seines 
Glaubens wegen benachteiligt werden. Unmäßige Kosten und Kanzleigebühren 
,verden abgeschafft. In den gemeinen Herrschaften dürfen keine Befestigungen 
aufgerichtet werden. In einem Krieg zwischen den regierenden Orten halten sich 
die Vogteien neutral. Alle Streitigkeiten darin sind abgetan. Gefangene dürfen 
1ucht zum Religionswechsel angehalten werden. Der Geistliche ihrer Konfession 
darf sie besuchen 38s. 

Danut erhielten die gemeinen Herrschaften in ihrer alten Forn1 ein neues 
Kleid. Der Protestantismus wurde als gleichberechtigte, selbständige Religion eid
genössisch anerkannt und güterrechtlich vom Katholizismus möglichst scharf ge
trennt, danut weitere Streitigkeiten vernueden werden. Die Vormacht der katholi
schen Orte wurde dadurch zu Fall gebracht, daß das Übern1ehren abgeschafft und 
ihr Einfluß in1 Landvogteiamt vennindert wurde. Die Parität ersetzte die Vor
zugsstellung des Katholizismus; deswegen trat das evangelische Element in den 
gemeinen Herrschaften überall stärker in Erscheinung. Die Befugnisse der Ge
richtsherren wurden beschränkt. Sie mußten von nun an beide Religionen in1 
Verhältnis ihrer Gläubigenzahl in die Gerichtsbesatzungen ziehen und den Willen 
der Gemeinden bei Bürgeraufnahmen respektieren. Für die gen1einen Herrschaften 
zeigt der Aarauer Friede das Ben1ühen, den Einfluß der regierenden Orte jeder 
Religion so auszubilden, daß er den wirklichen Machtverhältnissen in der Eid
genossenschaft entsprach. Innerhalb der Vogteien wurde ein durch die Parität 
bestimmtes Gleichgewicht zwischen den Bekenntnissen hergestellt. 

Die Gefahr eines neuen Krieges war danut nicht gewichen. Er konnte erneut 
ausbrechen, wenn die gleichberechtigten Parteien in Streitfällen keine Lösung 
erzielten. Die Sorge um die Parität verhinderte aber einen Zerfall der Bünde, bis 
neue Staatsprinzipien in der Eidgenossenschaft Eingang fanden 386. 

385 E.A., 6.2, S. 2333. 
386 Fürstenberger, S. r38. 
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Wie hatten die zwei Stände die Eingabe der evangelischen Landschaft von1 
r9. Juni berücksichtigt? Mit den Artikeln, welche die Religion betrafen, durfte 
sie wohl zufrieden sein. Die Gleichberechtigung beider Konfessionen n1achte den 
größten Teil der Besch,verden hinfällig. In1 politischen Bereich wurden den 
Untertanen innerhalb der Gerichte und der Gen1einden vern1ehrte Rechte zuge
standen, wodurch sie eine stärkere Stellung gegenüber den Gerichtsherren er
reichten. Auch auf den1 Gebiete der Kosten, Taxen und Gebühren verhieß ihnen 
der Landfriede Erleichterungen. Einen stärkeren Einfluß der Landschaft als Ge
san1theit wünschten die Sieger aber offenbar nicht. Weiterhin stellte die Stadt 
Frauenfeld allein die Redner im Landgericht, die Verfügung über die Landes
vvachtmeisterstelle blieb beim Gerichtsherrenstand, und die in1mer wieder gefor
derte Aufhebung der Leibeigenschaft unterblieb auch diesn1al. In einer Zeit, die 
den Abstand zwischen Herren und Untertanen sehr bewußt pflegte, waren Be
strebungen dieser Art nicht erwünscht. So darf gesagt werden, daß die zwei 
Stände die Ziele der Landschaft dort förderten, wo sie sich mit ihren eigenen 
Interessen deckten. 
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III. DER VOLLZUG DES VIERTEN LANDFRIEDENS 
IM THURGAU 

1. Die regierenden Orte 

Die neue Lage im Thurgau nach dem Aarauer Frieden war durch die starke 
Stellung Zürichs und Berns gekennzeichnet. Der verlorene Krieg, der neue Land
friede und die Mitregierung Berns zerbrachen die Vorn1acht der katholischen 
Orte. Sie besaßen zwar nach wie vor die Stitnn1enn1ehrheit, doch wurden land
friedliche Fragen, welche bisher fast alle Streitigkeiten zwischen den Orten ver
ursacht hatten, nun durch ein paritätisches Schiedsgericht gelöst, in welchem die 
Vertreter U ris und Luzerns, Berns und Zürichs saßen 1 • Das machte es den katholi
schen Orten unmöglich, ihre Ziele wie bisher durch einfaches Übermehren durch
zudrücken. Sie konnten kaum noch etwas gegen den vereinten Willen Zürichs 
und Berns unternehn1en oder ihren1 gemeinsamen Vorgehen erfolgreichen Wider
stand leisten. Die Klage des Standes Schwyz auf der Dießenhofer Konferenz in1 
März 1713, man besitze in den gemeinen Herrschaften nur noch den Namen, 
zeigt deutlich die Ohn1nacht der Fünf Orte 2. Ähnliches empfand man m Luzern; 
von dort aus schrieb man in1 Februar 1714 an den Abt von Fischingen, die Zürcher 
handelten im Thurgau nach den1 Grundsatz: Sie volo, sie iubeo 3 • In der Folge 
zeigte es sich, daß Zürich bei jedem seiner Schritte im Thurgau, vor allen1 bei der 
Durchsetzung des Landfriedens, inrrner zuerst das Einverständnis Berns suchte, 
welches eher n1äßigend auf den Lauf der Ereignisse wirkte. Seine Sorge um den 
eidgenössischen Ruhestand veranlaßte es zu dieser Haltung, drängten doch die 
katholischen Orte bereits ungestüm auf die Restitution der verlorenen Gebiete. 
Zürich trat allerdings Berns Mitregierung anfangs recht skeptisch entgegen, fürch
tete es doch, sein Kirchenregiment nut ihm teilen zu müssen. Es fügte bei der Aus
fertigung den1 Aarauer Friedensinstrument, welches den Orten zur Besiegelung 
gesandt wurde, eigenmächtig den Satz ein, daß die Beteiligung Berns an der 
I Helene Hasenfratz, Die Landgrafschaft Thurgau vor der Revolution von 1798, Frauenfeld 1908, S. 132. 
2 E.A., 7.1, S. 24. 
J STIS, F.16o9, Rusconi, Luzern, an den Abt von Fischingcn, 7. 2. 1712. 
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Regierung den übrigen Orten nicht schaden dürfe. Bern lehnte diese Erweiterung 
jedoch entschieden ab und bemerkte, auf diese Weise köru1ten auch die katholi
schen Orte Vorbehalte anbringen. Zürich gab daraufhin nach4• In der Folge 
enthielt sich Bern jeglichen Übergriffs auf die Zürcher Kirchenherrschaft im 
Thurgau. 

In den letzten Monaten des Jahres 1712 gingen die Friedensinstrumente an die 
einzelnen Orte zur Besiegelung. Die a1n Kriege nicht beteiligten Stände, Solo
thurn, Freiburg und Glarus, ratifizierten sie mit Vorbehalt ihrer Rechte im Thur
gau 5. Weil die ersten beiden nur am Malefiz im Thurgau beteiligt waren, blieb 
diese Reservation hier ohne praktische Bedeutung. Schwieriger gestaltete sich die 
Frage um die Rechte von Glarus, welches zum Kreise der regierenden Orte ge
hörte. 

Durch den Eintritt Berns in die Mitregierung wurde Glarus in seine1n Range, 
den Landvogt zu stellen, zurückgesetzt. Die katholischen Orte wollten ihm ohne 
weiteres zumuten, daß es künftig wie sie jedes achte Mal die Stelle besetze. 
Besonders Zug, das durch einen Vorrang von Glarus zum ersten Male getroffen 
wurde, war zu keinem Kompromiß bereit. Nachde1n auf der Tagsatzung im 
April 1726 jeder Vermittlungsversuch fehlgeschlagen war, ließ Zug auf der Jahr
rechnung die Beeidigung des Glarner Landvogts geschehen, indem es bemerkte, 
auf die Dauer würde jeder Stand gleich stark benachteiligt. Glarus stellte nun wie 
bisher jedes siebte Mal den Landvogt und bezog auch einen Siebtel des Rechnungs
ertrags 6. 

Im Aarauer Frieden wurden die Ausburger von Stein vor der Brücke dem 
Thurgau entzogen und unter die Hoheit der Stadt Stein gestellt. W eil Glarus 
seinen Anteil an diesem Gebiet behielt, kam es hier zu einem zweiten Anstoß. 
Die ersten Schwierigkeiten traten im November 1712 auf, als es verlangte, daß 
die Ausburger dem Landvogt die Huldigung zu seinen Handen leisten sollten. 
Ebenso wollte es einen dort wohnenden Landrichter im Amte behalten. Zürich 
befahl darauf der Stadt Stein, sich bei jeder Aufforderung damit zu entschuldigen, 
die Ausburger seien vom Thurgau getrennt worden. Landrichter Schrnid wurde 
aus dem Gericht entfernt7• Die Steiner verhielten sich nun nach Zürichs Rat, und 
die Beeidigung fand nicht statt. Wenn Glarus nun auf den folgenden Tagsatzun
gen die Behuldigung der Ausburger verlangte, antwortete ihm Zürich jeweils, 

4 STAB, Toggenburg-Bµcher, E-4.20, Bern an Zürich, 31. 8. r7r2. E.423, Tagsatzungsgesandte in Baden an Bern, 
r7. 9. r7r2. 

5 STAB, Toggenburg-Bücher, F.6, Ratifikation Solothurns, 29. ro. r712. F.5, Ratifikation von Glarus, 5. ro. 
r7r2. 

6 Hasenfratz, S. 8. E.A., 7.r, S. 7r7-7r9. 
7 STAZ, A.236.r5, Memorial von Nabholz, 3 r. ro. 1712. B.IV.228, Zürich an Stein, 3 r. ro. r712. ST AB, Toggen

burg-Bücher, F.403, Stein an Landvogt Reding, ro. Ir. r712. 
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man wolle ilun an seinen Rechten nichts nch1ncn, doch sollte die Frage vorderhand 
ausgestellt werden, bis n1an sich darüber besprechen könnc 8• Das Geschäft zog 
sich nun über n1ehrere Jahre hin, ohne daß es wegen seiner geringen Natur be
sonders vorangetrieben worden wäre. Glarus betrachtete die Ausburger weiterhin 
als thurgauische Untertanen. Zürich bot ihn1 1715 die Huldigung und einen ge-
1neinsamen An1tsma1111 an. Glarus wollte den Eid jedoch durch den Landvogt 
einnehmen lassen 9• Zürich ,vollte aber offenbar einen1 Bean1ten der regierenden 
Orte dort keine An1tshandlungcn gestatten. Schließlich einigte man sich 1726 

darauf, die Ausburger durch die Tagsatzungsgcsandtcn in Eid und Pflicht zu 
nehmen. Zürich war jeweils während zwölf Jahren für ihre Regierung verant
wortlich und überließ sie dann für zwei Jahre dem Stande Glarus rn_ Danut über
nahm die Lin1111atstadt die frühern Anteile der Fünf Orte, und Glarus blieb bei 
seinem bisherigen Besitzstand. Mit Bern, Freiburg und Solothurn behielt es sich 
seine Rechte in bezug auf das Malefiz vor. Zürich übertrug seine Regierungs
kompetenzen als ein Erblehen der Stadt Stein, deren Magistrat jährlich einen 
Bericht über die Malefizfälle abzuliefern hatte II. Der Eintritt Berns in die Mit
regierung und die Erhaltung der Rechte von Glarus, Solothurn und Freiburg 
bereiteten also keine größem Schwierigkeiten. Die katholischen Orte konnten 
dem Vollzug des Friedens in ihrer Schwäche kein Hindernis entgegensetzen. 

2. Das Landvogteianit 

In den Friedensverhandlungen in Aarau hatten sich die zwei Stände ausbedun
gen, daß die gemeinen Herrschaften erst nach der Einführung des neuen Land
friedens zurückgegeben würden. Auf anfangs Septen1ber war jedoch die Jahrrech
nung verabredet, bei welcher jeweils die neuen Landvögte den Eid leisteten. 
Zürich plante, den Landfrieden im Thurgau rasch ins Werk zu setzen, und hoffte, 
der Landvogt aus Katholisch-Glarus ließc sich durch eine Geldentschädigung zu 
cine1n spätern Aufzug bewegen. Sonst wollte es ihm nur gestatten, die Einkünfte 
zu beziehen, nicht aber zu regieren, bevor die neue Richtschnur durchgedrungen 
war 12• Auf der Tagsatzung entzweiten sich denn auch die Meinungen. Zürich 
beharrte offenbar darauf, daß der Landvogt bis nach dem Vollzug des Landfrie
dens ein Diener der zwei Stände sein sollte und einen Konmuttierten gleichen 

8 z.B. E.A., 7.1, S. 836. STAZ, A.241.6, Zürich und Bern an G!arus, 11.1.1713. 
9 STAZ, B.VUl.29, Instruktion, 27.5.1712. A.247.7, G!arus an Zürich, 8.6.1712. A.227.5, Zoller, Baden, an 

Zürich, 19.7.1715. 
ro E.A., 7.1, S. 836. STAZ, A.227.6, Ehrengesandter Hirzel an Zürich, 16. 7. und 4.8.1712. 
r r Hasenfratz, S. 99. 
12 STAZ, A.236.16, Actum Dienstag, 23.8.1712. 
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Rangs aus seinen Bürgern neben sich zu dulden hätte. Auch die Untertanen sollten 
bis dann nicht aus ihrer bisherigen Pflicht entlassen werden 13• Nachdem die Ge
sandten von Bern, Luzern und Glarus die Frage ge1neinsan1 besprochen hatten, 
gab Zürich offenbar unter den1 Druck Berns zu, daß man den Landvogt wie bisher 
zuhanden aller regierenden Orte beeidigte. Ebenso verzichtete Zürich darauf, die 
Huldigung erst nach der Einführung des Landfriedens zu gestatten; er wurde 
lediglich vorher durch ein Mandat ausgekündigt. Vern1utlich war es auch hier 
wieder Bern, welches die Fünf Orte nicht durch unnötige Härte verbittern wollte 14• 

Ohne größere Störungen nahn1 Landvogt Reding nun im November 1712 

zun1 ersten Male die Huldigung in1 Nan1en der Acht Orte ein. Ratsherr Hirzel 
aus Zürich entließ die Thurgauer ihres Eides an die zwei Stände 15 • Nur der Abt 
von Rheinau weigerte sich, seine Untertanen den Acht Orten schwören zu lassen. 
Er machte geltend, die Abtei habe die Sieben Orte freiwillig als Schutzherren 
gewählt und wolle sich nur ihnen unterziehen. Hirzel erklärte ihm aber, alle 
regierenden Orte seien Schutzherren Rheinaus und beaufsichtigten als Hoheit das 
Malefiz. Nach einigem Debattieren gab der Abt nach, behielt sich aber seine 
Rechte vor. Dan1it wurde die Behauptung des Abts, sein Stift gehöre nicht in den 
Thurgau, von neuen1 übergangen 16• 

Der vierte Landfriede umfaßte auch eine Neuordnung der Landvogteiverwal
tung. Der Landvogt schied aus der Diskussion landfriedlicher Streitigkeiten aus. 
Jedes Vorgehen in derartigen Fragen war ihm untersagt. Künftig war dafür die 
paritätische Kornnussion zuständig. Das Amt erlitt danut zweifellos eine gewisse 
Machteinbuße. 

Während das A1nt des Landschreibers weiterlun in katholischen Händen blieb, 
ging dasjenige des Landanunanns nun an die Evangelischen über. Zürich drängte 
darauf, diese Stelle zun1 ersten Male besetzen zu dürfen. Auf der Jahrrechnung 
schlug es vor, das A1nt vorderhand den1 Ratsprokurator Nabholz zu übergeben. 
Bern hätte es gerne einen1 Thurgauer übertragen, doch gab es unter den Vor
stellungen Zürichs nach, daß ein Bürger regierender Orte mehr Ansehen besitze 
als ein Landsasse 17• So wurde Ulrich Nabholz der erste evangelische Landa1nmann 
des Thurgaus seit dem zweiten Kappeler Krieg. 

Im Jahr 1719 kamen die zwei Stände nuteinander überein, das Amt wechsel
vveise alle zehn Jahre mit einem Zürcher und einem Berner zu besetzen. Zum 
Nachfolger von Ulrich Nabholz wählte Zürich in1 gleichen Jahre seinen Bürger 

13 STAZ, A.236.16, Gesandte in Baden an Zürich, 14. 9. 1712. 
14 E.A., 7.1, S. 732. STAZ, A.236.16, Escher, Baden, an Zürich, 19.9.1712. 
15 STAZ, A.236.17, Bericht von Nabholz, November 1712. 
16 STAZ, J.28, Bericht über die Huldigung in Rheinau, undatiert. 
17 E.A., 7.1, S. 694. STAZ, A.236.16, Actum Dienstag, 23. 8. 1712. STAB, Toggenburg-Bücher, E.467, Ge

sandte in Baden an Bern, 17. 9. 1712. E.480, Bern an die Gesandten, 16. 9. 1712. 



Johann Rudolf Albrecht. Nun verlangte Glarus 1732, jedes dritte Mal den Land
amn1ann bestinu11en zu dürfen, was Zürich und Bern 111it der Begründung ab
lehnten, das Recht sei eine Frucht des Aarauer Friedens, an welchen1 Glarus nicht 
als kontrahierender Ort beteiligt sei 18. An sich stand Glarus nur jedes siebte Mal 
die Wahl zu, weil Zürich und Bern die Anteile der Fünf Orte übernonunen 
hatten. Darnit war es aber nicht zufrieden. Nach langen Verhandlungen kan1 es 
1734 zu cincn1 Vergleich. Glarus erhielt das Recht, nachjcdcn1 fünften Un1gang 
die Stelle zu besetzen 19 • 

Die Wahl von Ratsprokurator Nabholz zun1 Landanu11ann zeigt, welche Be
deutung die zwei Stände dcn1 An1te bein1aßen. Der initiative, energische und sehr 
selbstbewußtc Zürcher hatte bereits 1707 die Beschwerden der Thurgaucr auf
genonunen, bevor ihn seine Vaterstadt ins Toggenburg schickte, wo er sich 
glänzend bewährte. Er war zu seiner Zeit in1 evangelischen Lager zweifellos der 
beste Kenner der thurgauischen Verhältnisse. Er bcsaß ein nicht geringes Maß 
diplornatischcr Fähigkeiten, scheute aber auch ein handfestes Zugreifen nicht, 
wenn es sich als nötig erwies. Zürich bediente sich seiner in kon1111endcn Zeiten 
inuner wieder für diplon1atische Missionen, bei denen er sich öfters die Achtung 
seiner Verhandlungsgegner erwarb. Zürich und Bern brauchten eine kraftvolle 
Persönlichkeit in diesem höchsten Amt der Evangelischen in1 Thurgau, weil be
sonders in der ersten Zeit größcre Anstände bei der Durchführung des Landfrie
dens zu erwarten waren. 

Während seiner Arntszcit, die den Charakter einer besondcrn Mission der zwei 
Stände trug, gab Nabholz der Stelle eine neue Bedeutung. Zürich und Bern 
übertrugen ihm 1717 die Sorge für den Landfrieden. Dadurch wurde er zum 
Mittelsmann zwischen den protestantischen Thurgauern und den evangelischen 
Orten 20• Nach der Einrichtung des Landfriedens durch eine Kornmission der 
Orte im März und April 1713 exekutierte der Landamn1ann die ausgeworfenen 
Bestinimungen gegen einzelne renitente Gerichtsherren, besonders gegen den 
Bischof von Konstanz. Auch später war er öfters die ausführende Instanz der 
zwei Stände in Landfriedenssachen. 

Im Jahre 1718 erweiterten Zürich und Bern die Befugnisse des Landamn1anns. 
Sie beauftragten ihn, Streitigkeiten unter den Evangelischen auszutragen, damit 
sich die Gerichtsherren oder die katholischen Orte nicht einmischten und den 
Landfrieden schädigten 21 • Dan1it begann er alln1ählich, gewisse richterliche Funk
tionen auszuüben. 1786 und 1787 übertrugen ihn1 die zwei Stände schließlich die 

18 E.A., 7.1, S. 734 und S. 719. STAZ, B.V.109, Ernennungsurkunde für Joh. Rud. Albrecht, 7.12.1718. 
19 E.A., 7.1, S. 721. Pupikofer Bd. 2, S. 768. 
20 E.A., 7.1, S. 734. STAZ, B.IV.231, Zürich an Nabho!z, Frauenfeld, 8. 5. 1713. 
21 STAZ, A.236.15, Reglement für den Landammann, 1718. 
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Aufgabe, Streitigkeiten un1 Kirchenstühle unter den Evangelischen rechtlich abzu
sprechen, I(irchenzwiste, ,velche nicht paritätisch behandelt werden 111ußten, zu 
untersuchen und die Landfriedensko1nnussionen zu benachrichtigen. Die Unter
tanen konnten zwar gegen seine Sprüche an die Tagsatzungsgesandten Zürichs 
und Berns appellieren; ,venn diese aber nicht einig wurden, so stand dein Land
an1111ann der Stichentscheid zu 22 • 

In allen diesen landfriedlichen Dingen handelten Nabholz und seine Nach
folger nicht als Landan1111änner, sondern als Kon1ittierte der zwei Stände 23 .Weil die 
Auf gaben sich n1it den1 An1te aber dauernd weitervererbten, benutzten die Inhaber 
sein Ansehen unweigerlich auch zur Durchsetzung landfriedlicher Ziele. Danut hatte 
diese bisher schattenhafte Bedienung doch eine Bedeutung erlangt, welche weit 
über ihre ursprüngliche Bestün1nung als Vertretung des Landvogts hinausging. 

Der Landweibe! n1ußte nach den1 Friedensvertrag unter den beiden Religionen 
wechseln. Auf der Badener Tagsatzung baten die katholischen Orte, daß Land
,veibel Rogg sein A1nt bis zu seinen1 Tode verwalten dürfe. Die zwei Stände 
gaben das zu, unter der Bedingung, daß nachher auch ein Evangelischer diese 
Würde lebenslang bekleiden könne. Dann sollte alle zehn Jahre gewechselt wer
den. Mit einiger Mühe einigte n1an sich auf diesen1 Fuße 24 • hn Landgericht erhielt 
jede Religion zwei Redner. 

Damit konnten die Forderungen der Parität in1 thurgauischen Landvogteiamt 
ohne stärkern Widerstand der katholischen Orte durchgeführt werden. Jede Reli
gion besaß nun eine feste Stelle, die Katholiken den Landschreiber, die Evangeli
schen den Landa1nmann. Die beiden andern An1tsn1änner wechselten, der Land
weibe! alle zehn Jahre, der Landvogt im Un1gang der regierenden Orte. Die 
Gleichberechtigung beider Religionen war dan1it in1 Landvogteiamt festgestellt. 
Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, daß unparteiischer regiert und 
sachlicher Recht gesprochen wurde. 

3. Die Einführung des Landfriedens in den Niedergerichten 

Nach dem Friedensschluß ben1ühten sich die zwei Stände sofort, den neuen 
Landfrieden in den ge1neinen Herrschaften auszukünden und «einzuführen». Die 
Tagsatzung in Baden im September sollte die damit zusammenhängenden Fragen 
klären. N achden1 die Drohung der Waffen gewichen war, erwartete n1an hier die 
ersten Gegenzüge der katholischen Orte. 

Zürich drängte auf den raschen Vollzug des Landfriedens. Es plante, ihn durch 
22 Pupikofer 2, S. 771 f. 
23 STAZ, A.236.7, Gutachten der Landfriedenskommission, 16. 6. 1717. 
24 E.A., 7.r, S. 737. STAZ, A.236.16, Escher, Baden, an Zürich, 15.9.1712. 



je einen Gesandten der zwei Stände und der Fünf Orte von Gcn1einde zu Ge
meinde auszukünden und gleich einzurichten. Bern dagegen hielt es in1 Interesse 
des eidgenössischen Ruhestands für besser, den Landfrieden schrittweise einzu
führen 25 • In Baden kam n1an überein, die neue Richtschnur den Untertanen in 
der Forn1 eines Mandats bekanntzugeben. Die katholischen Gesandten zeigten 
begreiflicherweise wenig Lust zu tatkräftiger Mitarbeit, verlangten aber vergeb
lich, daß jene Artikel nicht verlesen ,vürden, welche die Gerichtsherren, Kolla
toren, Bea111ten, die Landvögte und die Käufe in tote Hand berührten 26 • Sie 
hofften danut offenbar, den Druck von unten lindern und ihr Gesicht besser 
,vahren zu können. Als ausführende Gesandte für den Thurgau bestin1n1ten die 
z,vei Stände den Obervogt Lavatcr, die Fünf Orte Landvogt Reding von Glarus. 
Sie sollten allerdings nur Anstößc entscheiden, die sich etwa ergeben könnten 27 • 

Dan1it überließ n1an es grundsätzlich den Untertanen, sich über den Landfrieden 
zu vergleichen. Berns weichere Linie setzte sich offensichtlich durch. 

In der Folge ordnete Zürich an, daß der Landfriede in1 ganzen Thurgau auch 
an den bevorrechteten Orten den Untertanen beider Religionen verkündet ,verdc. 
Er sollte also ausnahmslos in der ganzen Vogtei als Grundgesetz für die Beziehungen 
zwischen den R.eligionen gelten 28• So wurde das Mandat anfangs Oktober in den 
Niedergerichten, in den äbtischen Gerichten sowie in Frauenfeld, Dießenhofcn, 
Arbon und Bischofszell verlesen. Nur die katholischen Geistlichen von Oberkirch 
und Sittcrdorf wiesen das Schriftstück zurück. Lavatcr ließ darauf den Landfrieden 
in Obcrkirch durch den Stadtfähnrich von Frauenfeld, in Sittcrdorf durch einen 
Landvogtcibean1tcn verkünden 29 • 

Noch während des Krieges hatten mehrere Gemeinden ihre Beschwerden nach 
Zürich gebracht. Das Mandat bewirkte nun eine steigende Unruhe unter ihnen, 
und da und dort begannen sie, seine Artikel durchzuführen. Landvogt Reding 
verbot darauf am 23. Dczen1ber den Untertanen, auf eigene Faust vorzugehen, 
weil die Einführung des Landfriedens einer besonderen Kornnussion übertragen 
sei. Er befahl, daß bei Streitigkeiten der Gerichtsherr mit beiden Pfarrern und den 
Ausschüssen der Religionen vor dem Obcratnt erscheine 3°. In einigen Gen1eindcn 
kehrte aber die Ruhe nicht ein, so daß Zürich die drei Kapitclsvorstchcr atn 10. Fe
bruar vor unzcitgemäßem Eifer warntc 31 . 

25 STAB, Toggenburg-Bücher, E.544, Bern an Zürich, 20.9.1712. STAZ, A.236.16, Actum Dienstag, 23.8.1712. 
26 STAZ, A.236.16, Gesandte in Baden an Zürich, 14.9.1712. 
27 STAZ, B.ll.720, Ratsmanual, 29.12.1712. A.236.16, Gesandte in Baden an Zürich, 14.9.1712. Escher, Baden, 

an Zürich, 23. 9. 1712. 
28 STAZ, B.IV.226, Zürich an die Gesandten in Baden, 17.9.1712. Zürich an Lavater, Frauenfeld, 4.10.1712. 
29 STAZ, A.238.6, VikarWartmann, Bischofszell, an Lavatcr, 10.10.1712. A.236.16, Dekan Gartner, Oberkirch, 

an Lavater, r. 10. 1712. Lavater an Zürich, 2.10.1712. B.ll.719, Ratsmanual, 3r. 10. 1712. 
30 STAZ, A.237.1, Mandat, 23.12.1712. 
31 STAZ, B.IV.232, Zürich an die Vorsteher der Kapitel Frauenfeld, Steckborn und Oberthurgau. 
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Es hatte sich in der Zwischenzeit wohl gezeigt, daß die Gen1einden den neuen 
Landfrieden nicht selbst durchführen konnten. Zürich sandte nun Ende Dezember 
Obervogt Lavater in den Thurgau, dan1it er 1nit Landvogt Reding zusamn1en die 
hängenden Fragen regle. Nun verlangte dieser aber, angeblich aus gesundheit
lichen Gründen, aus der Landfriedenskonmussion entlassen zu werden. In Wirk
lichkeit sah er, daß sein Einfluß bei den Untertanen gegen die Macht der zwei 
Stände sehr gering war, und hoffte, ein Rcgierungsn1itglied aus den innern Orten 
würde sich bei ihnen n1chr Respekt verschaffen 32• Alle Vorstellungen, ihn zur 
Mitarbeit zu bewegen, blieben ohne Erfolg 33 . Die Ge111cindcn drängten, und die 
zwei Stände sahen einen weitern Aufschub des Landfriedens als unerwünscht an. 
Die katholischen Orte indessen beeilten sich nicht allzusehr, einen Ersatz für 
Reding zu finden. Luzern schlug vor, Altlandanm1ann Rüpplin die Konlillission zu 
übertragen, doch fürchteten Uri und Schwyz, daß er nicht n1ehr das nötige An
sehen dafür besitze. Eine Gesandtschaft aus den innen1 Orten jedoch hielt man 
für zu kostspielig 34• Die zwei Stände fürchteten, der Landfriede würde endlos ver
zögert. So forderten sie inll1ler dringender einen katholischen Vertreter. Zürich 
hätte in Luzern am liebsten die sofortige Exekution verlangt. Danut wäre der 
Landfriede vielleicht einseitig durchgeführt worden. Bern jedoch wünschte aus
drücklich die Teilnah1ne katholischer Gesandter 35 . Un1 der ganzen Frage mehr 
Nachdruck zu verleihen, ernannte es seinerseits ebenfalls einen Vertreter und stellte 
es den Fünf Orten frei, zwei Kon1nuttierte zu senden. Als diese aber ihren Ent
scheid immer weiter verzögerten, drohten die zwei Stände ihnen schließlich, sie 
würden den Landfrieden «nach dem dürren Buchstaben» selbst einrichten, wenn 
ihre Gesandten bis zum 6. März 1713 nicht in Frauenfeld erschienen 36• Unter 
diesen1 Druck gaben die katholischen Orte nach, und Altlandamn1ann Rüpplin 
erhielt am 5. März den Auftrag, nut den Abgeordneten Zürichs und Berns zu 
verhandeln 37 • Weder Schwyz noch Uri ließen sich dazu herbei, einen weitern 
Gesandten zu stellen. Ratsherr Lavater, der iin Januar und Februar 1713 die Be
schwerden der Gen1einden und die Einkünfte der Pfarrer in1 Thurgau aufgenom-
1nen hatte, dankte krankheitshalber ab. Zürich wählte an seine Stelle den Rats
herrn Hirzel. Aus Bern traf Ratsherr Tscharner in Frauenfeld ein 38• 

32 STAL, 692, Reding, Frauenfeld, an Luzern, 23.12.1712. STAZ, B.IV.226, Zürich an Nabholz, Frauenfeld, 
24. 12. 1712. A.236.18, Reding, Frauenfeld, an Zürich, 10. I. 1713. 

33 STAZ, A.236.18, Zürich und Bern an Reding, 12.1.1713. B.IV.232, Zürich an Reding, 14. I. 1713. 
34 STAZ, A.236.18, Luzern an Zürich, 19. I. 1713. STAL, 692. Urian Luzern, 28. I. 1713. Obwaldcn an Luzern, 

25. I. 1713. Zug an Luzern, 25. I. 1713. Schwyz an Luzern, 24. I. 1713. 
35 STAZ, A.236.18, Zürich an Bern, 21. I. 1713. A.238.7, Bern an Zürich, 23. I. 1713. 
36 E.A., 7.1, S. 693. STAL, 692, Zürich und Bern an die regierenden Orte, 20. 2. 1713. 
37 STAL, 692, Fünf Orte an Rüpplin, 23.2.1713 (vordatiert). Fünf Orte an Zürich und Bern, 23.2.1713 (vor

datiert). Luzern an Schwyz, 27.2.1713. Luzern an Uri, 28.2.1713. 
38 STAZ, B.Il.720, Ratsmanual, I. 3. 1713. A.238.7, Schreiben Kellers, Frauenfeld, 3. 3. 1713. A.236.19, Rech

nung Lavaters, 12. 5. 1714. 
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Die Ernennung llüpplins erregte bei den Gesandten der zwei Stände in 
Frauenfeld heftigen Un,villen, ,veil sie als Vertreter regierender Orte nicht 111it 
einem Landsassen verhandeln ,vollten, welcher zuden1 bei ihren Obern in üblen1 
Rufe stand. Sie schlugen diesen deshalb vor, auf einen andern Gesandten aus den 
Fünf Orten zu warten oder ihre Kon1n1ission Nabholz zu übergeben. Beide 
wünschten abberufen zu werden 39 • Zürich wollte aber das Landfriedensgeschäft 
nicht 111ehr ,veiter verzögern lassen. Außerden1 war Rüpplin Urner Bürger und 
111ußte deshalb als Vertreter der Fünf Orte angenon1n1en werden. Nabholz konnte 
111an nicht gut verwenden, weil er ein gen1einer An1tsn1ann war. So befahlen beide 
Stände ihren Abgeordneten, 1nit dem Altlandan1111ann zusamn1enzuarbeiten 40• 

Bereits auf der Badener Tagsatzung ün Septen1ber 1712 behielten sich die 
katholischen Orte die llechte Dritter für den ganzen Aarauer Frieden vor, obwohl 
diese Reservation dern Friedensinstru111ent nicht beigesetzt war 4 '. Durch das 
Drittn1annsrecht sollten Herrschaftsträger, welche an1 Kriege nicht beteiligt waren, 
vor den Folgen des Friedensschlusses geschützt werden. Die Frage ,var nun, wer 
als Drittmann zu gelten hatte, ob darunter nur ein souveräner Herr oder auch ein 
Niedergerichtsherr verstanden werden sollte. Als Lavater Ende Dezen1ber mit 
Reding verhandelte, zeigte sich bereits, daß Zürich nicht gewillt war, die Wirkung 
des Landfriedens durch diese Reservation beeinträchtigen zu lassen 42. Luzern in
struierte darauf Reding, jeden Verstoß gegen das Drittn1annsrecht zu vereiteln 
und strittige Sachen an die Tagsatzung zu weisen 43 . Die zwei Stände wichen 
anfangs einer klaren Stellungnah1ne aus, erklärten aber schließlich am I 3. März 
1713 den Fünf Orten, daß sie nur einen souveränen Mitlandesherrn als Dritttnann 
anerkennen würden 44 • Darunter fielen aber nur die am Kriege nicht beteiligten 
regierenden Orte, nicht aber die Gerichtsherren und Kollatoren. 

A1n 13. März traten die Gesandten auf dem Rathaus in Frauenfeld zur ersten 
Session zusamn1en. Der Berner Gesandte war instruiert, den Landfrieden überall 
dort einzuführen, wo der alte gegolten hatte. Zürich war gewillt, ihn im ganzen 
Thurgau ausnah1nslos durchzusetzen. Rüpplins Instruktion bestand wesentlich aus 
dem Vorbehalt des Drittn1annsrechts 45• Als Hirzel und Tscharner ihn ersuchten, 
zu erklären, wen die Fünf Orte darunter verstünden, berief er sich auf mangelnde 
Instruktion. Er ließ aber durchblicken, daß es im Thurgau Gerichtsherren mit 

39 STAZ, A.238.7, Hirzels Berichte nach Zürich, 6. und 7.3.1713. 
40 STAZ, B.IV.231, Zürich an Bern, 7.3.1713. Zürich an Stadtschreiber Groß, Bern, 8.3.1713. Zürich an 

Hirzel, Frauenfeld, 11.3.1713. STAB, Toggenburg-Bücher, H.59, Bern an Zürich, 9.3.1713. 
4r STAZ, A.238.7, Kopie ans dem Badener Jahrrechnungsabschied, 1712. 
42 STAL, 692, Reding, Frauenfeld, an Luzern, 23. 12. 1712. 
43 STAL, 692, Luzern an Reding, 2. r. 1713. 
44 STAL, 692, Zürich und Bern an Luzern, 13.3.1713. 
45 STAB, Toggenburg-Bücher, H.45, Instruktion, 21. 2. r7r3. STAL, 692, Die Fünf Orte an Rüpplin, 23. 2. 

1713 (vordatiert). 
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dieser Eigenschaft gebe. Er fand sich jedoch bereit, 111it der Einrichtung des Land
friedens zu beginnen und abzuvvarten, vver sich als Dritt111ann an111elde 46 • Auf 
seine Anfrage hin un1schrieb auch Luzern den Drittn1ann nicht genauer, sondern 
wies ihn an, zu sehen, wer dieses Recht für sich beanspruche. Die Fünf Orte 
hätten strikte nur das abgetreten, was ihnen gehört habe 47 • 

In den Monaten März und April vollzogen die Gesandten nun den vierten 
Landfrieden in den thurgauischen Niedergerichten. Bei der Besetzung der Ge
richte wurden jeweils jener Religion, welche zvvei Drittel der Gerichtsangehörigen 
stellte, auch zvvei Drittel der Ilichter zugeteilt. Erreichte sie diese Zahl nicht, 
bekan1 sie die Hälfte der Richter, auch wenn sie stärker war als ihre Gegenpartei. 
Darnit erhielten die Evangelischen einen bedeutenden Zuvvachs an Einfiuß, hatten 
doch die katholischen Gerichtsherren ihre Beteiligung an den Gerichten bisher 
rnöglichst gering gehalten. Jedenfalls besaßen sie nur in wenigen Gerichten eine 
so starke Vertretung. Die abgehenden Richter verloren zwar ihre Sitze, behielten 
aber ihre Einkünfte bis zu ihrern Tode. Die Anu11annstelle wurde auf Lebenszeit 
oder für eine bestin1mte Anzahl Jahre vergeben und wechselte unter den Bekennt
nissen. Auch die W eibelstelle \Vurde an vielen Orten auf diese W eise bestellt. 
Bisher gab der katholische Gerichtsherr diese Än1ter gewöhnlich Leuten seiner 
Religion. In der Frage, wer die Gerichte besetze, änderte der Landfriede nichts 
an der vorherigen Übung. 

In den Kirchgen1einden legten die Gesandten die Gottesdienststunden fest. Sie 
teilten die Kirchengüter grundsätzlich zu gleichen Hälften, die Arn1engüter und 
die Friedhöfe nach der Kopfzahl der Gläubigen unter die beiden Religionen. Jede 
Seite hatte dafür künftig die halben Unterhaltskosten der Kirche zu bezahlen. 
Ausnahn1en gab es dort, wo eine Konfession Gebäude und Einrichtungen beson
ders stark benützte oder wo sie nachvveisen konnte, daß Teile der Güter aus
schließlich von ihr stammten. Jede Religion vervvaltete künftig ihre Güter selbst, 
rnußte aber n1eist dem Kollator Rechnung ablegen. Wo die Güter nicht getrennt 
wurden, verwalteten sie beide Seiten n1it gleichen Rechten. An einigen Orten, so 
in Müllhein1 oder in Pfyn-Weiningen, verzichteten die Evangelischen auf eine 
Teilung. Man ging überhaupt nicht einfach nach den1 Buchstaben vor, sondern 
berücksichtigte womöglich die Verhältnisse. So erhielten die Katholiken in Ro
ruanshorn einen Siebtel des Friedhofs, obwohl ihnen nur ein Achtel zustand. In 
W einfelden überließ man ihnen einen Viertel des Anuenguts; sie hätten kaum 
auf einen Zwanzigstel Anspruch erheben können. Der Unterhalt der Pfarrhäuser 

46 STAL, 692, Eigenhändig Getrew und nothwendige Relation und Nachricht über die ... Einrichtung deß so 
genannten Ara wischen Newen Landtsfridens, verfaßt von Rüpplin, Frauenfeld, I. 6. 1713, zit.: Relation 
Rüpplins. Rüpplin, Frauenfeld, an Luzern, 13.3.1713. STAZ, A.238.7, Hirzel nach Zürich, 13.3.1713. 

47 STAL, 692, Luzern an Rüpplin, 17.3.1713. 
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wurde grundsätzlich den1 Kollator auferlegt. Als Zeichen der Gleichberechtigung 
empfingen die Evangelischen an vielen Orten eigene Kirchenschlüssel und ließen 
sich ihr Recht, eigene Taufsteine zu setzen und eigene Mesmer zu ernennen, 
schriftlich bestätigen. Während des evangelischen Gottesdienstes n1ußten katholi
sche Kultgegenstände gewöhnlich aus den1 Schiffe entfernt werden. Dan1it wurden 
die Verhältnisse in den paritätischen Kirchen auf eine neue Grundlage gestellt. 
Der vierte Landfriede bezweckte, durch die Gleichberechtigung der Bekenntnisse 
und die Parität in allen Än1tern den oft bedrohten Frieden unter den Glaubens
parteien erhalten zu können 48• 

Wie verhielten sich nun die einzelnen Gerichtsherren und ihre Gerichte bein1 
Vollzug des Landfriedens? Zuerst beriefen die Gesandten den Abt von Fischingen, 
weil sie von ihn1 an1 wenigsten Widerstand erwarteten. Ihm unterstanden das 
Tannegger Atnt und das Gericht Lomtnis-Spiegelberg. Bereits itn Januar 1713 

ergaben sich einige Anstände, als der Statthalter von Lornnus z\vei neue katholi
sche Richter setzen \vollte. W eil die Katholischen danut wie bisher Z\vei Drittel 
der Richter besessen hätten, obwohl sie nur wenig 1nehr als die Hälfte der Ge
richtsgenossen zählten, besch\verten sich die Evangelischen bei Lavater in Frauen
feld. Dieser wies den Statthalter an, das Gericht bis zur Ankunft der Landfriedens
gesandten unbesetzt zu lassen oder die neue Regelung durchzuführen. Darauf 
kan1en keine Klagen n1ehr 49• 

Bei den Verhandlungen mit den Landfriedensgesandten in Lon1mis erwies sich 
der Prälat, welcher gute Beziehungen zu den zwei Ständen pflegte, in1 allgemeinen 
als sehr willig. Doch machte er den Wunsch Hirzels und Tscharners, zwei Evan
gelische ins Appellationsgericht der altstiftischen Herrschaft Tannegg aufzuneh
men, von der Zustitnn1ung des Konvents abhängig. Die Frage wurde im Instru
n1ent nicht berührt. Der Abt konnte also hier seinen Standpunkt durchsetzen. 
Darauf beschwerte er sich über das Vorschlagsrecht Zürichs auf die Pfründen 
und wies authentische Sprüche vor, nach welchen er nicht daran gebunden war. 
Als Hirzel sich unnachgiebig zeigte, versuchte der Abt, Tscharner nut dem Ver
sprechen zu gewinnen, er werde auch Berner auf seine Pfründen setzen. Tscharner 
schwankte, doch waren seine Obern nicht für den Vorschlag zu haben, weil sie 
befürchteten, andere Gerichtsherren könnten nut ihren durch die «Maiora» er
haltenen Sprüchen den Landfrieden schwächen 5°. Außerdem sprach das geistliche 
Interesse für Zürichs Dreiervorschlag, weil der Abt so nicht irgendwelche «Igno-

48 STAF, 00854, Instrument betreffend die Einrichtung des neuen Landfriedens, 1713. Nach diesem Schema wurde 
der Landfriede im wesentlichen in den Gemeinden cingcfiihrt. Wir greifen nur noch jene Fälle heraus, wo es zu 
Anständen kam. 

49 STAZ, A.238.18, Lavater an den Statthalter von Lommis, 30. r. 1713. Lavater an Zürich, 2.2.1713. 
50 STAB, Toggenburg-Bücher, H.98, Tscharner an Bern, 2r. 3. 1713. B.108, Tscharner an Bern, 29.3.1713. 

H.203, Bern an Tschamer, 5.4.1713. STAL, 692, Rüpplin an Luzern, 19.3.1713. 
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ranten» auf die Pründen setzen konnte. Zugleich war damit auch gesagt, daß die 
zwei Stände dazu neigten, die auf dem zweiten Landfrieden beruhenden Sprüche 
nicht n1ehr anzuerkennen 51 • 

In der Kirchge1neinde Lustdorf lebten etwa siebzig Katholiken unter einer 
protestantischen Mehrheit. Im 17. Jahrhundert hatten die katholischen Orte ver
geblich versucht, für diese Minderheit nach dein zweiten Landfrieden den Zutritt 
zur Kirche zu erreichen. Nun verlangte Rüpplin, daß sie entweder zur Kirche 
zugelassen oder einer andern Pfarrkirche assigniert ,,vürden. Er hoffte offenbar, 
auf diese Weise eine Teilung des Kirchenguts zu erreichen. Die Gesandten Zürichs 
und Berns wiesen aber darauf hin, daß nach den1 Aarauer Frieden alle alten Streitig
keiten abgetan seien, und drohten die Verhandlungen abzubrechen. Rüpplin 
weigerte sich nun, das Instrun1ent zu unterschreiben, wenn die Ansprüche der 
katholischen Orte darin nicht reserviert würden. Darauf unterzeichneten Hirzel 
und Tscharner allein. Auch der Abt gab anstandslos seine Unterschrift. Rüpplin 
dagegen erlebt die Genugtuung, daß n1an in der Innerschweiz sein Vorgehen 
billigte 52 • 

Die Nachgiebigkeit des Abts von Fischingen war zu einem schönen Teil durch 
sein noch ungelöstes Mosnanger Problen1 geprägt. Auf einer Zusammenkunft 
der Parteien in Frauenfeld vernuttelten die Gesandten a1n 11. April 1713 einen 
Vergleich. Das Kloster erhielt die Wiesen bis auf eine wieder, für welche es ent
schädigt wurde. Dafür erhöhte der Abt den Einfluß der Mosnanger auf die 
Gerichtsbesetzung. Es bedurfte allerdings der eindringlichen Mahnungen Zürichs, 
bis der Landrat am 19. Juni den Kon1pron1iß ratifizierte 53 • 

Zur Herrschaft Tobel gehörten die Gerichte Tobel und Herten sowie die 
Kollaturen der Kirchen Bußnang, Matzingen, Wängi, Märwil, Affeltrangen, 
Tobel und Wuppenau. Als Nabholz bei der Huldigung den Landfrieden ankün
digte, beanspruchte der Komtur zusa1n1nen mit der Ordensleitung in Deutschland 
das Drittn1annsrecht für seine neutrale Haltung im Kriege. Er bat die zwei Stände 
u1n den Schutz seiner bisherigen Rechte. Diese fanden aber, der Landfriede nehn1e 
ihm nichts, weil er nicht mehr Rechte besitze als andere Gerichtsherren 54• 

Noch während des Krieges hatte Pfarrer Freudwieler die Beschwerden der 
großen Kirchgemeinde Bußnang in Zürich vorgestellt. Darin verlangten die 
Evangelischen von Wuppenau den Zutritt zur dortigen Kirche. Bisher bcsaßen 
51 STAB, Toggenburg-Bücher, D.295, Bern an Tscharncr, 29.3.1713. 
52 STAL, 692, Relation Rüpplins. Rüpplin an Luzern, 19.3.1713. Luzern an Rüpplin, 22.3.1713. STAZ, A.238.7, 

Hirzel an Zürich, 19.3.1713. STAB, Toggenburg-Bücher, H.98, Tscharner an Bern, 2r. 3. 1713. 
53 STAZ, A.358, Hirzel nach Zürich, rS. 4. 1713. Actmn, Frauenfeld, rr. 4. 1713. B.IV.231, Zürich an den Land

rat in Lichtensteig, 8. 5. 1713. A.236.18, Protokoll des Stadtschreibers, 29. 4. 1713. 
54 STAZ, A.367.2, Freiherr Hermann Otto von Merveldt an Zürich, 29. II. 1712. A.238.7, ObristmeistertU!Il der 

Johanniter in deutschen Landen, an Zürich, 4. r. 1713. B.IV.228, Zürich an Bern, 2r. 12. 1712. STAB, Toggen
burg-Bücher, H.267, Bern an Zürich, 27. 12. 1712. 
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sie nur das R.echt, drein1al jährlich an den hohen Feiertagen Gottesdienst zu hal
ten 55. Lavater und die Intendanten beriefen nun den Pf:,rrer auf den 15. Dezen1ber 
nach W uppenau, wo auch der katholische Vikar erschien. W eil die Pflicht, die 
Feiertage zu halten, für die Evangelischen abgeschafft worden war, verlangten sie, 
nicht mehr a1n Weihnachtsfest, sondern an1 N achtag Gottesdienst halten zu dürfen. 
Mit der Erlaubnis Lavaters und gegen den Protest des Tobler Verwalters be
nützten sie die Kirche am Nachtag. Ebenso dankten sie unter den1 Protest des 
Wuppenauer Vikars in Schönholzerswilen ein Kind in der Kirche und nicht 1nehr 
wie bisher auf den1 Kirchhof ab 56 • Bald drängten die Wuppenauer aber auf 
den sonntäglichen Gottesdienst, gegen den Rat Pfarrer Freudwielers und Lava
ters, der befürchtete, die katholischen Orte könnten solche Übergriffe «hoch» 
anziehen. Die Gen1einde fand aber in Exspectant Locher von W einfelden einen 
Geistlichen, der ihr am 12. Februar 1713 Gottesdienst hielt. Darauf verbot Lavater 
jeden weiteren Schritt, und Zürich zitierte Locher vor seine Landfriedens
kommission 57. 

Vom 20. bis 23. März beschäftigten sich die Landfriedensgesandten in zähen 
Unterhandlungen mit den1. Ko1ntur von Tobel. Kurz vorher hatten Tscharner und 
Hirzel den Wuppenauern den sonntäglichen Gottesdienst gestattet 58• Nun drängte 
der Ko1ntur auf den alten Zustand. Weil Wuppenau in den Gerichten des Abts 
von St. Gallen lag, weigerte sich Rüpplin zu verhandeln und reservierte das Dritt
mannsrecht für den Prälaten. Er wandte vor, er sei für diese Gebiete nicht in
struiert. Darauf wurde das Geschäft aufgeschoben, bis Rüpplin weitere Befehle 
empfangen habe. Doch behielten die Evangelischen vorläufig den sonntäglichen 
Gottesdienst 59. 

In Bußnang wurde am 28. Februar 1713 das Chorgitter, seit langem ein Stein 
des Anstoßes zwischen beiden Religionen, von unbekannter Hand entfernt und 
in die Thur geworfen. Der Landvogt büßte darauf die Evangelischen mit tausend 
Gulden, doch erreichte Nabholz, daß die Sache bis zum Eintreffen der Land
friedensgesandten eingestellt wurde. Diese verfügten, daß das Gitter auf Kosten 
beider Religionen wieder eingesetzt werden n1üsse. Von der Buße redete nien1and 
mehr 6°. 

Die Kirchengüter von Affeltrangen, Tobel, Märwil und Braunau waren dein 
Rittershaus inkorporiert. Sie blieben ungeteilt, wie es der Komtur in einem 

55 STAZ, A.274, Pfarrer Freudwieler an Zürich, 1 r. 6. 1712. 
56 STAZ, A.236.6, Pfarrer Freudwieler an Zürich, 28.12.1712. Verwalter Vetter, Tobel, an Pfarrer Freudwieler, 

24. 12. 1712. Vikar Rollenbutz, Wuppenau, an Pfarrer Freudwieler, 26. 12. 1712. 
57 STAZ, A.323.15, Lavater an Zürich, 13. 2. 1713. B.IV.232, Zürich an Lavater, 14-2.1713. 
58 STAL, 692, Schein Sekretär Kellers, Lommis, 18.3.1713. 
59 STAZ, A.238.7, Hirzcl nach Zürich, 23.3.1713. STAL, 692, Relation Rüpplins. 
60 STAZ, B.ll.720, Ratsmanual, 8.2.1713. STAF, 00854, Instrument der Landfriedenseinfiihrung. 
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Schreiben an das Oberan1t an1 25. Nove1nber 1712 verlangt hatte. Doch n1ußte er 
alle Kosten für den Gottesdienst und den Unterhalt des Pfarrhauses in Affeltrangen 
überneh1nen 61 . 

Die härtesten Anstände ergaben sich bei der Besetzung der Gerichte Tobel und 
Herten. Hier bangte der Kon1tur un1 seinen Einßuß. Er anerbot sich, beide Ge
richte zur Hälfte 111it Evangelischen zu bestellen, wollte aber in Tobel in1111er einen 
katholischen Vogt haben, weil sich an1 Ort alles zu dieser lZeligion bekenne. Dafür 
sollte den1 weniger bedeutenden Gericht Herten in1111er ein evangelischer Vogt 
vorstehen, der in Tobel erster Richter wäre und bei Abwesenheit des dortigen 
Vogts den Stab führte. Als er sich in harten Verhandlungen nicht ,veiter treiben 
ließ, gaben Hirzel und Tscharner schließlich nach. Eine ähnliche Lösung setzte 
der Kon1tur bei den Weibeln durch. Nun erschienen die Affeltranger n1it ihrem 
Pfarrer und verlangten, daß die Vogt- und W eibelstellen unter den Bekenntnissen 
alternieren sollten, weil in Tobel häufiger als in Herten Gericht gehalten werde. 
Hirzel nahm sich ihrer an, doch beharrten Tscharner und Rüpplin auf der vor
herigen Abrede. Es blieb schließlich n1it der Bedingung dabei, daß alle Tobler 
Gerichtsangehörigen der V ogtstellc in Herten fähig sein sollten. Doch lehnte es 
der Komtur ab, alle Käufe in Herten vor den1 dortigen Gericht fertigen zu lassen. 
Im übrigen reservierte er sich das niit den andern thurgauischen Gerichtsherren 
erworbene Recht des Güterkaufs in tote Hand und war nur bereit, Zürich ein 
unverbindliches Vorschlagsrecht für die Besetzung der Pfründen zuzugestehen. 
Die Gesandten der zwei Stände ließen es hier aber beiin Landfrieden bewenden 62 • 

Damit hatte der Komtur gegenüber andern Gerichtsherren einen sehr günsti
gen Vergleich erzielt. Die französische Protektion, welche der Maltersorden genoß, 
auferlegte den Gesandten der zwei Stände eine gewisse Zurückhaltung. Bereits 
in dieser Zeit näherten sich die katholischen Orte den1 König in gefährlicher 
W eise. Immerhin vvaren die Vertreter Zürichs und Berns niit dem Erreichten zu
frieden. 

Bereits am 29. März erschien der Komtur wieder vor ihnen und verlangte 
in einen1 Men1orial, daß in Wuppenau der provisorische Gottesdienst abgestellt 
werde. In Bußnang sollten die beiden Religionen die Unterhaltskosten der Kirche 
1iicht zu gleichen Teilen, sondern in1 Verhältnis ihrer Kommunikanten tragen. 
Die Katholiken befanden sich dort in einer verschwindenden Minderheit. Neben 
einigen kleinern Punkten griff er auch die Bestin1mungen des Landfriedens über 
die Käufe in tote Hand und das Vorschlagsrecht Zürichs auf die Pfründen an. 

6r STAF, 00854, Instrument der Landfriedenseinführung. 73643, Der Komtur an das Oberamt in Frauenfeld, 
25. r 1. r7r2. 

62 STAL, 692, Relation Rüpplins. STAZ, A.238.7, Landfriedensvergleich mit Tobel, 23. 3. r7r3. Hirzel nach 
Zürich, 23. 3. r7r3. B.ll.720, Ratsmanual, L 4. r7r3. A.238.6, Hirzel nach Zürich, 27. 3. r7r3. 
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Obwohl Rüpplin ihn unterstützte, wiesen Hirzcl und Tscharner das Men1orial 
zurück, weil der Kon1tur darin das Drittmaru1srecht beanspruchte und protestieren 
wollte 63 . Auch der Propst von Werthbühl erhob vergeblich dagegen Einspruch, 
daß den Bußnangern gestattet wurde, die Toten auf den1 dortigen Friedhof ab

zudanken 64 • 

Das Ordcnskapitel der Malteser indessen lehnte die Ratifikation des Instrun1cnts 

ab und steckte die Sache hinter den französischen Gesandten. Kon1tur Duding 
benachrichtigte die regierenden Orte. Du Luc ern1ahnte die zwei Stände eindring
lich, die Bestiinmungen zu nuldcrn. Diese sprachen Z\Var dcn1 Kon1tur keine be
sondern Rechte über den Landfrieden hinaus zu, gaben aber doch Nabholz den 

Auftrag, n1it ihm zu verhandeln 65 • In cinc1n an1 29. Juni 1714 abgeschlossenen 
Erläuterungsvertrag wurden verschiedene Punkte bereinigt. In Wuppcnau wurde 
die alte Gottesdienstordnung wiederhergestellt. Die Evangelischen bauten eine 
eigene Kirche in Schönholzerswilcn. In Bußnang wurden die Unterhaltskosten der 
Kirche nach der Zahl der Kon1n1unikantcn geteilt. Das Gitter sollte wieder in die 
Kirche gesetzt werden. Eine Forderung der Kon1turci und der Pfründe Wängi an 

die Kirchgcn1einde Matzingen wurde bestätigt. W cgcn der Kollaturen blieb es bei 
der bisherigen Übung 66 • 

A1n 23. März verhandelten die Gesandten llllt den1 Statthalter der Herrschaft 
Sonnenberg, welche den1 Kloster Einsiedeln gehörte. Er versuchte erst, das Dritt
mannsrecht geltend zu n1achen, gab aber seinen Standpunkt sehr bald auf und 
unterschrieb das Instrun1ent 67 • 

An1 28. März kan1 die unter dcn1 Kloster Rhcinau stehende Herrschaft Mam
mern an die Reihe, wo eine kleine evangelische Minderheit lebte. Der Statthalter 
\vollte nicht zugeben, daß den Protestanten nut allen vier Glocken geläutet werde, 
weil die Katholiken die beiden größcrn allein anschafften. Obwohl Bern beide 
Konfessionen gleich halten wollte, setzte er seinen Standpunkt durch. Nur an 
Hochfesten und an Kommuniontagcn sollte den Evangelischen n1it allen Glocken 
geläutet werden. Die An1n1annstclle wurde wechselweise besetzt, obwohl nur 
zwei evangelische Bürger iin Gerichte saßen. Rüpplin verlangte dafür Gegen
recht bei ähnlichen Fällen. Dagegen widersetzte sich der Statthalter niit Erfolg 
einer alternierenden Bestellung des W cibcls. Er wies darauf hin, der W cibel sei 

63 STAL, 692, Relation Rüpplins. 
64 STAZ, A.238.7, Hirzcl nach Zürich, 24.3.1713. 
65 STAZ, A.238.7, Memorial der Komturei Tobel an die regierenden Orte, 24.8.1713. Bern an Zürich, 30. 9. 

1713. Du Luc an Bern, 13.9.1713. B.IV.232, Zürich und Bern an Du Luc, 6.10.1713. 
66 STAZ, A.238.7, Gutachten der Landfriedenskommission in Zürich, 19.9.1713. STAF, 73643, Erläuterungs

vertrag, 29. 6. 1714. 
67 STAL, 692, Relation Rüpplins. STAZ, A.238.7, Hirzel nach Zürich, 24.3.1714. Vergleich mit der Herrschaft 

Sonnenberg, 23. 3. 1713. 
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n1ehr ein Diener des Gerichtsherrn und 1nüsse ihm in geistlichen Dingen helfen, 
wozu ein Evangelischer nicht befähigt sei 68• 

Der Prior von Ittingen widersetzte sich der wechselnden Besetzung des Am
n1anns, nut der Begründung, er hätte Zutritt zu den Audienztagen der Unter
tanen in der Kartause. Hirzel und Tscharner erläuterten den Artikel darauf dahin, 
daß der An1n1ann keinen Anteil an den Geschäften des Gotteshauses habe, sondern 
nur Vorsitzender an den öffentlichen Gerichten sei. Gegen die Alternation des 
Weibels wandte der Prior ein, der Landfriede disponiere nicht darüber, er sei 
vo111 Gerichte unabhängig und zuden1 ein Bedienter des Klosters, wozu man 
keinen Evangelischen wünsche. Die Gesandten der zwei Stände dagegen ben1erk
ten, die katholische Beteiligung in1 Gerichte würde zu groß, wenn auch der 
A1m11ann nach der Reihenfolge von dieser Religion sei. Sie stellten jedoch den 
Punkt vor dem vereinigten Widerstand Rüpplins und des Priors aus 69• Die Kar
tause suchte darauf in Luzern un1 Hilfe für einen B .. ekurs gegen eine mögliche 
wechselnde Bestellung des Weibels an. Dort gab inan ihr zwar recht, zeigte sich 
aber nicht allzu begeistert dafür, ihre Sache zu vertreten70• 

An1 22. April erschien der Prior wieder vor den Gesandten und versuchte 
neben einigen weniger wichtigen Punkten vor allein die freie Bestellung der 
Pfründen zu erreichen. Die Vertreter Zürichs und Berns versprachen, seinen 
Wunsch zu hinterbringen, in der Hoffi1ung, inan werde die Empfehlungen Zü
richs beobachten 7 '. In der Folge setzte die Litmnatstadt ihr Vorschlagsrecht aller
dings im ganzen Thurgau durch. 

In der zürcherischen Herrschaft W einfelden hatten sich die beiden Parteien 
unter dem Vorsitz des Obervogts bereits in1 Jahre 1712 über den Landfrieden 
geeinigt. Die Gesandten hatten die Vergleiche nur noch zu bestätigen. ltn dazu
gehörenden Gerichte Bußnang fand Rüpplin zwei katholische Haushaltungen und 
verlangte deswegen die Alternation der Anunannstelle und den Beisitz der Katho
lischen im Gericht wie in Ma1nn1ern. W eil beide Fanulien aber nur Hintersässen 
waren, mußte er darauf verzichten 72• 

Der Statthalter des Klosters Muri auf Klingenberg wehrte sich ebenfalls da
gegen, zeitweise einen evangelischen An1mann annehn1en zu n1üssen, weil er ihn 
auch zu Geschäften im Schloß brauchte. Hirzel und Tscharner definierten darauf 
dessen Befugnisse in gleicher W eise wie in Ittingen, worauf sich der Statthalter 

68 STAF, 00854, Instrument der Landfriedenseinrichtung. STAL, 692, Relation Rüpplins, STAZ, A.238.7, Hirzel 
an Zürich, 31. 3. r7r3. B.IV.232, Gutachten der Landfriedenskommission, Zürich, 2. 4. r7r3. STAB, Toggen
burg-Bücher, H.198, Tscharner an Bern, 31. 3. r7r3. 

69 STAL, 692, Relation Rüpplins. 
70 STAL, 692, Der Prior von Ittingen an Luzern, 3. 4. r7r3. Luzern an den Prior, 7. 4. r7r3. 
71 ST AL, 692, Relation Rüpplins. 
72 STAZ, A.236.18, Hs. Ulr. Dürrenberger, Weinfelden, an Lavater, 2. r. r7r3. STAL, 692, Relation Rüpplins. 
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befriedigt zeigte. Mit Hilfe Rüpplins gelang es ih111, den Wechsel in1 W eibeldienst 
mit den1 Argun1ent abzuwenden, der Landfriede sage darüber nichts aus73 . Tat

sächlich sind die Weibel darin nicht erwähnt, doch forderte die Parität eigentlich 

die alternierende Besetzung. 
In Liebenfals und Herdern sprachen die Gesandten der evangelischen Minder

heit den landfriedlichen Drittel der Richter zu, doch n1ußten zwei oder drei 
Brüder ins Gericht gesetzt werden, un1 die Zahl zu erreichen. Rüpplin erhob da

gegen Einspruch, doch erklärten Hirzel und Tscharner sich bereit, in ähnlichen 

Fällen Gegenrecht zu halten 74 . 

Zur Einsiedler Herrschaft Freudenfels gehörte auch die Kirche Burg. Der 
dortige Pfarrer hatte sich in Zürich beklagt, der Kollator lasse das Pfarrhaus nicht 

reparieren, bezahle ihm sein Einkommen in minderwertiger Reichs1uünze und 
beziehe den Zehnten von Gütern, welche zun1 Pfrundeinko111n1en gehörten 75 • 

Die Akten gaben aber offenbar ein anderes Bild. Die Gesandten bestin1mten jeden
falls, der Pfarrer habe den Zehnten nach dem Wortlaut des Vertrags abzuliefern 
und die Kompetenz dürfe in Reichswährung gegeben werden, sofern man ihn 
damit nicht schädige. In bezug auf den Unterhalt des Pfarrhauses beließen die 
Gesandten es bei dein zwischen dem Kollator und dem Pfarrer bestehenden Rezeß. 

Hirzel und Tscharner suchten zu erreichen, daß die Stadt Stein zu den Kirchen
rechnungen zugezogen würde, standen aber vor dem geschlossenen Widerstand 
Rüpplins und des Statthalters von ihrer offenbar nicht ganz berechtigten Forde

rung ab 76 • 

In Eppishausen hatte Lavater während des Krieges einen evangelischen Richter 
an die Stelle des nicht in der Herrschaft verburgerten Ammanns gesetzt und auch 

die wegen der Flucht des Statthalters vakante Schreiberstelle besetzt. Als die Ge
sandten am 19. April dort eintrafen, klagte der Statthalter des Klosters Muri, die 
Rechte des Gerichtsherrn seien verletzt worden. Er verlangte wiederum einen 
katholischen Ammann. Hirzel und Tscharner beharrten aber auf der alternierenden 
Besetzung der Stelle und gaben nur zu, daß alle zwei Jahre gewechselt würde. 

Die Evangelischen der Herrschaft verlangten, daß der Weibel unter den Reli
gionen umwechsle. Rüpplin und der Statthalter dagegen wandten vor, der Land
friede sage darüber nichts aus. Die Gesandten der zwei Stände aber waren der 
Meinung, die Parität erfordere, daß beide Religionen berücksichtigt würden. W eil 
die Untertanen nicht nachgaben, setzten sie ihren Standpunkt durch77 

73 ST AL, 692, Relation Rüpplins. 
74 STAL, 692, Relation Rüpplins. 
75 STAZ, A.273, Pfarrer Christoph von Burg an Zürich, 14. 9. 1712. 
76 STAL, 692, Relation Rüpplins. 
77 STAL, 692, Relation Rüpplins. STAF, 00854, Instrument der Landfriedenseinführung. 
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Die Herrschaft Bürglen bestand aus zwölf Gerichten. Der Obervogt berichtete 
den Gesandten, daß nur eine einzige katholische Fan1ilie darin vorhanden sei, die 
kaun1 Anspruch auf eine Richterstelle erheben könne. Bei seinen Nachforschungen 
fand Rüpplin aber in1 Gericht Mettlen sieben, in Hessenreuti drei und in den 
Gerichten Istighofen und Guntershausen je zwei katholische Haushaltungen. In 
einer Session 1nit Hirzel und Tscharner an1 25. April setzte er durch, daß die An1-
n1annstelle überall alternierte und die Katholiken ihre Richter stellen konnten. Das 
Instrument vern1erkt diese Gerichtsbesetzungen zwar nicht, doch wurden sie 
offenbar durchgeführt. Rüpplin selbst schrieb nach Luzern, er werde nicht ruhen, 
bis diese Frage geordnet sei78• 

Ebenso ben1erkte Rüpplin, daß in der Herrschaft W eerswilen, die den1 Herrn 
von Uhn in Zürich gehörte, vier katholische Fa1nilien lebten. Hirzel versprach 
ihm, bei seiner Rückkehr nach Zürich die Frage n1it den1 Gerichtsherrn landfried
lich zu regeln. W eil keine weiteren Klagen auftraten, darf angenon11nen werden, 
daß das geschah, auch wenn das Instrun1ent nicht davon berichtet79 • 

Auch der Gerichtsherr Beroldingen von Gündelhart wollte den Wechsel der 
Weibel nicht gestatten, den seine evangelischen Untertanen wünschten. Hirzel 
und Tscharner vertraten wieder die Meinung, die Parität verlange diese Art der 
Besetzung, während Rüpplin erst eine Erklärung der Orte abwarten wollte. So 
weigerte er sich, den Vergleich zu unterzeichnen. Erst als Beroldingen freiwillig 
nachgab, unterschrieb er. Dagegen bestätigte er ebenfalls wegen der W eibelfrage 
das Abkommen für die Herrschaft Burg nicht, welche dem Landesfähnrich Reding 
gehörte. Der Gerichtsherr selbst war nicht anwesend 80 

Bisher arbeitete Rüpplin n1ehr oder weniger willig beim Vollzug des Land
friedens 1nit. Als nun die Herrschaften des Bischofs von Konstanz und seiner ihm 
unterstellten Gerichtsherren an die Reihe kamen, weigerte er sich weiterzufahren, 
weil die katholischen Orte den Prälaten wegen seiner Neutralität im Kriege als 
Drittn1ann anerkannten. Hirzel und Tscharner gingen deshalb allein ans Werk 
und vollzogen den Landfrieden ohne ihren Mitgesandten auch im Lehensgericht 
des Klosters Kreuzlingen und in der Vogtei Eggen, welche der Stadt Konstanz 
gehörte 8 1 • 

Das Gericht Eggen bestand aus acht vollständig evangelischen Gemeinden und 
der konfessionell gemischten Gemeinde Egelshofen. Dort hatten beide Religionen 
sich bereits geeinigt, daß jede zwei Richter stellen sollte, die Bürger waren. Die 

78 STAL, 692, Relation Rüpplins. Rüpplin an Luzern, 6.5.1713. 
79 STAL, 692, Relation Rüpplins. Rüpplin an Luzern, 6. 5. 1713. 
80 STAL, 692, Relation Rüpplins. Rüpplin an Luzern, 6.5.1713. 
Sr STAL, 692, Relation Rüpplins. STAF, 732135, Verzeichnus der puncten, welche Einern Löbl. gottshaus 

Creutzlingen ... zuegemuthet worden, undatiert. 
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Gesandten Zürichs und Berns bestätigten den Vergleich. So wurde ein Konstanzer, 
den der Gerichtsherr vor den1 Krieg ins Gericht gesetzt hatte, ausgemustert, ob
wohl er dem Landvogt den Eid leistete. Der Protest der Stadt Konstanz verhallte 
wirkungslos. Die zwei Stände deckten die Untertanen. In der Folge versuchte 
die Stadt, den Landfrieden in Eggen aufzuheben, und 111achte besonders geltend, 
die Bestellung des Gerichts stehe allein den1 Gerichtsherrn zu. 1111 Juni wandte 
sie sich an die regierenden Orte und im Juli an die Tagsatzung. Vergeblich bean
spruchte sie das Dritt111annsrecht. Zürich und Bern ließen es beün Landfrieden 
bewenden, und die katholischen Orte vertrösteten Konstanz auf bessere Zeiten. 
Die Versuche des katholischen Landvogts, den Richter wieder in sein An1t einzu
setzen, 1nißlangen 82• 

Damit war der Landfriede in den gewöhnlichen thurgauischen Niedergerichten 
eingeführt. Es blieben noch die bischöflich-konstanzischen Hoch- und Nieder
gerichte, die Gerichte des Abts von St. Gallen und die Städte Frauenfeld und 
Dießenhofen. 

Während der Verhandlungen wurden der Begriff des Drittmannsrechts und 
sein Verhältnis zun1 Landfrieden weiter erörtert. W eil Rüpplins Instruktion unbe
stimmt ließ, wen die Fünf Orte als Drittmann anerkannten, verlangte er in Luzern 
eine nähere Erklärung. Dort hütete man sich aber, eine klare Entscheidung zu 
fällen. Man solle warten, wer sich als solcher anmelde 83 . Rüpplin suchte darauf 
bei den katholischen Gesandten Rat, welche in Dießenhofen niit den Vertretern 
der übrigen regierenden Orte und dem Bischof von Konstanz verhandelten. Er 
stellte ihnen vor, Zürich und Bern sähen nur diejenigen als Drittmänner an, welche 
außer den am Aarauer Frieden beteiligten Orten noch Souveränitätsrechte im 
Thurgau besäßen. Die Gerichtsherren müßten nicht nur ihre Gerichte landfried
lich einrichten, sondern auch die Amn1änner unter den Religionen abwechseln 
lassen, welche sie doch als eigene Beamte selbst besoldeten und in ihrem Nan1en 
Recht sprechen ließen. Außerdem hielt er dafür, daß Zürichs Dreiervorschlag 
auf die evangelischen Pfründen ihre Freiheiten schädige. Rüpplin plante, die 
Gerichtsherren zusamn1enzuschließen, jedem Separatabschluß entgegenzuwirken 
und die ganze Angelegenheit vor das Syndikat zu ziehen. Er hoffte, die katholi
schen Orte würden die Gerichtsherren als Drittmänner anerkennen 84• Die Ge
sandten wiesen ihn aber wieder nach Luzern, wo er nachdrücklich um eine 

82 Thurgauische Kantonsbibliothek, Y.zoo, Landts-Frid, wie solcher zwüschen denen lob!. regierenden Orten ... 
beschlossen ... STAL, 692, Konstanz an die regierenden Orte, 9.6.1713. Luzern an Konstanz, r. 8. 1714. 
STAZ, A.238.7, Gutachten der Zürcher Landfriedenskommission, 19.9.1713. B.IV.232, Zürich an Bern, 
17. 5. 1714. B.ll.720, Ratsmanual, 19. 6. 1713. B.Il.722, Ratsmanual, 26. 9. 1713. A.205.4, Konstanz an Zürich, 
30.4.1714. STAF, 7000, Tagsatzungsmannal, 2.8.1713. 

83 STAL, 692, Luzern an Rüpplin. 17. 3. 1713. Urian Luzern, 23. 3. 1713. 
84 STAL, 692, Rüpplin an die katholischen Gesandten in Dießenhofen, 24.3.1713. E.A., 7.1, S. 23. 
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bessere Unterstützung nachsuchte, da er allein am «Kreuze hangen» müsse 85• 

Luzern fand jedoch, inan solle die Frage nicht diskutieren, ob die rechtlich unter
schiedlich begüterten Gerichtsherren Drittmänner seien, sondern den Landfrieden 
einführen. Wenn ein Gerichtsherr sich mit den Gesandten nicht einigen könne 
und sein Recht verletzt sehe, solle er sich bei den Orten ann1elden 86• Dan1it bot 
Luzern grundsätzlich Hand zun1 Vollzug des Landfriedens und überließ den 
Widerstand dagegen den1 einzelnen Gerichtsherrn. Es wünschte offenbar nicht, 
daß sie als Gesa1ntheit die Frage aufbauschten, weil die katholischen Orte in ihrer 
Schwäche den Vollzug des Landfriedens kaum zu verhindern vern1ochten. Man 
,vollte also von Fall zu Fall über das Drittn1annsrecht entscheiden. So ließen sich 
die Gerichtsherren, nach eine1n Bericht des Komturs von Tobel, einzeln vor
nehn1en, weil nien1and ihre Vereinigung betreiben wollte 87. Rüpplin unterstützte 
in der Folge jeden, welcher das Drittmannsrecht irgendwie ansprach. Er ver
weigerte die Unterschrift, wenn der Landfriede Zweifel offen ließ oder der Ge
richtsherr zun1 Widerstand entschlossen war. Tatsächlich fürchteten Hirzel und 
Tscharner zeitweilig, Rüpplin könnte ihre Ben1ühungen wenigstens teilweise 
hintertreiben 88. Eine Anerkennung des Drittmannsrechts durch alle regierenden 
Orte hätte den Landfrieden völlig durchlöchert. Jeder Gerichtsherr hätte sich auf 
die vom zweiten Landfrieden geprägten Sprüche und Verträge gestützt. Da1nit 
wären nur die rechtlich nie erörterten Verhältnisse durch den vierten Landfrieden 
beeinflußt worden. 

Inzwischen hatten auch die zwei Stände ihre Meinung über das Drittn1anns
recht näher un1schrieben. Zürich wollte zwar die Gerichtsherren zu den Verhand
lungen zulassen, doch sollten die Instrun1ente nicht durch sie unterschrieben wer
den. Es fürchtete, inan unterwerfe den Landfrieden ihren1 Willen und mache sie 
zu Vertragspartnern über eine hoheitliche Sache, was später bei Streitigkeiten 
üble Folgen haben konnte. Das Auskündigungsmandat verpflichtete sie ja aus
nahmslos zun1 Landfrieden 89. Allerdings hatten die Unterschriften der Gerichts
herren wohl eher den Charakter und die Aufgabe, sie vor weitern Angriffen 
gegen die neue Richtschnur zurückzuhalten. Wie es sich beim Bischof von Kon
stanz noch zeigen sollte, waren die zwei Stände bereit, ohne den Gerichtsherrn, 
ja sogar ohne den Vertreter der Fünf Orte vorzugehen, wenn es nötig wurde 90• 

Nach ihrer zweifellos richtigen Meinung hing der Landfriede von der Landes-

85 STAL, 692, Rüpplin an Luzern, 26.3.1713. 
86 STAL, 692, Luzern an Rüpplin, 29. 3. und 7.4.1713. 
87 STAF, 73643, Bericht Komtur Dudings von Tobel. 
88 STAZ, A.238.7, Hirzel an Zürich, 3r. 3. 1713. 
89 STAZ, A.238.7, Gutachten der Zürcher Landfriedenskommission, 29.3.1713. 
90 STAZ, A.238.7, Gutachten der Zürcher Landfriedenskommission, IO. 4. 1713. STAB, Toggenburg-Bücher, 

H.224, Bern an Tscharner, II. 4. 1713. 
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herrlichkeit ab. Deswegen hatten sich ihn1 die niedern Gerichtsherren und die 
höhern Gerichte zu unterwerfen 91 • Als Drittn1änner anerkannten sie nur jene 
n1.itregierenden oder an1 Malefiz teilhabenden Orte, welche bei den Aarauer 
Friedensverhandlungen nicht als Partei auftraten, also Freiburg, Solothurn und 
Glarus. Rüpplin und die katholischen Gesandten in Dießenhofen jedoch neigten 
dazu, jeden Gerichtsherrn als Drittn1.ann anzuerkennen, der für landfriedliche 
Sachen bereits authentische Sprüche und Verträge besaß und n1it ihnen den alten 
Stand aufrechterhalten wollte 92 • Die zwei Stände instruierten ihre Vertreter, von1 
Landfrieden nichts nachzugeben, weil er von der Landesherrlichkeit und nicht 
von1 Gerichtsherrenrechte abhängig sei 93 • 

Die durch den Krieg begründete starke Vorn1achtsstellung der zwei Stände in1 
Thurgau erlaubte ihnen nun, ihr Prinzip durchzusetzen, besonders weil die katho
lischen Orte, bei der Einführung des zweiten Landfriedens ähnlich gehandelt hatten. 
Ihr Widerstand war kaun1 spürbar. Ihre schwache Lage nötigte ihnen Zurückhaltung 
ab. Auf Rüpplins Verhandlungsbericht hin stellten sie fest, daß ihr Zustand schlecht 
sei und man von den verbündeten Fürsten vorderhand keine Hilfe erwarten dürfe 94 • 

Bei der Sch,väche ihrer Schutzherren konnten auch die Gerichtsherren keinen 
bedeutenden Widerstand leisten. Eine Ausnahn1e bildete vielleicht der Korntur 
von Tobel, dessen günstige Stellung sich auf den1 Einflusse Frankreichs in der 
Schweiz aufbaute. Aber auch er mußte sich in den wesentlichsten Punkten fügen. 
Anderseits muß aber auch gesagt sein, daß der Landfriede im ganzen n1aßvoll und 
ohne unnötige Härten durchgeführt wurde. Mehrere Gerichtsherren machten 
Miene, an die Jahrrechnung iin Juli 1713 zu appellieren, doch verzichteten die 
n1eisten darauf. Als der Prälat von Kreuzlingen bei den katholischen Gesandten 
vorsprach, vertrösteten sie ihn auf bessere Zeiten 95 . Ähnlich dürfte es den andern 

. 
ergangen sein. 

Wie verhielt sich nun der Gerichtsherrenstand als Ganzes gegen den Land
frieden 1 Der Bischof von Konstanz instruierte seinen V crtrctcr auf den Gerichts
herrentag vom 12.Juni 1713, Baron von Ratzenricd, die Gerichtsherren zu einem 
gemeinsamen Vorgehen gegen den Landfrieden zu veranlassen, weil er sie in den 
geistlichen Gütern und bei der Besetzung der Gerichte und der Pfründen benach
teilige. Sie sollten verlangen, daß ihre alten Freiheiten geschützt würden und der 
zweite Landfriede weiterhin in Kraft bleibc 96• Zürich dagegen wies die cvangeli-

91 STAZ, B.IV.232, Gutachten der Zürcher Landfriedenskommission, 2.4.1713. 
92 STAL, 692, Rüpplin an die katholischen Gesandten in Dießenhofen, 24.3.1713. STAZ, A.238.7, Hirzel an 

Zürich, 2.4.1713. STAB, Toggenburg-Bücher, H.219, Tscharner an Bern, 7.4.1713. 
93 STAB, Toggenburg-Bücher, H.202, Bern an Tscharner, 5. 4. 1713. 
94 E.A., 7.1, S. 29. 
95 STAF, 734rr, Kreuzlinger Kanzleiprotokoll, 26.7.1713. 
96 STAF, 71068, Instruktion, II. 6. 1713. 
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sehen Gerichtsherren durch den Obervogt von Weinfelden an, sich über die neuen 

Verhältnisse in kein Streitgespräch einzulassen 97• Die V ersa111n1lung in Weinfelden 

löste sich aber vorzeitig auf. Die katholischen Gerichtsherren wollten den Inten

danten Zürichs und Berns keinen Zutritt gevvähren, vvelche an der Stelle des Abts 

von St. Gallen eingetroffen waren 98 • 

Nachde111 der Bischof durch eine Gesandtschaft an die katholischen Orte un1 

die Anerkennung des Drittn1annsrechts für die Gerichtsherren geworben hatte 99 , 

rief er auf den 29. Juli eine neue Versan1111lung zusa1nn1en. Dort sollte über eine 

Gesandtschaft an die Jahrrechnung wegen einiger Streitigkeiten niit den1 Land

vogteian1t beraten werden IOo. Die katholischen Gerichtsherren gestatteten nun 

unter hcftige111 Protest Ratzenrieds den Intendanten den Zutritt und hofften, nut 

diesen1 Zugeständnis die Evangelischen zu gen1einsan1en1 Handeln gegen den 

Landfrieden bewegen zu können. Sie beschlossen nun 111it ihrer Mehrheit eine 

Gesandtschaft an die Tagsatzung, doch protestierten die Evangelischen. Die Ver

san1111lung löste sich streitend auf und trat bis 17 r 8 nicht n1ehr zusa1nmen 101 • 

Danut scheiterte der Plan des Bischofs, die Gerichtsherren ge111einsa1n gegen den 

Landfrieden ins Feld zu führen. Auf der Jahrrechnung in Frauenfeld ließen die 

Gesandten der Fünf Orte den Vertretern der katholischen Gerichtsherren denn 

auch durchblicken, daß es vvegen ihrer Schwäche gegenwärtig wenig Sinn habe, 
etwas zu unternehn1en IOz. 

In der Folge suchten die evangelischen Gerichtsherren die landfriedliche Parität 

auch in den gerichtsherrlichen Än1tern des Landeshauptmanns, des Landesleutnants 

und des Landesfähnrichs herzustellen. Bereits 1697 hatte n1an sich darüber ver

glichen, daß der Landeshauptn1ann inimer katholisch, der Landesleutnant inu11er 

evangelisch sein sollte, während der Landesfähnrich unter den Religionen wechselte. 

Das wichtige A1nt des Gerichtsherrensekretärs verblieb den Katholiken 103 • Als 

Landeshauptmann Gall Anton von Thurn 1719 deniissionierte, strebten die Evan

gelischen unter den1 Zeichen des neuen Landfriedens auch hier die Parität an. 

Die daraus entstehenden Streitigkeiten zogen sich bis 1723 hin. Unter der Dro

hung, sich zu söndern, erreichten sie schließlich einen Vergleich. Die Stelle des 

Landeshauptn1anns wurde n1it einem Evangelischen, diejenige des Landesleutnants 

nut einem Katholischen besetzt. Bein1 Tode des Landeshaupt1nanns folgte ihin der 

97 STAZ, A.236.3, Instruktion auf den Gerichtsherrentag, 24.5.1713. 
98 Hermann Lei, Der thurgauischc Gerichtsherrenstand im 18. Jahrhundert, Frauenfeld 1963, Thurgauische Bei-

träge zur vaterländischen Geschichte, Heft 99, S. Soff. 
99 STAF, 71068, Der Bischof an die katholischen regierenden Orte, 18.7.1713. 
100 STAL, 692, Der Bischof an Luzern, 18.7.1713. 
101 STAF, 71068, Gerichtsherrenprotokoll, 29.7.1713. 734u, Kreuzlinger Kanzleiprotokoll, 29.7.1713. Lei, 

s. 84. 
102 STAF, 71068, Gerichtsherrenprotokoll, 6. 8. 1713. 
103 Lei, S. 76f. 
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Landesleutnant iin An1te nach, ,vobei an seine Stelle ein Evangelischer ge,vählt 
\Vurde, so daß beide Chargen irn1ner wieder wechselten. Der Landesfähnrich 
alternierte \vie bisher unter den Religionen. Die katholischen Orte zeigten sich 
z,var über diese Regelung nicht sehr befriedigt und bestätigten den neuen Landes
hauptn1ann nicht, doch blieb es bein1 Vergleich 104• Der Bischof von Konstanz sah 
darin allerdings keine Anerkennung des Landfriedens. Es läßt sich aber nicht 
leugnen, daß das landfriedliche Prinzip nun auch hier durchgedrungen ,var 105 • 

Dagegen ging der Geschäftsvorstand der Gerichtsherren, der innere Ausschul3, in 
den l{ä1npfen un1 die Parität unter, ,veil sich die Katholiken den Forderungen der 
Evangelischen auf eine bessere Vertretung nicht beugten, doch behinderte das die 
Arbeitsfähigkeit der Organisation nicht ,vesentlich 106 • 

Es bleibt nun noch die Frage zu beant,vorten, wie die Parität in den acht 
Quarticrhaupt1nannsstellen errichtet ,vurde, von denen die Evangelischen fünf 
innehatten. Der Landfriede bestin1n1te, daß jede Religion gleich viele Stellen bean
spruchen könne rn7 _ In1 Dczen1ber 1717 starb nun der Quartierhauptn1ann von 
En1n1ishofen. Grundsätzlich hätte nun ein Katholischer gewählt werden n1üssen. 
Weil das Quartier aber die Stadt Konstanz als eine der Pforten zun1 Thurgau 
bewachte, wollten die Evangelischen diesen wichtigen Punkt nicht aus der Hand 
geben. Der Berner Landvogt Morlot n1achte geltend, in den vier äußern Quar
tieren bestehe die Parität bereits. Bei der nächsten Vakanz in den innern Quartieren 
würde n1an die Stelle den Katholiken abtreten 108 • Die katholischen Landvogtei
bea1nten pflichteten zwar dieser Teilung nicht bei, doch war Luzern offenbar nicht 
bereit, sich zu ,veit in diese Sache einzulassen 109 • Bern schlug vor, den evangeli
schen Hauptn1ann Vögeli vom innern Quartier Hüttlingen zun1 Abdanken zu 
bewegen und ihn durch einen Katholiken zu ersetzen. Auf diese W eise hoffte es, 
Emmishofen den Protestanten erhalten zu können 110 • Zürich lehnte dieses Vor
gehen aber ab und war der Meinung, n1an sollte die Stelle einen1 Evangelischen 
vergeben und den Katholiken iin Oberamt erklären, man würde ihre Konfession 
bei der nächsten Vakanz in der Quartierhauptn1annsstelle Hüttlingen berücksich
tigen. Auf diese W eise wurde die Frage denn auch gelöst, ohne daß die innern 
Orte einen ernstlichen Einspruch erhoben. Sie beauftragten lediglich ihren Land
vogt, dem neuen Quartierhaupt1nann keine Gebühren für Eid und Patent und 

104 E.A., 7.1, S. 735. 
105 Lei, S. 87 ff. 
106 Lei, S. 91 ff. 
107 Siehe S. 80. 
108 STAZ, A.323.15, Morlot an Zürich. 29.12.1712. 
109 STAL, 323, Statthalter Betschart und Landweibe] Rogg an Luzern, 6.12.1717 und 2. I. 1718. Luzern an den 

Statthalter w1d den Landwcibcl, 10. 12. 1717. 
110 STAZ, A.238.7, Bern an den Landvogt Morlot, 25.4.1718. 
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keine Rechnung abzunehi11en Il 1 • Zürich versuchte offensichtlich, die katholische 
Seite 1nit der weniger wichtigen Stelle in1 Quartier Hüttlingen abzufinden. Es war 
jedenfalls nicht bereit, ihr die in diesen Tagen frei gewordene Haupt111annschaft 
Bürglen zu überlassen uz. 

Die Quartierhauptmannsstelle von Weinfelden wurde als einzige nicht auf 
Lebenszeit vergeben, weil der in1n1er ,vieder wechselnde Zürcher Obervogt je,veils 
dieses An1t innehatte. Als 1720 Obervogt Escher die Stelle antreten wollte, schie
nen sich neue V er,vicklungen anzubahnen, ,veil die Parität in1111er noch nicht 
hergestellt war. Die innern Orte hatten bereits auf der Jahrrechnung von 1719 dem 
katholischen Landvogt Schuh111acher befohlen, die nächste vakante Stelle sofort 
nlit eine1n Katholiken zu besetzen 113 ; Zürich dagegen wollte das An1t des Haupt-
111anns in W einfelden nicht verlieren, besonders ,veil er befugt ,var, die Zusan11nen
künfte der Quartiere auszuschreiben. Es tauchte erneut der Gedanke auf, Haupt-
1nann Vögeli von Hüttlingen zun1 Abdanken zu bewegen. In der zweiten Juni
hälfte 1720 drohte der Landvogt, die freie Stelle in Weinfelden zu besetzen, was 
nach der Ansicht Landan1111ann Albrechts nicht zu verhindern gewesen wäre 114 • 

Nach einigen Verhandlungen dankte Vögeli schließlich ab. Die Katholiken über
nahi11en nun die Hauptn1annschaft in Hüttlingen, und Zürich behielt den Posten 
in W einfelden 115 • Danlit besaß jede Religion ihre vier Hauptleute, ohne daß die 
evangelische Seite in ihrer Stellung wesentlich geschwächt worden wäre. 

Damit hatte sich der Landfriede nut seinem Prinzip der Parität nicht nur in den 
Niedergerichten, sondern auch in den Organen des Gerichtsherrenstandes und der 
Quartiere durchgesetzt. Es verschwanden z,var noch nicht alle Schwierigkeiten, 
doch beschränkten sie sich i111 wesentlichen auf die Interpretation einzelner Artikel. 

4. Die Einführung des Landfriedens in Frauenfeld und Dießenhofen 

Die beiden Städte Frauenfeld und Dießenhofen besaßen auf ihrem Gebiete 
eine beschränkte Hoheit; sie unterstanden u1u11ittelbar den regierenden Orten und 
nicht dem Landvogt. Der zweite Landfriede galt aber auch für sie, weil die Eid
genossen die Landesherrlichkeit innehatten. Die Stellung der Orte näherte sich 
aber derjenigen von Schirn1herren, so daß die beiden Städte die Handhabung des 
III E.A., 7.1, S. 736. STAZ, B.IV.250, Zürich an Landvogt Morlot, 12.5.1718. A.238.7, Extrakt aus der Ober-

amtskanzlei Frauenfeld, II. 6. 1718. 
112 STAZ, A.323.15, Morlot an Zürich, 19.5.1718. 
II3 E.A., 7.1, S. 736. STAZ, A.238.7, Schreiben Albrechts, 12. 4. 1720. Escher, Wcinfeldcn, an Zürich, 28. 2. 

1720. 
rr4 STAZ, A.238.7, Gutachten der Zürcher Landfriedensvcrordneten, 6. 4. 1720. 
rr5 STAZ, A.238.7, Albrecht an Zürich, 23.5.1720. Albrecht an Zürich, 3. und 15.6.1720. B.IV.253, Zürich 

an Albrecht, Ende Juni 1720. 
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Landfriedens selbst übernehn1en konnten. Das hatte zur Folge, daß er sich durch 
Gewohnheit und Verträge zwischen beiden IZeligionen schon vor 1712 in der 
Richtung der Parität ausbildete, besonders weil die Protestanten zahlenn1äßig 
stärker waren rr 6• 

Die Frauenfelder Än1terteilung von 1674 beruhte grundsätzlich darauf, daß 
beide IZeligionen in den Räten, ün Gericht und in den Än1tern in gleicher Stärke 
vertreten waren. Die katholische Minderheit besaß jedoch die vorteilhafte Stadt
schreiberei und die Mehrzahl in den Dreiräten. Ähnlich lagen die Verhältnisse in 
Dießenhofen. Noch während des Krieges n1eldeten die evangelischen Frauenfelder 
in Zürich ihre Forderungen an. Sie waren bereit, den Katholiken die Hälfte in Rat 
und Gericht zu lassen, verlangten aber eine ihrer Zahl angen1essene Beteiligung an 
den übrigen Än1tern, einen eigenen Schreiber und den Zutritt zur Kanzlei sowie 
die Behebung einiger handelspolitischer Beschwerden 117• Nach den1 Abschluß 
des Aarauer Friedens ersuchten auch die Evangelischen von Dießenhofen um die 
landfriedlichen zwei Drittel in den Rats-, Offiziers- und Än1terstellen. Ebenso 
wünschten sie die Teilung der Spital- und Siechengüter nach Kopfzahl der 
Gläubigen 118• 

Auf der Badener Tagsatzung gestatteten die zwei Stände den Evangelischen 
in Dießenhofen, den Landfrieden mindestens teilweise einzuführen. Als erstes 
wollten diese die Rechnung über das Kirchengut der protestantischen Gen1einden 
Schlatt und Schlattingen einnelunen, olme den katholischen Amtsleuten wie bisher 
den Beisitz zu gewähren. Ihre Gegenpartei ersuchte sie darauf zuzuwarten, bis die 
Landfriedensko1nnussion der regierenden Orte im Thurgau eintreffe. Die Evange
lischen erwogen nun, ob sie sofort alle Landfriedenspunkte begehren sollten 119 • 

Zürich riet zu einen1 n1aßvollen Vorgehen, wollte aber den Landfrieden nicht 
beeinträchtigen lassen 120

• In der Wahlgen1einde am Neujahr 1713 führten die 
Evangelischen nun einen Teil der neuen Regel vor allen1 in den Richter- und 
Ämterstellen durch. Die Katholiken blieben daraufhin den1 Rate fern, weil sie die 
Seckeln1eisterstelle nicht n1ehr erhielten, welche ihnen in diesem Jahre nach der 
alten Ordnung zugefallen wäre. Die Fünf Orte hatten ihnen verboten, am Land
frieden n1itzuwirken 121

• Die altgläubigen Dießenhofer versuchten nun geltend zu 
machen, ihre Stadt gehöre nicht in den Thurgau. Zürich und Bern waren aber 
der Meinw1g, der neue Landfriede hätte in Dießenhofen zu gelten, wie der alte 
rr6 Straub, S. 89. 
117 STAZ, A.333.2, Memorial der evangelischen Frauenfelder, 22.7.1712. 
rr8 Thurgauischc Kantonsbibliothek, Frauenfeld, Y. 264, Friedr. Hurter, Versuch der Geschichte Dießenhofcns, 

Handschrift, 1838. 
119 STAZ, A.236.19, Die Evangelischen von Dießcnhofcn an Zürich, 27.12.1712. 
120 STAZ, ß.lV.226, Zürich an die Evangelischen von Dießenhofcn, 29.12.1712. 
121 STAB, Toggenburg-Bücher, H.521, Die Evangelischen von Dießenhofcn an Bern und Zürich, 30. r. 1714. 

und Bern an die Fünf Orte, Januar 1713. 
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darin gegolten habe 122
• In Frauenfeld hielten die Evangelischen ebenfalls Räte

schenke, besetzten die Ä1nter und teilten das Ar1nengut 123 • 

Als in1 März 1713 die Landfriedenskon111iission i111 Thurgau erschien, forderten 
die Evangelischen in Frauenfeld auf den Rat Hirzels und Tscharners von ihrer 
Gegenpartei erneut den vollständigen Landfrieden. Diese entschuldigte sich eben
falls daniit, Frauenfeld liege nicht itn Thurgau. Deswegen sei der Landfriede nicht 
gültig. Die Protestanten betonten darauf, daß die Stadt unter den regierenden 
Orten stehe und daß der zweite Landfriede darin ge,virkt habe. Die Katholiken 
protestierten nun gegen jeden weitern Schritt 124• 

Auf der Konferenz zwischen den regierenden Orten und dein Bischof von 
I{onstanz im März in Dießenhofen ,vurde auch diese Frage besprochen. Die katho
lischen Stände hielten dafür, daß die Briefe und Siegel, welche den Dießenhofern 
von den Orten selbst gegeben ,vorden seien, durch den Landfrieden nicht beein
trächtigt werden dürften. Das Geschäft stehe nicht der Landfriedenskon11nission zu, 
sondern 1nüsse durch einen besondern Vergleich vor den1 Syndikat geschlichtet 
,verden, weil die Stadt nicht im Thurgau liege und der alte Landfriede hier nicht 
gegolten habe 125• 1111 Gegensatz zu den Niedergerichten, wo sie em ge,visses Ent
gegenkommen zeigten, versuchten die katholischen Orte in diese111 Falle den alten 
Zustand zu erhalten. Die zwei Stände und ihre Gesandten liielten aber daran fest, 
daß der Landfriede von der Landesherrlichkeit abhängig sei und deswegen auch in 
diesen den regierenden Orten unterstehenden Städten eingeführt werden müsse. 
Er sei die einzige Richtschnur, an die man sich künftig zu halten habe 126• Die 
Gesandten der Fünf Orte suchten nun, beide Parteien in Dießenhofen zu ver
gleichen. Sie befahlen den Katholiken an der Stadtverwaltung wieder teilzuneh-
111en und einen Seckeln1eister zu wählen 127, doch weigerten sich die Evangelischen 
offenbar, der Än1terbesetzung nach alten1 Recht zuzustimn1en. Darauf wurde die 
Frage auf die nächste Tagsatzung verschoben. Auch die evangelischen Gesandten 
brachten keinen Vergleich m ihren1 Sinne zustande, worauf sie das Geschäft der 
Landfriedenskomn1ission in Frauenfeld überwiesen 128• 

An1 1. April zitierten Hirzel und Tscharner die Parteien aus beiden Städten 
vor sich. Die Katholischen in Dießenhofen wandten aber ein, die katholischen 
Orte hätten einen Entscheid auf die nächste Tagsatzung verschoben. In Frauenfeld 

122 STAB. Toggenburg-Bücher, C.332, Die Katholischen von Dießenhofen an Bern, 26. r. 1713. H. 519, Zü
rich und Bern an die V Orte, Januar 1713, 

123 STAL, 692, Die Katholischen von Frauenfeld an Luzern, 22.2.1713. 
124 STAZ, A.238.6, Hirzel, Frauenfeld, nach Zürich, 30.3.1713. A.238.7, Memorial der Evangelischen von 

Frauenfeld, undatiert. 
125 STAL, 692, Luzern an Rüpplin, 12.4.1713. 
126 STAZ, B.IV.232, Die Landfriedenskommission an Hirzel, Frauenfeld, 2.4.1713. 
127 STAZ, B.VIII.173, Revers der Katholischen von Dießenhofen zuhanden der Evangelischen, 30.3.1713. 
128 E.A., 7.1, S. 808. 
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drohten sie mit dein eidgenössischen Recht, ,venn die Evangelischen ihre Begehren 
durchsetzen wollten, und verschanzten sich weiter hinter dem Argun1ent, Frauen
feld liege nicht iin Thurgau und gehöre deswegen nicht vor die Landfriedens
ko111111ission 129 • Die Abgeordneten der zwei Stände waren bereit, in Baden durch 

Sätze entscheiden zu lassen, ob der Landfriede richtig eingeführt worden sei, 
nicht aber darüber, ob er überhaupt eingeführt ,verden dürfe. Sie n1achten geltend, 
der Thurgau sei nur unter dieser Bedingung abgetreten ,vorden. Rüpplin dagegen 
,vollte die Einführung ausstellen, bis die Besch\verden behandelt ,vorden seien 130. 

Weitere Zitationen blieben ohne durchschlagenden Erfolg. Rüpplin unterstützte 
die katholischen Parteien nach einer Anweisung aus der Innerschweiz bei ihren 
Verzögerungsversuchen. Er erwartete aber, daß die zwei Stände den Landfrieden 
nun «via facti » in Dießenhofen durchsetzen würden. Frauenfeld wäre unweigerlich 
gefolgt, weil seine rechtliche Stellung schwächer war 131 • Zürich ,vies aber seinen 

Gesandten a111 24. April an, die Parteien nur freundlich zu vergleichen, und auch 
Tscharner neigte dazu, die ganze Frage zu verschieben 132. Da1nit blieb sie vor
läufig ungelöst. Zürich und Bern zeigten sich also geneigt, den beiden Städten 
die Exekution des Landfriedens, ihren bessern Rechten entsprechend, zu über
lassen. 

Die zwei Stände versuchten nun, die Ruhe in Dießenhofen bis zur nächsten 
Tagsatzung zu erhalten, ohne sich aber von ihren Zielen zu entfernen. Sie ern1ahn

ten an1 8. Mai 1713 beide Religionen, die Stadt einn1ütig zu verwalten, die eben 
frei gewordene Schulheißenstelle den Katholischen zu geben und die strittigen 
Än1ter vorderhand unbesetzt zu lassen. Gleichzeitig befahlen sie aber den Evange
lischen, m aller Vorsicht allein mit Rat, Gericht und der Schultheißenwahl fortzu
(,hren, wenn ihre Gegner renitent bleiben sollten 133 • Die Katholiken verweigerten 
aber jede Mitarbeit, solange kein Seckelmeister ihrer Konfession gewählt und die 
alte Ordnung nicht wiederhergestellt sei. Gegen ihren Protest besetzten die Prote
stanten nun das Seckelan1t, ergänzten den Rat aus ihren Leuten und hielten Ge
richt 134• Weil die zwei Stände die Lage aber vor der Jahrrechnung nicht verschärfen 
,vollten, befahlen sie ihnen auf Antrag Berns, das Gericht ohne Ver1nehrung der 

129 STAL. 692, Rüpplin an Luzern. 6.4.1713. Die Landfriedenskommission an Dießenhofen, r. 4. 1713. Die 
Katholiken von Dießenhofcn an die Landfriedcnskonunission, 2.4.1713. STAZ, A.238.7, Hirzel an Zürich, 
2. 4- 1713. 

130 STAL, 692, Rüpplin an Luzern, 18.4.1713. 
131 STAL, 692, Rüpplin an Luzern, 24.4.1713. Die Landfriedcnsgcsandten der zwei Stände an Dicßcnhofen, 

3. und 20.4.1713. 
132 STAZ, B.IV.232, Zürich an Hirzel, Frauenfeld, 24.4.1713. 
133 STAZ, B.IV.232, Zürich und Bern an Dießenhofen, 8.5.1713. Zürich und Bern an die Evangelischen von 

Dießenhofen, 8. 5. 1713. Zürich an Bern, 29. 4. 1713. 
134 STAL, 692, Die Katholischen von Dicßenhofen an Luzern, 19.5.1713. STAZ, A.332.1, Dießenhofen katho

lischer Religion an Zürich und Bern 13. 5. 1713. Dießenhofcn evangelischer Religion an Zürich und Bern, 
13.5-1713. 
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Assessoren ,veiterhin allein zu versehen, n1it der Än1terbestellung aber noch bis 

zur Jahrrechnung zuzu,varten 135 • 

Inz,vischen hatte auch Luzern das Schreiben der z,vei Stände von1 8. Mai an 

beide Dießenhofen erhalten und beeilte sich, an1 24. Mai einen ähnlichen Befehl 

an die Stadt abgehen zu lassen. Für diese wenn auch nur scheinbare Überein

stin1111ung der Ziele erntete es den Dank Zürichs und Berns 136• Bis zur Jahrrech

nung verharrte Dießenhofen in gespannter Ruhe. 

Weniger explosiv ent,vickelte sich die Lage in Frauenfeld unter den Augen 

der eidgenössischen An1tsleute. Eine evangelische Gesandtschaft ersuchte lediglich 

iin Juni, Zürich und Bern auf die Jahrrechnung nach ihren Forderungen zu in

struieren 137 • Beide Stände beschlossen darauf, den Landfrieden in Frauenfeld und 

Dießenhofen nun zu exekutieren. Bern hielt ausdrücklich fest, daß es in der Frage, 

ob die Einführung statthaft sei, weder die Sätze noch das eidgenössische Rechts

verfahren zugeben werde 138 . 

Bei der Ankunft der Jahrrechnungsgesandten Zürichs und Berns in Frauenfeld 

begehrten die dortigen Evangelischen nochn1als den Landfrieden. Einer erneuten 

Aufforderung der Gesandten, sich zu vergleichen, leisteten die Katholischen aber 

keine Folge 139• Als die Frage vor die Tagsatzung kan1, ,vandten die katholischen 

Gesandten ein, Dießenhofen sei neutral gewesen und n1an hätte seinetwegen nichts 

verabredet. Sie beharrten weiterhin darauf, daß die Regierungsverhältnisse in 

beiden Städten nicht auf den1 Landfrieden, sondern auf Verträgen beruhen, welche 

durch die neue Richtschnur nicht kraftlos ,vürden. In Wirklichkeit allerdings 

,varen sie doch durch den alten Landfrieden geprägt worden. Die Gesandten der 

zwei Stände ließen es bein1 Landfrieden bewenden und verlangten, daß er kraft 

der Landesherrlichkeit der regierenden Orte durchgeführt würde 140. Die katholi

schen Gesandten lenkten aber nicht ein, sondern versuchten die Exekution zu 

verzögern, bis bessere Zeiten anbrechen würden. Als sie verreisten, ersuchten sie 

noch111als, 1nit den1 Vollzug zu warten, daß « besseres Vertrauen in die Eidgenossen

schaft gepflanzt würde». Trotzdcn1 entschlossen sich die zwei Stände nun, ein

seitig vorzugehen 14 1 • 

An1 8. August wiesen die Gesandten der z,vei Stände die Parteien in Frauenfeld 

135 STAZ, A.332.1, ßern an Zürich, 17.5.1713. Die zwei Stände an die Evangelischen von Dießcnhofcn, 24. 5. 
r713. Die zwei Stände an beide Religion in Dicßcnhofcn, 24. 5. 1713. 

136 STAL, 692, Luzern an Zürich und ßern, 24, 5. 1713. Luzern an Dießenhofcn, 24.5.1713. STAZ, ß.IV.231, 
Zürich an Luzern, 29. 5. 1713. 

137 STAZ, A.333.2, Bern an Zürich, 28.6.1713. Verhör der Frauenfelder Deputierten, 21.6.1713. 
138 STAB, Toggenburg-Bücher, J.347, Instruktion, 28.6.1713. STAZ, B.Vlll.65, Instruktion, 29.6.1713. 
139 STAZ, A.227.5, Zoller, Frauenfeld, an Zürich, 25., 27. und 30.8.1713. 
140 STAF, 7000, Manual der Tagsatzung, 2., 5. und 8.8.1713. 
141 STAF, 7000, Manual der Tagsatzcmg, 8.8.1713. STAZ, A.227.5, Zoller, Frauenfeld, an Zürich, 8.8.1713. 

E.A., 7.1, S. Sn. 
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nochn1als zu einem gütlichen Vergleich zusan1n1en und verlangten Ausschüsse. 
Kaun1 saß der Rat beisan1111en, verließen ihn die katholischen Glieder ,vieder. Nun 
verlangten die Gesandten energisch eine Deputation, worauf fast der gesa111te 
katholische l:tat vor ihnen erschien. Sie forderten ihn nun auf, sich 1nit den Evan
gelischen über den Landfrieden zu vergleichen oder die Exekution der z,vci 
Stände zu erwarten. Altlandan1111ann Rüpplins Vorstellungen änderten ihre Ent
schlossenheit nicht, in Frauenfeld zu bleiben, bis die Frage gelöst war. In einer 
Ratsversan1111lung a1n 9. August versuchte der katholische Rat vergeblich, die 
Gegenpartei zur Anerkennung der alten Verhältnisse zu bringen. Umsonst bat er 
auch die Gesandten, ihn1 den l:tekurs an die Orte zu gestatten. Als alle V erzöge
rungsversuche erfolglos blieben, versuchten die Katholischen zu verhandeln. An1 
r r. August trat Stadtschreiber Rüpplin von seiner Stelle zurück. Seine Religions
genossen versprachen, sie künftig unter beiden Religionen wechseln zu lassen. 
Dieses Angebot war nun aber doch zu gering. Die Evangelischen erklärten, nicht 
vom Landfrieden weichen zu wollen. Darauf zitierten die Gesandten Zürichs und 
Berns beide Schultheißen und den Kleinen Rat vor sich und übergaben ihnen 
schriftlich die Landfriedenspunkte, denen Frauenfeld künftig nachleben sollte. 
Eine Eingabe der Katholiken, in der sie baten, n1it der Exekution zu warten, bis 
sie die Orte benachrichtigt hätten, schickten die Gesandten zurück 142. Darauf be
gann der evangelische Rat n1it der Durchführung des Landfriedens, welcher fol
gende Punkte un1faßte: 

Die Evangelischen erhalten zwei Drittel des Kleinen und des Großen Rats 
sowie des Stadtgerichts. Die beiden Schultheißen wechseln in1 An1te. Sie bilden 
nut einen1 evangelischen Ratsherrn zusan1111en den Dreirat, so daß auch hier die 
Evangelischen die landfriedlichen zwei Drittel besitzen. Die bisherige Statthalterei 
,vird abgeschafft. Der abtretende Schultheiß ist künftig Statthalter. Jede Religion 
wählt je einen Schreiber; sie alternieren jährlich und besitzen kein V otu1n in1 
Rat. Ein Schreiber führt die Stadtschreiberei, der andere die Gerichtsschreiberei. 
Beide haben Zutritt zu Rat und Kanzlei. Die vo1n Kleinen Rat vergebenen Än1ter, 
wie etwa das Seckelamt oder das Kelleran1t, werden von den Evangelischen jeweils 
vier, von den Katholischen zwei Jahre lang verwaltet. Von den kleinen Än1tern 
fallen zwei Drittel den Protestanten zu. Jede Religion wählt ihre An1tsleute selbst. 
Nur die Schultheißen ,verden von der gesan1ten Bürgerschaft bestin11nt. Von den 
Arn1en-, Spital-, Spend- und Siechengütern en1pfangen die Katholischen einen 
Drittel für sich. Bei einer Teilung nach Kopfzahl wären ihnen nur sehr geringe 

142 ST AL, 692, Mit Aktenstücken belegter Bericht der Katholischen von Frauenfeld über die Landfriedensein
führung, 1713. STAB, Toggcnburg-Büchcr, H.494, Eingabe der Katholischen von Frauenfeld, 12.8.1713. 
Stadtarchiv Frauenfeld, B.54, Ratsprotokoll, 9. w1d II. 8. 1713. STAZ, A.227.5, Zollcr, Frauenfeld, an Zürich, 
9., 10. w1d I I. 8. 1713. 
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V ennögenswerte zugefallen. Auf den1 Friedhof Oberkirch wird jeder Konfession 
ein Stück zugeschlagen 143. 

An1 12. August 1713 übernah111en die Evangelischen ihre Anteile an der Stadt
schreiberei, in1 H.at und iin Gericht und schafften das Statthaltera111t ab. Ihre 

Gegenpartei beteiligte sich nicht daran und niied auch die erste nach der Land
friedenseinführung in1 Frauenfelder R.atsprotokoll verzeichnete Sitzung 144• 

Als nächsten Schritt zitierten die Gesandten Zürichs, Berns und Schaffhausens 
die Ausschüsse aus Dießenhofen nach Frauenfeld. Die Katholiken hatten sich 
bereits a111 II. August ancrboten, einen Teil ihrer Än1ter abzutreten, wenn 111an 

sie iin Regin1ent in ihrer alten «Parität» ließe 145 . 1111 übrigen baten die Deputierten, 
es bei den alten Briefen und Siegeln be,venden zu lassen. Die Gesandten titulierten 
sie aber als «Moscoviter » und en1pfahlen ihnen, bessere Vorschläge zu unterbrei
ten 146• Die Evangelischen verlangten die landfriedlichen zwei Drittel in allen 
Ämtern und Stellen. Das Schultheißcn- und das Statthalteran1t sollten alternieren 
und die Kornämter und das Stadtkncchtan1t geteilt werden. Sie begehrten weiter, 
daß die Spital-, Pfrund-, Siechen- und Schützengüter sowie die Offiziersstellen 

nach der Kopfzahl geteilt ,vürden. Jede Religion sollte ihren Teil an1 Kirchengut 
erhalten und die Kosten für die Religionsübung und den Unterhalt der Gebäude 
allein tragen. Jede Konfession sollte ihre An1tsleute selbst wählen 147• 

Weil die beiden Parteien ihre Standpunkte nicht vereinigen konnten, führten 
die Gesandten den Landfrieden schließlich auch hier <<autoritative» 111it folgenden 
Artikeln ein: Die Evangelischen erhalten zwei Drittel aller Än1tcr und Stellen. 
Nur bein1 Stadtknecht bleibt der alte Modus. Die beiden Schulthcißen wechseln 
jährlich in1 A1nt, ,vobei der stillstehende als Statthalter und Reichsvogt wirkt. Ihre 
Wahl erfolgt durch die ganze Bürgerschaft. Die Stadtschreiberei alterniert eben
falls unter den Konfessionen. Der abtretende Schreiber versieht die Gerichts
schreiberei Schlatt und Basadingen. Beide Schreiber haben Zutritt zur Kanzlei und 
ohne Stin1n1recht auch zun1 Rat. Vom Spitalgut erhalten die Katholiken zuerst 

einige Stiftungen, bevor es wie die übrigen Güter und der Kirchhof geteilt wird. 
Gegen den halben Unterhalt verbleibt jeder Religion das halbe Spital. Das 
Siechenhaus wird weiterhin ge111einsa111 verwaltet 148• 

A111 14. August führte Nabholz die Wahlen in Dießenhofen durch, ohne daß 

143 E.A., 7.2, S. Sor. 
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schaft, II. 8. 1713. 
148 STAZ, B.VIII.286, Landfriedensinstrument von Dießenhofcn, 12.8.1713. 
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die Katholiken n1itge111acht hätten. Sie n1eldeten lediglich, sie würden an die Orte 

schreiben 149• 

Die altgläubigen Parteien beider Städte suchten nun sofort Hilfe bei den Fünf 
Orten. Diese konnten jedoch gegen die Übern1acht der z,vei Stände kaun1 etwas 

unternehn1en. Selbst das unern1üdliche Schwyz sah ein, daß 111an nur protestieren 
und die Einstellung der Exekution verlangen könne 150• Luzern gab gegen Ende 
August den Katholiken in beiden Städten nur das allge111eine Versprechen, inan 
werde sehen, was ihnen und den1 katholischen Wesen zun1 Vorteil gereiche. Als 
einige Orte eine Konferenz verlangten, bre1nste Luzern ab. Ein ,virklicher Fort
schritt vvar da111it kaun1 zu erreichen 151 • 

In Frauenfeld beteiligten sich die Katholiken nicht 111ehr an der Verwaltung. 
Schultheiß Müller und Altlandan1111ann Rüpplin weigerten sich, die Rechnungen 
über ihre Än1ter abzulegen. Ihre Gegner fürchteten, nur noch gegen Protest vor
gehen zu können, und verlangten in Zürich einen Exekutor 152• Zürich verzichtete 
aber auf einen solchen Einsatz seiner Macht, welcher wohl großes Aufsehen 

erregt hätte. Es ern1ächtigte aber die Evangelischen, in Rat und Gericht fortzu
fahren und die Pfleger rechtlich zur Rechnung zu zitieren 153 • Darauf erklärten die 
Katholischen alle gegnerischen Schritte für null und nichtig, bis sich die Orte 
abschiedsn1äßig erklärt hätten, ob Frauenfeld den1 Landfrieden unterworfen sei 154• 

Auch in Dießenhofen erschienen die Katholiken nicht 111ehr zu Rat und Gericht. 
In beiden Städten vvandten sie sich iin Noven1ber 1713 wieder an die Fünf Orte 
und ersuchten uni Hilfe 155. 

Die in Luzern versan1111elten katholischen Gesandten schrieben nun an1 16. De
zember 1713 an Zürich und Bern, der Landfriede berühre nur die Niedergerichte, 
nicht aber Frauenfeld und Dießenhofen. Ihre Verträge hingen nicht von ihn1 ab. 
Zugleich befahlen sie den beiden thurgauischen Städten, nüt der weitern Exeku
tion aufzuhören. Dort verschanzten sich die Evangelischen jedoch hinter der 
Autorität der zwei Stände 156 . Zürich und Bern beharrten in ihrer Antwort an die 
Fünf Orte darauf, daß der zvveite Landfriede in Frauenfeld und Dießenhofen wirk-

149 STAB, Toggcnburg-Bücher, H.508. Bericht von Nabholz, 14.8.1713. 
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an Schwyz, r. 9. 1713. Obwalden an Luzern, 26.8.1713. Luzern an Obwalden, 30.8.1713. Luzern an die 
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san1 ge,vesen sei. Sie ern1ahnten die Katholischen in Frauenfeld nochinals, sich zu 
unterziehen 157• Auf deren Hilfegesuch verlangte Luzern an1 25. Januar 1714 in 
Zürich und Bern, daß die Exekution eingestellt und die Frage auf der Tagsatzung 
erörtert werde 158. Es sah allerdings, daß dan1it seine Möglichkeiten erschöpft 
,varen und es die Sache dein «hohen Hin1n1el» überlassen n1üsse. Zürich licß es 
denn auch beiin Landfrieden bewenden 159• Nach dein Mißerfolg ihrer Beinühun
gen beschlossen die Fünf Orte, sich nicht n1ehr weiter zu exponieren, sondern 
die Katholischen in beiden Städten n1it den1 Versprechen zur Geduld zu mahnen, 
111an werde ihnen in bessern Zeiten helfen 160 • Zun1 Erstaunen der evangelischen 
Gesandten hüllten sie sich auf der Jahrrechnung von 1714 in Schweigen 161 • Sie 
vcrniieden weiterhin jedes Streitgespräch über den Landfrieden in den beiden 
Städten. Ihre Hoffnung für die Zukunft gründete sich auf die Abschaffung des 
ganzen Landfricdenssysten1s durch einen niilitärischen Sieg init Hilfe Frankreichs. 
Bereits 1713 sondierte du Luc in den innern Orten die Möglichkeiten einer Erneue
rung des Soldbündnisses 162• Zuden1 beschworen die katholischen Orte am 15. De
zcinber 1713 den Goldenen Bund ,vieder. 

Die katholische Partei in Dießenhofen verzichtete noch während mehrerer 
Jahre auf eine Mitarbeit in1 Rat, in1 Gericht und in den Än1tern. Erst als sie fürch
tete, ihre Rechte alln1ählich zu verlieren, nahn1 sie wieder daran teil. Dasselbe 
geschah in Frauenfeld. Erst 1720 erschienen die Katholischen dort wieder an der 
Räte- und Bürgerschenke. 

Die Vorgänge in Frauenfeld und Dießenhofen zeigen, daß die zwei Stände 
durchaus nicht gewillt waren, in ihrein Ziel, eine einheitliche, paritätische Rechts
grundlage in den zwischenkonfessionellen Beziehungen zu schaffen, vor den bei
den rechtlich besser begüterten Städten haltzumachen. Kraft der Landesherrlich
keit der regierenden Orte hatten sich diese zweifellos den1 Landfrieden zu unter
\Verfen 163 • In der Durchführung zeigten sie aber eine sorgfältige Mäßigung, was 
die V erzögerungspolitik der Fünf Orte anfänglich begünstigte. Zürich und Bern 
gestatteten den beiden Städten, sich über den Landfrieden zu vergleichen und ihn 
selbst einzuführen, ,veil sie den zweiten Landfrieden ebenfalls allein handhabten. 
Als das am begreiflichen, aber wohl zu starren Widerstand der katholischen Seite 

157 STAZ, B.IV.235, Zürich und Bern an die katholischen Orte, 17. r. 1714. STAL, 692, Zürich und Bern an 
Frauenfeld, 14. r. 1714. 
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scheiterte, führten sie die neue Regelung kraft ihrer Autorität und ihrer Vor-
111achtstcllung in der Eidgenossenschaft ein. Der Widerstand der Fünf Orte be
schränkte sich auf papierene Forderungen, die nicht cinn1al die For111 eines Pro
tests erreichten. Sie waren sich wohl selbst darüber i111 klaren, daß ihre durch 
keine reale Macht gestützten Argu111ente nicht verfangen würden. 

Daniit war der Landfriede in den beiden Städten in der gleichen Einheitlich
keit wie in der thurgauischen Landschaft durchgeführt. Eine Ausnah111e bildete 
lediglich das Ehegericht in Dießenhofcn. Gegen den Widerstand Zürichs erreichte 
Bern, daß es der Stadt wie bisher verblieb. Zürich besaß nur ein Aufsichtsrecht i111 
Interesse der kirchlichen Konformität 164• 

5. Die Ei1iführung des Landfriedens in den Gerichten des Abts von St. Gallen 

In den sieben Malefizgcrichten des Thurgaus standen de111 Abt von St. Gallen 
die Huldigung, das Mannschaftsrecht und alle Gerichtsbarkeit bis an das Blut
gericht zu, welches die Zehn Orte ausübten. 1111 16. Jahrhundert galt der Land
friede in diesen Gebieten anstandslos als ein von den Eidgenossen erlassenes Recht, 
und auch vermögensrechtliche Streitigkeiten wurden anfangs von ihnen entschie
den. Später sprachen die Eidgenossen dein Abt diese Gerichtsbarkeit zu, doch 
mußte weiterhin auf Grund des eidgenössischen Landfriedensrechts entschieden 
werden. Unter de111 Eindruck der sich verschärfenden religiösen Gegensätze und 
des aufkei111enden neuen Staatsbegriffs vertrat der Abt i111 17. Jahrhundert die 
Auffassung, er besitze die Landeshoheit in seinen Gerichten, weil ihm die Mann
schaft und die Huldigung zustanden. Die I3lutgerichtsbarkeit der Zehn Orte sei 
nur ein einzelnes Recht. Der zweite Landfriede blieb zwar als Grundgesetz be
stehen, doch erschien er als ein vom Abte ausgehendes Recht. Deshalb wollte er 
sich den Erläuterungen und Erweiterungen des Landfriedens nicht unterwerfen, 
welche die regierenden Orte 1632 und 1651 unter sich verabredeten. In seinen 
Gerichten wurde der Landfriede für die Evangelischen grundsätzlich enger aus
gelegt als im übrigen Thurgau 16s. 

Wie wir in den letzten beiden Abschnitten gesehen haben, stand es de111 Inhaber 
der Landeshoheit zu, den Landfrieden durchzuführen. In den Gerichten des Abts 
von St. Gallen war diese aber u111stritten. Als die Eidgenossen 1460 den Thurgau 
eroberten, mußte der Abt die Militärhoheit in seinen thurgauischen Gerichten 
nicht abtreten, weil sie bereits den vier Schirn1orten zustand. So fehlte die Basis, 

164 Hasenfratz, S. 135. E.A., 7.1, S. 777. STAB, Thurgau-Bücher, D.538, Bern an Zürich, 21.12.1719. D.540, 
Bern an Dießenhofcn, 21. 12. 1719. 
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auf der sich die Gebotsgewalt des Landvogts und die effektive Landeshoheit der 
eidgenössischen Orte ent\vickeln konnte; 1499 er,varben die Zehn Orte lediglich 
das Blutgericht als einzelnes Recht. In1 Vertrag von 1501 behielt der Abt in seinen 
den1 Thurgau zugeschlagenen Gerichten alle Hoheitsrechte außer den1 Blut
gericht. Bis 1798 sah inan seinen Inhaber zwar als Träger der Landeshoheit an, 
doch \Var das eine bloße Rechtsfiktion. Die allge1neine Gebietshoheit blieb den1 
Abt; er übte die Landeshoheit effektiv aus. Er betrachtete die Malefizgerichte als 
einen Teil der Alten Landschaft und stellte sie unter das gleiche Erb-, Gant- und 
Konkursrecht 166• Die Frage der Landeshoheit wurde bis 1798 rechtlich nicht ent
schieden. 

In den Friedensverhandlungen in Aarau versprachen die Fünf Orte, sich des 
Abts nicht n1ehr anzunehn1en. Dan1it zogen sie sich aus dieser Frage zurück. 
Bereits a1n 13. August luden die uninteressierten Orte den Prälaten ein, auf den 
1 r. Septen1ber eine Gesandtschaft an die Tagsatzung nach Baden zu senden 167• 

Der Abt erklärte sich dazu bereit, wenn der Kaiser zustin1n1en würde. Er hatte 
in1 Laufe des Son1111ers als Reichsfürst seine Sache in Wien anhängig gen1acht. 
Seine Gesandten erklärten in Baden den Vertretern der katholischen Orte, der 
Abt werde kein Land, keine Zehnten und keine Rechte abtreten und ohne Ratifi
kation des Kaisers auch keinen Frieden schließen 168. An dieser letzten Bedingung 
scheiterten denn auch die Verhandlungen nut den zwei Ständen, die jede kaiser
liche Mitwirkung ablehnten, weil sie der Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft 
unzuträglich war. So wurden die Gespräche abgebrochen. Zürich und Bern 
ließen aber den Weg privater Friedensverhandlungen offen 169• 

Die äbtischen Lande blieben vorderhand unter der Verwaltung der zwei 
Stände. Bern drang mit seinen1 Vorschlag nicht durch, die übrigen Orte in die 
Mitregierung aufzunehn1en 170• Im Herbst sandten Zürich und Bern je zwei Inten
danten nach Wil, St. Gallen und ins Rheintal 171 • Nachdem Lavater von Frauenfeld 
aus bisher die äbtischen Gerichte in1 Thurgau verwaltet hatte, wurden sie noch 
vor der Huldigungseinnahme durch den neuen Landvogt den Intendanten von 
St. Gallen unterstellt. 

Nach dem Mißlingen der Badener Verhandlungen mußten die zwei Stände 
sich darauf vorbereiten, längere Zeit in den äbtischen Gebieten zu verweilen. Sie 

166 Adolf Gasser, Entstehung und Ausbildung der Landeshoheit im Gebiete der Schweizerischen Eidgenossen
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planten deswegen, sich die dortigen Untertanen huldigen zu lassen. Die Alte 
Landschaft sträubte sich erst 1nit allen Kräften dagegen und gab erst nach, als die 
Intendanten drohten, sich auf ihre Kosten anders,vie Sicherheit zu verschaffen 172• 

Dagegen waren die evangelischen Thurgauer in den äbtischen Gerichten bereit 
zu huldigen 173 • Sie suchten dadurch, sich von der Herrschaft des Abts zu lösen. 
Seit einiger Zeit hatte er sie aus den Malefizgerichten zur Eidesleistung in die 
Alte Landschaft gezogen, in1 Bestreben, für beide Teile die gleiche Landeshoheit 
aufzurichten. Bei einer Zusan1111enkunft des Zürcher Intendanten Johann Füßli 
nut Landan1111ann Nabholz in Hagenwil suchten die Evangelischen un1 den Schutz 
ihrer Rechte nach. Man beschloß, sie gesondert huldigen zu lassen und die Rechte 
des Landvogteian1ts und den V ertrag von I 501 dabei zu reservieren 174• Darin \VUr
den die thurgauischen Gerichte ausdrücklich von der Alten Landschaft getrennt. 
Nun beschwerten sich aber die Ausschüsse der Alten Landschaft gegen die Sönde
rungsversuche der evangelischen Thurgauer in Zürich und Bern. Sie fürchteten 
offenbar unter ander1n, künftig die Militärkosten allein tragen zu 1nüssen. Die 
katholischen Thurgauer traten ebenfalls für eine Huldigung in der Alten Land
schaft ein. Sie hofften wohl, den1 Landfrieden entgehen zu können, wenn die 
Landeshoheit des Abts nicht angetastet würde 175 • Auch Landvogt Reding fürch
tete, die Huldigung könnte nicht richtig vor sich gehen. Die katholischen Orte 
wollten aber nicht über etwas debattieren, was sie nicht verhindern konnten und 
was ihnen zu befehlen widerstand. Sie beauftragten Reding, dafür zu sehen, daß 
wie bisher gehuldigt würde; sie selbst wünschten aber, nichts davon zu wissen 176 • 

Wahrscheinlich war es nun der bernische Intendant Hieronymus Ernst, der 
verhinderte, daß die Abn1achungen von Hagenwil vollständig in die Tat um
gesetzt wurden; jedenfalls verhielt er sich den Sezessionsgelüsten der Thurgauer 
gegenüber immer viel vorsichtiger als Füßli 177• Die Malefizgerichte wurden mit 
den Bewohnern der Alten Landschaft zusan1n1en an1 9. Februar 1713 in Täschlis
hausen behuldigt, wobei sich Füßli zum Ärger Ernsts die Rechte des Landvogtei
arnts vorbehielt. 

Die evangelischen Thurgauer in den äbtischen Gerichten suchten indessen 
weiter, sich aus den1 Einfluß der Abtei St. Gallen herauszuschälen. Sie baten immer 
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,vieder, unter die Regierung der z,vei Stände gestellt zu ,verden 178• Als die Inten
danten einige Gen1einden niit Bett-, Holz- und Kerzengeldern für die Garnison in 
lZorschach veranlagen ließen, protestierten sie dagegen. Nabholz nahn1 sich ihrer 
an und betonte, sie hätten den1 Abt ähnliche auf der Militärhoheit beruhende 
I(osten bisher gegen Recht bezahlen n1üssen. Dagegen beklagte sich die Alte 
Landschaft n1einer Meinung nach zu R.echt, daß die Thurgauer Gen1einden ii11 
Hofineistcran1t in1n1er sieben von Z\vanzig Teilen der Anlage bezahlt hätten und 
sich jetzt dieser Verpflichtung entziehen ,vollten. Die katholischen Thurgauer 
,varen bereit, ihren Anteil zu tragen 179• Füßli ,vünschtc zwar, daß die Malefiz
gerichte von1 Abte losgerissen ,vürden, glaubte aber, daß das erst in den Friedens
verhandlungen nüt dein Prälaten durchgeführt werden sollte. Die äbtischen An1ts
leute hatten ihn überzeugt, daß die Thurgauer bisher in11ner Kriegskosten bezahlt 
hatten 180• In1n1erhin sch,vankte er doch offensichtlich zwischen beiden Seiten. 
Intendant Ernst dagegen wollte den Gen1einden keine Ausnahn1estellung zubilli
gen 181 • Als die Intendanten niit der nülitärischen Exekution der Forderungen 
drohten, verbot Nabholz den Gen1einden, etwas zu entrichten. Zürich unter
stützte seine Haltung und ben1erkte, die äbtischen Thurgauer seien Niedergerichts
angehörige. Zwischen ihnen und der Alten Landschaft bestehe ein großer Unter
schied. Man könne ihnen nichts zun1uten 182• Bern konnte sich nicht für die Sezes
sion der Malefizgerichte entschließen, sondern wollte sehen, ,vie sich die Friedens
verhandlungen niit den1 Abte entwickelten. Es ließ jedoch die 111ilitärische Exe
kution vorderhand ausstellen und befahl seinen1 Intendanten, behutsan1 zu han
deln 183 • Trotzden1 schickte der Sekretär der Intendanten, der äbtische Hauptn1ann 
Hin1111elberger, offenbar eigenn1ächtig m1 Juni den Gen1einden Hefenhofen, 
Auenhofcn und Moos erneut ein Lichterkonto i 33 a und drohte n1it n1ilitärischer 
Exekution. Zürich schrieb einen erbosten Brief an Füßli und verlangte die Ab
setzung Hinunelbergers; nur die W cigerung Ernsts bewahrte ihn davor. Einen 
Ausschuß der Alten Landschaft, der die Beschwerden gegen die Thurgauer vor
bringen wollte, wies die Lin1n1atstadt ab 184. 

Die Spannung zwischen Nabholz und den Intendanten legte sich jedoch nicht. 
Als diese einige Streitigkeiten in den äbtischen Gerichten, welche Obervogt Lavater 
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bereits entschieden hatte, neu beurteilten und Leute, die außerhalb dieser Gerichte 
wohnten, nach St. Gallen zitierten und dort anscheinend auch einsperrten, befahl 
ihnen Zürich, diese Fälle ruhen zu lassen und nichts an sich zu ziehen, was in die 
Judikatur des Thurgaus gehöre. Die treibende Kraft war offenbar wieder Ernst, 
welcher Lavaters Urteile anzufechten suchte, vveil bei ihnen kein Berner n1it
gewirkt habe 185 . Die Klagen wollten aber nicht aufhören, so daß Zürich erwog, 
die Malefizgerichte durch einen eigenen Intendanten verwalten zu lassen 186. 

Offenbar wollte es verhindern, daß seine eigenen Leute Schritte in den thurgaui
schen Gerichten unternehn1en, welche der Abt später als Ausübung der Landes
herrlichkeit auslegen konnte. Nun beschuldigte Nabholz die Intendanten unter 
anderm in einem Meinorial, sie hätten die Gen1einden n1it Lichterkonten bedroht, 
in die Gerichtsrechte des Landvogteian1ts eingegriffen, die Thurgauer bei der 
Huldigung unter die Mannschaft der Alten Landschaft gen1ischt und Leute zitiert, 
die vor den niedergerichtlichen Stab gehörten. Die Intendanten gaben aber nur 
den letzten Vorvvurf zu, n1it der Entschuldigung, die Gerichte seien nicht in ordent
lichem Zustand gewesen 187• Ernst ersuchte die Berner Gesandten in Baden, ihn 
vor den «Vergiffteten Anklegten » des Landan1111anns zu retten, und erklärte, inan 
habe sich bei der Huldigung und in der Frage der Lichterkonten der Alten Land
schaft angenon1111en, un1 sie zu beruhigen 188. Nun belegte Nabholz in einer neuen 
Eingabe am 17. Juli 1713 die Klagen und beschuldigte vor allem Füßli, bei der 
Huldigung der Thurgauer die in Hagenwil verabredete Reservation nicht verlesen 
zu haben, welche ihnen ihre Sonderstellung gegenüber der Alten Landschaft nach 
dein Vertrag von 1501 zusicherte. Nabholz sah in den Malefizgerichten eigentliche 
Niedergerichte, worin er wohl n1it der Meinung starker Kräfte in Zürich überein
stimmte 189• 

Aber auch die zwei Stände waren in dieser Frage offenbar nicht gleicher Mei
nung. Jedenfalls weigerte sich Zürich, seinen Intendanten vor den Gesandten bei
der Orte in Frauenfeld aussagen zu lassen. Wenn n1an das spätere Verhalten Berns 
berücksichtigt, läßt sich wohl sagen, daß es den Frieden mit den1 Abte nicht durch 
einen Streit über den Rechtsstand seiner thurgauischen Gerichte erschweren 
wollte. Aber auch in Zürich scheinen starke Gruppen mit der offiziellen Politik 
nicht zufrieden gewesen zu sein. Als der Rat anfangs August Füßli durch Intendant 
Heidegger ersetzte und zur Verantwortung zurückrief, war dazu der Stichentscheid 

185 STAZ, B.IV.229, Zürich an Füßli, 29. 4. und 3.5.1713. A.238.7, Pfarrer Heß, Salmsach, an Lavater, Zürich, 
24.4.1713. Nabholz an Zürich, 25. 4. 1713. B.Il.721, Ratsmanual, 3. 5. 1713. 

186 B.Vlll.65, Jahrrechnungsinstruktion, 29. 6. 1713. 
187 STAZ, A.236.18, Füßli an Statthalter Hirzel, Zürich, 11.7.1713. Klagpunkte von Nabholz und Antwort 

der Intendanten, 14. 7. 1713. 
188 STAB, Toggenburg-Bücher, J.557, Ernst an die Berner Gesandten in Baden, 20.7.1713. 
189 STAZ, A.236.18, Memorial von Nabholz, 17. 7. 1712. Nabholz an Zürich, 17. 7. 1713. 
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des Stadtschreibers nötig, weil sich Gegner und Befürworter die Waage hielten 190• 

In seiner Hein1atstadt fand Füßli keine gnädigen Richter. Er wurde vor den1 Rat 
Nabholz gegenübergestellt und für schuldig befunden, den Thurgauer Cen1einden 
nachteilige Sachen aufgebürdet, die I-Iagenwiler Verabredung nicht gehalten und 
eine harte Regierung geführt zu haben. Man büßte ihn gesalzen und enthob ihn 
für ein Jahr seiner Ehrenstellen. Rogg,vil und Ron1anshorn erhielten die bereits 
bezahlten Garnisonskosten zurück. Die bei der Huldigung in Täschlishausen 
gegenüber den Thurgauern n1ündlich ausgesprochene R.eservation wurde den 
Gen1einden schriftlich übergeben und in den Kanzleien in St. Gallen, Frauenfeld 
und Zürich niedergelegt. Intendant Ernst dagegen ,vurde nicht behelligt, weil 
Bern ihn schützte 19

1
• 

Der ganze Vorfall zeigt, daß in Zürich gewisse Parteien entschlossen waren, 
den1 Abt nündestens die Landeshoheit in seinen Malefizgerichten abzusprechen. 
Der Landfriede war in diesen Gebieten sonst kaun1 durchzuführen. Vielleicht 
,vollte n1an sie den1 Prälaten sogar vollständig entziehen 192• Jedenfalls drängte 
Zürich bereits bei den Friedensverhandlungen nüt den Fünf Orten darauf, daß der 
Abt aus dem Thurgau herausgestoßen werde 193 • Den Gemeinden versprach es 
itnn1er wieder, ihre Interessen bei künftigen Gesprächen nüt dem Abt zu unter
stützen. Bern dagegen wollte offenbar alles verhindern, was einen Frieden mit 
den1 Abt erschwerte. Die Erhaltung des Aarauer Friedens war eine der ersten 
Sorgen der Aarestadt in dieser Zeit. So n1ied sie nach Möglichkeit, was Anstoß zu 
einen1 neuen Kriege bieten konnte, besonders weil ihr Vertrauen zur 1nilitärischen 
Macht Zürichs nicht allzu groß war 194. 

Inzwischen drängten die äbtischen Gen1einden immer n1ehr auf die Einführung 
des Landfriedens. Bereits Ende Noven1ber 1712 befahl Zürich seinen Intendanten, 
ihn zu exekutieren, doch widersetzte sich Ernst, der noch keinen Befehl erhalten 
hatte 195• Offenbar war Bern nicht überzeugt, daß der Landfriede rechtens einge
führt würde. Trotzden1 begann Dekan Högger in Sitterdorf, die neue Richtschnur 
durchzusetzen, und wählte gegen den Widerstand des Kollators einen evangeli
schen Mes1ner. Am 6. Dezen1ber versamn1elte er den katholischen Pfarrer, den 
An1n1ann in1 Ebnet und weitere Katholiken auf den1 Friedhof, un1 sich n1it 
ihnen zu vergleichen. Diese lehnten jedoch jedes Entgegenko1nn1en nüt dem 

lC)O STAZ, B.IV.229, Zürich an Füßli, 29.7.1713. A.236.18, Nabholz an Zürich, 17.7.1713. STAB, Toggen
burg-Bücher, J.580, Ernst an Bern, r. 8. 1713. J.585, Escher, Zürich, an Füßli, 29.7.1713. J.409, Gesandte in 
Frauenfeld an Bern, 26.7.1713. 

191 STAZ, B.II.723. Ratsmanual, 26. 9. w1d 3. 10. 1713. STAB, Toggenburg-Bücher, J.577, Gesandte in Frauen-
feld an Bern, r. 8. 1713. 

192 Eine offizielle Verlautbarung dafür habe ich für diese Zeit allerdings nicht gefunden. 
193 Siehe S. 70 und S. 74. 
194 Dazu siehe Feiler 3, S. 329. 
195 STAZ, B.IV.226, Zürich an Nabholz, 30. rr. 1712. A.236.18, Füßli an Zürich, 24. r. 1713. 
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Hinweis ab, erst der Friede niit den1 Abt entscheide über ihren Zustand. Ein
zig über die Gottesdienststunden einigte n1an sich 196. Auch hier ,vurden die 
lokalen Gewalten 111it den1 Problen1 nicht fertig. Auf den Bericht Lavaters sicherte 
Zürich der Gen1einde alle I-Iilfe bei einen1 Frieden 111it detn Abte zu. l)er Brief 
jedoch erschreckte die Oberthurgauer, ,veil sie glaubten, eine Einigung der z,vei 
Stände niit den1 Prälaten stehe vor der Tür, ohne daß sie den Landfrieden erhalten 
hätten. Ausschüsse aus Sitterdorf, Zihlschlacht und den1 übrigen obern Thurgau 
erschienen in1 Januar 1713 vor Lavater in Frauenfeld und den Intendanten in 
St. Gallen und baten, sie den regierenden Orten des Thurgaus zu unterstellen und 
den Landfrieden einzuführen. Ähnliche Schritte unternahn1 Dekan Högger in 
Bern 197 . Zürich sicherte den Gen1einden die Ren1edurpunkte zu und versprach, 
ihre Bitten in den Friedensverhandlungen zu berücksichtigen 198• 

Anfangs März 1713 erhielt Intendant Ernst endlich den Befehl, den Landfrie
den einzuführen. Beide Intendanten richteten nun in1 Laufe des Monats die politi
schen Punkte in den Malefizgerichten ein. Sie besetzten die Gerichte wesentlich in 
der gleichen Weise wie in1 übrigen Thurgau. Nur die Weibel und die An1n1änner 
wechselten durchgehend alle zwei Jahre, wobei nie beide von der gleichenR.eligion 
sein durften 199• Weil die Intendanten aber als Vertreter der äbtischen Regierung 
handelten, fürchtete Zürich, der Prälat könnte den Landfrieden später als ein von 
ihm und nicht von den Eidgenossen ausgehendes Recht bezeichnen und die Inter
pretation allein beanspruchen. Der Befehl jedoch, alles der Landfriedenskomniis
sion in Frauenfeld zu überlassen, kan1 zu spät. Zürich beauftragte darauf Füßli, 
alle durchgeführten Artikel von Hirzel und Tscharner ratifizieren zu lassen, als ob 
diese sie vollzogen hätten 200 • 

Die beiden Intendanten hatten in den Malcfizgebieten nur die Gerichte be
setzt. Bern fand, die Kirchensachen sollten durch die Landfricdensgesandten ge
regelt werden 201 • Es war also willens, wenigstens Zürichs Kirchenregin1ent hier 
uneingeschränkt durchzuführen, während es in den Ten1poralia den1 Abt kraft 
seiner besonderen R.echte eine bessere Stellung zugestand. Es fragte sich nun, ob 
Rüpplin als Gesandter der Fünf Orte mit den Vertretern Zürichs und Berns zu
sammenarbeiten würde. In einen1 Schreiben an Luzern vertrat er die Meinung, 
der Abt sei Landesherr und die Zehn Orte besäßen lediglich das Malefiz. Luzern 

196 STIS, F.1610, Bericht Pfarrer Burgstallcrs, Sittcrdorf, undatiert. Pfarrer Burgstaller an den Abt von St. Gallen, 
8. r. 1713. A.236.17, Füßli an Zürich, 6.12.1712. 

197 STAZ, A.236.7, Lavater an Zürich, 22. r. 1713. A.236.18, Dekan Högger, Sitterdorf, an Zürich, 18. r. 1713. 
Lavater an Zürich, 14. r. 1713. Füßli an Zürich, 24. r. 1713. 

198 STAZ, B.IV.232, Zürich an die evangelischen Gemeinden, 25. r. 1713. 
199 STAB, Toggenburg-Bücher, H.234, Landfriedenseinrichtung durch die Intendanten. 
200 STAZ, B.IV.229, Zürich an Füßli, r. 4. 1713. A.238.7, Füßli an Zürich, 18.4.1713. 
201 STAB, Toggenburg-Bücher, H.207, Ernst an Bern, 17.3.1713. A.236.18, Bern an Zürich, II. 4. 1713. 
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,vies darauf Rüpplin an, alles zu ignorieren, ,vas die zwei Stände in den äbtischen 
Gerichten vornähn1en. Man sei nicht Obrigkeit und habe in1 Aarauer Frieden 
versprochen, sich des Prälaten nicht n1ehr anzunehn1en 202 • Rüpplin schützte nun 
n1angelnde Instruktion vor und bezeichnete den Abt als Drittn1ann. Darauf be
riefen Hirzel und Tscharner ohne ihn die Pfarrherren und die Ausschüsse der 
oberthurgauischen Gen1einden 203. 

Einige von ihnen hatten bereits während des Krieges ihre Beschwerden ein
gereicht, die jedoch die Bestirnn1ungen des Landfriedens vor allen1 in vermögens
rechtlichen Fragen oft weit überschritten 2°4 • Die Gesandten vollzogen nun die neue 
Regelung nach den gleichen Grundsätzen wie in den thurgauischen Nieder
gerichten. Übertriebene oder unbegründete Forderungen der Evangelischen wur
den abgestellt. In den neustiftischen Gebieten, ,vo der Abt nur ein gewöhnlicher 
Gerichtsherr war, nahn1en sie auch die Gerichtsbesetzung vor. Darnit war der 
Landfriede auch hier eingeführt, ohne daß es zu größeren Anständen kam 205 • 

Inzwischen hatte der Abt erreicht, daß auf der R .. eichsversan1111lung in Regens
burg eine Reichskomn1ission gebildet wurde, welche den Konflikt zwischen ihm 
und den zwei Ständen gütlich beilegen sollte. Zürich und Bern ,veigerten sich 
aber beharrlich, von außen her irgendeine Vermittlung anzunehn1en. Sie wiesen 
darauf hin, daß der Abt ein Eidgenosse sei. Deswegen rnüsse der ganze Streit auf 
eidgenössische Weise gelöst werden. Das Toggenburg anerkannten sie nicht als 
Reichslehen. Diesen Weg zum Frieden ließen sie offen 206• Sie sandten im Septem
ber 1712 eine Z\veiergesandtschaft nach Regensburg, welche die dortigen Reichs
stände informieren sollte. Es gelang ihr zwar nicht, die Reichszugehörigkeit des 
Toggenburgs zu widerlegen, doch versprachen die evangelischen Stände nach 
einigen1 Zögern, daß die Frage nicht mehr auf den1 Reichstag behandelt werde. 
In der Konrmission zerstritt n1an sich, doch behielt sie das ganze Problen1 in ihrer 
Hand und gab es nicht an den Kaiser, wie er es wünschte 207• 

Auf das Drängen Saint-Saphorins suchten die zwei Stände in der Folge, mit 
dem Abt wieder ins Gespräch zu komn1en. In den Monaten März, April und Mai 
1713 fanden mit Zustimmung Berns geheime Verhandlungen zwischen den1 Inten
danten Ernst und dem äbtischen Delegierten Franz Josef Bayer statt, von denen 

202 STAL, 692, Rüpplin an Luzern, 19.3.1713. Luzern an Rüpplin, 22.3.1713. 
203 STAL, 692, Relation Rüpplins. STAZ, A.238.7, Hirzel an Zürich, 3r. 3. 1713. 
204 z.B. STAZ, A.280, Pfarrer Erni, Keßwil, an Zürich, 10.10.1712. A.236.20, Memorial der evangelischen 

Gemeinde Romanshorn. 
205 Die weitern landfriedlichen Schwierigkeiten, die sich bis 1718 innerhalb der Gemeinden ergaben, werden 

hier nicht mehr erwähnt, weil sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. 
206 Kantonsbibliothek Frauenfeld, Y. 258, Beschreibung des Kriegs de anno 1712. 
207 Hollen•tein, S. 153-208. Ricarda Huch, Die Neutralität der Eidgenossenschaft, besonders der Orte Zürich 

und Bern im spanischen Erbfolgekrieg, Zürich 1892, S. 219.Walter Lüthi, Die Haltung des Auslandes im 
Zweiten Villmerger Krieg 1712, Basel 1938, S. 220. 
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Zürich bis iin Juni nichts erfuhr. Abt Leodegar zeigte sich jedoch sehr zu Forde
rungen aufgelegt, inden1 er neben der Rückgabe der Alten Landschaft und des 
Toggenburgs auch Kriegskosten verlangte. Ernst ließ jedoch durchblicken, daß 
111an in Zürich ,vohl auch auf Kriegskosten beharren vverde, sei es in Forn1 von 
Geld oder von Niedergerichten in1 Thurgau oder in1 R.heintal 208 . Nach dieser 
eher vorsichtigen Fühlungnahn1e einigten sich beide Seiten schließlich nach einen1 
ausgedehnten Brief,vechsel, die hängenden Fragen auf einer an1 I 7. Oktober in 
Rorschach beginnenden Konferenz zu besprechen. Der Abt erklärte allerdings, 
er wolle nur über das Toggenburg verhandeln 209 • 

Bereits in1Juli 1713 brachte Dekan Högger von Sitterdorf erneut die Bitte der 
Evangelischen in den Thurgauer Gerichten des Abts nach Zürich, sie den zwei 
Ständen zu unterstellen oder wenigstens die Regierung des Prälaten einzuschrän
ken. In Rorschach wiederholte er ihre Wünsche vor den Gesandten Zürichs und 
Berns 210. Die Instruktion der Lin1n1atstadt auf die Konferenz sah für diese Gebiete 
den Landfrieden vor. Die Gerichte sollten ihre alten Freiheiten wieder en1pfangen, 
nie mehr außerhalb des Landes huldigen und als Eingesessene in1 Thurgau die 
Landsteuer an die thurgauischen Quartiere entrichten. Von einer Abtretung sah 
Zürich von Anfang an ab, weil es einen Bezirk um die Stadt St. Gallen oder die 
Herrschaft Wängi und den Zehnten von Stammheim zu erhalten hoffte 211 . Es 
sollten ganz offensichtlich die hoheitlichen Rechte des Abts, vor allein das Mann
schaftsrecht, beschränkt vverden. 

Die an1 17. Oktober beginnende Konferenz behandelte vorerst den Fragen
kreis u1n das Toggenburg. Am 20. Dezen1ber kan1 der Landfriede im Thurgau 
und in1 Rheintal zur Sprache. Bern wollte sich anfangs der politischen Punkte 
nicht annehinen, weil die übrigen mitregierenden Orte an den Malefizgerichten 
nutbeteiligt seien. Als die Zürcher versicherten, daß alle Verträge beachtet wür
den, gaben sie schließlich nach 212. Die Gesandten verlangten nun von den Ver
tretern des Abts, daß der neue Landfriede in den thurgauischen Gerichten in 
Kraft bleibe. Diese wandten ein, der alte habe darin nicht gegolten; zudem besitze 
der Abt die Landesherrlichkeit. Nach langen1 Hin und Her fanden sie sich aber zu 
einem Vergleich bereit. Sie anerboten sich, den « Effect » des Landfriedens zuzu
gestehen, und wollten ihn durch einen Vertrag zwischen den1 Abt und den zwei 
Ständen durchführen. Sie befürchteten sonst, die von ihnen beanspruchte Landes-

208 STAB, Toggcnburg-Bücher, C.310, Schultheiß w1d Rat von Bern, 29.12.1712. STIS, F.16o9, Kanzler 
Püntiner an Fidel von Thurn, 3.3.1713. Bayer an Fidel von Thurn, 4.5.1713. 

209 STAZ, A.236.19, Der Abt an Zürich und Bern, 9.10.1713. A.236.18, Der Abt an Zürich und Bern, 12. 8. 
und 12. 9. 1713. STIS, F.1610, Zürich und Bern an den Abt, 26. 8. 1713. 

210 STAZ, A.238.7, Dekan Högger an Zürich, 17.7.1713. 
2rr STAZ, B.VIIl.65. Instruktion, 14.10.1713. 
212 Zentralbibliothek Zürich, Ms. B.55, Bericht von Ulrich Nabholz über den Toggenburger Krieg. 
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hcrrlichkeit zu verlieren. Die Gesandten Zürichs und Bcrns fanden aber, die 
R.cchtc der regierenden Orte seien gefährdet. Sie weigerten sich, den Landfrieden 
auf diese Weise einzurichten, und setzten es durch, daß er in den äbtischen Gerich
ten \Vie in den gen1einen Herrschaften ohne Ausnah111e gelten sollte 213 . 1111 übrigen 
ka111 n1an überein, daß die von den Intendanten gefällten Sprüche rechtskräftig 
bleiben \Vürdcn, daß die Untertanen keine Kriegskosten zu zahlen hätten und 
\vegen ihrer Haltung in1 Kriege a1nnestiert sein sollten. Die Verträge von I 501, 

T 512 und r 567, \velchc das Verhältnis des Abts zur thurgauischen Landeshoheit 
tnnschricben, wurden ins Friedcnsinstrun1ent einbezogen. Wenn Besch\verden 
Z\vischen den1 Abt und den Gen1einden nicht behoben \Verden konnten, sollten 
künftig die Schirn1orte entscheiden 214• Daniit wurde die Landesherrlichkeit, wel
che der Abt anstrebte, stark gefährdet und zwischen den Malefizgerichten und der 
Alten Landschaft ein klarer Strich gezogen. Bei allen diesen Zugeständnissen rich
teten sich die Gesandten des Prälaten allerdings nach seiner Weisung, die Verhand
lungen nicht abzubrechen, sondern alle wesentlichen Punkte unter Ratifikations
vorbehalt anzunehmen. Er wußte bereits, daß er den Traktat nie bestätigen würde. 
Es ging den1 Prälaten nur noch darun1, die Ziele der zwei Stände kennenzulernen 
und Zeit zu gewinnen, bis der in Aussicht stehende europäische Friede den1 
Kaiser freie Hand zu111 Eingreifen geben würde 215 • 

Nachdem inan sich über den Landfrieden geeinigt hatte, kan1 die Frage der 
Kriegskosten an die Reihe. Die Z\Vei Stände planten, die in1 Kriege schwer be
drohte Stadt St. Gallen durch einen Landstrich 111it Appenzell zu verbinden und 
dafür einen Beitrag an die Kosten von ihr zu erheben. Als die äbtischen Gesandten 
sich \veigerten, etwas aus dem « Patrin1oniun1 St. Galli » herauszugeben, schlugen 
ihnen die Vertreter Zürichs und Berns vor, als Vergleich die Herrschaft Wängi 
in1 Thurgau und den Zehnten von Stan1mhein1 abzutreten. Auch die Vogtei 
Ron1anshorn ka1n zur Sprache. Kanzler Püntiner reiste nun nach Neuravensburg, 
un1 von1 Abte neue Instruktionen einzuholen. Dieser lehnte aber jede V erkleine
rung seines Gebiets rundweg ab 216 • Während nun in der Folge Zürich hart
näckig auf einen1 Distrikt Landes un1 die Stadt St. Gallen beharrte, ,vurde Bern 
vor der gegnerischen Zurückhaltung und der sich verschlechternden außenpoliti-

213 Zentralbibliothek Zürich, Ms. B.55, Bericht von Ulrich Nabholz über den Toggenburger Krieg. STlS, 
F.1613, Vcrhand!Lmgsprotokoll der Rorschacher Konferenz. F.16o9, Schultheiß Schnorff, Rorschach, an 
den Abt von St. Gallen, 2. r. 1714. STAZ, B.VIIl.287, Bericht Zollers über die Rorschacher Konferenz. 
A.244.6, Gesandte in Rorschach an Zürich, 23.12.1713. STAB, Toggenburg-Bücher, K.66, Gesandte in 
Rorschach an Ucrn, 22. 12. 1713. 

214 STAZ, A.244.6, Der Rorschacher Vertrag, 1714, gedruckt. 
215 STIS, F.1609, Kanzler Püntiner an den Dekan, 23.12.1713. Bürgermeister Schnorff an den Kanzler, 19. 12. 

1713. Der Dekan an die Gesandten in Rorschach, 19. 2. 1714. Püntener an den Dekan, 3. 3. 1714. 
216 STIS, F.1609, Gesandte in Rorschach an den Abt, 23. 12. 1713. Der Abt an die Gesandten, 25. 12. 1713. 

F.1613, Verhandlungsprotokoll, 3r. 12. 1713. STAZ, A.244.6, Gesandte in Rorschach an Zürich, 27. r. 1714. 
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sehen Lage Ünmer nachgiebiger. Die Rastatter Verhandlungen standen vor ihren1 
Abschluß. Bern wies alle Versuche Zürichs zurück, die Konferenz abzubrechen. 
An der Linm1at beurteilte n1an die europäische Lage offenbar günstiger und fand 
die Gebietsabtretungen nötig, un1 die katholischen Orte nicht zu sehr zu Restitu
tionsforderungen zu reizen 217. Nachden1 Zürich schließlich an1 19. Februar einen1 
Verzicht auf die Kriegskosten zugestünn1t hatte, versuchte es 111it Bern zusa1nn1en, 
wenigstens Wängi und den Stammhein1er Zelmten zu erhalten 218 . Aber auch hier 
stellten sich die äbtischen Gesandten taub. Die Rastatter Konferenz, die Bündnis
verhandlungen der katholischen Orte nüt Frankreich, der zunehn1ende Wider
stand des Abts und die Drohung Berns, nötigenfalls einen Separatfrieden zu 
schließen, veranlaßten Zürich, auch hier nachzugeben 219• Bern fürchtete beson
ders, der Kaiser und der französische König könnten nach eine111 europäischen 
Frieden die Restitution der den1 Abte abgeno111111enen Gebiete betreiben und 
dabei auch die übrigen abgehandelten Punkte vernichten 220. An1 28. März wurde 
der Friede unterzeichnet. Die Ratifikationen sollten am 24. Mai in Bren1garten 
ausgetauscht werden 221 . 

Bei der Landfriedenseinführung in Wuppenau erhielten die Evangelischen der 
U1ngebung vorläufig den Zutritt zur dortigen Kirche 222 . Noch während der Ror
schacher Konferenz ließen die zwei Stände in Schönholzerswilen eine neue Kirche 
errichten. Die Gesandten des Abts hatten nichts dagegen einzuwenden, sondern 
verlangten nur, daß ein Lehen, welches durch den Entzug von Bauland ge
schwächt ,vurde, in den alten Zustand gebracht werde. Zürich und Bern bewerk
stelligten das durch eme Sun1111e Geldes 223 • 

Der Friedensvertrag gefährdete das Ziel des Abts, die Malefizgerichte der 
Alten Landschaft nach Möglichkeit gleichzusetzen. Ebenso störten ihn verschie
dene Artikel über das Toggenburg. Er teilte dein Kaisernut, er wäre geneigt, den 
Rorschacher V ertrag nicht zu ratifizieren. Dieser erklärte, die Reichskomnussion 
werde fortgesetzt, und verwarf den Frieden am 6. Juni 1714. Auch der Papst 

217 STAZ, B.IV.234, Zürich an die Gesandten in Rorschach, 27. r. 1714. Zürich an Bern, 29. r. 1714. A.244.6, 
Gesandte in Rorschach an Zürich, 6. r. 1714. Hirzel aus Bern an Zürich, 5. und 7. 2. 1714, mit einem Bericht. 
A.236.19, Bern an Zürich, 29. 12. 1713. 

218 STAB, Toggcnburg-Bücher, K.290, Gemcinsainc Instruktion Zürichs und Bcrns, 2.3.1714. Zentralbiblio
thek Zürich, Ms. B.55, Bericht von Ulrich Nabholz über den Toggenburger Krieg. 
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STAB, Toggenburg-Büchcr, K.332, Bern an die Gesandten in Rorschach, 21.3.1714. J.313, Gesandte in 
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Toggenburger Krieg. 

220 STAB, Toggenburg-Bücher, H.242, Memorial für den Sekretär in Rorschach, Februar 1714. 
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223 Zentralbibliothek Zürich, Ms. B.55, Bericht von Ulrich Nabholz über den Toggenburger Krieg. F.1613, 
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verweigerte seine Zustin1n1ung 224• Der Abt bestätigte darauf den Traktat nicht 
und rechtfertigte sich an1 30. Juni durch eine gedruckte Deklaration. Er beanstan
dete darin unter andcrn1, daß seine Malcfizgerichtc in den landfricdlichen Ver
hältnissen völlig dcn1 Thurgau gleichgesetzt würden. Alle nlit Zürich über die 
R.eligion bestehenden Spezialverträge würden aufgelöst. Man crn1untere die Unter
tanen durch die An1nestie und den Nachlaß der Kriegskosten zun1 Aufstand und 
weise sie bei Streitigkeiten vor die vier Schirn1ortc, was alles seiner Landeshoheit 
abträglich sei. In ihren1 von Nabholz verfaßten Gcgcnn1anifest licßen die zwei 
Stände darauf deutlich verlauten, die Malcfizgerichtc seien thurgauische Nieder
gerichte. Die regierenden Orte als Landesherren hätten den Landfrieden auch für 
diese Gebiete beschlossen, und kein Niedergerichtsherr habe ihn aufzuheben. 
ßeidc Seiten verharrten also n1it aller Schärfe auf ihren alten Standpunkten 225 • 

Das Mißlingcn des R.orschachcr Friedens war für Zürich und Bern sehr un
erwünscht. Sie schätzten es nicht, n1it dcn1 Kaiser in I{onflikt zu geraten, zu einer 
Zeit, da sich die katholischen Orte in gefährlicher W eise n1it Frankreich verban
den. Zürich schlug nicht un1sonst in Bern vor, n1an solle dcn1 französischen Bot
schafter die ehrliche Fricdensn1einung der zwei Stände vorstellen. In1 Juli 1714 

hielten sie Besprechungen für den Kriegsf.1ll ab 2 26 • Eine Mediation Württen1bergs 
und der Pfalz wiesen sie aber zurück und beharrten darauf, den Streit n1it den1 
Abt auf eidgenössischer Basis zu lösen. 1111 Dezen1ber 1714 legte die Kon1mission 
schließlich ihr Mandat nicder 227 • 1111 übrigen ersuchten Zürich und Bern ihre 
Freunde in Deutschland, England und Holland, dafür besorgt zu sein, daß am 
Kaiserhofe keine « starken R.esolutionen » gegen sie gefaßt würden 228 . Tatsächlich 
hing während des Badener Kongresses zwischen Frankreich und den1 Kaiser ein 
Eingreifen von außen eine Zeitlang drohend über der Eidgenossenschaft. Nach 
den1 Trucklibund verlor man in Wien aber das Interesse an den katholischen 
Orten und wandte sich wieder n1chr den evangelischen zu, die weniger oder gar 
nicht im Schlepptau Frankreichs schwan1111en 229 • Die innern Orte bcgrüßtcn das 
Scheitern des Friedens. Gewisse Kreise hatten bereits befürchtet, es könnte zu 
einem Bündnis zwischen den1 Abt, den1 Kaiser und den zwei Ständen komn1en 230 . 

In den äbtischen Landen nah111en die zwei Stände auf das Drängen Bcrns hin 

224 STIS, Rllbr. XIII, Fase. 29, Zelle 22, Relation des Abts an den Kaiser, 1714. Der Kaiser an den Abt, 1 L 6. 
1714. Ildefons von Arx, Geschichte des Kantons St. Gallen, St. Gallen 1813, lld. 3, S. 486. 

225 STIS, Hubr. XIII, Fase. 29, Zelle 22, Deklaration des Abts, 30. 6. 1714. Gegenschrift des Abts, 14. 12. 1714. 
Zentralbibliothek Zürich, Bro.2976, Warhaffter Bericht ... 1714- STAZ, A.266.4, Gutachten über die Replique 
des Neuravensburger In1pril11Cs, 2. 10. 1714. 

226 E.A., 7.1, S.64. STAZ, BJV.65, Zürich an Ratsherrn Hirzel, Bern, 9.2.1714. 
227 Von Arx, S. 493. 
228 Siehe STAB, Toggenburg-Büchcr, 0. 
229 Lüthi, S. 22 L 

230 STIS, F.1609, Obervogt Reding an die sanktgallischen Pfalzräte, 14.11.1713. Altlandammann Rüpplin an 
Kanzler Püntener, 22. 10. 1713. Schnorff, Luzern, an den Kanzler, 19. 12. 1713. 
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itn Februar 1715 erneut die Huldigung ein, ,veil eine Friedens111öglichkeit weit 
und breit nicht in Sicht ,var. Un1 den Unterschied zur Alten Landschaft deutlich 
herauszustellen, wurden die Thurgauer Gerichte dies111al von ihr gesondert in 
Wuppenau und Hagenwil beeidigt. Zur Wahrung der !Zechte der regierenden 
Orte wohnte der Zürcher Landvogt Hirzel den1 Akte bei 231 • 

Bei der Aufzeichnung der äbtischen Einkünfte f:1nden die Intendanten das 
Brugger Siechengut, welches, aus französischen Pensionen gespiesen, zun1 Unter
halt Bedürftiger diente. Die Evangelischen aus den Thurgauer Gen1eindcn, die 
zu Unrecht nicht in den Genuß der Zinsen kan1en, drängten nun darauf, daß 
ihnen ihr Anteil an1 Kapital ausgeliefert würde. Nach den Ergebnissen der Ror
schacher Verhandlungen n1ußten sie er,varten, wieder unter die Regierung des 
Abtes zu kon11nen 232• Zürich und Bern gaben ihnen das Mitsprachrecht bei der 
Verwaltung und setzten sie in den Genuß der über den Betrieb des Siechenhauses 
von Bruggen übrigbleibenden Zinsen. Die Gen1einden drängten aber weiter 
darauf, daß ihnen acht der vierundvierzig Teile des Kapitals ausgeliefert ,vürden. 
Zürich war nicht abgeneigt, ihnen zu willfahren, doch widerstrebte Bern. Weil 
offenbar auch ein Vergleich zwischen den Gen1einden und der Alten Landschaft 
n1ißlang, blieb das Gut ungeteilt 233 • Als die z,vei Stände 1718 erneut niit den1 Abt 
verhandelten, drängten die Evangelischen wieder auf eine Teilung des Gutes. In 
den Sessionen beharrten die Gesandten Zürichs und Berns darauf, daß den Thur
gauer Ge1neinden ein Anteil an1 Nutzen und der Beisitz bei den Rechnungen 
gegeben werde. Nach längeren Verhandlungen, teilweise über den Friedensschluß 
hinaus, stimn1te der Abt schließlich zu und stellte gegen die Rückgabe seiner be
schlagnah1nten Bibliothek einen entsprechenden Rezeß aus 234 • 

Bern setzte nach dem Rorschacher Debakel seine Friedensbemühungen fort. 
Fidel von Thurn schlug Bürgern1eister Willading in seinen1 Neujahrsschreiben 
von 1716 vor, daß beide Seiten sich vergleichen sollten. Willading befürwortete 
darauf neue Verhandlungen. Der Abt fand sich jedoch nicht dazu bereit. Der 
Kaiser hatte eben England ersucht, Zürich und Bern zun1 Frieden anzutreiben 235 • 

A1n 28. Februar 1716 bot es den zwei Ständen an, Verhandlungen in Gang zu 

231 STAZ, A.236.19, Bern an Zürich, 26.7.1714. Cora1n Ducentis, 30. 5. 1714. STIS, F.1609, Bericht, Februar 
1715. E.A., 7.1, S. 71. 

232 STAZ, A.236.22, Memorial der evangelischen Gemeinden, 11.3.1715. Pfarrer Erni, Keßwil, an Intendant 
Hcidcgger, 14.3.1715. 

233 STAZ, A.236.22, Ratschlag wegen des Siechenguts, 20.3.1715. Memorial Pfleger Himmelbergers, 8.3.1715. 
A.238.7, Memorial der Vogtei Rornanshorn, 18.7.1715. Pfarrer Erni, Keßwil, an Antistes Zellcr, Zürich, 
18.7.1715. Gutachten der Zürcher Landfriedenskonunission, 27.7.1715. B.IV.237, Zürich an Bern, 9. 11. 
1715. E.A., 7.1, S. 1290. 

234 STAB, Toggenburg-Bücher, Q.626, Rezeß für Legationssekretär Ledcrgcrb, 7. und 21.12.1718. Q.633, 
Bern an Zürich, 21. 12. 1718. STAZ, A.236.24, Gutachten der Gehcilnen Räte, 12. 8. 1718. B.IV.224, Zürich 
an Bern, 12.12.1718. B.VIII.286, Schreiben Zollers, 15.6.1718. 

235 STIS, F.1619, Bericht. Kanzler Püntincr an Fidel von Thurn, 22. I. 1716. 
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bringen. Der Rorschacher Traktat sollte gen1äßigt werden, weil der Kaiser sich 
öffentlich gegen ihn erklärt habe. In ihren Ant,vorten an König und Kaiser ver
sicherten Zürich und Bern ihre Friedensliebe, ließen aber durchblicken, daß inan 
auf eidgenössischer Basis verhandeln 111üsse. Bern ,var z,var einer englischen Ver
niittlung nicht abgeneigt, doch \\·idersetzte sich Zürich 236 • An1 16. März beschloß 
der Abt in Neuravensburg, Fidel von Thurn auf eigene Faust n1it Willading n1a
chen zu lassen. Auch der kaiserliche Hof sprach sich dafür aus. So en1pfing der 
Berner Bürgern1eister iin Mai 1716 den Sohn von Thurns zu einein freundschaft
lichen Gespräch. Dieser stellte ih111 als Bedingungen für neue Verhandlungen die 
llückgabe der äbtischen Gebiete außer den1 Toggenburg in1 alten Zustand vor. 
Bei einen1 Religionskrieg sollten sie neutral bleiben. Den Evangelischen sollte 
freie R.eligionsübung gewährt werden. Andere Punkte betrafen das Toggenburg. 
Willading verwarf diese Präliniinarien nicht direkt, fand aber doch, der Ror
schacher Traktat sei eine vorteilhaftere Verhandlungsbasis. Die freie Religions
übung war gegenüber dein von den zwei Ständen geforderten Landfrieden doch 
ein sehr unsicheres Zugeständnis. Von Thurn lud darauf je1nanden aus Bern zu 
,veitern Gesprächen nach Lindau ein. Er hoffte, durch Separatverhandlungen niit 
der Aarestadt eine günstigere Ausgangslage gegen das härtere Zürich schaffen zu 
können 237 • 

Bei einen1 Rat in Lindau beschlossen die äbtischen Würdenträger, daß n1an 
Bern gegenüber den Landfrieden i111 Thurgau nötigenfalls gestatten könne, in der 
Hoffnung, es bleibe nicht e,vig dabei. Die Berichte ihres Gesandten in Wien, 
P. Blasius Bender, bei welchen1 Saint-Saphorin i111111er wieder un1 Frieden warb, 
ließen sie befürchten, der Kaiser könnte sie Ü11 Stiche lassen 238 • 

Ohne Wissen Zürichs begannen an1 7. Septen1ber 1716 in Lindau die Ge
spräche zwischen den1 Berner Ratsherrn Tillier und den äbtischen Abgeordneten. 
Zu ihrer Enttäuschung war er nur instruiert, die Beschwerden gegen den Ror
schacher Traktat aufzunehn1en; Bern beharrte also auf dieser Verhandlungsgrund
lage. Die Forderungen und Angebote des Abts hielten sich ungefähr in1 gleichen 
Rah1nen wie jene, die von Thurn iin Mai 1716 Willading unterbreitet hatte. Weil 
Tillier aber nichts anderes annehn1en wollte, eröffneten ihn1 die sanktgallischen 
Gesandten schließlich ihre Klagen gegen den Vertrag von 1714. Sie zeigten sich 
gewillt, den Effekt des Landfriedens in den thurgauischen Malefizgerichten zu 
gewähren; er sollte also durch einen Vertrag eingeführt ,verden. Weiter waren 

236 STAZ, A.236.23. Bern an Zürich, 22.4.1716. STAB, Toggenburg-Büchcr, O.275, Zürich und Bern an den 
Kaiser, 14.5.1716. O.272, Zürich und Bern an den englischen König, 14.5.1716. E.A., 7.1, S. 104. 

237 STIS, F.1619, Projectiertc Präliminarpunctc, 1716. Von Thurn an Willading, I. 5. und 8.7.1716. Von Thurn 
an den Abt, 4. 4. 1716. Willading an von Thurn, 12. 6. 1716. E.A., 7.1, S. 119, Anmerkung. 

238 STIS, F.1620, Bericht über die Beratung in Lindau, 10. 8. 1716. P. Blasius Bcndcr an den Abt, 18. 7., I. 8. 
und 2. 9. 1716. 



sie nicht zu bringen, weil sie fürchteten, den Anspruch des Abts auf die Landes
herrlichkeit zu präjudizieren 239 • 

Nachdc;n sich in Lindau keine Fortschritte ergeben hatten, licß der Kaiser auf 
Betreiben des Abts Baron Greuth nach Brugg abgehen, \VO er an1 13. N ovcn1bcr 
von den Abgesandten der zwei Stände verlangte, daß den1 Prälaten alle Lände
reien außer dem Toggenburg zurückgegeben würden. Nur über dieses Gebiet 
sollte verhandelt ,verden. Mit der Versicherung, der Kaiser werde den Abt nicht 
ohne Hilfe lassen, forderte er eine kategorische Antwort innert vierzehn Tagen 240 • 

Das Schreiben, welches Zoller an1 1. Dezember Baron Greuth übergab, enthielt 
zwar das Versprechen der zwei Stände, Verhandlungen aufzunchn1cn und den 
Rorschacher Traktat gebührend zu verbessern, doch weigerten sie sich weiterhin, 
eine Einn1ischung von außen anzunehmen. Darauf hob der Kaiser die Zollfreiheit 
gegen Zürich und Bern auf, eine Maßnah111e, die der Abt schon lange angestrebt 
hatte. Die zwei Stände ersuchten nun Holland und England, ihre Interessen in 
Wien zu unterstützen 241 • Ein n1ilitärisches Eingreifen oder ,virklich einschnei
dende Maßnahn1en waren aber kaun1 zu befürchten. Der Kaiser lag in1 Krieg 
nut den Türken und hütete sich in1 übrigen, die ihn1 wohlgesinnten evangelischen 
Stände Frankreich in die Arn1c zu treiben. 

Auf einer Konferenz an1 18. Januar 1717 in Zürich beschlossen die zwei 
Stände, mit dem Abt erneut Verhandlungen anzuknüpfen. Dabei wollte n1an auf 
dein Landfrieden in den Malefizgerichten verharren, zeigten doch die Verträge 
von 1501 und 1567 klar, daß sie zum Thurgau gehörten. Bern war für ein Nach
geben itn Toggenburg, um diesen Punkt durchzubringen 242 • Nabholz versuchte 
in Gesprächen nut Schultheiß Schnorff in Baden, einen neuen Kongrcß zu errei
chen, doch zeigte es sich, daß der Prälat nicht bereit war, ohne kaiserliche V cr-
1mttlung oder vor einer Rückgabe der Alten Landschaft zu verhandeln. Ein ähn
liches Resultat ergab eine Zusa1nn1enkunft des jungen von Thurn n1it den Berner 
Ratsherren Tillier und Fels an1 8. Februar 1717 in Rorschach 243 • Beide Fronten 
blieben also verhärtet. Zürich und Bern waren entschlossen, jeder ausländischen 
Einnüschung auszuweichen und die äbtischen Lande als Pfand für die Verwirk
lichung ihrer Ziele zu behalten. 

239 STAD, Toggenburg-13ücher, O.292, Lindauische Relation Tillicrs, 1716. STlS, F.1620, Kanzler Püntcncr an 
den Abt, 8.9.1716. Vorschlag an Tillier, 9.9.1716. STAZ, A.244.6, Lindauische Remarqucs über den Hor
schacher Frieden, 1716. 
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Nun gab der englische Gesandte Stanian ain 6. Juli 1717 in Wien ein Memorial 

ein. Er behauptete darin, daß eine Rückgabe der Alten Landschaft vor den Ver

handlungen den Frieden nur erschwere. Die zwei Stände seien jedoch gewillt, 

das « Patrin1onitun St. Galli » nicht anzutasten. Der Landfriede in den thurgauischen 

Gebieten inüßte allerdings bleiben, weil die Landesherrlichkeit dort den Eidge

nossen zustehe. Das Schriftstück bewirkte offenbar, daß der ohnehin brüchige 

Rückhalt des Abts an1 Kaiser sch,vere Risse bekan1. Bereits iin Februar hatte man 

den1 Prälaten bedeutet, n1an werde über die Aufhebung der Zollfreiheit hmaus 

nichts tun 244 • Der Hof riet zun1 Frieden und verzichtete sowohl auf eine Beteili

gung an den Verhandlungen als auch auf die Ratifikation eines künftigen V er

trags. Auch des Landfriedens wollte er sich nicht beladen 245 • Zu diesen1 Entschluß 

111ag die nicht gerade rosige Kriegslage in Ungarn beigetragen haben.An1 30. Ok
tober schrieb Fidel von Thurn an Willading, nut dein er dauernd korrespondierte, 

der Abt sei bereit, nut Zürich und Bern ohne Bedingungen zu konferieren 246 • 

Willading bot ihin auf den 5. Januar 1718 emen Kongreß nach Baden an. Der 

Tod Abt Leodegars a1n 18. Noven1ber r7r7 trug viel dazu bei, daß die bisherige 

Starrheit aus der sanktgallischen Politik wich und der Friede ms Auge gefaßt 

werden konnte, von de111 ein Teil semer Minister bereits in1 August 1717 überzeugt 

war, daß er geschlossen werden müsse. So ließ n1an sich bedingungslos eine Kon

ferenz ohne offiziellen Charakter gefallen 247• 

Im Dezeinber 1717 sprachen beide Stände ihr weiteres Vorgehen ab 248 • Zürich 

beharrte nach wie vor darauf, daß der neue Landfriede in den äbtischen Malefiz

gerichten zu gelten habe, ,veil der alte dort auch in Kraft gewesen sei. Bern da

gegen begnügte sich init dein Effekt des Landfriedens, also nut seiner Einführung 

durch einen Vertrag. Es sah wohl, daß sich der Abt den Anspruch auf die Souve

ränität in diesen Gebieten nicht nehmen ließ. In1merhin versprach es, Zürich zu 

unterstützen, wenn sein Ziel erreichbar sei. In ihrer Instruktion für die Konferenz 

blieb die Liirunatstadt bei ihrer alten Ansicht. Sie fürchtete für die Landesherrlich

keit der regierenden Orte, wenn nachgegeben würde 249• Die Fünf Orte neigten 

kaun1 zum Widerstand, waren sie doch schon vor den1 Krieg bereit, dein Abte 

hier entgegenzukon1men 250 • Die Gesandten des Prälaten dagegen waren mstru-

244 STIS, F.1622, Memorial des englischen Königs an den Kaiser, 6. 7. 1717. F.1621, Bericht vom 6. 2. 1717. 
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iert, den Landfrieden nur durch einen Vertrag anzunehn1en und darauf zu beste
hen, daß die Malefizgerichte hierin von1 Thurgau klar getrennt würden 251 • Bern 
stand also z,vischen beiden Lagern. 

An1 7.Januar 1718 traten in Baden die Gesandten zur ersten Session zusa1nn1en. 
Bern schickte Schultheiß Willading, Venner Tillier und Sekretär Fels, Zürich 
seinen Bürgenneister Holzhalb und Statthalter Ulrich. Als Delegierte des Abts 
erschienen Kanzler Püntiner, Obervogt Gall Anton von Thurn und Sekretär 
Joseph Anton Ledergerb. Nach kurzer Diskussion wurde der Rorschacher V ertrag 
als Verhandlungsgrundlage anerkannt 2 5 2 • 

Als n1an den Landfrieden an1 23. Januar in der ge1neinsa111en Session erstn1als 
erwähnte, verlangten die Zürcher Gesandten, daß der Punkt ausgestellt ,verde, 
weil sich ihre Obern erst n1it Bern darüber besprechen wollten. Der Grund für 
dieses Verhalten ist in der alten Dissonanz z,vischen den beiden Städten in dieser 
Frage zu suchen. Bern begnügte sich 1nit den1 Effekt des Landfriedens und wollte 
die Landesherrlichkeit nicht erörtern. Es war nur sehr bedingt bereit, Zürich zu 
unterstützen 253 • Dieses sandte nun eine Delegation in die Aarestadt, welche sehen 
sollte, daß der Landfriedensartikel gleich \vie in Rorschach gefaßt werde. Andere 
Gerichtsherren würden sonst n1it Hilfe der katholischen Orte ebenfalls einen 
bessern Status verlangen; Landfriedenssachen seien schließlich keine Zivil- son
dern Standesgeschäfte. Als Milderung wollte Zürich nur gestatten, daß der Aus
druck, der Abt habe sich dein für die gen1einen Herrschaften errichteten Land
frieden zu fügen, durch die Formulierung ersetzt werde, er habe sich den1 1712 
in Aarau beschlossenen Landfrieden wie andere Gerichtsherren zu unterziehen 254• 

ln1 Grunde genon1n1en drückten aber beide Forn1ulierungen das gleiche aus: die 
niedergerichtliche Qualität des Abts in seinen thurgauischen Gebieten. 

Auf das Drängen Willadings und der äbtischen Gesandten kan1 an1 r. Februar 
der Landfriedensartikel erneut zur Sprache. Die Vertreter des Prälaten gaben zwar 
zu, daß der zweite Landfriede in den Malefizgerichten in Geltung stand, behaup
teten aber, er sei durch Spezialverträge eingeführt worden. Deswegen ver,veigere 
der Abt den neuen Landfrieden, sei aber bereit, ihn für die Religionsübung zu 
gestatten. Dan1it suchten sie, wenigstens das «Ten1porale » zu retten. Unausweich
lich kam aber wieder die Frage der Landesherrlichkeit. Die Zürcher aber wichen 
aus und erklärten, es gehe nicht darun1. Die gleiche Antwort erhielt Willading, 
als er in einer besondern Sitzung n1it den Vertretern der Lünn1atstadt nlißtrauisch 

251 STIS, F.1624, Instruktion, Januar 1718. 
252 STIS, F.1624, Cmnpendium ciber den zue Baden A O 1718 in dem Januario angefangenen Congreß. 
253 STIS, F.1624, Bericht aus Baden, 24. r. 1718. STAZ, B.VIII.288, Zollcr, Baden, an Zürich, 26. r. 1718. 

STAB, Toggenburg-Bücher, Q.78, Gesandte in Baden an Bern, 28. r. 1718. 
254 STAZ, B.VIII.66, Instruktion, 29. r. 1718. 
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,vissen ,vollte, wen1 die Landesherrlichkeit nun tatsächlich gehöre 255 • Offensicht
lich ,vollten sie die Frage nicht hochspielen, sonst hätten die Äbtischen eine un
übersteigbare Mauer u111 sich herun1 gebaut, und der auf den Frieden drängende 
Willading hätte daniit argun1entiert, Zürich suche die Landesherrlichkeit und 
nicht den Landfrieden. Es scheint, daß hier ein gehöriges Stück Mißtrauen n1it
spielte; in Bern glaubte n1an offenbar, Zürich suche unter den1 Mantel des gen1ein
san1en Interesses seine eigenen Ziele. Jedenfalls ,var rnan in Zürich entschlossen, 
die 111it den1 Landfrieden zusan1111enhängende Frage der Landesherrlichkeit nun 
auch zu lösen. Willading unterstützte in den nächsten Sessionen wenn auch halben 
Herzens seinen Bundesgenossen. Die Gesandten des Abts blieben aber hart. Sie 
erhielten am 7. Februar die Instruktion, nicht nachzugeben 256• Es fragte sich nun, 
ob die Sendung nach Bern einen gangbaren Weg vveisen würde. 

An der Aare erklärte inan den Zürcher Gesandten, der Landfriede werfe zwei 
fragen auf, diejenige der Remedur des bisherigen Zustandes und die nach der 
Landesherrlichkeit. Die Formulierung des Rorschacher Traktats schließe die Lan
desherrlichkeit ein, ,velche die katholischen Orte in verschiedenen Abschieden 
den1 Abte zuerkannt hätten. Die Berner versuchten nun, die zweite Frage aus den 
Verhandlungen auszuklanm1ern. Mit den Gesandten zusan1l11en entwarfen sie ein 
Projekt, in welchen1 die Reservation eingebaut wurde, durch die Landfriedens
einführung sollte die Landesherrlichkeit als unerörtert gelten. In Zürich verwarf 
man aber diese Formulierung. Man glaubte den1 Abte zu weit entgegenzuko1nn1en, 
wenn man dieses Problem als unentschieden bezeichne 257• Unsicher, ob Zürichs 
Standpunkt dem Recht entspreche, gab Bern schließlich nach langen1 Sträuben 
seinen Vorschlag auf und suchte nun die Fassung des Rorschacher Vertrags nach 
Möglichkeit zu mildern. Jedenfalls fand der Rat den reinen «Effect» des Land
friedens genügend 258. 

In Aarau entzweiten sich die Getnüter gegen Ende Februar it11l11er n1ehr. Die 
Berner fürchteten, die Zürcher wollten durch ihre u1machgiebige Haltung die 
Verhandlungen scheitern lassen. Jedenfalls waren sie sich darüber in1 klaren, daß 
der Abt seinen Anspruch auf die Landesherrlichkeit nie aufgeben werde 259 • Willa
ding versuchte nun, in Separatverhandlungen mit Fidel von Thurn eine Forn1u
lierung des Artikels zu finden, welche beiden Seiten genehm war, doch reagierten 

255 STAB, Toggenburg-Büchcr, Q.94, Willading, Baden, an Bern, 2.2.1718. STAZ, B.VIII.288, Zoller, Baden, 
an Zürich, r. 2. 1718. STIS. F.1624, Nabholz an den Abt von Fischingcn, anfangs Februar 1718. Mcn1orial 
über den Landfrieden im Thurgau, anfangs Februar 1718. 
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257 STAZ, B.VIII.288, Gesandte in Bern an Zürich, 5. 2. 1718. B.VIII.289, Zürich an die Gesandten in Bern, 
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Geheimen Ka□1mer in Bern über den Rorschacher Traktat, 1718. 
259 STAB, Toggenburg-Bücher, Q.131, Gesandte in Baden an Bern, 23.2.1718. 



die Zürcher Gesandten sehr gereizt auf diese «Divide » 260• An1 4. März erklärten 
die Äbtischen, sie wollten zum Landfrieden in Religionssachen auch noch die 
Parität in den Gerichtsbesatzungen zugeben; gefalle das nicht, so n1öge n1an ihnen 
die Gegenforderungen übergeben. Obwohl sie sofort eine Forn1ulierung ange
nommen hätten, welche die Landesherrlichkeit ausklanunerte, schwärzte Zürich 
sie allerdings ohne großen Erfolg in Bern an, sie suchten durch unschuldige Aus
drücke einen Traktat, un1 gestützt darauf die Landesherrlichkeit für sich zu bean
spruchen 261 • An112. März nalunen die Gesandten des Abts den Landfrieden in den 
Malefizgerichten schließlich so an, wie er eingeführt worden war, und beklagten 
sich nur noch über die gefährliche Forn1ulierung des Artikels 262• Datnit waren 
Berns Wünsche völlig erfüllt. Nach langen, äußerst harten Verhandlungen zwi
schen den zwei Ständen fanden sich die Zürcher schließlich dazu bereit, die Land
friedensartikel dem Abte in einem gesonderten Instrun1ent auszuliefern und die 
Landesherrlichkeit aus den1 Traktat auszuklammern. Sie betonten aber dauernd 
die besondere Stellung der Malefizgerichte gegenüber der Alten Landschaft. Die 
Verhandlungen wurden nun über die Osterzeit von1 2. April bis zum 4. Mai 
vertagt 263 • 

Die Haltung der äbtischen Seite war it11 Laufe der drei Monate immer nach
giebiger geworden. Ihre Bitten an den Kaiser, durch kräftige Schritte besonders 
gegen Zürich ihre Lage zu verbessern, verhallten wirkungslos. Wien wollte sich 
nicht in die Gespräche mischen. Die Gesandten des Prälaten wußten, daß der 
Kaiser den Traktat billigen würde. Ihre Gedanken, den Frieden durch den Hof 
verwerfen zu lassen, sobald sie wieder in1 Besitz ihrer Lande waren und bessere 
Zeiten anbrechen würden, waren eine leere Spekulation 264• 

Noch vor ihrer Abreise nahmen sie ein Dokument entgegen, in welchem die 
vorgesehenen Landfriedenspunkte aufgezeichnet waren. Sie beantragten darauf, 
daß an1 Schlusse der Satz beigefügt werde, die Punkte seien den1 Abte auf sein 
Verlangen hin zugestellt worden. Danut hofften sie offenbar, freiere Hand gegen 
den Landfrieden zu erhalten und die obrigkeitliche Einführung, wie Zürich sie 
erstrebte, verneinen zu können. Die Limn1atstadt instruierte denn auch ihre Ge
sandten für die Fortsetzung der Konferenz; sie sollten sehen, daß die Einführungs
akte keinem Separatvertrag gleiche und bis zur Ratifikation des Friedensvertrags 

260 STAB, Toggenburg-Bücher, Q.165, Gesandte in Baden an Bern, 2.3.1718. 
261 STAB, Toggenburg-Bücher, Q.212, Memorial der Zürcher Gesandten in Bern an Bern, 21.3.1718. Q.215, 

Ehrengesandte in Baden an Bern, 23.3.1718. Q.215, Coram 200, 23.3.1718. STAZ, B.VIIl.288, Zoller, 
Baden, an Zürich, 4. 3. 1718. 
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nicht herausgegeben werde 265 . Bereits hier schin1n1ert durch, daß sie ihre bisherige 
Haltung etwas getarnt beibehalten wollte. 

Bei der Wiederaufnahn1e der Verhandlungen in1 Mai schienen sich die Ge
sandten der zwei Stände einig zu sein, daß die Frage der Landesherrlichkeit aus 
den Gesprächen ausgekla1nn1ert ,vürde. Doch versuchte Zürich weiterhin, den 
Artikel über den Landfrieden so zu fassen, daß es jederzeit gestützt darauf seinen 
Anspruch auf die Landesherrlichkeit ,viederaufleben lassen konnte. Die Berner 
Gesandtschaft dagegen ließ sich deutlich vernehn1en, daß sie für dieses Ziel nichts 
übrig habe. Sie stin1n1te in1 wesentlichen der von den Vertretern des Abts vorge
schlagenen Fassung zu, welche einfach den Effekt des Landfriedens gewährte, 
unterstützte Zürich aber aus Solidarität in den Sessionen. Zusammen mit Nabholz 
suchte sie auf diese W eise nach eine111 tragbaren Kon1pron1iß 266 • Die Sitzungen 
wurden in1111er n1ehr zu einen1 ,vidrigen Feilschen tun W orte, über den1 Bern nut 
allen Mitteln eine Lösung suchte. Die Äbtischen suchten vor allem durchzu
drücken, daß das Wort «Landfriede» in1 Instrument überhaupt nicht erwähnt 
würde. Keine Seite konnte die Verhandlungen mehr abbrechen. Zürich 1nußte 
niit einem Separatvorgehen Berns rechnen, die Gesandten des Prälaten kannten 
die unverniindertc Friedensbegierde Wiens, auch we1111 sie leise hofften, ein Friede 
n1it Spanien könnte ihre Lage bessern. Anfangs Juni verglichen sich Zürich und 
Bern über den Wortlaut des Artikels und brachten unter ihre1n doppelten Druck 
die Gegenseite zun1 Nachgeben, die vergeblich einige Gegenprojekte aufstellte. 
Die sanktgallischen Unterhändler fürchteten, Zürich könnte sich auf der bevor
stehenden Jahrrechnung mit den katholischen Orten gegen den Abt zusan11nen
schließen. Diese hofften, daß auch für sie etwas herausschauen würde, wenn die 
Konferenz scheiterte 261. 

Nach den1 Wortlaut des Artikels 77 des Badener Vertrags hatte sich der Fürst
abt in seinen Gerichten in1 Thurgau und im Rheintal nut den1 1712 errichteten 
Landfrieden zu konfonnieren, wobei es bei den ihn1 zugestellten Punkten jetzt 
und künftig verbleiben sollte. Die Verträge von 1501, 1512 und 1567 wurden 
nicht mehr erwähnt. Dan1it war die neue Fassung, verglichen niit der des Ror
schacher Traktats, bedeutend trüber geworden. Dort wurden die Malefizgerichte 

265 STAZ, B.VIIl.289, Gutachten der Zürcher Landfriedensverordneten, 20.4.1718. B.V.108, Instrnktion, 
30. 4. 1718. 
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26.5.1718. B.VIll.289, Bern an Zürich, 28.5.1718. B.25c, Bericht von Ulrich Nabholz über den Toggen
burger Krieg. STAB, Toggenburg-Bücher, Q.333, Gesandte in Baden an Bern, 25.5.1718. Q.180, Willading, 
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in bezug auf den Landfrieden den gen1eit1en Herrschaften niindestens stark ange
nähert 268. Die Frage der Landesherrlichkeit blieb in1 V ertrag von 1718 ungelöst. 
Doch galt künftig der Landfriede in seinen ,vesentlichsten Punkten. Aber gerade 
der Un1stand, daß n1an den1 Abt in dieser hoheitlichen Sache einen Vertrags
artikel zugestand, zeigt doch, daß n1an ihn1 wesentlich stärkere Rechte als die 
eines Niedergerichtsherrn zubilligen tnußte. Es blieb aber unerörtert, wen1 die 
höchste staatliche Gewalt zugeordnet sein sollte. 

Die Punkte, an welche die Abtei nun in den Malefizgerichten gebunden war, 
wurden ihr nach den1 Austausch der Ratifikationen atn I I. August übergeben. 
Auch hier wachte Zürich mißtrauisch und eifersüchtig in der forn1ellen Gestaltung 
des Schriftstücks darauf, daß der Abt es nicht als Vertrag auslegen konnte, dan1it 
nicht «dardurch den1 Landsfrieden cm Mercklicher Stoß bey gebracht» werde 269 . 

In1 übrigen wurde von den Reichsrechten nicht geredet. Die Sprüche der 
Intendanten blieben rechtskräftig. Die Untertanen des Abts sollten an1nestiert und 
n1it Kriegskosten verschont werden, doch n1ußten die ausgelehnten Gelder zu
rückgezahlt werden. Die von den Gen1einden Ron1anshorn und Son1meri während 
des Krieges von äbtischen Bedienten aufgenon1n1enen Beträge wurden je zur 
Hälfte von den zwei Ständen tmd den beiden Ortschaften zurückerstattet. Auch 
die neue Kirche in Schönholzerswilen erhielt ihre rechtliche Sicherstellung 270. 

Am 15.Juni 1718 unterzeichneten die Gesandten des Abts in Baden den 
Friedensvertrag. Am 5. August ratifizierte ihn der Prälat, an1 II. August Zürich 
und am 12. August Bern. Der Kaiser verzichtete auf eine offizielle Stellungnahme. 
Nur Papst Kle1nens XI. verwarf den Traktat, was aber keine weitern Folgen 
hatte 271 . Gegen Ende August verließen die Intendanten und die Garnisonen die 
äbtischen lande, worauf der Abt sie wieder für sich in Eid und Pflicht nahm. 

In welcher Lage befanden sich nun die thurgauischen Gerichte, In Religions
sachen erhielten sie wesentlich den gleichen Landfrieden wie die übrigen Gerichte 
der Landgrafschaft. Sie wurden damit völlig dem Zürcher Kirchenregiment unter
stellt. Der Einfluß des Fürstabts in Religionssachen wurde stark geschwächt. Die 
Evangelischen wurden seiner weltlichen Gewalt in konfessionellen Angelegen
heiten gänzlich entzogen 272 . Im politischen Bereich scheiterten die Versuche der 
Malefizgerichte, sich der Regierung des Abts zu entziehen. Der Friede ließ seine 
weltlichen Rechte in1 ganzen intakt. ln1merhin verbesserte sich die Lage der 
268 Siehe S. 124. E.A., 7.2, S. 139r. 
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Evangelischen doch auch hier. Der Prälat wurde verpflichtet, die Gerichte land
friedlich zu besetzen, hein1liche Kläger und Kundschaften abzustellen, den evan
gelischen Waisen nur Vögte ihrer Religion zu geben und bei Bürgeraufnahtnen 
den Landfrieden zu beachten. Streitigkeiten n1ußten durch Sätze beider Religio
nen entschieden werden, wenn eine Partei n1einte, sie berührten die Religion 273 • 

Danut standen die Protestanten in den äbtischen Gerichten ihrem Herrn in einer 
bedeutend günstigeren Lage als vorher gegenüber, auch wenn dessen weltliche 
Rechte itn strengsten Sinne nicht berührt wurden. 

Gesan1thaft gesehen, können ,vir wohl den1 Altmeister der thurgauischen 
Geschichtsschreibung, Johann Adan1 Pupikofer, zustit111nen, wenn er schreibt, der 
Vertrag habe die Lage in den Malefizgerichten, abgesehen von den konfessionellen 
Verhältnissen, welche in1 Sinne der Parität umgebildet wurden, nicht verändert 274• 

In1merhin n1uß doch festgestellt werden, daß diese Einschränkung wesentliche 
Gebiete des damaligen Lebens un1faßte. 

6. Die Einführung des Landfriedens in den Gerichten des Bischofs von Konstanz 

In Arbon, Horn und Bischofszell standen dem Bischof alle Hoheitsrechte zu, 
als die Eidgenossen 1460 den Thurgau besetzten. Sie richteten nun über diese 
Städte die Militärhoheit auf und beanspruchten die Landeshoheit, den Schirn1, das 
Besatzungsrecht und das Richtera1nt, wenn der Bischof mit den Städten in Streit 
geriet. Gegen den Widerstand des Prälaten gelang es ihnen mehrfach, thurgauische 
Landesverordnungen in Arbon und Bischofszell durchzusetzen. Der Bischof be
stritt den Eidgenossen die Landeshoheit und die Ausübung des Mannschafts
rechtes. Sie waren aber praktisch der überlegene Teil, und wenn ihnen in Arbon, 
Horn und Bischofszell auch nie gehuldigt wurde, so lag doch die oberste Landes
hoheit mit inhaltlichen Einschränkungen in ihren Händen 275 • Stärker war die 
Stellung der Eidgenossen in den altstiftischen Gerichten. Sie besaßen die Militär
hoheit, die peinliche Krinunalhoheit und eine besondere Huldigung, deren Forn1el 
aber so knapp war, daß man noch in1 I 8. Jahrhundert darüber stritt, wen1 die 
Gebotsgewalt gehöre. Im ganzen verfügten die Eidgenossen hier über eine be
schränkte Landeshoheit 276 • In den reichenauischen Gerichten war der Bischof nur 
ein gewöhnlicher Niedergerichtsherr. 

273 STIS, Rubr. CXXII, Fase. 6, Zelle 2, Verzeichnis der Punkte, welche dem Abt zugestellt wurden, l r. 8. 
1718 (vordatiert). 
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275 Gasser, S. 41of. 
276 Gasser, S. 334f. 



In den altstiftischen und reichenauischen Gerichten konnte der zvveite Land
friede durchgesetzt werden. In Arbon, Horn und Bischofszell gelang es den1 
Bischof, ihn 1nit Hilfe der katholischen Orte abzuvvenden. Danüt hätte er das 
evangelische Bekenntnis verbieten können. I)iese für die Protestanten ungünstige 
Rechtslage v,urde aber durch das Gevvohnheitsrecht und die Verträge verbessert, 
\Vclche der Bischof unter den1 Druck der politischen V crhältnissc nüt den Unter
tanen, den Schirn1orten oder cinen1 Teil derselben schloß. Inhaltlich lehnte sich 

dieses Gc\vohnhcits- und Vertragsrecht an den Z\vcitcn Landfrieden an. In Bischof,
zell vvar es für die Evangelischen sogar noch günstiger als das Landfriedens
recht277. 

In1 r6. und 17.Jahrhundert drängten die evangelischen Orte, vor allc111 Zürich, 
darauf, daß der Landfriede auch in Arbon, Horn und Bischofszcll in Kraft gesetzt 

würde. Kaun1 war in Aarau 1712 der Friede geschlossen worden, versuchte 
Zürich sofort, die Ren1edurpunkte in den bischöflichen Hochgerichten durch
zusetzen. An1 20. August ern1ahnte es die evangelischen Bischofszeller, den neuen 
Landfrieden zu halten. Diese erklärten daraufhin den1 Obervogt, sie würden den 
auf den 24. August fallenden Feiertag der Katholiken nicht beachten. Trotz seinen1 
Verbot arbeiteten sie 278. Zürich sandte a1n 3. September auch den Protestanten in 

Arbon auf ihre Bitte den Landfrieden und enthob sie der Verpflichtung, die 
katholischen Feiertage zu halten 279. Dan1it war die alte Forderung der evangeli
schen Orte erneut gestellt. 

Anfangs Septen1ber verschob der Obervogt von Bischofszell den Wochen
n1arkt unter den1 Protest der Evangelischen, weil er auf einen Feiertag fiel. Darauf 
ließ der Bischof an1 9. Septen1ber den Bürgern ein Mandat verlesen, in welchen1 
er ihnen befahl, nicht auf den neuen Landfrieden zu achten. Zürich dagegen wies 
die Evangelischen an, auf den Bestin1n1ungen des Aarauer Friedens zu beharren. 
Mit Bern zusan1men ersuchte es den Obervogt, den Landfrieden nicht zu hindern. 
Anfangs Oktober verlas der evangelische Pfarrer das auf der Badener Tagsatzung 
beschlossene Mandat, obwohl die Zürcher Gesandten geraten hatten, n1it den1 
Bischof etwas sanfter un1zugehen, weil n1an nicht wisse, vvie sich das Geschäft 
nüt dem Abt von St. Gallen entwickle 280. 
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Ein ähnliches Schreiben ,vie an den Obervogt von Bischofszell sandten die 
zwei Stände an1 12. Septe111ber an Obervogt Buchenberg in Arbon. Ein Ausschuß 
der dortigen Evangelischen unter Pf:,rrer Sprüngli hatte ihn1 bereits die Haltung 
der Feiertage aufgekündigt. Vergeblich wies er sie nach Meersburg; die Gerneinde 
arbeitete trotz seinen Drohungen an den Feiertagen arn 14. und 21. Septen1ber. 
Darauf verlas der Bischof arn 25. Septen1ber ein ähnliches Mandat ,vie in Bischofs
zell. Die Evangelischen erklärten nun den1 Obervogt, daß sie auf den1 Land
frieden beharren, in1 übrigen aber vollen Gehorsatn leisten würden. Dieser 
protestierte in1 Beisein eines katholischen R.ats und des Stadtschreibers gegen 
dieses Vorgehen, tnit detn Hinweis, der Bischof sei souveräner Herr in Arbon 
und Horn 281 . 

An1 2. Oktober verlas Pfarrer Sprüngli bein1 Gottesdienst den Landfrieden. 
In der folgenden Nacht wurde das Mandat des Bischofs von den Hauswänden 
abgerissen. Darauf zitierte der Obervogt den Pfarrer vor sich und drohte ihm, 
er werde sich vor den1 Bischof verantworten n1üssen, welcher als Obrigkeit von 
Arbon den Landfrieden nicht anerkenne. Sprüngli wies aber den Befehl der thur
gauischen Kanzlei vor und weigerte sich, den nächsten Feiertag auszukündigen 282• 

Ähnlich verhielt sich auch der Pfarrer von Bischofszell gegen den dortigen Ober
vogt. Zürich hieß am 19. Oktober das Vorgehen der beiden Geistlichen gut, er-
111ahnte die Evangelischen aber, die Katholiken an den Feiertagen nicht durch 
laute Arbeit zu reizen 283. 

Auch in seinen Niedergerichten suchte der Bischof, die Landfriedenseinfüh
rung zu vereiteln. Er machte geltend, er sei in1 Kriege neutral gewesen. Die zwei 
Stände hätten ihm deshalb versprochen, seine Rechte nicht zu berühren. Obervogt 
Ratzenried befahl denn auch seinen Ammännern in Steckborn, Mannenbach, 
Fruthwilen, Triboltingen, Berlingen und Ermatingen, gegen alles zu protestieren, 
,vas gegen den alten Landfrieden unternommen werde 284. 

Inzwischen hatten die zwei Stände am 14. Septernber den Bischof ersucht, die 
neuen Bestinlmungen für die unter ihrer Souveränität stehenden gen1einen Herr
schaften anzunehmen. Sie erwähnten dabei Arbon und Bischofszell nicht. Der 
Bischof bat darauf die Fünf Orte, ihm die Souveränität über diese beiden Städte 
zuzusprechen, mit deren hoher und niederer Jurisdiktion ihn der Kaiser belehnt 
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habe 285 • In Luzern fand 111an aber, das Schreiben sei allzu heftig, und antwortete 
ausweichend, n1an habe dein Drittmann, also auch den1 Bischof, an seinen Rechten 
nichts vergeben 286 • Die absolutistischen Tendenzen des Prälaten wurden also von 
dieser Seite nicht unterstützt. 

Un1 den Landfrieden zu fördern, weilte Obervogt Lavater auf Zürichs Befehl 
von1 22. bis 28. Oktober 1712 in Meersburg. In den Besprechungen gab aber der 
Bischof die Einführung weder in seinen Hochgerichten noch in den Nieder
gerichten zu. Lavater bot ihm schließlich eine Konferenz an, der er sich nicht 
abgeneigt zeigte 281. 

Die Huldigungseinnahn1e des Landvogts in1 November ließ den Bischof be
fürchten, der Vollzug des Landfriedens könnte dan1it verbunden werden. Erbe
fahl seinen Amtsleuten, gegen jeden Versuch in dieser Richtung zu protestieren. 
In den reichenauischen Gerichten hielt der Amtseinnehn1er in den Gemeinden 
Versammlungen ab und suchte sie zu veranlassen, einen Eid auf den Landfrieden 
zu verweigern. Ermatingen wies ihn jedoch an die Obrigkeit. Die Bürger erklär
ten, als Untertanen den Eid leisten zu 1nüssen. Ähnlich dürften sich die übrigen 
Gemeinden mit überwiegend evangelischer Bevölkerung verhalten haben. Die 
Huldigung ging aber ruhig vorüber 288. 

In Arbon und Bischofszell gab es gegen das Jahresende hin keine größeren 
Anstände. Die Evangelischen warteten auf die angekündigte Konferenz, beach
teten aber die katholischen Feiertage weiterhin nicht n1ehr 289• 

Schon vor dem Kriege verlangte der Bischof in Arbon, Horn und Bischofszell 
sowie in einem Teil seiner aargauischen Besitzungen die volle Souveränität für 
sich. In seinen altstiftischen Gerichten suchte er die hoheitlichen Rechte der Eid
genossen nach Möglichkeit zu verkleinern. Als Zürich sich im April 1712 auch in 
seinen Gerichten huldigen ließ, wandte er sich an den Reichskonvent in Regens
burg und an den Kreiskonvent in Ulm 290. Bereits an1 17. Juni 1712 wiesen Zürich 
und Bern in Regensburg darauf hin, daß die Landeshoheit in diesen Gebieten der 
Eidgenossenschaft zustehe 291 . Nach dem Aarauer Frieden betrieb der Bischof seine 
Sache mit verstärkten1 Eifer weiter. Er hoffte den von der Landeshoheit abhängi
gen Landfrieden hintertreiben zu können. Die Abgeordneten Zürichs und Berns, 
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die wegen des Konflikts 1nit dem Abt von St. Gallen im September 1712 in Regens
burg eintrafen 292 , sollten die evangelischen Fürsten auch über den Streit mit dem 
Bischof infornueren. Die im Westfälischen Frieden verankerte Exen1tion der 
Eidgenossenschaft vom Reich durfte nicht angetastet werden. Zugleich baten die 
zwei Stände die befreundeten evangelischen Mächte um Hilfe in Wien und 
Regensburg 293 • 

Der Bischof legte nun in einen1 ausführlichen Men1orial seine Begehren dar 
und hoffte zur Beilegung der Streitigkeiten eine Reichsmediation zu erreichen. 
Die beiden Gesandten verteidigten in einen1 Gegenbericht die landesherrlichen 
Rechte der Eidgenossenschaft im Thurgau und im Aargau 294 • 

Nachdem die zwei Stände verschiedentlich angeboten hatten, die Zwistig
keiten im eidgenössischen Sinne zu entscheiden, erreichten sie, daß auch die 
katholischen Orte einem entsprechenden Schreiben an den Bischof zustinm1ten 29s. 
Auch sie waren nicht geneigt, die Landeshoheit in den Gerichten des Bischofs im 
Thurgau preiszugeben. Inzwischen hatten die zwei Stände am 25. November in 
Meersburg erneut die Landfriedensexekution verlangt. Der Bischof warf ihnen 
zwar unbefugte Eingriffe in Arbon, Horn und Bischofszell und einseitiges Han
deln ohne die mitregierenden Orte vor, erklärte sich aber zu einer Konferenz 
bereit. Er wies erneut auf seine Neutralität im Kriege hin und beanspruchte das 
Drittmannsrecht 296 • In seiner Antwort an die regierenden Orte am 27. Dezember 
1712 trug er die Sätze zur Lösung der Meinungsverschiedenheiten an und schlug 
dafür eine Konferenz vor. Die Bemühungen der evangelischen Gesandten in 
Regensburg, das Memorial der Vertreter der zwei Stände und der angestoßene 
Kongreß besänftigten vorderhand die Stimmung am Reichskonvent. Die Abge
ordneten Zürichs und Berns ließen vor allem das Schreckgespenst einer französi
schen Intervention auferstehen, welche einen1 kaiserlichen Eingriff in die Eid
genossenschaft unweigerlich folgen werde 297• 

In Zürich war man nicht eben glücklich, daß der Bischof das Schreiben vom 
27. Dezember, in welchem er eine Konferenz befürwortete, an alle regierenden 
Orte gesandt hatte. Man wollte mit ihm lieber ohne Beizug der katholischen Orte 
verhandeln, weil man fürchtete, sie würden sich mit ihm gegen den Landfrieden 
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zusan1111enschließen. Bern gegenüber ließ n1an verlauten, als kontrahierender Teil 
des Landfriedens dürften die zwei Stände allein nut den1 Bischof verhandeln. Bern 
jedoch beharrte auf einer Beteiligung der katholischen Orte, suchte es doch luer 
und auch später die eidgenössische Zusa111111enarbeit in jeder W eise zu fördern. 
So wurden die Fünf Orte und Glarus zur l(onferenz eingeladen 298 • Nach einigen 
V erzögerungsversuchen erklärten sie sich zur Teilnalune bereit, nachden1 die zwei 
Stände von sich aus den Tennin festgesetzt hatten. Sie fürchteten, Zürich und 
Bern könnten sich n1it den1 Bischof über den Landfrieden vergleichen, wobei sie 
nachher zu ihre1n Sclun1pf zustinunen 111üßten 299 • Als Tagungsort ,vurde Dießen
hofen bestimmt. 

Das bisherige Verhalten hatte nun den1 Bischof den Ruf eingetragen, er wolle 
sich von der Eidgenossenschaft söndern. Vor der Konferenz versuchte er, sich 
durch ein Manifest zu rechtfertigen. Er legte darin dar, er habe den Kaiser nur 
un1 den Schutz seiner Rechte gebeten, und schlug nochi11als die Sätze zur Lösung 
der Streitfragen vor 300. Die alten Verträge der Eidgenossen 1nit den1 Bischof sahen 
z,var das Schiedsgericht vor, doch hatte sich inzwischen die Rechtsauffassung so 
gewandelt, daß es nur noch zwischen Gleichberechtigten angewendet wurde. Es 
war nun kaun1 zu erwarten, daß die regierenden Orte auf diese W eise verhandeln 
würden 3°1• 

Inzwischen verständigten sich Zürich, Glarus und Bern, ihre Rechte gegen
über den1 Bischof kräftig aufrecht zu halten. Um die katholischen Orte zu ge
winnen, ,var Zürich sogar bereit, einige unwesentliche Abstriche am Landfrieden 
vorzunehn1en 3°2• Anderseits bemühte sich der Bischof in Luzern um eine Ent
scheidung nach Sätzen, wo man ihi11 aber eher nußtrauisch gegenüberstand. Die 
von Uri, Schwyz und Nidwalden besuchte Tagsatzung in Brunnen sah in der 
Konferenz dagegen eher einen Anlaß, die Wiederherstellung der frühern Zustände 
zu betreiben 303 • 

In Bischofszell begannen sich unterdessen die Schwierigkeiten zu häufen. 
Zürich wies die Evangelischen vorläufig zur Ruhe, als sie neben andern Postu
laten einen eignen Mes1ner verlangten 304• Größere Wellen warfen die politischen 
Beschwerden. In Arbon und Bischofszell besaß jede Religion grundsätzlich gleich 
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viele Räte. Die Katholischen hatten aber in1111er die Entscheidungsstit11111e, weil 
an1 einen Orte der An1n1ann, an1 andern der Obervogt ii11111er katholisch waren. 
Iin Gericht und in den Ätntern besaßen die Evangelischen teils 111ehr, teils ,veniger 
Stellen als die Katholiken. In Bischofszell 111ußte der Bischof jeweils die Altrats
wahlen bestätigen. Iin Streben nach größerer kon1111unaler Freiheit trachteten vor 
allen1 die Evangelischen nun darnach, daß diese « Konfirn1ation » zu einer forn1ellen 
Geste erklärt ,ver de, ,vährend der Bischof die Wahl als einen für ihn unverbind
lichen Vorschlag ansah. So setzte er 171 r einen ihn1 gefälligen Altrat, welcher 
nicht auf dein Vorschlag stand. Zürich wollte diese Frage auf der Konferenz be
handeln. Der Obervogt verlangte aber, daß die Bürgerschaft sich in Meersburg 
ann1elde, und stellte die Sitzungen des l~ates und des Gerichts bis auf ,veiteres ein. 
Er wollte also keine Einn1ischung von außen. Als in1 Januar 1713 die Wahlen 
scheiterten, ging schließlich ein Ausschuß nach Meersburg, wo er aber eine ab
lehnende Antwort des Bischofs en1pfing. Ebenso wies der Prälat die Forderungen 
der Evangelischen zurück, ihnen die Haltung von Gen1einden zu gestatten, kon
vertierenden A1ntsleuten die Ä1nter zu nehn1en und sie in der Unverembarkeit 
der Ratsstellen wegen V er,vandtschaft ,vie die Katholischen zu halten. Zürich 
entschloß sich darauf, diese Fragen auf die Konferenz zu bringen 305 • 

Kaun1 hatte die Dießenhofer Konferenz a111 21. März begonnen, drohte sie 
sich auch bereits wieder aufzulösen. Die bischöflichen Gesandten bezeichneten 
einen von1 Landvogt in Baden an die Zurzacher gerichteten Befehl als Eingriff in 
ihre Landesherrlichkeit und ,vollten abreisen. Sie behaupteten, die Stände betrach
teten es als feste Tatsache, daß sie die Landesherrlichkeit besäßen. Als 111an ihnen 
schließlich nutteilte, es gehe nicht un1 die Landesherrlichkeit, sondern un1 die von1 
Bischof in Regensburg vorgebrachten Beschwerden, beque111ten sie sich schließ
lich an den Verhandlungstisch. Nun verlangte der Bischof in seinen lehensherr
lichen, den altstiftischen und den Pelagi-Gottshaus-Gerichten alle Rechte außer 
den1 Malefiz und den1 Landgeschrei. Er erhob Einspruch gegen den Vertrag von 
1509, welcher den Status dieser Gebiete regelte. 1111 weitern beanspruchte er in 
Arbon, Horn und Bischofszell alle Gerichtsbarkeit und protestierte dagegen, daß 
Zürich und Bern dort den Landfrieden einführen ,vollten. Die Gesandten der 
evangelischen Stände eröffneten nun seinen Vertretern, der Bischof sei in den 
altstiftischen und in den andern Gerichten nach dem Vertrag von 1509 nur ein 
Gerichtsherr n1it verbesserten Rechten und in den Städten gehöre die Landes-
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herrlichkeit den regierenden Orten. Die katholischen Stiinde entschuldigten sich 
diplon1atisch n1it n1angelnder Instruktion. Als nun die bischöflichen Gesandten 
sich anerboten, die Streitfragen schiedsrichterlich lösen zu lassen, nahn1en die 
regierenden Orte den Vorschlag ad referendum. Mit eine111 Protest des Bischofs 
gegen den Landfrieden ging die Konferenz ohne Ergebnis zu Ende 306 • 

Die zwei Stände hatten nun die Wahl, den Landfrieden in den bischöflichen 
Gerichten einfach durchzuführen oder eine unbestimn1te Verzögerung in Kauf 
zu nehr11en, bis sie vielleicht in Verhandlungen ihr Ziel erreichen würden. Sie 
entschlossen sich nun, ihren Willen durchzusetzen. Der Landfriede sollte erst in 
den konfessionellen, dann aber auch in den politischen Dingen vollzogen wer
den 307• Der Bischof dagegen ersuchte an1 9. April die regierenden Orte, ihn1 die 
Sätze zu gestatten und den Landfrieden vorläufig nicht einzurichten. Die zwei 
Stände schrieben darauf an die übrigen Orte, sie n1öchten ihre Landesherrlichkeit 
im Thurgau doch wahren, die gegenüber der andern Jurisdiktion die Seele in1 
Leib sei. Luzern wollte den Bischof zwar den1 Landfrieden gegenüber als Dritt
mann behandeln, gab aber nicht zu, daß er sich aus der Landesherrlichkeit «aus
winde». Es ersuchte jedoch Zürich, die Frage bis zur nächsten Tagsatzung auszu
stellen und bis dann nichts weiter vorzunehn1en 3°8• 

Zürich und Bern waren aber nicht n1ehr bereit, die Landfriedenseinführung 
weiter verzögern zu lassen. Ihre Kornmittierten in Frauenfeld zitierten bereits 
Ende März die den1 Bischof unterstehenden Chorherren von Bischofszell. Von 
Meersburg aus verbot man ihnen zu erscheinen. So protestierten die Chorherren 
gegen den Landfrieden. Als Rüpplin nun Miene n1achte, nicht rnitzuwirken, hielt 
sich auch Tscharner zurück. Er fürchtete, die Untertanen würden sich ungebühr
liche Übergriffe auf die Rechte der Gerichtsherren leisten, wenn diese nicht zu den 
Verhandlungen erschienen. Er änderte seine Haltung erst, als Bern ihm auf Be
treiben Zürichs befahl, mit den1 Vollzug des Landfriedens weiterzufahren 309 . 

Luzern instruierte Rüpplin, weitere Zitationen geschehen zu lassen. Wenn man 
sich aber n1it den Ausschüssen oder dem Gerichtsherrn nicht einigen könne, müsse 
die Tagsatzung entscheiden. Bis dann sollte der Landfriede nicht durchgeführt 
werden 3 rn_ Dem Pelagistift riet Luzern zu erscheinen 311 • 
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Inzwischen hatte der Bischof seine An1tsleute angewiesen, den Landfrieden 
nicht anzunehn1en und gegen ein gewalttätiges Verfahren zu protestieren. Ober
vogt Ratzenried versan1n1elte am 18. April alle Pfarrherren und An1männer der 
reichenauischen Gerichte und befahl ihnen, den neuen Landfrieden wegen der 
Neutralität des Bischofs abzulehnen, wenn sie nach Frauenfeld gerufen würden, 
und der Kon1nussion nutzuteilen, sie wollten bei der alten Regelung bleiben 312. 
Die Gesandten der zwei Stände forderten nun zuerst die Ausschüsse jener bischöf
lichen Gerichte vor sich, von denen an1 wenigsten Widerstand zu erwarten war, 
ohne den Gerichtsherrn zu benachrichtigen. Als erste erschienen am 18. April 
Langenerchingen und Müllhein1. Der bischöfliche Amtn1ann begab sich unge
laden in die Sitzung und ersuchte die Gesandten, die Gerichte 1nit den1 Landfrieden 
zu verschonen, weil der Bischof neutral gewesen sei und eine Konferenz nut den 
Orten angestoßen habe. Rüpplin unterstützte ihn und verlangte, daß vor einem 
l{ekurs nach Baden nichts eingerichtet werde. Hirzel und Tscharner erklärten 
darauf, der Rekurs nach Baden sei nur gestattet für die Art und W eise der Ein
führung, nicht aber in der Frage, ob der Landfriede in diesen Gerichten überhaupt 
zu gelten habe. Sie hätten Befehl, die neue Richtschnur durchzuführen. Darauf 
protestierten Rüpplin und der An1tn1ann, und die Sitzung löste sich auf313. In 
der Folge riefen Hirzel und Tscharner gegen den Protest des Bischofs und ohne 
Mitwirkung Rüpplins die Pfarrherren und die Ausschüsse der Gemeinden vor 
sich und richteten den Landfrieden nach den gleichen Grundsätzen wie in den 
thurgauischen Niedergerichten ein. Dabei wurden verschiedene örtliche Streitig
keiten ausgetragen. Der Gerichtsherr wurde übergangen, weil von ihm keine 
Mitarbeit zu erwarten \Var. Auch die Proteste der An1männer verhallten unge
hört314. Der Bischof und das Don1stift von Konstanz ersuchten in Luzern um 
Hilfe. A1n 29. April verlangte das Don1stift vergeblich in Zürich die Wiederher
stellung des alten Zustandes 31 5. 

Damit hatten die zwei Stände den Landfrieden mit Hilfe ihrer V orn1acht
stellung in der Eidgenossenschaft gegen die Starrheit des Gerichtsherrn und die 
Verzögerungsversuche der katholischen Orte in den bischöflichen Gebieten durch
gesetzt. Lediglich Arbon, Horn und Bischofszell wurden danut verschont. Ihre 
bessere Rechtslage 1nachte Verhandlungen nut dem Bischof nötig 316. Allerdings 
unterschrieben weder er noch Rüpplin die Instrun1ente. Es bedurfte aber einer 
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Verschiebung der Gewichte in der ganzen Eidgenossenschaft, um diese Form des 
Protests wirksan1 zu n1achen. 

Die vveitere Haltung des Bischofs gegen den Landfrieden in seinen Gerichten 
konunt deutlich in folgenden1 Ereignis zun1 Vorschein. Als Obervogt IZatzenried 
auf der Reichenau vernah1n, daß der Herr von Salenstein und Landenberg die 
landfriedlichen Bestimmungen in Ern1atingen ins Werk setzen wolle, befahl er in1 
Nan1en des Bischofs, die Katholiken sollten erscheinen, annehn1en, vvas ihnen 
gelassen werde, und dagegen protestieren, wenn n1an ihnen et\vas nehn1e. In 
allem aber sollten sie verlangen, daß es bein1 alten Landfrieden bleibe 317 . Der Bi
schof wahrte also lediglich den R.echtsstandpunkt, weil ihn1 die Machtn1ittel 
fehlten, eine Änderung zu erzvvingen. 

Die nächste Auseinandersetzung war auf der Jahrrechnung in1 Juli 1713 zu 
erwarten. Die zwei Stände ben1ühten sich, bis dann den wesentlichsten Teil der 
Landfriedensbestimn1ungen durchzuführen, welche die Frauenfelder Kon1niission 
für die einzelnen Gen1einden aufgestellt hatte. Bei den Niedergerichtsherren gab 
es dabei keine nennenswerten Anstände; sie hatten ja unterschrieben. Nur der 
Bischof von Konstanz verharrte in seiner ablehnenden Haltung. Nun reiste Nab
holz auf das Drängen der evangelischen Gemeinden in1 Mai und Juni 1713 in den 
Oberthurgau und führte vor allen1 die kirchlichen Bestin1n1ungen von Ort zu Ort 
durch. Den1 Verwalter von Güttingen befahl der Bischof, er solle die Pfarrherren 
und die A1nn1änner dazu bringen, die vermögensrechtlichen Teilungen und was 
sonst eingerichtet vverde, nicht zu unterschreiben 318• Ähnliche Anweisungen dürften 
die übrigen An1tsleute erhalten haben. Nabholz kü1nmerte sich aber nicht darun1. 

Der Bischof zog inzwischen die Frage der Landesherrlichkeit und des Land
friedens wieder vor die regierenden Orte und verlangte erneut die Sätze. Die 
katholischen Orte waren durchaus nicht bereit, ihn auf ihre Stufe zu stellen, doch 
rieten ihre im Juni 1713 in Luzern tagenden Gesandten den evangelischen Ständen 
inan möchte sich mit den1 Bischof gütlich einigen und vorderhand keine Tätlich
keiten mehr vornehn1en; die Zeit sei für die Erörterung solcher fragen ungünstig. 
Zürich und Bern wollten aber n1it der Einführung des Landfriedens nicht ein
halten und waren entschlossen, die Sache auszutragen. Die Lin1n1atstadt forcierte 
die katholischen Orte auf, ihre Gesandten auf die Jahrrechnung über die Landes
herrlichkeit zu instruieren 319. 

317 STAF, 7166, Ratzenried an den Bischof, 22.4.1713. 
318 STAF, 7166, Der Verwalter von Güttingen an den Bischof, 28.5.1713. Der Bischof an den Verwalter, 

29. 5. 1713. 73022, Der Bischof an die Chorherren von Bischofszell, 20. 5. 1713. STAB, Toggenburg-Bücher, 
H. Bericht von Ulrich Nabholz über die Durchführung des Landfriedens. STAZ, A.238.7, Nabholz, Frauen
feld, an Zürich, 12. 6. 1713. 

319 E.A., 7.1, S. 76o. STAL, 83, Der Bischof von Konstanz an die katholischen Orte, 25.5.1713. Zürich an die 
katholischen Orte, 22.6.1713. STAZ, A.199.3, Die Gesandten der Fünf Orte an die evangelischen regierenden 
Orte, 9. 6. 1713. Bern an Zürich, 20. 6. 1713. 
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In Arbon blieb inzwischen alles ruhig. Der Tod des evangelischen Pfarrers 
ließ die bischöfliche Seite zwar befürchten, Zürich könnte für die Besetzung der 
Stelle den landfriedlichen Dreiervorschlag ansprechen und so ihr Kollaturrecht 
beeinträchtigen. Nach einen1 Vorschlag Fidel von Thurns versuchte der Bischof, 
die Pfründe niit einen1 V er,vandten des Berner Schultheißen Willading zu beset
zen, der in der Rorschacher Garnison als Feldprediger wirkte. Auf diese W eise 
hoffte er, Z,vietracht z,vischen die zwei Stände säen zu können. Intendant Ernst 
lehnte aber rundweg ab. Inzwischen hatte die Gen1einde sich in Zürich zwei 
Pf:1rrherren vorschlagen lassen. Wie bisher stellte sie die I{andidaten den1 Bischof 
vor, der Pfarrer Sprüngli wählte. Zürich ließ also der Getneinde ihr Präsentations
recht. Der Bischof hatte da!1llt keinen Grund zur Klage 320 . Beide Seiten gaben 
sich niit dieser Ausweichn1öglichkeit zufrieden, die ihre Rechtsansprüche nicht 
präjudizierte. 

In Bischofszell wurde die Ratskonfirn1ation wegen der Landfriedenseinführung 
in den benachbarten Gerichten bis zwn 1. Juli 1713 verschoben. Nun setzte der 
Bischof erneut einen iht11 geneht11en Bürger auf eine Altratsstelle, obwohl er von 
der Bürgerschaft nicht vorgeschlagen worden war. Die evangelischen Räte lei
steten den Eid aber nur unter den1 Druck des Obervogts. Sie fürchteten, ihrer 
Stellen entsetzt zu werden. Trotz den Hilferufen aus ßischofszell verzichtete Zü
rich auf weitere Schritte, un1 die katholischen Orte vor der Jahrrechnung nicht 
unnötig zu reizen 321 . 

Auf der Jahrrechnung in Frauenfeld in1 Juli und August 1713 verlangten die 
Fünf Orte, daß das Drittn1annsrecht und die alten Verträge unter den1 neuen 
Landfrieden beachtet würden. Bei jenen, die sich beschweren, sollte 11llt dein Voll
zug der neuen Rechtsgrundsätze gewartet werden. Zürich und Bern beharrten 
aber auf dem Buchstaben des Landfriedens und verlangten, daß er im ganzen 
Thurgau kraft der Landesherrlichkeit gleichtnäßig durchgesetzt würde. Als Ge
sandter des Bischofs beschwerte sich Ratsherr Freißberg gegen den Landfrieden 
und schlug erneut die Sätze zur Lösung der Streitigkeiten um die Landesherrlich
keit vor. Die Gesandten Zürichs und Berns bestanden aber darauf, daß den regie
renden Orten die Landesherrlichkeit in den bischöflichen Gerichten zustehe. 
Deshalb sollte sich der Bischof dem Landfrieden unterziehen. Die katholischen 
Gesandten lavierten zwischen den Fronten. Sie wollten offensichtlich die Landes
herrlichkeit nicht preisgeben, anerkannten aber in ihrem Kan1pf gegen den Land-

320 STAF, 7u12, Der Bischof an den Obervogt von Arbon, 14. und 15. 5. 1713. Obervogt Buchenberg an den 
Bischof, 9. und 17. 5. 1713 sowie I. 6. 1713. Zürich an den Bischof, 22. 5. 1713. Der bischöfliche Rat Freiß
berg an den Bischof, II. 5. 1713. STAZ, A.27O.2, Die Evangelischen von Arbon an Zürich, 29.6.1713. 

321 STAZ, A.238.7, Bericht über die Ratskonfirmation in Bischofszell, r. 7. 1713. STAF, 71213, Der Obervogt 
von Bischofszellanden Bischof, 24. 4. 1713. 



frieden den Bischof als Drittmann. Wegen Arbon, Bischofszell und Horn wollten 
sie sich erst über deren Gerechtsame unterrichten lassen 322. Die Jahrrechnung 
brachte also keinen Entscheid. 

In der Folge blieb der Landfriede in den altstiftischen und in den reichenaui
schen Gerichten des Bischofs in seiner Wirksan1keit bestehen, obwohl er ihn nicht 
anerkannte. Wir verlassen deshalb nun diese Gebiete und wenden uns ausschließ
lich Arbon, Horn und Bischofszell zu, wo sich noch keine Lösung der Frage ab
zeichnete. Die zwei Stände beschlossen in Frauenfeld, in1 kirchlichen Bereich mit 
der Durchführung des Landfriedens in den Städten fortzufahren und für den 
politischen erst ihren Rechtsstand abzuklären 323 . In den nächsten Jahren über
schattete der Streit mit dein Abt von St. Gallen das Geschäft. Erst als 1718 der 
Friede die Beziehungen Zürichs und Berns zum Reich entlastete, konnte n1an sich 
wieder stärker des Bischofs annehmen. 

Inzwischen hielten Zürich und Bern die Spannung in den bischöflichen Städten 
durch kleinere Nadelstiche aufrecht. Eine erste Möglichkeit dazu bot die Schul
frage. In Arbon unterrichtete der evangelische Pfarrer mit besonderer Erlaubnis 
des Bischofs die Kinder seiner Konfession während einiger Monate im Jahr. In der 
restlichen Zeit n1ußten sie die katholische Schule besuchen. In1 März 1713 ersuchte 
die Gemeinde in Zürich um eine ganzjährige protestantische Schule in Arbon und 
Horn. Zürich fand, die Forderung entspreche dem Landfrieden, und die Gesandten 
auf der Rorschacher Konferenz gestatteten dem Pfarrer, die Schule zu eröffnen. 
Als ihn der Obervogt nut einer hohen Buße bedrohte, versahen sie ihn mit einen1 
obrigkeitlichen Patent. Der bischöfliche Amtn1ann versprach hierauf, die Ange
legenheit seinem Herrn zu unterbreiten, worauf sie mit Stillschweigen bedeckt 
wurde. Die Schule wurde nicht mehr gelundert 324• Die Wahl eines evan
gelischen Mesmers unterblieb, weil die Besoldungsfrage nicht gelöst werden 
konnte 325 . 

Die Geschehnisse un1 die Schule in Arbon zeigen deutlich, daß der Bischof 
hinnehmen mußte, was die zwei Stände durchzusetzen willens waren. Gestützt 
auf den Ungehorsam der Evangelischen drückten sie langsan1 die konfessionellen 
Artikel des Landfriedens durch. Es waren wohl politische Rücksichten, die sie 
daran hinderten, ihre Ziele sofort zu verwirklichen. Sie konnten kein Interesse 
daran haben, den lokalen Charakter des ganzen Geschäfts zu einem Streit in der 

322 E.A., 7.2, S. 762. STAF, 7000, Manual der Tagsatzung, 2. und 5. August 1713. STAZ, B.VIII.65, Instruktion, 
29. 6. 1713. A.227.5, Zo!ler, Frauenfeld, an Zürich, 5. 8. 1713. 

323 E.A., 7.2, S. 812. 
324 STAZ, A.323.15, Pfarrer Sprüngli, Arbon, an Zürich, 6. 3. 1713. A.238.7, Gutachten der Zürcher Land

friedensverordneten, 19. 9. 1713. A.227.5, Zo!ler, Rorschach, an Zürich, 2. 12. 1713. A.244.6, Zoller, Ror
schach, an Zürich, 9.12.1713. STAF, 7104, Obervogt Buchenberg an den Bischof, 23. II. 1713. 

325 STAZ, B.VIII.287, Pfarrer Sprüngli, Arbon, an die Gesandten in Rorschach, 15.3.1714. 
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Eidgenossenschaft oder mit dem Reiche auszuweiten. Der Bischof n1ußte früher 
oder später nut ihnen verhandeln, wenn er seine Autorität bei den Untertanen 
nicht völlig verlieren wollte. 

Anfangs Juli 1714 hielt Ratsherr Hirzel in Meersburg Besprechungen nut 
einigen Vertretern des Bischofs. Hier begann der Prälat erstmals, bei den kirch
lichen Postulaten des Landfriedens sorgfältig nachzugeben. Bei den politischen 
Punkten blieb er aber weiterhin hart, weil sie seine Macht nachhaltig zu erschüt
tern drohten 326 • 

Der Friede von Rastatt und der Badener Kongreß ließen den Bischof hoffen, 
der Kaiser und der König von Frankreich würden sich der katholischen Sache in 
der Eidgenossenschaft annehmen. Im Mai 1714 und im Septen1ber 1715 bot er den 
katholischen Orten die Erneuerung des Bündnisses von 1557 zum Schutze des 
Glaubens an. Diese teilten ihm allerdings nut, daß sie den Zeitpunkt dafür als 
ungünstig erachten. Offensichtlich wollten sie sich in ihrer Schwäche nicht noch 
n1it neuen Sorgen belasten. Sie anerkannten ihn zwar weiterhin als Drittmann, 
doch zeigte ihm Luzern an, man unternehme nichts mehr bei den zwei Ständen, 
weil man nur Hohn ernte 327• Für die Selbständigkeitsgelüste des Kirchenfürsten 
brachten die katholischen Orte aber kaum Verständnis auf. Jedenfalls sprach sich 
der katholische Kanzleiverwalter Büeler von Frauenfeld in einem ausführlichen 
Memorial gegen die Landeshoheit des Bischofs in den altstiftischen Gerichten 
ausJzs. 

In Bischofszell ereigneten sich im Laufe des Jahres 1714 nur geringe Anstände 
zwischen den1 Prälaten und den Evangelischen. Als sie an1 8. Oktober in Zürich 
wieder einmal um den Landfrieden nachsuchten, verwies man sie auf die nächste 
Konferenz nut dem Bischof329 • Dagegen wuchs aus verschiedenen Vorko1nm
nissen heraus die Spannung in Arbon immer n1ehr. Nach dem katholischen 
Kirchenrecht n1ußten I(inder, welche ohne Taufe starben, nach Anbruch der 
Dämmerung auf dem ungeweihten Teil des Friedhofs begraben werden. Diesem 
Gesetz hatten sich die Evangelischen bisher zu unterziehen. Nun wagte es Pfarrer 
Sprüngli, zwei ungetaufte Kinder bei hellem Tag in geweihter Erde zu bestatten. 
Beide Male verbot der Obervogt das Begräbnis bei schwerer Strafe. Die zwei 
Stände deckten den Pfarrer aber durch ein Patent und ermahnten den Obervogt, 
den Landfrieden und das Herkommen gelten zu lassen. Als Ende Dezember 

326 STAZ, A.227.6, Hirzel, Mecrsburg, an Zürich, 2. 7. r7r4. 
327 STAL, 83, Der Bischof an die katholischen Orte, 9. 5. r7r4. Der Bischof an Luzern, 3. 9. r7r5. Luzern an 

den Bischof, 28. 5. r7r4. Ungebundene Abschiede, Die katholischen Orte an den Bischof, 5. 7. r7r4. STAF, 
7rr4, Obervogt Buchenberg an den bischöflichen Kanzler, 30. r. r7r4. 

328 STAL, 83, Deduction Franz Michael Büelers, September r7r4. 
329 STAZ, A.33r.r, Die Evangelischen von Bischofszell an Zürich, 8. ro. r7r4. B.IV.232, Zürich an den Land

vogt von Frauenfeld, 27. r r. r7r4. 



erneut zwei Kinder ohne Taufe starben und wie vorher begraben wurden, regte 
er sich nicht mehr33o_ 

ln1 folgenden Jahr begann Zürich, in Arbon sein Ehegericht über die Evangeli
schen durchzusetzen. Pfarrer Sprüngli wies zwei blutsverwandte Brautleute nach 
Zürich, wo sie vom Ehehindernis dispensiert wurden. Der Obervogt konnte die 
Trauung nicht verhindern, weil sie auswärts stattfand, doch beanspruchte der 
Bischof weiterhin das Ehegericht 331 . 

Im Noven1ber 1715 starb der katholische Mes1ner, der beiden Religionen 
diente. Die Evangelischen baten nun den Obervogt, für sich allein einen neuen 
wählen zu dürfen. Als er ihnen die Bitte mit den1 Hin,veis auf die alten Verträge 
abschlug, wandten sie sich mit einem Men1orial an den Bischof, ohne den Land
frieden zu erwähnen. Als er sie zurückwies, wünschte Zürich, daß sie sich nun 
unter der Hand einen eigenen Diener wählten, doch setzte es Bern durch, daß sie 
lediglich der Wahl durch den Rat fernblieben 332. ln1 gleichen Jahr führte Pfarrer 
Sprüngli auch den sonntäglichen Gottesdienst in Erdhausen ein, ohne sich in 
Meersburg darun1 angemeldet zu haben. Die Zustimn1ung Zürichs genügte ilun 333. 

Der Widerstand des Bischofs war bei allen diesen von Zürich unterstützten 
Vorstößen eher gering. Man hoffte auf das Bündnis der katholischen Orte mit 
Frankreich. Der Kirchenfürst ging sie allerdings vergeblich un1 Hilfe an. Sie konn
ten ihn1 nicht wirksam helfen, weil sie selbst politisch in der Defensive standen 334. 

Seit 1712 war in Arbon die Ratswahl ausgefallen, weil der Obervogt fürchtete, 
die Evangelischen könnten die landfriedlichen zwei Drittel der Sitze verlangen. 
Die Zahl der Räte schrumpfte immer mehr zusammen. Als der Kaiser gegen Ende 
des Jahres 1716 zugunsten des Abts von St. Gallen einen stärkern Druck auf die 
zwei Stände ausübte 335, gelang es dem Obervogt, am 7.Januar 1717 ohne nennens
werten Zwischenfall die Wahlen durchzuführen. Es wurden zwei dem Bischof 
sehr übel gesinnte evangelische Bürger zu Räten ge,vählt, doch bestätigte er nur 
einen von ihnen 336• Die Kluft zwischen beiden Seiten vertiefte sich weiter, als der 
Bischof 1717 mehrere für die Kaufmannschaft ungünstige Artikel erließ und sich 

330 STAZ, A.331.r, Pfarrer Sprüngli an Zürich, 24. und 27.7.1714, 27. II. 1714, r. r. 1715. B.IV.232, Zürich 
an Bern, 30. 7. und 3. 12. 1714. Zürich und Bern an Obervogt Buchenberg, 19. 12. 1714. Zürich an Pfarrer 
Sprüngli, 20.12.1714. STAF, 7rrr2, Species facti Obervogt Buchenbergs, 1714. 

331 STAF, 7rrr2, Der Obervogt von Arbon an den Bischof, 19. 2. r7r5. 
332 STAZ, A.270.2, Pfarrer Sprüngli, Arbon, an Zürich, 20. rr. und 12.12.1715. Gutachten der Zürcher Land
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die Evangelischen an die Spitze des Widerstandes setzten. Ganz besonders erboste 
es ihn, als sie ohne seine Erlaubnis ihren Religionsrat wieder einrichteten; er 
bildete eine Art Kirchcnvorsteherschaft und war von Mecrsburg aus bereits früher 
verboten worden 337. 

Der Bischof hatte inzvvischen a1n 29. Oktober 1717 bcin1 Kaiser Hilfe gegen 
das Vorgehen der zwei Stände in1 Thurgau und in1 Aargau begehrt. Dieser for
derte sie in cinen1 scharfen Schreiben a111 28. März 1718 auf, die Zvvistigkeiten 
durch Sätze oder sonst,vic gütlich zu regeln. Dem Bischof versprach er, die Sache 
nötigenfalls vor die R.cichsvcrsa111n1lung zu bringen 338 • In ihrer Antv,ort be
harrten Zürich und Bern auf ihrer Landeshoheit. Sie versprachen, die Verträge 
nüt dcn1 Bischof zu halten, ließen aber durchblicken, daß die Eidgenossenschaft 
seit dcn1 W cstfälischcn Frieden von1 H.eiche gelöst sei. 1111 V crein nüt den diplo-
111atischcn Bcn1ühungcn Preußens, Hollands und Englands dä111pfte das Schreiben 
die nervöse Stiinn1ung an1 Hofc 339 • In1n1erlün riet Saint-Saphorin doch zu einem 
Vergleich n1it dem Bischof, der in Wien einen nicht geringen Einfluß besaß 
Dieses Ziel war aber nicht so leicht zu erreichen. Die zwei Stände besaßen kein 
Pfand wie bein1 Abt von St. Gallen. Es stand ihnen nur der Ungehorsan1 der 
Evangelischen zu Gebote, welchen sie zu Beginn des Jahres 1718 n1it Rücksicht 
auf die Friedensverhandlungen n1it den1 Abte vorsichtig gebrauchten. Jedenfalls 
verboten sie ihnen schon 1717 in zivilen Beschwerden ein eigenmächtiges Vor
gehen 340 • 

Die mehr symbolische als ,virkliche Hilfe des Kaisers verbesserte die Lage des 
Bischofs in seinen thurgauischen Städten keines,vcgs. Die Spannungen mit den 
evangelischen Untertanen dauerten an. Auf Befehl Zürichs hatten die Pfarrherren 
von Bischofszell, Sittcrdorf und Sulgcn in1 Novcn1bcr 1717 einen Streit zwischen 
den1 Pfarrer von Arbon und cincn1 Teil der Gemeinde vcrnüttelt. Als der Bischof 
anfangs Mai 1718 davon vernahrn, klagte er Zürich an, seine Gerichtsrechte ver
letzt zu haben. Zürich wies aber darauf hin, daß die Pfarrherren nur vernüttelt 
hätten, während die Gegenseite behauptete, sie hätten Verhöre angestellt. Der 
ganze Streit endete wieder danüt, daß Meersburg sch,vicg; inan sah deutlich, daß 
gegen den von den zwei Ständen gesteuerten Ungehorsam der Untertanen nichts 
auszurichten war341 • 

337 STAZ, A.331.1, Memorial Arbons, 1718. A.331.2, Arbon an den Bischof von Konstanz, 1.3.1718. STAF, 
7104, Buchenberg an den bischöflichen Statthalter, 29. 6. 1717. 

338 STAZ, A.176.7, Der Kaiser an Zürich und Bern, 23.3.1718. STIS, F.1625, Der Kaiser an den Bischof von 
Konstanz, 28. 3. 1718. 

339 STAZ, B.IV.246, Zürich und Bern an den Kaiser, 14.5.1718. A.176.7, Bern an Zürich, 20.5.1718. 
340 E.A., 7.2, S. 821. STAZ, A.236.24, Saint-Saphorin, Wien, an Zürich, 30.7.1718. 
341 STAF, 7n8, Actum Meersburg, 3.5.1718. 7102, Buchenberg an den Bischof, 10.10.1718. STAZ, A.331.1, 

Der Bischof an Zürich, 6. 7. 1718. Pfarrer Meier, Bischofszell, an Zürich, 8. 8. 1718. B.IV.244, Zürich an 
den Bischof, 22. 8. 1718. 



160 

Im April 1718 dispensierte Zürich ,-vieder ein blutsverwandtes Brautpaar von1 
Ehehindernis. Während beim letzten Fall in1 Jahre 1715 die Hochzeit aus\värts 
stattfand, beschloß Pfarrer Sprüngli, sie dicsn1al in Arbon durchzuführen. Der 
Obervogt versuchte vergeblich, die Brautleute dahin zu bringen, daß sie auch bei 
ihn1 die Dispens einholten. Schließlich verbot er die Hochzeit. Der Pfarrer kü111-
1nerte sich aber nicht darun1, sondern traute das Paar in1 August 1718. Als sich der 
Obervogt in Zürich beklagte, erhielt er die Antwort, diese Art von Dispens sei 
dcn1 alten und den1 neuen Landfrieden gcn1äß. Tatsächlich übte jedoch der 
Bischof bisher dieses Recht aus. Seine Autorität zerbröckelte iinn1er n1chr 342 • 

Nach den1 Friedensschluß n1it den1 Abt von St. Gallen hielt die evangelische Ge-
1neinde Arbon in Zürich erneut u111 die förn1lichc Durchführung des Landfriedens 
an 343. 

Bisher hatten es Zürich und Bern sorgfältig ver1niedcn, in Arbon und Bischofs
zell zu hart vorzugehen. Sie suchten lediglich, ihre Forderung nach der Durch
führung des Landfriedens nicht einschlafen zu lassen. Der Streit mit dem Abt von 
St. Gallen belastete ihre Beziehungen zum Kaiser stark. Zuden1 warteten die ka
tholischen Orte nur auf einen günstigen Anlaß, die verlorenen Gebiete wieder an 
sich zu reißen. Besonders Bern begegnete ihnen 111it größter Vorsicht. Der Erb
folgekrieg hatte zwar Frankreich geschwächt und die Westgrenze entlastet, doch 
fürchtete man sich an der Aare nach den Erfahrungen von 1712, n1an n1üßte in 
einem neuen Krieg mit den mnern Orten die Hauptlast tragen 344• Nachdem sich 
die zwei Stände 1718 n1it der Abtei geemigt hatten, konnten sie den Druck auf 
den Bischof verstärken. Dieser hatte vergebens versucht, den Abt von der Ratifi
kation des Friedens abzuhalten 345. 

Gegen Ende des Jahres holte Zürich die Beschwerden der Evangelischen in 
Arbon und Bischofszell ein. In beiden Städten verlangten sie, daß ihre Mehrheit 
bei der Besetzung der Än1ter und Stellen gebührend berücksichtigt würde und 
daß jede Konfession ihre V ertrcter in die Verwaltungsorgane oder in den Wahl
vorschlag an den Bischof allem wählen könne. Die Protestanten in Bischofszell 
forderten, daß sie unter sich Gemeinde halten dürften, daß die Bürgerwahl nicht 
entkräftet und die Stadtschreiberei und das Protokoll gemeinsam verwaltet wür
den. Die Waisen- und Spitalgüter sollten nach der Kopfzahl geteilt werden, wenn 
man sich nut den Katholiken nicht über ihre Verwendung einigen könne. Die 

342 STAF, 7102, Buchenberg an den BischoC 14. 6. und 10.10.1718. 71rr2, Buchenberg an den Bischof, 10. 6. 
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Arboncr ,vünschten, daß A1111nann und Schreiber abwechslungsweise aus beiden 
Konfessionen gcnonunen würden und daß das Stadtgut nur zun1 Unterhalt beider 
Schulen, zur Besoldung der Räte und zu ge1neinen1 Nutzen diene. Der Bischof 
sollte lläte, die sich seinen Zielen entgegenstellen, nicht 1nehr einfach absetzen 
können. In allen diesen Punkten versprach Zürich seine Hilfe. 

Auf dein konfessionellen Gebiet verlangten beide Städte unter ander1n eigene 
Mes1ncr, den freien Gebrauch der Kirchen und der Glocken und die Abschaffung 
der Feiertage. Außerden1 beanspruchte Arbon einen eigenen Taufstein, das Recht, 
die Kirche zu erweitern, das Zürcher Ehegericht, die Sicherung der evangelischen 
Schule und die Besoldung des evangelischen Lehrers aus den1 Stadtgut, wie es 
bein1 katholischen Brauch vvar. Der Pfarrer sollte den Eid nicht n1ehr auf das 
Öhningische Patent ablegen, welches die bevorrechtete Stellung des l{atbolizis1nus 
in Arbon feststellte. Eine Erhöhung des Pfarreinkon1n1ens aus der katholischen 
Pfründe lel111te Zürich ab, unterstützte aber in1 wesentlichen die übrigen Forde
rungen, weil sie sich in1 R.ah111en des Landfriedens hielten 346• 

Das größte l-Iindernis für die Durchsetzung dieser Begehren bildete der Un1-
stand, daß der z,veite Landfriede in den bischöflichen Städten nicht eingeführt 
,vurde, obwohl Zürich das ii11111er verlangt hatte, u1n den Evangelischen eme 
rechtlich gesicherte Stellung zu verschaffen. Weil die zwei Stände aber die Landes
hoheit für die regierenden Orte beanspruchten, folgerten sie daraus, daß auch der 
Landfriede durchgeführt werden n1üsse. Nach anfänglichem Zögern Berns be
schlossen sie im Dezember 1718, die nötigen Schritte dazu zu unternehrnen. Von 
katholischen Orten war kaun1 Hilfe zu erwarten. In einen1 Schreiben forderten 
Zürich und Bern den Bischof an1 22. Mai 1719 auf, dem Landfrieden in Arbon 
und Bischofszell Genüge zu tun. Als aber in1 Toggenburg neue Unruhen aus
brachen, wollte Bern nichts Weiteres unternehn1en. So blieb die Sache erneut 

liegen 347• 

In Arbon setzte der Bischof den evangelischen Ratsherrn Widenkeller ab, weil 
er sich bei den Wahlen im Dezen1ber 1718 gegen die Ko1nnussionspunkte äußerte, 
welche der Kirchenfürst zur bessern Kontrolle des Handels 1707 erlassen hatte. 
Eine Entschuldigung nahm er nicht an, weil Widenkeller sich nicht untertänig 
genug zeigte 348• Die Erregung der Evangelischen wurde durch einige Übergriffe 
gesteigert, die sich der Obervogt auf dem Gebiete der Rechtsprechung zuschulden 
kon1men ließ. Als zwei Eingaben in1 Juni und Oktober 1719 an den Bischof 

346 STAZ, A.331.1, Gutachten der Zürcher Landfricdensverordneten über die Beschwerden von Arbon, Horn 
und Bischofszcll, 22. 12. 1718. Die Beschwerden Arbons, 1718. 

347 STAZ, B.l.378, Zürich an Bern, 7. L 1719. Zürich und Bern an den Bischof, 22.5.1719. A.331.r, Bern an 
Zürich, 29. 3. 1719. B.VIIl.66, Instruktion, 15. 4. 1719. 

348 STAF, 7105, Buchenberg an den Bischof, 14. 2. 1719. Buchenberg an die bischöflichen Räte, 21. 3. 1719. 
7rr r6, Buchenberg an den Bischof, 2. r. 1719. 
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erfolglos blieben, wandten sie sich wieder an Zürich und Bern. Der Kreis der 
Problen1e begann sich iin111er n1ehr über den Landfrieden hinaus auszudehnen. 
Auch aus Horn kan1en Klagen, der Obervogt belästige die Leute nut einen1 un
gerechtfertigten Abzug und lasse Fren1de auf die Annengüter steigern. Es ging 
nicht mehr un1 den Landfrieden allein, sondern auch tun die Beschränkung der 
bischöflichen Macht349_ 

Inz\vischen beruhigte sich die Lage ün Toggenburg wieder. Als der Bischof 
das Schreiben von1 22. Mai nicht beantwortete, verabredeten sich die zwei Stände 
in1 Dezc111ber 1719, ihn zur Anerkennung des Landfriedens oder zu einer Kon
ferenz aufzufordern. In dieser Zeit verschärfte sich die Stünn1ung in Arbon erneut, 
als der Obervogt \vegen der Unbot111äßigkcit der Protestanten die Bürgerge1nemde 
vvieder ein1nal einstellte. Einige Bürger beschlossen nun, keine Steuern mehr zu 
zahlen, bis sie ihr Recht erhalten hätten 3 50 • A111 8. Januar 1720 ging das Schreiben 
Zürichs und Berns ab. In seiner Antvvort von1 2. Mai lehnte der Bischof den 
Landfrieden kraft des Drittn1annsrechts und seiner Neutralität in1 Kriege ab und 
verwies diejenigen, welche sich in Arbon und Bischofszell zu beklagen hätten, 
an seinen Hof351 . Inzwischen hatte sich ein Streit um die Nachfolge Pfarrer Fäsis 
auf die Pfründe Müllheim erhoben. Zürich wollte semen Dreiervorschlag und 
danut den Landfrieden durchsetzen, während der Bischof als Kollator einen 
Glarner zun1 Pfarrer ernannte. In der Folge kühlten sich die Beziehungen zwischen 
Zürich und Glarus ab, wobei Bern zu vernutteln suchte. So kan1 der Bischof in 
Arbon und Bischofszell wieder zu einer Atempause. An der Lm1mat begann inan 
aber nach und nach die Geduld zu verlieren. Die Gesandten sollten auf der Jahr
rechnung das Emverständnis Berns zu emen1 ultimativen Schreiben an den Bischof 
erwirken, in welchem man ihm mitteilen wollte, die zwei Stände würden selbst 
das Nötige veranlassen, wenn er den Landfrieden in seinen Städten nicht freiwillig 
in Kraft setze. Bern scheute sich aber offensichtlich, das Geschäft hochzuspielen. 
Es war nur bereit, Meersburg zu warnen, man könne Arbon und Bischofszell 
nicht im jetzigen Zustand lassen 352. 

Im Juli 1720 lösten zwei Brautleute in der Pfarrei Arbon ihr Verlöbnis auf, 
was damals eine obrigkeitliche Sache war. Pfarrer Sprüngli wies sie vor das 
Zürcher Ehegericht und verbot den1 Bräutigam, vor dem Obervogt zu erschei
nen. Der Obervogt war n1achtlos. ln1 Januar 1721 wurde der Geistliche nach 
349 STAZ, A. 331.r, Memorial Arbons, r5. II. r7r9. Die Beschwerden Horns, November 1719. Memorial des 

evangelischen Rats von Arbon an den Bischof, 30. 10. 1719. 
350 STAZ, B.l.378, Gutachten der Zürcher Landfriedenskommission, 15. II. 1719. Zürich an Bern, 8.12.1719. 

A.238.7, Bern an Zürich, 9. 12. 1719. A.331.1, Memorial der Evangelischen von Arbon, 28. I2. 1719. Bern 
an Zürich, 2. r. 17120. A.331.3, Zürich an Bern, 6. I. 1720. 

351 STAZ, A.331.1, Zürich nnd Bern an den Bischof, 8. I. 1720. Der Bischof an Zürich und Bern, 2.5.1720. 
352 STAZ, B.VIII.66, Instruktion, 27.6.1720. B.l.378, Projekt eines Schreibens Zürichs und Berns an den 

Bischof, Jahrrechnnng 1720. 



Meersburg gerufen, wo n1an ilu11 für sein V erhalten heftige Vorwürfe machte. 
Das war allerdings nicht der wirkliche Grund, weshalb inan ihn kon1111en ließ. 
hn Laufe der Unterredung ließ der Kanzler durchblicken, daß ihn1 eine Konferenz 
privaten Charaktersnut N abholz oder dem Abt von Fischingen über die bestehen
den Meinungsverschiedenheiten angenehn1 wäre, auch wenn 111an über Arbon 
und Bischofszell nur Gott und den Kaiser anerkennen könne. Pfarrer Sprüngli 
benachrichtigte sofort Zürich 353 • 

Der Hintergrund dieses Angebots ist zie1nlich klar. Anfangs Januar 1721 hatten 
die zwei Stände den1 Bischof ihr auf der Jahrrechnung beschlossenes Schreiben 
geschickt. Der Bischof bestritt darauf in eine1n heftigen Brief an1 9. Januar, dem 
Landfrieden unterworfen zu sein. Er sei ün Krieg neutral gewesen, Zürich und 
Bern hätten in ihren1 Manifest vom 12. April 1712 versprochen, niemanden zu 
schädigen, und Ün übrigen würde er von den andern regierenden Orten als Dritt
n1ann anerkannt 354• Anderseits wagte er offenbar 1ucht, es auf eine gewaltsame 
Exekution ankomn1en zu lassen. So trug er Sprüngli eine weniger auffällige Privat
konferenz an, die keinen offiziellen Charakter besaß. Zürich befahl Nabholz sofort, 
dem bischöflichen Kanzler in seinem eigenen Na1nen eine Unterredung anzu
bieten. Kanzler Antoni verlangte, daß ihn1 der Verhandlungsgegenstand nut
geteilt würde, und ben1erkte, wenn n1an auf dem Landfrieden beharre, gebe es 
nichts zu besprechen 355 • Das Geschäft schien erneut zu stocken. Da forderte der 
Kaiser im April die zwei Stände nochmals auf, die Streitigkeiten durch ilm oder 
durch Sätze entscheiden zu lassen und den1 Bischof den Landfrieden nicht zuzu-
111uten 356. Zürich beschloß nun, unter der Drohung, den Landfrieden einseitig 
einzuführen, dem Bischof noclllllals eine Konferenz anzubieten. Nabholz sollte 
den Kanzler zu Verhandlungen ohne Präliminarien bringen. Danut hoffte man, 
dem Kaiser den Friedenswillen der zwei Stände glaubhaft zu n1achen. Bern strich 
allerdings die offene Drohung aus den1 Schreiben 357• Der Bischof stiinmte nun 
am 10. Mai einer Konferenz zu, wünschte aber, daß auf einer engern Zusa1nmen
kunft erst das Gesprächsthema festgelegt werde. Die zwei Stände ernannten dazu 
Nabholz als Delegierten, der Bischof seinen Gehein1rat Freißberg 358• 

Mit der Instruktion, Mittel und Wege zur Beilegung der Jurisdiktionalstreitig-

353 STAF, 7102, Pro Memoria, 7. 8. 1720. 7rr2, Actum Meersburg, 22. r. 1721. STAZ, A.331.1, Pfarrer Sprüngli 
an Zürich, 23. r. 1721. 

354 STAZ, B.IV.256, Zürich an Bern, 4. r. 1721. A.331.1, Der Bischof von Konstanz an Zürich, 9. r. 1721. 
355 STAZ, B.IV.257, Zürich an Nabholz, Baden, r. 2. 1721. STAB, Toggenburg-Bücher, D.581, Carl Theodor 

Antoni an Nabholz, 20. 2. 1721. 
356 STAZ, A.331.1, Gutachten der Zürcher Landfricdensvcrordnetcn, 8. 3. 1721. Der Kaiser an Zürich und Bern, 

27. 3. 1721. 
357 STAZ, A.331.1, Gutachten der Zürcher Landfriedensvcrordneten, 24. 4. 1721. Bern an Zürich, 6. 5. 1721. 

B.I.378, Zürich an Bern, 28. 4. 1721. 
358 STAZ, A.331.1, Der Bischof an Zürich und Bern, Mai 1721 und 3.7.1721. B.I.378, Zürich und Bern an den 

Bischof, 19. 6. 1721. B.IV.256, Zürich an Bern, 9. 6. 1721. 



keiten besonders in Arbon und Bischofszell zu suchen, trafNabholz 1nit Freißbcrg 
an1 18. August 1721 in Schaffhausen zusa1nn1cn. In1 Verlaufe der Gespräche zeigte 
es sich, daß der Bischof bereit ,var, in den kirchlichen Forderungen eine ,vcichcre 
Haltung einzunchn1cn, doch verfolgte er in den politischen nach ,vie vor seine 
alte Linie. Gesan1thaft schien sich eine Lösung anzubahnen, ob,vohl Frcißbcrg zu 
verstehen gab, daß n1an nur über Besch,verdcn, nicht aber über den Landfrieden 
verhandeln ,verdc. Nabholz überreichte ihn1 in cinen1 Men1orial die Begehren 
Arbons und Bischofszclls, und Freißberg versprach, innert z,veier Wochen eine 
Ant,vort nach Zürich zu senden. Danut löste sich die Konferenz in freundschaft
licher Stin1n1ung auf 359 • Die bischöfliche Seite vernued jedoch jede ,vcitere Füh
lungnahn1e und bcant,vortete das Men1orial nicht. Zürich und Bern hielten dar
auf ihr Schreiben an den Kaiser zurück, in ,velchen1 sie eine baldige Konferenz 
in Aussicht stellen wollten 360 • 

Die Konferenz dürfte den zwei Ständen gezeigt haben, daß der Bischof ii11111er 
1nehr einen1 I(on1promiß zustrebte. Seit 1718 hatte sich seine Lage alln1ählich ver
schlechtert. Zudcn1 scheiterten 1721 die Verhandlungen über einen Verkauf 
Arbons, welche der Prälat seit 1714 nut der Fan1ilie Högger aus St. Gallen führte 361 • 

In Arbon wies Pfarrer Sprüngli 1722 erneut zwei Blutsverwandte zur Dispens 
nach Zürich und ließ sie nachher in Neukirch trauen. Un1 seii1e Machtlosigkeit zu 
tarnen, entband sie auch der Bischof ungebeten vo1n Ehehii1dernis 362• In Bischofs
zell drehten sich die Zwistigkeiten mehr um politische fragen. Die Evangelischen 
verlangten, daß das ganze Stadt,vesen durch den Obervogt, die Alträte und die 
Räte untersucht werde, um die Rechte der Bürgerschaft festzustellen. Der Bischof 
gestattete die Untersuchung aber nur, wenn sie durch einen bischöflichen Kon1-
1russar durchgeführt würde, weil er der Bürgerschaft nicht als gleichberechtigter 
Partei Beisitz gewähren wollte. Anderseits bestätigte er seit 1719 die Wahlen 
nicht 111ehr, weil der katholische Stadtschreiber Bridler zugleich iin Rate saß. Das 
Paritätsinstrun1ent von 1688 verbot derartige Doppelbean1tungen. Der Bischof 
befürchtete, die Evangelischen würden sich bei einer Konfirn1ation jeden Über
griff gegen den Vertrag erlauben. Doch unternahn1 er auch keine ernsthaften 
Schritte, die rechtn1äßige Ordnung herzustellen 363 • 

359 STAZ, A.33r.1, Memorial, August 172!. Relationen von Ulrich Nabholz, 22. und 25. 8. 172r. Instruktion, 
16. 8. 172!. 

36o STAZ, B.l.378, Projekt eines Sd1reibens der zwei Stände an den Kaiser, Jalirrechnung 172r. 
361 Akten in STAF, 7II20. 
362 STAF, 7102, Buchenberg an den Bischof, 2!. 3. und 7. 12. 1722. 7105, Buchenberg an den Bischof, 15. 9. 

1722. Buchenberg an die bischöflichen Räte, 13. 10. 1722. 
363 STAF, 71261, Memorial über die politischen Beschwerden Bischofszells, 1722. Der Bischof an den Obervogt, 

28.3.1722. 71213, Notamina über die Wahlen in Bischofszell, 13. I. 1722. Der Obervogt von Bischofszdl 
an den Bischof, 10. I. 1722. Der Bisd1of an den Obervogt, 12. r. 1722. 71264, Der Bischof an den Obervogt, 
8. 2. 1719 und 12. I. 1722. 
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Auf der Jahrrechnung von 1722 beschlossen die zwei Stände, die Korrespon
denz Z\vischen Nabholz und Freißberg vviederaufneh111en zu lassen. Freißberg 
stin1n1te an1 16. Oktober einer Konferenz nlit Nabholz in Gottlieben zu 364 . Zürich 
berief darauf die Abgeordneten der evangelischen Gen1einden Arbon und Bischofs
zell, un1 sich über die JJage unterrichten zu lassen. Gegenüber den Besch,verden 
von 1718 warteten die Arboner über den Landfrieden hinaus vor allen1 nlit wirt
schaftspolitischen Forderungen auf. Sie begehrten Hilfe gegen die von1 Bischof 
1707 und 1717 erlassenen Bestin1111ungen. Zürich versprach ihnen zvvar allen 
Beistand, zweifelte aber a111 Erfolg. Den Bischofszellern stellte n1an alle Unter
stützung gegen die von1 Bischof gesetzten Bürger und gegen das von ihn1 bean
spruchte absolute Bestätigungs- und Entsetzungsrecht der Räte in Aussicht. Man 
riet ihnen, nicht n1ehr zu huldigen, bis ihre Freiheiten bestätigt vvorden seien. 
Zürich bezvveifelte die Gültigkeit des Paritätsinstrun1ents von 1688, auf dein die 
Verteilung der Än1ter in Bischofszell beruhte, weil es ohne die Zusti111mung der 
regierenden Orte errichtet wurde 36s. 

In Arbon hatte der Obervogt seit 1717 die Jahresgen1einde und die Än1ter
besetzung nicht mehr gehalten. Es bildete sich nun eine Schicht junger, unzufrie
dener Bürger, welche dieses Recht und den itn1ner vvieder verschobenen Land
frieden von1 Obervogt noch1nals verlangen wollten. Sie waren entschlossen, sich 
zu nehn1en, was ihnen ihrer Meinung nach zustand, wenn sie abgewiesen würden. 
Zürich, das von dieser Bewegung nichts wußte, riet den Arbonern, sich bei der 
bevorstehenden Ämterbesetzung ruhig zu verhalten, \Veil Freißbergs Antwort 
auf das Schaffhauser Men1orial noch nicht eingetroffen sei. Mit Hilfe dieses 
Befehls brachte Pfarrer Sprüngli die Leute von ihrem Plan ab. Das Vorkon111mis 
zeigte jedoch, daß sich die Kräfte in Arbon vielleicht plötzlich nicht n1ehr lenken 
ließen. Bereits wurde in1 Rat laut und unverblün1t von einer baldigen Einführung 
des Landfriedens geredet 366 • 

In Bischofszell ging die Ratsvvahl Ende 1722 ohne größere Störungen vorbei. 
Der Obervogt erwartete in dieser Zeit, daß der Landfreide gewaltsan1 eingeführt 
vverde, als eine Ratsdeputation der Protestanten in Zürich weilte 367• Auch diesn1al 
konfirmierte der Bischof die Wahl nicht. Mitte Februar mußte die Pfründe des 
evangelischen Pfarrers neu besetzt werden. Die Gemeinde besaß das Recht, den 

364 STAZ, ß.IV.259, Zürich an Bern, 5. 9. und 28. II. 1722. A.331.1, Bern an Zürich, 7.9.1722. Gutachten 
der Zürcher Landfriedenskomn1ission, r6. II. 1722. 

365 STAZ, A.331.1, Gutachten der Zürcher Landfriedenskommission, I. bis 29.12.1722 und 7. I., 16. und 23. 2. 
1723. Verhör der Deputierten von Arbon, 24. II. 1722. 

366 STAF, 7105, Buchenberg an den bischöflichen Kanzler, 7. I. 1723. STAZ, A.331.1, Pfarrer Sprüngli an 
Zürich, 26. 12. 1722. B.l.378, Zürich an Pfarrer Sprüngli, 20. 12. 1722. 

367 STAF, 71220, Der Bischof an den Obervogt von Bischofszell, 25.2.1723. Der Obervogt an den Bischof, 
2.3.1723. 71261, Der Bischof an den Obervogt, 3.3.1723. STAZ, A.272, Die Evangelischen von Bischofs
zell an Zürich, 19. 2. und 8. 3. 1723. 
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Chorherren einen Zweiervorschlag zu unterbreiten. Zürich verlangte nun, daß 
die beiden Kandidaten aus seine1n Dreiervorschlag genommen würden. Als die 
Gemeinde darauf nicht eingehen wollte, witterte der Obervogt Morgenluft und 
versuchte sie von Zürich wegzuführen. Nach einigen Verhandlungen fügten sich 
die Evangelischen jedoch dem Willen der Liimnatstadt. 

Für die bevorstehende Konferenz 111it Freißberg schlug Bern in Zürich vor, 
n1an n1öge die Frage der Landesherrlichkeit nicht berühren, weil sich sonst die 
Verhandlungen zerschlagen würden. Zürich dagegen drängte auf der Jahrrech
nung darauf, daß der Landfriede gewaltsan1 exekutiert werde, wenn die Konferenz 
ohne Erfolg bliebe. Bern mied aber diesen Weg. Der Bischof beeilte sich inzwi
schen nicht allzuschr, die Gespräche in Gang zu bringen. Unter dcn1 beständigen 
Drängen der zwei Stände kam n1an schließlich überein, daß an1 IO. Januar 1724 

eine Unterredung Z\vischen Nabholz und dcn1 bischöflichen Rat Schwendener 
in Schaffhausen stattfinden sollte 368• 

In Bischofszell blieb die Lage weiterhin 111chr oder weniger ruhig. Als die 
Evangelischen bei den Ratswahlen den Landfrieden und die Ergebnisse der Kon
ferenz vorbehielten, antwortete ihnen Obervogt von Thurn, diese Frage gehe nur 
Meersburg etwas an 369• Bewegter ging es in Arbon zu und her. Im Juli 1723 

wurde ein evangelischer Rat seines Amtes entsetzt, in1 August kam es bei der 
Beerdigung eines ungetauften Kindes zu tumultuösen Szenen auf dem Friedhof. 
Im Oktober bestimmte der Obervogt unter dem Ausschluß der meisten evangeli
schen Ratsherren den Bauplatz des neuen Spitals. Seit drei Jahren wurde keine 
Bürgergemeinde mehr gehalten. Imn1er wieder baten Ausschüsse in Zürich un1 
den Landfrieden. Bei der Ämterbesetzung im Dezember verlangte Seckelmeister 
Meier auf Befehl Zürichs, daß die Stellen landfriedlich besetzt würden, allerdings 
111ehr, um das Begehren wieder cin1nal gestellt zu haben. Natürlich erhielt er eine 
abschlägige Antwort 370 • Nun verlangten die Evangelischen, n1it der Drohung, 
sich in Zürich Rat und Hilfe zu holen, daß die Bürgergen1einde abgehalten werde. 
Der Bischof vertröstete sie auf die angestoßene Konferenz. Zürich ermahnte sie 
ebenfalls, keine Tätlichkeiten zu begehen. Der Obervogt atmete auf; er hatte eine 
lärn1ende Versan1illlung erwartet und sich vom Bischof bereits mit einem Patent 
gegen allfällige Übergriffe versehen lassen 371 • 

An1 10. Januar 1724 trafNabholz in Schaffhausen nut Ratsherrn Schwendener 
368 STAZ, B.IV.264, Zürich an Bern, 5.5.1723. Zürich an den Bischof, 2.10.1723. B.l.378, Zürich und Bern 

an den Bischof, 28. 8. 1723. A.33r.1, Zürich und Bern an den Bischof, Dezember 1723. Bern an Zürich, 
17. 5. 1723. B.VIIl.67, lnstntktion, Juli 1723. 

369 STAF, 71213, Obervogt Von Thum an den Bischof, 9. r. 1724. STAZ, A.33r.1, Christoph Scherb, Bischofs
zell, an Zürich, 7. r. 1724. 

370 STAZ, A.33r.1, Pfarrer Sprüngli an Zürich, II. 8. und 17.12.1723. Die Evangelischen von Arbon an Zürich, 
29. 10. 1723. Gutachten der Zürcher Landfriedcnsverordneten, 10. 12.1723. 

371 STAF, 7105, Buchenberg an den Bischof, 20., 24. und 28.12.1723. STAZ, B.l.378, Ratscrkanntnus, 6.10.1723. 



zu privaten Gesprächen zusanm1en. Nabholz überreichte ihn1 die Beschwerden 

Arbons, Horns und Bischofszells. Als schwerwiegendste Neuerung wurde darin 

die Aufhebung des Paritätsinstrutnents von 1688 in Bischofszell verlangt. An1 

folgenden Tage ,vartete Schwendener, ohne auf das Metnorial einzugehen, nüt 

einer hoheitsvollen Erklärung des Bischofs auf. Er war bereit, tnit gewissen Ein

schränkungen die evangelischen Schulen in Arbon und Horn, die Erweiterung 

der Kirche in Arbon und die Setzung eines Taufsteins für die Evangelischen zu 

gestatten und die bestehende Gottesdienstordnung in Erdhausen zu bestätigen. 

Die Evangelischen in Arbon sollten in Ehesachen vom Obervogt und den beiden 

Pfarrherren beurteilt werden. Damit wäre das Ehegericht weiterhin in der Hand 

des Bischofs geblieben. In den politischen Fragen beharrte er auf seinen1 bisherigen 

Standpunkt. Diese geringen Zugeständnisse wollte er allerdings teuer verkaufen. 

Er forderte, daß ihn1 wegen der Landeshoheit Genugtuung verschafft werde und 

daß die Arboner und Bischofszeller sich künftig nur nach Meersburg wenden 

dürften. Diesen der politischen Lage des Ihschofs gewiß nicht angepaßten An

sprüchen gegenüber n1achte Nabholz geltend, die beiden Städte seien unter dem 

zweiten Landfrieden gestanden, der Bischof habe sich eidgenössischen Sprüchen 

inuner unterworfen und sei nicht wie jetzt mit Deklarationen aufgerückt. Nach

den1 beide Seiten ihre Standpunkte dargelegt hatten, brach Schwendener die 

Konferenz nüt detn Versprechen ab. das Men1orial bald zu beantworten. Alle 

Versuche, die Gespräche wieder in Gang zu bringen, scheiterten. Der bischöfliche 

A111t1nann Meisenberg in Schaffhausen bemerkte Nabholz gegenüber, man könne 

keinen Vertrag schließen, weil das nur Schwierigkeiten nüt dem Papst zur Folge 

habe 372• Der Bischof hatte offensichtlich kein Interesse an Verhandlungen, son

dern trachtete danach, die ganze Frage so lange zu verschieben, bis günstigere 

politische Verhältnisse eine Lösung in seine111 Sinne erlaubten. 

Die erfolglose I{onferenz stärkte Zürichs Entschlossenheit zun1 Handeln. Es 

fürchtete, die in1n1er wieder gestellten, aber nie erfüllten Ansprüche der zwei 

Stände könnten von1 Bischof schließlich als Beweis seiner Landesherrlichkeit 

ausgelegt ,verden. Vergeblich drängte inan in Meersburg auf eine Beantwortung 
des Me1norials 373• 

Auf einer Konferenz nüt Bern im Mai 1724 schlug die Li1111natstadt vor, durch 
zwei Gesandte den Landfrieden in Arbon und Bischofszell obrigkeitlich einzu

richten. Dem Bischof sollte gestattet werden, auch jetnanden zu schicken. Zürich 

372 STAZ, B.l.378. Relation von der Schaffhauscr Konferenz, verfaßt von Ulrich Nabholz. 1724. Articulicrte 
Puncten welche in Schaffhausen dem H. Hoffrath Schwender übergeben worden. A.33r.r, Hirzcl, Schaff
hausen. an Zürich. 12. r. 1724. Nabholz, Schaffhausen, an Zürich, rr. r. 1724. 

373 STAZ, A.33r.r, Zürich an Bern, 12.4.1724. Bern an Zürich, 3r. 3. 1724. B.IV.267, Zürich an Bern, 27. 3. 
1724. 
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wünschte keine I(onferenzen n1ehr, ließ sie aber notfalls noch zu, doch sollte auf 
rasches Handeln und auf feste Tern1ine gesehen werden. Bern versprach z,var 
,veiterhin seine Hilfe in diesen1 Geschäft, war aber nicht für eine einseitige Ein
führung des Landfriedens zu haben. Die Verhältnisse in der Eidgenossenschaft 
schienen ilun für einen solchen Schritt nicht günstig. So ,vurde beschlossen, 1nit 
dein Bischof wieder zu verhandeln und dazu Nabholz nach Mccrsburg zu 
senden 374• 

In Bischofszell hatten sich bisher keine bedeutenderen Ehestreitigkeiten er
geben. Im April 1724 ben1crkte nun der Obervogt, daß die Hochzeit zweier 
Blutsverwandter bevorstand, und befahl, die Dispens bei ihm einzuholen. Als sich 
der Pfarrer weigerte, drohte er, die Trauung zu verhindern. Der Bräutigan1 gab 
nun nach und holte sich die Be,villigung zur Heirat. Zürich erklärte sie sofort für 
ungültig und stellte seinerseits die nötigen Dokun1ente aus. Der Pfarrer erhielt den 
Befehl, sich durch keine Drohungen abhalten zu lassen und alle Ehefälle nach 
Zürich zu weisen 375 . Die zwei Stände waren in einen1 gewissen Maße auf die 
Mitwirkung der Untertanen angewiesen. In Bischofszell war diese n1eist nicht so 
bedingungslos zu erreichen wie in Arbon, weil sich hier die Evangelischen in 
einer günstigeren Rechtslage befanden. 

bn Mai 1724 starb in Arbon der Stadtschreiber. Zürich riet den Evangelischen, 
einen Schreiber ihrer Religion zu verlangen oder wenigstens durchzusetzen, daß 
die Wahl bis zu einer Verständigung niit den1Bischof ausgestellt werde. Nötigenfalls 
sollten sie ihr fernbleiben. Die Delegation, ,velche den Obervogt besuchte, erreichte, 
daß die Stelle vorderhand vakant blieb. Zürich instruierte nun Nabholz, in Meers
burg vorzuschlagen, daß sie abwechselnd durch beide Religionen besetzt werde 376• 

An1 22. Juni sandten die zwei Stände das auf der Tagsatzung abgeredete 
Schreiben an den Bischof Sie trugen ihn1 darin eine Konferenz in Arbon oder 
Bischofszell an und lehnten jede Verantwortung ab, wenn sich die ganze Frage 
ungünstig entwickeln sollte. Vor dieser verhüllten Drohung wich die bischöfliche 
Seite zurück. Als Nabholz am 26. Juni 1724 in Meersburg eintraf, hatte sich das 
Verhandlungsklüna merklich gebessert. Die bischöflichen Unterhändler aner
kannten das Schaffhauser Me1norial als Gesprächsgrundlage und gaben in ver
schiedenen religiösen Punkten nach. Vor allem waren sie bereit, das Ehegericht 
über die Evangelischen größtenteils an Zürich abzutreten. In den politischen 
374 E.A., 7.1, S. 812. STAZ, B.VIl!.68, Instruktion, 6.5.1724. A.227.6, Escher, Aarau, an Zürich, 10.5.1724. 

B.IV.276, Zürich an Bern, 20.5.1724. A.331.1, Bern an Zürich, 26.5.1724. STAB, Toggenburg-Bücher, 
D.678, Instruktion, 3. 5. 1724. 

375 STAZ, A.331.1, Pfarrer Waser, Bischofszell, an Zürich, I. und 20.5.1724. Gutachten der Zürcher Land
fricdcnsverordneten, 5.6.1724. B.IV.269, Zürich an PfarrerWaser, 7.6.1724. STAF, 7126, Obervogt Von 
Thurn an den Bischof, 16. 4. 1724. Der Bischof an Von Thurn, 3. 5. 1724. 

376 STAZ, A.331.1, Pfarrer Sprüngli, Arbon, an Zürich, 23. und 28.5.1724. Gutachten der Zürcher Land
friedensverordneten, 5. 6. 1724. B.IV.276, Zürich an Pfarrer Sprüngli, 24. 5. 1724. 



fragen blieben sie aber weiterhin hart, auch ,venn sie der wechselnden Besetzung 
der Stadtschreiberstelle in Arbon zustin1111ten. Als Gegenleistung verlangten sie 
unter andern1, daß der J urisdiktionalstreit durch Sätze gelöst werde, daß n1an nicht 
111ehr gewalttätig exekutiere und die evangelischen Geistlichen den1 bischöflichen 
Gericht nicht entziehe 377_ 

Der günstige Ausgang der Konferenz bedeutete einen fahlen Hoffi1ungsschin1-
111er, daß ein einseitiges Vorgehen gegen den Bischof verrnieden werden könnte. 
Auf den1 Syndikat in Baden wurden neue Instruktionen besprochen. Die Ge
sandten ka1nen überein, daß in einen1 Traktat wegen der Landesherrlichkeit die 
nötigen Vorbehalte ge1nacht vverden n1üßten. Bern wünschte, daß diese Frage 
überhaupt nicht erwähnt ,verde. Als das Gerücht un1ging, der Kaiser oder der 
Papst wollten Arbon kaufen, spielte es sogar mit den1 Gedanken, Zürich könnte 
die Stadt für sich erwerben 378 • Der Rat in Zürich hielt es für richtig, daß die 
Landeshoheit und der Landfriede in einen1 Vertrag ausdrücklich vorbehalten 
,vürden, datnit ihn der Bischof bei einetn spätern Streit über diese fragen nicht 
als Argument gegen die Z\Vei Stände benützen könne 379 • Trotz diesen Meinungs
verschiedenheiten zeichnete sich doch eine Änderung in der Politik Zürichs und 
Berns ab; die ohnehin eher spekulative Landesherrlichkeit wurde aus den Ver
handlungen ausgeklan1n1ert, weil n1an sich hier n1it den1 Bischof auf keinen Fall 
einigen konnte. Man ben1ühte sich, die im Augenblick drängenden fragen zu 
lösen. Nabholz verabredete nun nut den1 bischöflichen Kanzler Balbach, sie 
,vollten sich anfangs Mai 1725 in Klingnau treffen 380• 

Nach der Meersburger Konferenz gaben die evangelischen Arboner in Zürich 
bekannt, daß sie alle Än1ter und Stellen in1 jetzigen Zustand ließen, wenn n1an 
wenigstens den Schreiber und den A1nn1ann landfriedlich besetze. Falls der Am-
111ann itnn1er katholisch bleiben würde, hofften sie wenigstens, den Stadtknecht 
für sich zu erhalten. Als sie im Noven1ber um weitere Befehle für die Ämter
besetzung baten, befahlen ihnen Zürich und Bern, die Ergebnisse der künftigen 
I(onferenz zu erwarten und sich in keine Bürgergemeinde einzulassen. Ähnliche 
Befehle erhielt der Obervogt aus Meersburg. So blieb in der kritischen Zeit un1 
die Jahreswende alles ruhig 381 . Im übrigen drängte Buchenberg darauf, daß auch 

377 B.l.378, Zürich und Bern an den Bischof von Konstanz, 22. 6. 1724. Schließliche Erklährung über die von 
beyden lob!. Ständen Zürich cmd Bern an deß Herren Bischoffen zu Konstanz hochfürstl. Gnaden ... an
gebrachte Postulata, r r. 7. 1724. 

378 STAZ, B.l.378, Gutachten der Gesandten Zürichs und Berns auf der Jahrrechnung, 1724. STAB, Thurgau-
Bücher, D.704, Bern an seine Gesandten in Baden, 24. 7. 1724. D.719, Bern an Zürich, 16. 9. 1724. 

379 STAZ, A.33r.r, Gutachten der Zürcher Landfricdcnsverordneten, 24. und 25.8.1724. 
380 STAZ, A.33r.r, Balbach an Nabholz, 23. rr. 1724, 25.4.1725. 
381 STAZ, A.33r.r, Die Evangelischen von Arbon an Zürich, 22. 8. 1724. Gutachten der Zürcher Landfriedens

verordncten, 2.12.1724. STAF, 71010, Der Bischof an Buchenberg, 12.12.1724. STAB, Thurgau-Bücher, 
D.721, Bern an Zürich, 16. 12. 1724. 



die Ehestreitigkeiten bis zur Konferenz nicht entschieden würden. Einige evan
gelische Vorgesetzte begannen nun, in Ehesachen selbst zu richten. Sie hofften 
offenbar, wie Dießenhofen ein eigenes Ehegericht zu erhalten. Pfarrer Sprüngli, 
der Zürichs Interessen vertrat, mahnte deshalb zu einer raschen Einführung des 
Landfriedens 382• 

Auch in Bischofszell kam es zu Auseinandersetzungen un1 die Ehegerichtsbar
keit. Unter dem Vorwand, der Bischof habe bei der Meersburger Konferenz dar
auf verzichtet, wies der Pfarrer erneut n1ehrere Fälle nach Zürich. Alle Verbote 
fruchteten nichts 383 • Zu Beginn des Jahres 1725 unternahn1 der Obervogt starke 
Anstrengungen, un1 hier seine Stellung wieder zu befestigen. Ein evangelischer 
Bürger wollte sich von seiner katholischen Frau scheiden lassen. Der Bischof gab 
aber nur die Trennung nach dein katholischen Matrin1onialrecht zu; nun löste 
Zürich die Ehe auf. Als sich der Geschiedene wieder verheiraten ,vollte, sträubte 
sich der Obervogt 1nit allen Mitteln dagegen. Nach ergebnislosen Verhandlungen 
wurde schließlich einfach der Hochzeitstag festgesetzt. Der Bischof befahl darauf, 
dem Bräutigam das Bürgerrecht zu entziehen 384• Zürich erwog im März 1725, 

den Obervögten die Exekution seiner Ehegerichtsurteile zu en1pfehlen. Weil das 
aber kaum etwas genützt hätte, befahl es lediglich seinen Pfarrherren, den Ehe
gerichtsverhandlungen vor den1 Obergericht nicht beizuwohnen 385 • 

Bei der Ämterbesetzung versuchten die Evangelischen, die Alträte,vahl zu 
verhindern. Sie hofften dadurch Stadtschreiber Bridler zu zwingen, sein Doppel
amt aufzugeben. Der Bischof konfirmierte aber nach mehrjährigem Unterbruch 
die Wahl wieder. Vermutlich wollte er die Katholiken nicht ohne Schutz lassen 386• 

In der Instruktion für die Klingnauer Konferenz zeigten Zürich und Bern 
erstmals eine gewisse Kon1promißbereitschaft zwischen dem Landfrieden und den 
Angeboten des Bischofs. Bei der Besetzung der Ämter und Stellen beharrten sie 
unter gewissen Bedingungen nicht n1ehr auf den landfriedlichen zwei Dritteln. 
Dagegen sollte das Konfirn1ations- und Entsetzungsrecht des Bischofs einge
schränkt werden. Sie waren gewillt, die Kundschaften und die Bußen des Ehe
gerichts den Obervögten zu überlassen. Die Ko1nmissionspunkte und das Öhnin
gische Patent sollten wenigstens ge1nildert werden 387• Auch in andern Punkten 

382 STAZ, A.265.8, Pfarrer Sprüngli an Zürich, 19. J. 1725. A.331.1, Pfarrer Sprüngli an Zürich, 20.4.1725. 
383 STAF, 7126, Obervogt Von Thurn an den bischöflichen Kanzler, 25. II. 1724. Der Kanzler an den Obervogt, 

26. II. 1724. STAZ, A.331.1, PfarrerWaser, Bischofszell, an Zürich, 28. II. nnd 15.12.1724. 
384 STAZ, A.265.8, Pfarrer Waser an Zürich, 20. 3. und 20.7.1725. Bericht über den Ehefall Isaak Leuercrs, 
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Bericht des Obervogts über die Wahlen in Bischofszell, 1725. Der Bischof an den Obervogt, 8. I. 1725. 

387 STAZ, A.331.r, Instruktion, 2.5.1725. 



zeigten sie eine größere Nachgiebigkeit. Nachde1n sie sich über einen gewaltsa1nen 
Vollzug des Landfriedens nicht einigen konnten, versuchten sie wenigstens, eine 
tragbare Zwischenlösung zu finden. Ein künftiger Vertrag 111ußte aber so abgefaßt 
werden, daß er ihren Anspruch auf die Landesherrlichkeit nicht präjudizierte. 

Die Konferenz in Klingnau stand für Zürich und Bern unter keinen1 glück
lichen Stern. Der bischöfliche I(anzler Balbach, der anfangs Mai 1725 1nit Nabholz 
dort zusa1nn1entrat, schlug sofort vor, die Streitigkeiten durch Sätze zu lösen. Als 
Nabholz das ablehnte, lenkte er das Gespräch auf die Jurisdiktionalstreitigkeiten 
in Baden und in den altstiftischen Gerichten des Thurgaus. Nabholz wich aber 
aus. Darauf suchte Balbach zu erreichen, daß die politischen Verhältnisse in Arbon 
bis zu eine1n andern Entscheid in ihren1 alten Stande blieben. Nabholz lehnte aber 
diese Rückversicherung des Bischofs gegen ein Vorgehen der zwei Stände ener
gisch ab, worauf Balbach auf den frühern religiösen Zugeständnissen beharrte. 
Nabholz fand aber zu Recht, sie seien für die Freiheit des Protestantisn1us ungenü
gend. Nun überreichte ihn1 der Kanzler in eine1n Men1orial die Wünsche des 
Bischofs in der Landvogtei Baden. Nabholz verlangte darauf, daß über Arbon 
und Bischofszell verhandelt würde, doch wollte Balbach erst die andern Probleme 
lösen. Alle Versuche, ihn von seinem Standpunkt abzubringen, scheiterten. Er 
anerbot sich schließlich, die Konferenz nach der Jahrrechnung in Öhningen oder 
Stein fortzusetzen, weil er erst in Meersburg über Arbon und Bischofszell Bericht 
erstatten müsse. Nabholz nahm an. Zürich hatte ih1n befohlen, die Unterhand
lungen nicht abzubrechen 388• 

Die Konferenz zeigte erneut, daß der Bischof nicht gewillt war, in das «Haupt
geschäft» einzutreten, sondern ,veiterhin Zeit zu gewinnen suchte. Anderseits 
scheuten sich die zwei Stände, diese im Grunde lokale Angelegenheit unnötig 
aufzubauschen. Zürich zeigte zwar wieder Lust, den Landfrieden ohne den Bischof 
einzurichten, doch ließ sich Bern nicht dazu herbei. So wurden Arbon und 
Bischofszell wieder einmal zur Ruhe gen1ahnt 389 • 

In Arbon gingen die Streitigkeiten um das Ehegericht weiter. Als der Ober
vogt den Vollzug eines von Zürich ausgefertigten Urteils verhinderte, forderte 
der Rat den Bischof am 8. Oktober 1725 auf, seinem Spruch Nachachtung zu 
verschaffen. Obervogt Buchenberg schrieb darauf an den Hof, das Ehegericht 
gehöre eindeutig den1 Bischof. Zürich erhielt keine Antwort 390 • Der Obervogt 

388 STAZ, A.331.1, Nabholz, Klingnau, an Zürich, 8.5.1725. Relation über die Konferenz, verfaßt von Ulrich 
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,vandte in der Folge alle Mittel an, un1 die Evangelischen vor sein Forun1 zu 
ziehen. Ein Jahr später, in1 Septen1ber 1726, löste er ein Eheversprechen z,vischen 
zwei Brautleuten auf und versprach andern, sie kostenlos von Ehehindernissen 
zu dispensieren. Zürich ,vandte sich erneut an den Bischof und befahl den1 Pfarrer, 
solchen Leuten keine Ehescheine zu geben 391 • Beide Seiten benutzten also grund
sätzlich die gleichen Mittel, un1 zu ihre111 Ziele zu kon1111en; sie suchten die 
Trauung ungehorsan1er Brautleute zu verhindern. In einer Zeit, die keine zivile 
Eheschließung kannte, saß jedoch der Pfarrer und danlit Zürich an1 längern 
Hebelarn1. Der Bischof antwortete Zürich auf das Schreiben, er weiche nicht von 
seinem Recht, und ben1erkte, die Zitationen hätten auch dann durch den Obervogt 
zu gehen, wenn er nicht Eherichter ,väre. Zürich anerbot sich sofort, das künftig 
so zu halten, und berief in1 April 1727 eine widerspenstige Bürgerin durch den 
Obervogt von Bischofszell. Der Bischof ging natürlich nicht darauf ein, und so 
befahl n1an den1 Pfarrer, ihr die Ehedokun1ente zu sperren 392 • 

Schon längere Zeit ,vurde in Zürich geklagt, Pfarrer Sprüngli von Arbon 
versehe sein An1t in unwürdiger Weise. Gegen Ende des Jahres 1725 schickte der 
Rat einen Exanünator und einen Professor nlit den Pfarrherren von Sitterdorf und 
Bischofszell nach Arbon, un1 Kundschaft zu holen. Sofort sah der Obervogt das 
Visitationsrecht des Bischofs bedroht und verbot den Bürgern bei hoher Buße, 
Auskunft zu geben. Gegen seinen Protest verschafften sich die Abgesandten unter 
der Hand bei den Bürgern die nötigen Nachrichten, worauf Pfarrer Sprüngli 
durch einen Vikar abgelöst wurde 393 . Der Bischof sah die Pfründe aber erst als 
vakant an, als Sprüngli selbst auf sie verzichtete. Inzwischen hatte er sich jedoch 
bereits an Glarus gewandt und den1 Exspectanten Wyß vorgeschlagen, sich bei der 
Gemeinde Arbon un1 die Pfründe zu ben1ühen. Damit hoffte er, wie bein1 Müll
hein1er Geschäft Streit unter die evangelischen Orte zu tragen und sich eine neue 
Aten1pause zu verschaffen. Die Gemeinde hielt sich aber an den Zürcher Vor
schlag. Der Bischof wählte darauf Pfarrer Rheinacher und ließ ihn auf das Öhnin
gische Patent sch,vören. Zugleich erklärte er ihm deutlich, daß dieser Eid seinen 
Synodalpflichten vorgehe394. 

Die Rats,vahlen für das Jahr 1726 gingen in Bischofszell ruhig vor sich. In 

391 STAZ, A.331.r, Pfarrer Rheinacher, Arbon, an Zürich, 6.9.1726. B.IV.273, Zürich an Pfarrer Rheinacher, 
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Arbon fand die Bürgergemeinde auf Befehl des Bischofs nicht statt, weil der Ober
vogt fürchtete, es könnte zu «Weiterungen» konunen 395 • Auch der Bischof be
flcißigtc sich aller Vorsicht. Bei der feierlichen Huldigungseim1ahme in Bischofs
zell iin Juni 1726 vern1ied er es, den Titel «Landesherr» für sich zu gebrauchen, 
und erwähnte die herrschenden Spannungen 1iicht 396 • Daniit hatten die Evangeli
schen kernen Grund, nicht zu huldigen. Ihre Weigerung hätte für den Prälaten 
cii1en zienilichen Prestigeverlust bedeutet. 

Nach der Klingnauer Konferenz betrieben die zwei Stände die Landfriedens
emführung in Arbon und Bischofszell eher lässig. Sie lag durchaus am Rande 
ihrer Interessen und wurde leicht von dringenderen Problen1en überschattet. 
Wahrscheinlich hielten die Verhandlungen un1 die Erneuerung der Erbeinung 
von 1511, welche der Kaiser mit der Eidgenossenschaft führte, die zwei Stände 
vor weitern Schritten zurück 397• Auf der Jahrrechnung iin August 1726 und auf 
der Badener Tagsatzung in1 Noven1ber versuchte Zürich vorsichtig, wieder auf 
den Weg einer einseitigen Exekution zu komn1en. Man verabredete wieder ein 
Schreiben an den Bischof und beauftrage Nabholz, eine Konferenz in Gang zu 
bringen. Als die ersten Anläufe aber nicht allzu erfolgreich waren, beschlossen 
die zwei Stände ii11 Januar 1727, der Sache einen «vermehrten Trieb» zu geben 398 • 

Auf ein ernstliches Schreiben Zürichs und Berns sagte der Bischof schließlich am 
12. Februar eme neue Privatkonferenz zu 399• Sie begann sich jedoch wieder ins 
Endlose zu verzögern. Am 29. Mai 1727 ersuchte wieder eme Deputation aus 
Arbon um den Landfrieden. Auf der Jahrrechnung schlugen die Zürcher Gesand
ten vor, eme feierliche Abordnung nach Arbon zu schicken, welche sich niit den 
V crtretern des Bischofs über den Landfrieden vergleichen sollte. Wenn er nie-
1nanden schicken würde, sollte der Landfriede kurzerhand durchgeführt werden. 
Bern sah, daß auf dem bisherigen Wege nichts zu erreichen war, und stimmte 
emem entsprechenden Schreiben zu 4°0• Daniit war es Zürich gelungen, Bern auf 
seine härtere Liiiie zu bringen. 

Am 6. Septen1ber teilten die zwei Stände dem Bischof niit, daß sie a1n 16. No
ven1ber eine Gesandtschaft an die Herberge nach Arbon senden würden, und 
forderten ihn auf, ebenfalls jen1anden dorthin abzuordnen. Vor ihrer Entschlossen-
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heit, den Landfrieden 1nit oder ohne Verhandlungen zu vollziehen, stin1n1te der 
Bischof einer Konferenz zu, versuchte aber, sie zeitlich zu verschieben und aus 
der bedrohlichen Nähe seiner Städte zu entfernen. Als Tagungsorte schlug er 
Öhningen, Stein, Dießenhofen oder die Reichenau vor 401 . Er wollte offensichtlich 
nicht unter den1 Druck der Untertanen verhandeln. Außerde111 schadete es seinem 
Ansehen, wenn die zwei Stände für die Zusa111111enkunft aus eigener Initiative 
einen Ort festsetzten, an vvelchen1 er die Landeshoheit beanspruchte. Zürich und 
Bern stiirunten einer Verschiebung des Verhandlungsbeginns auf den 25. Februar 
1728 zu und wählten Dießenhofen als Konferenzort. Von dort aus wollte 111an 
sich dann nach Arbon und Bischofszell begeben, 11111 die künftigen Vertragspunkte 
durchzuführen. Der Bischof teilte allerdings 111it, daß er den Landfrieden nicht als 
Grundlage der Gespräche annehn1en werde. Man ließ ihn darauf wissen, daß inan 
sich nur über Arbon und Bischofszell an Hand des Klingnauer Memorials unter
reden könne. Damit wurde der Landfriede formell aus den1 Spiel gelassen 4oz. 

Das plötzliche Einschwenken Berns auf die härtere Linie Zürichs kann wohl 
auf die sich bessernde politische Lage zurückgeführt werden. Zwar blickten die 
katholischen Orte nach wie vor mit begehrlichen Augen auf die verlorenen 
Gebiete, doch bewarb sich das Ausland vermehrt auch um die Gunst der evan
gelischen Orte. Frankreich versuchte in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, 
das Soldbündnis von 1715 auch auf die protestantischen Stände auszudehnen. Der 
Kaiser näherte sich ebenfalls der Eidgenossenschaft, um die Erbeinung von l 5 l l 

zu erneuern; 1725 und 1726 hielt der Abt von St. Blasien als BeauftragterWiens 
verschiedene Konferenzen. Auch wenn itn Hintergrund immer wieder die Resti
tutionsfrage aufleuchtete, so gaben die Ereignisse zusa111111en mit der 1726 in 
Europa drohenden Kriegsgefahr den zwei Ständen doch eine vermehrte Hand
lungsfreiheit403. 

Die Instruktion auf die Dießenhofer Konferenz, welche Zürich und Bern 
miteinander aufstellten, hielt sich wesentlich im Rahn1en früherer Forderungen. 
Zürich wollte auf die zwei Drittel in den Än1tern und Stellen verzichten und in 
den Schreibereien Ersatz finden, doch bestand Bern fest auf dem Landfrieden. 
In der Frage jedoch, was bei einem erfolglosen Ausgang der Konferenz zu unter
nehmen sei, verharrte 111an an der Aare in1111er noch in einer gewissen Zurück
haltung. Zürich vertrat die Auffassung, in diesem Falle wäre den bischöflichen 
Gesandten die Exekution der Landfriedenspunkte anzudrohen. Wenn das nichts 

401 STAZ, A.331.r, Zürich und Bern an den Bischof von Konstanz, 6.9.1727. Der Bischof an Zürich und 
Bern, 29. 9. 1727. 

402 STAZ, B.I.379, Ratserkanntnus, 17. I. 1728. A.331.1, Zürich und Bern an den Bischof, 22. I. 1728. Bern 
an Zürich, 14. II. 1727. 

403 Siehe dazu Feiler 3, S. 357. Ganz, S. 331ff. Anton von Tillier, Geschichte des eidgenössischen Freistaates Bern, 
Bern 1839, Bd. 5, S. 137. 
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nützen würde, sollte inan sie sofort in Arbon und Bischofszell vollziehen. Bern 
dagegen wollte erst den V er lauf der Konferenz abwarten, bevor es sich zu weitern 
Schritten entschloß. Man instruierte nun die Gesandten, auf jeden Fall in Dießen
hofen zu bleiben, bis sie weitere Befehle en1pfingen 404• 

In Meersburg war n1an entschlossen, einen Vertrag unbedingt allein in Arbon 
und Bischofszell in die Tat u1nzusetzen. Den Evangelischen in beiden Städten 
wurde verboten, Ausschüsse nach Dießenhofen zu senden. Wenn nach erfolglosen 
Gesprächen nut einer gewaltsa111en Exekution zu rechnen war, vvollte der Bischof 
Schaffhausen und Solothurn als V ern1ittler vorschlagen. Wenn das 1uchts nützte, 
sollte alles für null und nichtig erklärt werden, was einseitig durchgesetzt würde. 
Darauf wollte n1an alles ans Reich und an die eidgenössischen Stände bringen 405 • 

An1 25. Februar 1728 begannen in Dießenhofen die Gespräche. Neben den 
Gesandtschaften beider Verhandlungspartner erschienen trotz dein Verbot auch 
Deputierte aus Arbon und später aus Bischofszell. Nachden1 die Vertreter Zürichs 
und Berns durchgesetzt hatten, daß nur die Schwierigkeiten in den beiden thur
gauischen Städten behandelt wurden, konnte in den n1eisten religiösen Fragen 
bis zun1 I. März eine Übereinstin1n1ung erzielt werden. Einige Auseinander
setzungen gab es vorwiegend un1 das Ehegericht und die Wahl des evangelischen 
Lehrers in Arbon. Als Obervogt Buchenberg an1 I. März in Dießenhofen erschien, 
verschärften sich die Verhandlungen, doch konnte n1an sich bis zum 13. März 
über die kirchlichen Beschwerden ohne größere Anstöße auf die Ratifikation der 
Obrigkeiten hin einigen 4°6• 

Die am I. März beginnenden Verhandlungen un1 die politischen Fragen gli
chen anfangs einen1 Abtasten der gegenseitigen Standpunkte. Die bischöflichen 
Gesandten schützten den reichslehenbaren Stand Arbons gegen die Forderungen 
der zwei Stände vor. Sie fürchteten, die Untertanen würden zu «Mitherren», 
wenn man die Regierungsforn1 ändere. Am 5. März übergaben sie den Zürcher 
Gesandten eine Erklärung. Sie waren bereit, zuzugeben, daß jede Religion ihre 
Räte- und Ämterstellen selbst besetze. Nur die Richter sollten durch beide Kon
fessionen gewählt werden. Den Evangelischen in Arbon verlueßen sie die Stadt
schreiberei und an der Stelle des geforderten Stadtknechts den Stubenknecht. In 
Bischofszell sollte den1 Stadtschreiber ein evangelischer Unterschreiber zugesellt 
werden. Die landfriedlichen zwei Drittel lehnten die bischöflichen Unterhändler 
Balbach und Hahn ab und rieten zu einem Vergleich. Die Zürcher stellten ihnen 

404 STAZ, A.331.1, Instruktionsprojekt, 21. und 27. r. 1728. lnstruktionsprojekt, 19. 2. 1728. Gutachten der 
Zürcher Landfriedensverordncten, 14. 2. 1728. B.l.379, Instruktion, 19. 2. 1728. 

405 STAF, 71040, Actum Meersburg, 18.2.1728. 
406 STAF, 71040, Protokoll der Dießenhofer Konferenz, 1728. Diarium der Dießenhofcr Konferenz, 1728. 

STAZ, A.331.2, Escher, Dießenhofen, an Zürich, 28. 2. und r. 3. 1728. B.l.379, Escher, Dießenhofcn, an 
Zürich, 26. 2. 1728. 
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aber vor, Bern ,vürde nach einer solchen ungenügenden Erklärung die Verhand
lungen nur ersch,veren. Daraufhin nahn1en Balbach und Hahn sie zurück 407 

An1 9. März stellten die Gesandten Zürichs und Berns in einen1 Me111orial für 
Bischofszell folgende Forderungen auf: Alle Ä1nter und Stellen sind landfriedlich 
zu besetzen, ,vobei jede Religion ihre An1tsleute selbst ,vählt. Bei einer recht-
1näßigen Wahl hat der Bischof die Alträte zu bestätigen. Die Inhaber der Stadt
und der Gerichtsschreiberei ,vechseln jährlich unter den beiden Konfessionen. Es 
sollen keine Bischofsbürger n1ehr aufgenon1111en werden. Aus den1 Siechengut 

sollen ent,veder keine Schulgelder n1ehr bezahlt oder die Evangelischen nüt Z\vei 
Dritteln davon bedacht werden 408• 

Die kon~tanzische Gesandtschaft teilte bereits an1 folgenden Tage n1it, daß sie 
eher die Konferenz abbrechen werde als zuzulassen, daß das Paritätsinstrun1ent 
von Bischofszell, auf welchen1 die dortigen Regierungsverhältnisse beruhten, auf 
diese Weise unwirksan1 gemacht werde 4°9• 

Die eigentlichen Gespräche um die politischen Artikel begannen an1 15. März 
und drehten sich vorwiegend un1 die zwei Drittel in Rat, Gericht und in den 
Än1tern und un1 das Paritätsinstrtnnent in Bischofszell. In einer Erklärung lehnten 

die bischöflichen Gesandten diese Forn1 der Ä1nterbesetzung ab und boten den 
Evangelischen in Arbon als Ersatz die Stadtschreiberei oder die alternative Beset
zung der Schreibereien Arbon, Horn und Egnach an. V 0111 Paritätsinstrun1ent in 
Bischofszell wollten sie nicht weichen. Dort \varen die Evangelischen außer in den 
llats- und Richterstellen ohnehin bereits bevorzugt. Die Gesandten des Bischofs 
glaubten aber, daß sich hier ein Ausweg finden lasse 410• In ihrer Gegendeklaration 
von1 18. März beharrten die Vertreter Zürichs und Berns aber auf ihrem Stand
punkt, worauf die bischöflichen Unterhändler sich mündlich bereit erklärten, in 
andern Punkten zu weichen, wenn n1an nicht auf den zwei Dritteln bestehe. Sie 
sahen deutlich, daß lüer der Landfriede stillschweigend ins Werk gesetzt werden 
sollte 411 • 

An1 19. März er\vogen die Gesandten Zürichs und Berns die Vor- und Nach
teile einer einseitigen Exekution des Landfriedens. Sie fanden, daß es sehr unsicher 
wäre, ob er so auf die Dauer bestehen könne. Die Evangelischen würden in einen 
rechtlosen Zustand gesetzt, der leicht weitere Verwicklungen nach sich ziehen 
köm1te. Außerdem war vorauszusehen, daß der Bischof sich sofort an den Kaiser 
407 STAZ, B.l.379, Erklärung der Konstanzer Gesandten, 3.3.1728. STAF, 71040, Die Gesandten in Dicßcn-

hofen an den Bischof, 28. 2. 1728, 3. w1d 10. 3. 1728. Protokoll der Dicßenhofer Konferenz, 1728. Diariurn 
der Dießcnhofer Konferenz, 1728. 

408 STAF, 71261, Memorial. 9. 3. 1728. 
409 STAF, 71040, Diarium der Dießenhofcr Konferenz, 1728. 
410 STAF, 71040, Deklaration vom 16.3.1728. STAZ, B.l.274, Gesandte in Dießcnhofen an Zürich, 16.3.1728. 
411 STAZ, B.l.379, Deklaration vom 18.3.1728. A.331.2, Escher, Dießcnhofen, an Zürich, 18.3.1728. STAF, 

71040, Gesandte in Dießenhofcn an den Bischof, 18. 3. 1728. 
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und an die regierenden Orte wenden würde. So entschloß man sich, \ve1terzu
verhandeln, besonders weil Arbon nicht unbedingt auf den landfriedlichen zwei 
Dritteln beharrte412 • 

In einer Gegenerklärung bestanden aber die fürstlichen Gesandten n1it rede
gewandten Argun1enten a111 21. März auf ihren bisherigen Angeboten und vvarfen 
ihren Verhandlungsgegnern vor, sie ,vollten nur den Landfrieden unter den1 
Deck1nantel einer Konferenz einführen. Sie n1achten geltend, die Regalien und 
Rechte Arbons und Bischofszells hingen von1 Kaiser ab. Eine Zweidrittels
n1ehrheit der Evangelischen habe die Unterdrückung der Katholiken zur Folge. 
Die evangelischen Gesandten verschlossen sich aber allen diesen Gründen und 
änderten ihre Meinung nicht 4 13 . Die Verhandlungen begannen gefährlich zu 
stocken. 

In diesen1 Augenblick gestattete der Zürcher Rat den Gesandten, von den zwei 
Dritteln abzustehen und dafür die Schreibereien Arbon, Horn und Egnach und 
eine regeln1äßige W ahlgen1einde zu begehren. In Bischofszell sollte das Paritäts
instrun1ent abgeschafft und die Wahl der Alträte ohne Ansehen der Religion durch 
die ganze Bürgerschaft vorgenomn1en werden. Wenn das nicht erreichbar wäre, 
verlangte Zürich n1indestens, daß die Schreibereien unter den Konfessionen wech
selten. hn Gegensatz dazu forderte jedoch Bern, daß die Evangelischen wenigstens 
die Mehrzahl der Stellen erhielten. Zürich schwenkte nicht ungern auf seine 
Linie ein 414• 

Weil nun aber auf diese Weise kaun1 ein Erfolg zu erwarten war, stellten die 
Gesandten beider Stände ihren Obern an1 27. März ihre Bedenken gegen einen 
gewaltsan1en Vollzug des Landfriedens vor. Sie befürchteten, die katholischen 
Orte könnten die Hilfe Frankreichs anrufen, während der Kaiser den Bischof 
unterstützte. Sie glaubten, die Seen1ächte würden sich der zwei Stände kaun1 an
nehn1en, weil man sich über die Fragen der Religion bereits geeinigt habe. 
Außerden1 stand es dem Bischof nach dem Freiheitsbrief von 1538 in Arbon zu, 
den Ammann und die Räte zu bestätigen. W eil der V ertrag aber auch die wichtig
sten Freiheiten der Stadt festhielt, konnte man ihn nicht einfach durch eine Exe
kution entkräften. Zuden1 fürchteten die Gesandten, daß sie wirkungslos wäre. 
Viele Bean1tungen würden weiterhin durch Katholiken versehen, welche dem 
Obervogt gehorchten, weil Arbon den regierenden Orten nicht eidlich verbunden 
war. So hätten sich die Verhältnisse kaum beruhigt, und ein Vertrag wäre auf 

412 STAZ, B.l.379, Ehrengesandte in Dießenhofen an Zürich, 19. 3. 1728. 
413 STAF, 71040, Gegendeklaration der bischöflichen Gesandten, 21.3.1728. STAZ, B.l.379, Gegendeklaration 

Zürichs nnd Bems, 22. 3. 1728. 
414 STAZ, B.IV.281, Zürich an die Gesandten in Dießenhofen, 23.3.1728. B.I.379, Bern an Zürich, 24.3.1728. 

B.IV.280, Gutachten der Zürcher Landfriedensverordneten, 29.3.1728. STAB, Thurgau-Bücher, P.362, 
Instruktion, 24. 3. 1728. 



unbestin1111te Zeit hinaus unn1öglich geworden 415 • Auch wenn diese Gedanken 
vielleicht zu pessimistisch waren, so zeigen sie doch das Bestreben, aus den1 Ge
schäft kein eidgenössisches Problen1 werden zu lassen. Überdies hatte 111an gegen 
den Bischof kein Pfand in der Hand, un1 ihn zu cinc1n V ertrag zu zwingen. Das 
gestattete ihm, kräftigen Widerstand zu leisten. Allerdings behielten die zwei 
Stände die Exekution als letztes Mittel grundsätzlich noch in1 Auge. 

Aber auch die bischöfliche Seite neigte ernsthaft zu cine111 Vergleich. Syndikus 
1-Iahn riet dein Donikapitel an1 3 I. Mai, das kleinere Übel, einen Vertrag, zu 
\vählcn. V 0111 Kaiser sei keine I--Iilfe zu erwarten. Das österreichische Interesse gebe 
es nicht zu, daß er nut Zürich und Bern breche und auf diese W eise die von ihn1 
gesuchte Erbvereinigung gefährde. Die katholischen Orte wüßten sich selbst nicht 
zu helfen und hätten Zürich und Bern den Vollzug und die Interpretation des 
Landfriedens überlassen n1üssen. Eine gewaltsan1e Exekution hatte auch für den 
Bischof ihre Schattenseiten. Die Untertanen wurden zu1n Ungehorsam gereizt 
und nien1and \vußte, wann die politische Lage es gestattete, die Neuerungen 
rückgängig zu n1achen. Außerde1n zweifelte man an den bisher mit größtem Eifer 
verteidigten Rechtsgrundlagen. Syndikus Hahn glaubte, daß das Drittn1annsrecht 
und die Neutralität des Bischofs in1 Kriege kaun1 Gründe gegen den Landfrieden 
seien. Er anerkannte, daß der zweite Landfriede in Arbon und Bischofszell wirkte, 
weshalb die Evangelischen nun eben gleiches Recht verlangten. Zudem äußerte 
er begründete Bedenken darüber, ob die Landeshoheit in Arbon tatsächlich den1 
Bischof gehöre. Die Domherren folgten denn auch dem Vorschlag Hahns, der 
Ge\valt auszu\veichen, und beschlossen, den V ertrag so gut als möglich zu schlie
ßen, wobei aber die «Parität» nicht verletzt werden dürfe 416 • 

Bis zum Ende des Monats März hatte 111an sich über einen großen Teil der 
politischen Fragen geeinigt. Außer der Rats- und Ä1nterbesetzung waren noch 
verschiedene Problen1e offen. Über die Bestellung der Schreibereien und die 
Konfirmation und die Absetzung der Räte durch den Bischof war noch nicht 
entschieden. Ebenso 111ußte 111an sich noch über die Aufnahn1e von Bischofs
bürgern und die Forn1 der Altratswahl in Bischofszell einigen. Die Evangelischen 
in Arbon wußten noch nicht, ob sie den Stadtknecht oder den als Gefängnis
aufseher dienenden Stubenknecht erhalten würden 4 17• 

In Zürich war n1an grundsätzlich bereit, die zwei Drittel aufzugeben, um zu 
einer Übereinkunft zu komn1en. Dan1it waren aber die Evangelischen nicht vor 
einem Übermehren gesichert. Diese Sicherheit war aber ein Hauptziel der Ver-

415 STAZ, B.I.379, Bedenken der Ehrengesandten Zürichs und Berns, 27.3.1728. 
416 STAF, 71129, Extrakt aus dem Protokoll des Domkapitels, 31.3.1728. 
417 STAZ, A.331.1, Ungefährer Plan, worauf die Negotiationen beruhen, 29.3.1728. 
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handlungen. So blieb n1an mit Bern zusarm11en vorläufig bei der alten Instruk
tion 418 • 

An1 2. April trat n1an in Dießenhofen wieder zu einer Session zusan1men7 Die 
Gesandtschaft des Bischofs wollte den Evangelischen die Stadtschreiberei und den 
Stubenknecht in Arbon und einen Unterschreiber in Bischofszell überlassen. Jede 
Religion sollte ihre Beamtungen außer den Richtern selbst wählen. Der Prälat 
versprach, die übrigen Punkte beizulegen, wenn die zwei Stände nicht mehr auf 
den zwei Dritteln beharren würden. Ihre Vertreter gaben nun die zwei Drittel 
auf und verlangten nur noch die Mehrheit aller Än1ter und Stellen für die Evan
gelischen. Trotz ihrem vordergründigen Spiel mit der Exekution lehnten aber die 
bischöflichen Unterhändler ab, ,veil auf diese Weise die Katholiken übermehrt 
,vürden. Sie versprachen aber, die ganze Sache an den Bischof zu bringen 419• 

Der Kirchenfürst war aber nicht zu einen1 solchen Zugeständnis bereit. Seine 
Gesandten eröffneten den Zürchern und Bernern die Antwort am 5. April und 
zeigten ihnen das Originalschreiben, in welchem der Bischof seinen Entschluß 
bekanntgab, eher die Verhandlungen abzubrechen als zu weichen. Darauf wurde 
Nabholz zur Berichterstattung nach Zürich gesandt 420. Die Vertreter Zürichs 
und Berns besprachen sich nun mit den evangelischen Deputierten von Arbon 
und Bischofszell. Diese gaben schließlich die zwei Drittel auf, weil sie fürchteten, 
bei einem Mißerf olg der Konferenz die andern bisher errungenen Vorteile zu ver
lieren. Die Bischofszeller hofften, dafür einen Anteil an der Stadtschreiberei, die 
Wahl der Amtsträger durch jede Religion und die sichere Bestätigung recht
mäßiger Altratswahlen zu erhalten 421 . 

In Zürich beschloß der Rat nun, von den zwei Dritteln abzurücken und von 
den fürstlichen Gesandten Vorschläge gegen ein Übermehren der Evangelischen 
zu verlangen. Bern fand, der Landfriede hätte an sich in Bischofszell zu gelten, 
weil die Landeshoheit den regierenden Orten gehöre. Der Bischof bestreite das 
aber. Die Zeit sei aber nicht günstig, solche Fragen zu entscheiden, weil die 
katholischen Mächte den Bischof hier unterstützen würden. So stimmte man dem 
Vorschlag Zürichs zu 422. Damit konnten die Verhandlungen in einen neuen Kreis 
treten. 

418 STAZ. B.IV.280, Zürich an die Gesandten in Dießenhofen, r. 4. 1728. STAF, 71040, Bern an die Gesandten 
in Dießenhofen, 3. 4. 1728. 

419 STAF, 71040, Diarium der Dießenhofer Konferenz, 1728. STAZ, A.331.1, Memorial der bischöflichen Ge
sandten, 3 r. 3. 1728. Escher, Dießenhofen, an Zürich, 2. 4. 1728. 

420 STAF, 71040, Der Bischof an die Gesandtschaften in Dießenhofcn, 3.4.1728. STAB, Thurgau-Bücher, 
P.403, Gesandte in Dießenhofen an Bern, 6. 4. 1728. 

421 STAZ, A.331.2, Erklärungen der Ausschüsse von Arbon und Bischofszell, 5.4.1728. 
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A1n 17. April gingen die Gespräche weiter. Man verlangte von den bischöf
lichen Gesandten Vorschläge gegen ein Übern1ehren durch die Katholischen. 

An1 19. April beantragten sie, daß 111an in Bischofszell beiden R.eligionen gleich 
viele Stin1111en in1 Rat geben sollte. Eine ähnliche Maßnah111e sahen sie für den 

Satz in1 Schloß, eine richterliche Behörde, vor, vvo die Evangelischen bisher in der 
Minderheit standen. Da111it 111nßte aber ein neuer Abstii11111nngs111odns gefunden 
werden, sollte die Ver,valtung nicht vvegen dauernder Stin1111engleichheit arbeits

unfähig vverden. Der Bischof wollte de111 Übelstand dadurch begegenen, daß 111an 
den1 Obervogt den Stichentscheid übertrug. l)as barg aber bereits wieder die 
Gefahr des Übern1ehrens in sich. In1n1erhin gaben die Vertreter des Bischofs bis 
zum 20. April zu, daß für Bürgeraufnahn1en, neue Steuern und andere «Prästa
tionen» eine Z,veidrittelsn1ehrheit erforderlich sei. Zude111 ,vurden ge,visse Taxen 

und Abgaben erleichtert 423 • Danüt konnte in diesen Tagen die gefährliche Krise 
in den Verhandlungen überwunden werden. 

In der Folge führten die Gespräche rasch zu einen1 Vergleich. In Arbon behielt 
jede Religion ihre sechs Räte, die sie selber ,vählen konnte. Gegen ein Übennehren 
setzte 111an verschiedene Sicherungen ein. Für die Aufnahn1e von Bürgern und 

Hintersässen, für neue Steuern und andere Prästationen war künftig die Zwei
drittelsrnehrheit der Ratsstin1111en erforderlich. Über das Banen auf stadteigene1n 
Grund oder an städtischen Gebäuden sowie über Hilfeleistungen aus den1 Stadt
seckel entsclüeden sieben Stin1n1en. Ein Übern1ehren in Religionsangelegenheiten 
wurde ausgeschlossen. Rat und Gericht durften keine Absenzen aufweisen, sonst 
mußten sie aus andern Ausschüssen ergänzt werden. Der Wahln1odus für die Räte 

wurde verbessert. 
Für Bischofszell wurde sinngemäß das gleiche bestin1n1t. Die Wahl der Räte 

und Alträte wurde genau geregelt. Über neue Steuern, das Un1geld, die Zölle 
und die Einheirat fremder Frauen ins Bürgerrecht entschieden zwei Drittel der 
vierundzwanzig Räte. Für die Aufnahn1e neuer Bürger n1ußte neben dem Rat 
auch der Obervogt die Zustin1n1ung gaben. 

In zweiter Linie regelte n1an den Abstin1n1ungsn1odus des Gerichts. In Arbon 
behielt jede Religion ,vie bisher die Hälfte der Richter. Bei gleicher Stin1n1enzahl 
im Blutgericht konnte der Verbrecher an den Bischof rekurrieren. Sind die 
Richter unter sich uneins, ob er in die peinliche Frage zu nehn1en sei, so holen sie 
sich Rat beitn Bischof. Bei Kritmnalfällen, die Geld oder Gefängnisstrafen nach 
sich zogen, entschied bei Sti111111engleichheit der A111111ann, außer wenn auf jeder 
Seite die Stitnmen der gleichen Religion standen. Dann n1ußte der mildere Ent-

423 STAF, 71261, Men1orial der bischöflichen Gesandten, 19.4.1728. 71040, Gesandte in Dicßcnhofcn an den 
Bischof, 20. 4. 1728. Protokoll der Dießenhofer Konferenz, 1728. 
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scheid gewählt werden. Für Bischofszell galt das gleiche bei Freveln, die vor den 
Rat kan1en, doch entschied hier der Obervogt an der Stelle des An1n1anns. Weil 
die Stadt kein Blutgericht besaß, fielen die entsprechenden Bestin11nungen weg. 
Danut ,var jede Seite vor einen1 durch die Religion bedingten Übern1ehren 
geschützt. 

In1 übrigen verpflichtete 111an den Bischof, in beiden Städten die Wahlen zu 
konfirn1en, wenn sie recht1näßig durchgeführt wurden. Absetzungen waren nur 
noch 111öglich, ,venn ein von1 zuständigen Richter untersuchtes Delikt vorlag. 
Die Ratsstunden wurden genau geregelt. 

Ein kurzes Seilziehen entwickelte sich un1 die Schreiberstelle in Arbon und die 
1nit ihr verbundene Gerichtsschreiberei Egnach. Die Gesandten Zürichs und Berns 
verlangten beide Ärnter für die Evangelischen. Die fürstlichen Unterhändler gaben 
aber die Schreiberei Egnach nicht preis, sondern traten dafür die weniger wichtige 
Schreiberstelle in Horn ab. An der Stelle des von ihnen geforderten Stadtknechts 
erhielten die Protestanten den unbedeutenderen Stubenknecht, weil der erstere 
zugleich ein Bedienter des Obervogts war 424 • In Bischofszell stellte jede Religion 
künftig einen Schreiber, von denen der eine in1 Rat, der andere in1 Gericht proto
kollierte. Jedes Jahr sollte ge,vechselt ,verden. Die andern Än1ter wurden in beiden 
Städten ,vie bisher besetzt, ,vobei jede Religion ihre An1tsleute allein ,vählte. In 
Bischofszell gingen die Stellen des R.athaushüters und des Schn1alzhausdieners ganz 
in katholische Hände über. 

Dazu fanden einige kleinere Streitfragen ihre Entscheidung. In Arbon und 
Bischofszell erhielten nun auch die Evangelischen Zutritt zun1 Archiv, der ihnen 
bisher von den Obervögten öfters verwehrt wurde. Die hein1lichen Kundschaften 
wurden abgestellt. Der protestantische Pfarrer durfte 111it gewissen Einschr:inkun
gen künftig die Gefangenen besuchen. Beide Verhandlungspartner bestätigten, 
daß in Arbon Obervogt und Rat Gebot und Verbot nach den1 Vertrag von 1574 

zu setzen hätten. Dan1it sollte der gelegentliche I-:Iunger des Bischofs nach den 
Stadtfreiheiten eingedän1n1t werden. Einige weitere Artikel betrafen die Rechts
pflege in Arbon. In Bischofszell verblieb es bei der bestehenden Verleihung der 
stadteigenen Güter. In Horn wurde der Streit u1n das Zugrecht entsclueden. Für 
die Aufnah1ne neuer Bürger 111ußte die Mehrheit der Gemeinde zustiinn1en. 

Die konfessionellen Artikel widerspiegeln die gleichberechtigte Stellung beider 
Religionen. In Arbon, Horn und Bischofszell übernahn1 Zürich das Ehegericht, 
doch blieben den1 Obervogt die Zitation, die Exekution der Urteile, die Ehe
schimpfbußen und die V erhöre, zu denen er zwei evangelische Räte zuziehen 

424 STAZ, A.33r.2, Gutachten der Zürcher Landfriedensverordneten, 26.4.1728. B.l.374, Gesandte in Dießen
hofen an Zürich, 22. 4. 1728. 
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1nußte. Strafwürdige Sachen wurden von den örtlichen Instanzen gerichtet. Die 
Pflicht, die katholischen Feiertage zu halten, wurde für die evangelischen Gläu
bigen abgeschafft. In Fragen ihrer Religion, ihres Kirchendienstes und in Arbon 
auch wegen des Pfrundhauses durften sie Versarmnlungen veranstalten. In beiden 
Städten erhielten sie eigene Mesmer. Die Bischofszeller mußten ihn selbst besolden, 
während n1an darüber in Arbon mit den1 katholischen Mesmer einen Vergleich 
abschloß. Darüber hinaus empfingen die Protestanten in Arbon w1d Bischofszell 
eigene Turn1- und Kirchenschlüssel. Sie durften die Kirche und das Geläute, in 
Bischofszell 111it einigen Einschränkungen, frei gebrauchen. Amtsleute, welche die 
Religion wechselten, sollten ihre Stellen verlieren. 

Im besonderen wurde den Arbonern bewilligt, einen eigenen Taufstein zu 
setzen und die Kirche unter Beibehaltung der bisherigen Form zu erweitern. Der 
evangelische Lehrer sollte aus dem Stadtgut Besoldung und Wohnung erhalten. 
Die evangelischen Räte wählten ihn in1 Beisein des Obervogts, doch unterstand 
er in bezug auf den Unterricht und die evangelische Religionslehre den1 Zürcher 
Ehegericht. Kirchenstuhlstreitigkeiten legten die evangelischen Vorgesetzten unter 
Aufsicht des Obervogts bei. Das Öhningische Patent wurde im Sinne der neuen 
Verhältnisse gemildert. An allen Artikeln hatte auch Horn Anteil. 

Die Bischofszeller durften einen eigenen Totengräber bestellen. Die Bildnisse 
verstorbener Chorherren mußten aus dem Schiff der Kirche entfernt werden. Die 
Marktordnung an Festtagen wurde durch einen Kompromiß zwischen den beiden 
Religionen festgelegt. 

Allen Untertanen gewährten die Verträge für ihre Haltung in der Vergangen
heit die Wohltat der Amnestie. Künftige Mißhelligkeiten über die Abkommen 
1nußten durch Verhandlungen entschieden werden. Ein einseitiges Vorgehen war 
untersagt425. 

Die Verhandlungen über Arbon wurden am 7. Mai, diejenigen über Bischofs
zell am 10. Mai abgeschlossen. Innert weniger Tage trafen die Ratifikationen ein. 
In einem zusätzlichen Protokoll legten die Gesandten noch verschiedene Einfüh
rungsbestinimungen fest, die nur von ihnen unterzeichnet wurden. Bemerkens
wert daran ist, daß man übereinkam, von den Kollllllissionspilllkten von 1707 

nicht mehr zu reden 426. 
Die neuen Verträge lehnten sich inhaltlich in den konfessionellen Pilllkten 

stark an den Landfrieden an. Er durfte aber nicht genannt werden, sonst hätte 
der Bischof die Abkommen kawn bestätigt. Trotzdem wurde sein wesentlichstes 

425 STIS, Rubr. XIII, Fase. 31a, Zelle 24, Vergleichspunkte, Arbon, Horn und Bischofszell betreffend, 1728. 
Um die wesentlichen Punkte herauszuheben, wurden die Verträge hier in verkürzter Form wiedergegeben. 

426 STIS, Rubr. XIII, Fase. 31a, Zelle 24, Besondere Vergleichspunkte, 22.4.1728. 



Ziel, die Gleichstellung beider Religionen, erreicht. Ersttnals wurde die evan
gelische Religionsübung in Arbon vertraglich gesichert, während sie bisher nur 
als Gewohnheitsrecht bestand 4 27 • Eine richterliche Instanz wurde im Vertrag nicht 
genannt; son1it unterstanden die Streitigkeiten nicht der paritätischen Komn1ission 
der regierenden Orte. Als Kontrahenten des Traktats mußten Zürich und Bern 
aber zu jeder Interpretation seiner Bestin1n1ungen beigezogen werden. 

In den politischen Fragen legte der Bischof eine größere Härte an den Tag. 
Wegen der landfriedlichen Besetzung der Än1ter und Stellen ließ er es sogar auf 
ein Scheitern der Konferenz ankom1nen. Sie hätte seine Macht ganz empfindlich 
eingeschränkt. Die getroffene Mittellösung erhöhte nun zwar den Einfluß der 
Evangelischen, bewahrten aber den Bischof und die Katholiken vor einer größern 
Machteinbuße, so daß dan1it die Voraussetzung für ein Gleichgewicht der Fronten 
geschaffen war. Als einen besondern Verlust en1pfand der Bischof die Artikel 
über die Konfirmation und die Absetzung der Räte. Er konnte aber sein Recht 
aus den alten Verträgen nicht nachweisen. Diese gaben nämlich den Eidgenossen 
die Landeshoheit, welche er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anerkannte. Die zwei 
Stände hätten sie sofort aufgegriffen und gegen den Bischof angewendet, so daß 
er lieber auf diese Argumentation verzichtete 428 • 

Die Verträge von Dießenhofen kamen nur zustande, weil die Landeshoheit 
aus den Verhandlungen ausgeklanm1ert wurde. Dan1it blieb diese Frage weiterhin 
unentschieden. In den konfessionellen Punkten zwangen die zwei Stände den 
Bischof grundsätzlich, das in der Eidgenossenschaft geltende Landfriedensrecht 
seinem Inhalt nach anzunehmen. Auf dem politischen Gebiet verzichteten sie auf 
die landfriedliche Parität in ihrer vollen Auswirkung, sicherten aber den Einfluß 
der Evangelischen durch andere Bestinm1ungen. Der besonderen Stellung des 
Bischofs in Arbon und Bischofszell trugen sie dadurch Rechnung, daß sie ihm, 
wenn auch mehr aus politischer als aus rechtlichen Überlegungen heraus, einen 
V ertrag bewilligten. Die Landesherrlichkeit, die sie für die regierenden Orte be
anspruchten, reservierten sie dadurch, daß sie in den Abkommen feststellten, es 
bleibe bei allen Freiheiten, Privilegien, Sprüchen und Verträgen, soweit sie nicht 
durch die neuen Besti1111nungen verändert würden 429 • 

Die katholischen Orte sahen die V er träge von Dießenhofen ungern. Ein 
weiterer Anknüpfungspunkt entschwand, an welchem sie vielleicht ihre frühere 
Stellung wieder hätten gewinnen können. W eil aber weder von ihnen noch vom 
Kaiser Hilfe zu erwarten war, zog der Bischof unter der Exekutionsdrohung 

427 Straub, S. 87. 
428 STAF, 7rr29, Anmerkungen über den Dießenhofer Traktat, 1728. 71261, Nota, den Dießenhofer Traktat 

betreffend ... 
429 STIS, Rubr. Xlll, Fase. 31a, Zelle 24, Vergleichspunkte, Arbon, Horn und Bischofszell betreffend, 1728. 



Zürichs und Berns einen nicht allzu günstigen Vertrag cinen1 unsicheren Zustand 
vor. Er hoffte dabei, daß bessere Zeiten es ihn1 erlauben ,vürdcn, die alten Ver
hältnisse wiederherzustellen 430 • In real politischer Einsicht hatte er seine Möglich
keiten während sechszehn Jahren durchaus ,vahrgcnon1n1cn. Anderseits konnten 
die zwei Stände das Geschäft unter dein 111äßigcndcn Einfluß Bcrns ohne großcs 
innen- und außenpolitisches Aufsehen beenden. Angesichts dessen, daß sie kein 
anderes Pfand als die Unterstützung der Untertanen und das zweifelhafte Mittel 
einer einseitigen Exekution bcsaßcn, war das gc,viß kein leichtes Spiel. 

430 STAF, 7rr29, Anmerkungen über den Dießenbofer Traktat, 1728. 71040, Notamina, 1728. 



IV. ZUSAMMENFASSUNG 

Während des zweiten Villn1erger Kriegs traten in1 Thurgau wieder die alten 
Parteiungen in Erscheinung. Die katholische Mehrheit der Gerichtsherren wünschte 
einen Erfolg der Fünf Orte, während sich die vorwiegend evangelische Landschaft 
Zürich anschloß. Durch die Eroberung des Thurgaus verloren die Gerichtsherren 
ihren traditionellen Schutz, die katholischen Stände und das Landvogteian1t. In 
der Folge suchten sie sich durch strikte Neutralität oder durch eine n1öglichst 
geringe Zusan1n1enarbeit n1it Zürich über Wasser zu halten, bis sich die Macht
verhältnisse in der Eidgenossenschaft geklärt hätten. Die Landschaft dagegen 
unterstützte Zürich, inde111 sie den Grenzschutz übernahn1 und Hilfstruppen stellte. 
Sie hoffte, daß ihre Beschwerden dafür in1 Friedensschluß berücksichtigt würden. 

Nachden1 inan in1 Aarauer Frieden festgestellt hatte, daß der Thurgau weiter
hin gen1eine I--Ierrschaft bleiben sollte, wurden seine innern Verhältnisse nach den1 
Grundsatz der Parität und der Gleichberechtigung beider Konfessionen neu ge
staltet. Das evangelische Elen1ent trat überall stärker in Erscheinung. 

Durch den verlorenen Krieg und den ih1n folgenden Frieden, besonders aber 
durch das Abschaffen des Übennehrens und den Eintritt Berns in die Mitregierung 
,vurde das Übergewicht der katholischen Orte in1 Thurgau zerstört. Sie konnten 
in ihrer Schwäche dem Vollzug des vierten Landfriedens nur geringen Widerstand 
entgegensetzen und n1ußten die Einführung und die Interpretation der neuen 
Bestin1n1ungen weitgehend den zwei Ständen überlassen. Diese gingen auf ihre 
Verzögerungsvcrsuche nicht ein, sondern setzten den Landfrieden als eine V crord
nung der Landeshoheit durch. Nur dcn1 Bischof von Konstanz gestatteten sie, 
n1chr aus politischen als aus rechtlichen Erwägungen heraus, einen V ertrag. Der 
Abt von St. Gallen n1ußtc sich mit einem vcrtragsähnlichcn Zustand begnügen. 
Die katholischen Orte dagegen hofften, daß ihnen die Zukunft Mittel in die Hand 
geben würde, mit denen sie die frühern Verhältnisse wiederherstellen konnten. 

Stärker trat das evangelische Element auch im Landvogteiamt hervor. Durch 
die paritätische Besetzung der Stellen verlor es den Charakter eines Vorpostens 
der katholischen Orte in1 Thurgau. 

Innerhalb der Landgrafschaft brachte der vierte Landfriede eine V crschicbung 
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der Gewichte zwischen den Gerichtsherren und den Gerichtsgen1einden. Die 
Landschaft verzichtete darauf, eine Landsgen1einde zu fordern, wie sie das früher 
in ähnlichen Fällen tat 431 • Sie besaß in den Quartieren bereits eine Vertretung. 
Zudem wäre sie mit eine1n solchen Wunsch bei den absolutistischen Strön1ungen 
der Zeit kaum durchgedrungen. Dagegen wurden die einzelnen Gen1einden ge
stärkt, indem man den Einfluß des Gerichtsherrn auf die Bürgeraufnahn1e und die 
Besetzung der Gerichte beschnitt. Der Landfriede kräftigte also vorwiegend die 
einzelnen Teile der Landschaft; in diesen1 Sinne ging sie gestärkt aus dein Ringen 
hervor. Zuden1 verzeichnete die in1 Thurgau ohnehin rückständige Gemeinde
entwicklung einen gewissen Fortschritt. 

Der größte Un1bruch wurde in den kirchlichen Verhältnissen erzielt, wo die 
Lage allerdings auch am drückendsten war. Als Grundgesetz für die Beziehungen 
zwischen beiden Konfessionen stellte der Landfriede ihre Gleichberechtigung fest. 
Beide Teile wurden rechtlich voneinander getrennt und konnten sich selbständig 
ihren Bedürfnissen ge1näß weiterentwickeln. Da1nit verschwanden viele Konflikt
herde, wozu die maßvolle Durchführung der neuen Bestiinmungen wesentlich 
beitrug. Zürich setzte sein Kirchenregiment über die Evangelischen im Thurgau 
vollständig durch. Sie bildeten also keine eigene Landeskirche. Der Thurgau blieb 
eine Kirchenprovinz der Lin1n1atstadt. Das ist wohl aus den absolutistischen 
Tendenzen der Zeit und aus den1 Schutzbedürfnis der protestantischen Gemeinden 
zu erklären. Aus dieser einheitlichen Ordnung der Kirchenfragen ragen nur die 
thurgauischen Städte des Bischofs von Konstanz und die Stadt Dießenhofen wegen 
ihres Ehegerichts 432 schwach heraus. 

Gesamthaft darf wohl festgestellt werden, daß die neue Ordnung den Verhält
nissen in der Landgrafschaft Thurgau und den n1achtpolitischen Zuständen in der 
Eidgenossenschaft entsprach. Sie beseitigte aber nur die dringlichsten und längst 
überfälligen Übel und war nicht der Anfang einer evolutionären Entwicklung der 
Eidgenossenschaft. Die Struktur der ge1neinen Herrschaften blieb in1 wesentlichen 
intakt. So wurde die Schweiz an der W ende zu1n nächsten Jahrhundert in tief
greifender W eise von außen wngebildet. 

431 Siehe S. 7. 
432 Siehe S. 115. 
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Das ala111a1111iscl1e Gräberfeld von Güttingen 
Ausgrabung 1966 

Grab1111gsbericht von Joha,111 Caspar Meyer 

Einleitung 
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Nördlich von1 Dorfkern von Güttingen zieht sich ein Moränenzug ungefähr 
parallel zum Bodenseeufer Richtung Altnau. Der Rücken beginnt heute relativ 
steil nord,vestlich des Hauses von Ernst Kolb und flacht langsan1 ab Richtung Alt
nau. Er zeigt auf der den1 See zugewandten Seite eine scharfe, steile Kante, wäh
rend er landeinwärts sanft abfällt. Z,vischen den1 Hause und den1 Hügel wurde die 
Moräne, nach den Angaben von 1924 ungefähr ein Jahrzehnt vorher, von der See
seite her zur Gewinnung von Kies abgebaut. Dabei sind n1enschliche Knochen in1 
Aushub beobachtet worden. Die ganze Hügelfläche ist heute ein Obstgarten, frü
her aber wurden darauf Reben gepflanzt. Der Flurna1ne deutet darauf hin, daß 
hier einmal ein großer Findling, der sogenannte «graue Stein», gestanden hat. Er 
soll zur Baun1aterialgewinnung gesprengt worden sein. 

1111 Frühling 1924 wurde in diesen1 Moränenzug östlich der Straße nach Zol
lershaus Erde abgegraben. Da dabei wie dazun1al n1enschliche Knochen zun1 Vor
schein kamen, diesn1al sogar 111it Beigaben, wurde iin Herbst 1927 eine Grabung 
durchgeführt. Herr K. Keller-Tarnuzzer hat von der Zollershausstraße gegen 
Osten Sondiergräben angelegt. Er fand dabei dreizehn Gräber 111it total etwa vier
zig Beigaben, von Bronzeknöpfen bis zun1 Skra111asax, die er ins 7. bis 8.Jahr
hundert datierte'. Die Gräber zeigten Abweichungen von der exakten Nord
richtung; der Schädel jedoch lag ii11n1cr in1 Westen. 

Nach der Güterzusan1n1enlegung bedeutete die durch die erste Kiesausbeutung 
entstandene sich bis über die Höhe hinziehende Senke ein Betriebshindernis, das 

1 Alle Unterlagen dieser Grabung befinden sich bei der thurgauischen archäologischen Landcsaufhahmc im 
Museum des Kantons in Frauenfeld. hn Druck ist als Grabungsbcricht erschienen: K. Kclkr-Tan1uzzcr, Der alarnan
nische Friedhof von Güttingen. Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 56, 
S. ro5ff. 
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der Besitzer durch den Abbau des nordwestlich anschließenden Rückens und Auf
füllung beseitigen ,vollte. Da dabei die Zerstörung von Gräbern zu vern1uten war, 
organisierte das Museun1 des Kantons Thurgau im I-lerbst 1966 eine Grabung 2

• 

Die Ergebnisse 

Auf der für die Planierarbeiten vorgesehenen Fläche wurden nach den1 Ab
stecken des Grabungsfeldes von et,va 10 X 13 111 zuerst die Grasnarbe und der 
Hun1us entfernt3 • Unter den1 dunklen Hun1us kan1 in 20 bis 30 cn1 Tiefe eine gelbe, 
relativ helle Lehn1schicht zun1 Vorschein. Nachden1 die Oberfläche sauber heraus
präpariert ,vorden war, zeichneten sich bereits einige deutlich begrenzte Felder 
ab. An diesen Stellen war der Lehn1 dunkler. So111it konnte 111an die einzelnen 
Gräber schon vern1uten, die sich ohne Steinkisten oder Baun1särge direkt in1 
Lehn1 befanden. Nach den1 Herausnehn1en der Gräber zeigte es sich, daß die 
Leh111schicht in der Nordecke des Grabungsfeldes nur et,va IO cn1 n1ächtig 
war, aber nach Südosten bis auf 50 c111 an Mächtigkeit zunahn1. Darunter kan1 
kiesiges Material (Geröll) zun1 Vorschein. 

Gräberkatalog 
Grab I 

Das Grab ist teil,veise in späterer Zeit gestört, wahrscheinlich bein1 Pflügen 
oder Un1graben des Bodens zur Nutzung. 

Mit Ausnahn1e des rechten Schultergürtels, der in seiner Richtung gänzlich 
verirrt daliegt, ist alles, was noch vorhanden ist, in situ. Es fehlen: ein Teil der 
rechten Elle, ganze rechte Hand, einige Rippen, ein Teil des linken und des 
rechten Oberschenkels, beide Kniegelenke, Kniescheiben, Unterschenkel und Füße. 

Die Grabachse4 zeigt in Richtung 93,5°. Die Differenz in der Höhenlage des 
Schädels und des Kreuzbeins beträgt genau 10 cn1. Der Schädel ist noch (1st intakt. 

2 Ernst Kalb, der Besitzer der Liegenschaft, beabsichtigte zur leichteren Bewirtschaftung die durch die einstige 
Kiesausbcutung entstandene Geländeunebenheit auszugkichen und dazu einen Teil des Moränenrückens abzutragen. 
Jakob Schneider meldete dieses Vorhaben der Direktion des Thurgauischen Museums, die Frau F. Knoll-Heitz den 
Auftrag erteilte, innert kurzer Frist eine Ausgrabung zu organisieren und zu überwachen und eventuell zun1 Vor
schein kommende Ala1nanncngräbcr zu untersuchen. Die Grabungsleitung wurde J. C.Meyer übertragen. An der 
Ausgrabung beteiligten sich Edgar Vctsch, stud. phil., St. Galkn, Rolf Rutishauser, Seminarist, Güttingen, Heidi 
Honegger, Kradolf, Rcto und Rcgula Hälg, Romanshorn, Peter Schmid und Rene Zcllweger, St. Gallen, sowie 
die beiden Sekundarlehrer Hans Rudolf Schweizer und Luzi Schmid in Altnau. Die Gemeinde Güttingen unter
stützte die Grabung in hervorragendem Maßc durch Übernahme eines Teiles der Kosten, die Mitarbeit ihres Weg
machers Hansjakob Thalmann und die Leistung der Vorbereitungs- und Aufrä,unungsarbeiten, während Jakob 
Schneider die Durchführung in jeder Beziehung erleichterte. Ihnen allen dar,kt das thurgauische Museum für 
die Mitarbeit. 

3 In der oberflächlichen Humusschicht lagen neuzeitliche Funde wie Bierflaschenscherben, glasierte Topf
scherbcn, neue Nägel usw. 

4 Die Richtung der Grabachse wurde als Abweichung von Norden nach Osten gemessen. Die Schädel lagen 
immer im \Vesten. 



~ 10 20 
L I 

D 

~2 

4:zz.6 
,,;z_O 

417.5. 

30 40 50 
L I J '"m 

Abbildung I: Situation des Gräberfeldes. 1 Ausgrabung 1927; 2 Ausgrabung 1966. 

H 
IO 
VI 



Er ist leicht nach rechts geneigt. Die Wirbelsäule scheint etvvas gestaucht, sie be

schreibt eine leichte S-Kurve. Das Becken liegt etwas flachgedrückt. Die linke 

Hand liegt schräg unter den obersten ro c1n des linken Oberschenkelknochens, 

Handfläche nach unten. 

Kleiderspuren sind keine zu finden, ebensowenig Beigaben. Oberhalb des 

Kopfes werden zvvei etwa faustgroße Steine beobachtet. H.und 11111 den Schädel 

herun1 liegen auffallend viele Quarz- und Kalzitstücklein 111it Durcl1111essern von 

etwa 3 bis 6 111111 5• 

Grab II 
Dieses Grab scheint ungestört zu sein. Alles liegt noch in situ und ist auch gut 

erhalten. Von1 Skelett fehlt nur ein Stückchen des rechten Ober- und Unterarn1s. 

Bein1 rechten Fuß sind einige Mittelfuß- und Zehenknochen ganz leicht aus der 

richtigen Lage gedreht. 

Die Abweichung von der Nordrichtung beträgt 82°. Die Höhendifferenz 

zwischen der Oberkante des Schädels und der Oberkante des Kreuzbeins beträgt 

14 cn1. Die Mitte der Fersen liegt gleich hoch wie die Kreuzbeinoberkante. Der 

Schädel ist leicht nach rechts geneigt. Die Füße sind nach außen gevvendct. Die 

linke I-land liegt, Handfläche nach unten, neben dem linken Oberschenkel. Unter 

der rechten Hand befindet sich ein Rasier1nesser nut Schnalle und Scheide und 

unter diesen1 noch ein kleines Messerchen6• 

Die Bestattungsgrube setzt sich unterhalb der Füße, getrennt durch sechs etwa 
faustgroße Steine, noch etwa 60 cn1 fort. Hier ist aber außer einen1 Fragn1ent, ver

n1utlich einen1 Tierschulterblatt, nichts zu finden. 

Kleiderspuren wurden keine festgestellt; Kristallstücklein wie in Grab I sind 
um den ganzen Körper verteilt. 

Grab III 
Hier sind noch zien1lich alle Teile des Skelettes vorhanden, aber das Grab ist 

arg gestört. In situ liegen noch: Schädel, Wirbelsäule, Rippen, Schultergürtel, 
Oberarme, das rechte Wadenbein und der rechte Fuß. Oberarn1e, Unterarn1e und 

andere Knochen sind sozusagen als Kreuzbeige dort zu finden, wo normalerweise 

das Becken wäre. Ebenfalls hier liegen die eine Hälfte des Beckens und einige 

Steine, ,vährend die andere Hälfte des Beckens weiter unten herauspräpariert 
worden ist. 

s Solche Kristallstücklein wurden nur in den Gräbern I bis III gefunden, nicht aber in den übrigen. Ebenso 
fehlen sie im gewachsenen Lehm. Die Frage bleibt offen, ob es sich um Beigaben (Grabritus) oder Zufall handelt. 

6 Siehe: Funde, Datierung und Zuschrcibw1g. 
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Die Abweichung von der Nordrichtung beträgt 80°. Die Mitte des Fersen
beins liegt 17 cm tiefer als die Oberkante des Schädels, der etwas auf die linke 
Seite geneigt ist. 



Beigaben: Unter dein Schädel, hinter den obersten Halswirbeln, liegen ein 
Messer und zwei Eisennadeln. Das Messer schaut links unter den1 Schädel hervor, 
während die Nadel auf der rechten Seite herausragt. Kleiderspuren sind hier 
ebenfalls keine zu finden. Kristallstücklein existieren nur wenige. 

Grab IV 
Hier scheint es sich un1 eine sekundäre Bestattung zu handeln. Das Ganze er

scheint wie ein Paket. Unter den Knochen der Extrcnütäten liegt der Schädel. 
Nur der rechte Unterarn1 liegt noch in situ. Linke Elle, Speiche und Oberarn1 be-
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finden sich schräg neben den restlichen Knochen, der Oberarm sogar verkehrt 
(Ellbogen oben, Achsel unten). Bein1 Herausnehn1en kan1en unterhalb des Schä
dels noch einige Rippen in situ zum Vorschein, so daß angenon1n1en werden 
kann, daß der Schädel auch noch an der richtigen Stelle liegt. Die Grabachse 
weicht un1 85 bis 90° von der Nordrichtung ab. Die Handwurzel (in situ) der 
rechten Hand liegt 12 cn1 tiefer als die Schädeloberkante, während das Knochen
paket noch 8 cn1 weiter hinauf reicht. Die z,veite Bestattung scheint bein1 Aus
heben der Grube für Grab V stattgefunden zu haben. 

Grab V 

Das Grab ist praktisch ungestört. Alles liegt in situ mit Ausnahn1e der rechten 
Hand und des rechten Oberschenkels, die beide fehlen. Der Kopf liegt gerade 
nach oben schauend. Brustkorb und Becken liegen breitgedrückt. Die linke Hand 
befindet sich unter dcn1 linken Oberschenkel, Handfläche nach unten. Beide 
Füße sind nach rechts gedreht. Beigaben, Kleiderspuren und Kristallstücklein 
fehlen. Die Grabachse ,veicht von der Nordrichtung un1 87° ab. Die Oberkante 
des Kreuzbeins liegt 17 cn1 tiefer als die Oberkante des Schädels, die Mitte der 
Fersenbeine 19 cn1 tiefer. 

Die Skelette IV und V befinden sich in der gleichen Grube. Die Oberkante des 
Schädels in Grab IV liegt 13 cn1 höher als die entsprechende in Grab V. Das zeigt, 
daß man wahrscheinlich beiin Ausheben der Grube für Bestattung V in das ältere 
Grab IV hineingeriet und dabei dessen Knochen einfach wieder neu ins Grab 
legte. 

Gräber VI und VII 
Hier handelt es sich un1 ein Doppelgrab. Skelett VI liegt neben und ganz knapp 

unter Skelett VII. Beide sind gut erhalten und vollständig in situ. Bei Skelett VI 
ist der Schädel nach hinten gekippt, der Unterkiefer aber in der nonnalen Lage ge
blieben. Beide Hände liegen parallel neben den Oberschenkeln. Der linke Ar111 ist 
verdreht, Elle und Speiche kreuzen sich, aber die Handfläche ist, wie auch bei der 
rechten Hand, nach unten gelegt. Die Füße zeigen beide auswärts. 

Bei Skelett VII liegt der Kopf auf der rechten Seite. Die linke Hand liegt 
etwas gestört, aber eindeutig neben dein Oberschenkel. Die rechte Hand befindet 
sich über dein Kreuzbein von Skelett VI, neben den1 eigenen Oberschenkel. Auch 
hier ist der rechte Arn1 verdreht, beide Handflächen aber zeigen nach unten. 
Die Lage der Füße ist gestört. Beigaben existieren nicht. Aber auf den Knochen 
von beiden Skeletten fanden sich ganz wenige sch,varze Spuren, die wahrschein
lich von Stoff- oder Lederbekleidung herstainmen. 
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Die Grabachse von Skelett VI zeigt eine Abweichung von der Nordrichtung 
von 86°. Die Oberkante des Kreuzbeins und die Mitte des Fersenbeins liegen 
ro cm tiefer als die Oberkante des Schädels. Die Grabachse von Skelett VII weicht 
um 94,5° von der Nordrichtung ab. Die Oberkante des Kreuzbeins ist 21 cn1 
tiefer als die des Schädels, während die Fersen sich noch 3 c1n tiefer befinden. Der 
Höhenunterschied der Lage der Kreuzbeine der Skelette VI und VII beträgt 6 cn1. 

Grab VIII 

Dieses Grab ist durch ein Baun1loch stark gestört. Es existieren nur noch der 
Schädel und einige Rippen. Der Schädel liegt auf der rechten Seite. Auch hier gibt 
es weder Beigaben noch Kleiderreste und Kristallstücklein. 

Grab IX 

Hier handelt es sich un1 ein leicht gestörtes Kindergrab. Der Schädel liegt auf 
der linken Seite und ist etwas beschädigt. Es fehlen: linker Arn1 und linke Hand, 
linker Oberschenkel teilweise, beide Füße und Hände. Auch hier können weder 
Beigaben noch Kleiderreste noch Kristallstücklein beobachtet werden. Die Ab
weichung von der Nordrichtung beträgt 67°. Die Oberkante des Schädels liegt 
14 cm höher als die Oberkante des Kreuzbeins, diese wiederun1 3 cm höher als die 
Fußgelenke. 

Grab X 

Dieses Grab liegt als einziges nicht auf leh1nige1n Grund, sondern direkt auf 
den1 kiesigen Material der Moräne, zugedeckt von einer dünnen Lehmschicht wie 
die andern. V ern1utlich gerade deswegen ist es nicht so gut erhalten wie die andern 
Gräber. Der Schädel liegt in Trümmern. Es fehlen die linke Hälfte des Beckens, 
linker Unterarrn und Hand, ganzes linkes Bein und beide Füße. Alles andere ist 
in situ. Die rechte Hand liegt auf den1 rechten Oberschenkel. Die Ab,veichung 
von der Nordrichtung beträgt 75°. Die Mitte des zertrümn1erten Schädels liegt 
13 cm höher als die Oberkante des Kreuzbeins. 

Funde, Datierung und Zuschreibung 

Grab II 

Ein Rasiermesser mit Metallschneide und Schnalle. Es könnte sich eventuell 
sogar un1 ein Klappn1esser handeln, die bei der Konservierung eingesetzte, durch
gehende Niete ist aber nicht eindeutig nachweisbar. Die Schnalle ist als Fortset
zung der Scheidenteile zu rekonstruieren (ein Stück in Fundlage). Die Klinge des 
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lZasiern1essers zeigt eindeutig alan1annische Forn1. Da R.asiern1esser bei den Ala-
111annen erst seit den1 7.Jahrhundert belegt sind, 111uß dieses Messer jünger sein. 
Eine genauere Datierung ist nicht n1öglich. 

Ein Messerehen, alltägliche Forn1, nicht bestin1n1bar. 

Grab III 
Ein Messer und zwei Spangenstücke, nicht bestin1111bar. 

Die weiter hinten anschließenden Gräber der Ausgrabung 1927 wurden von 
K. Keller-Tarnuzzer ins 7. bis 8.Jahrhundert datiert. Auch bei der neuen Ausgra
bung handelt es sich also u1n etwa die gleiche Zeit. Auffallend aber ist die Bei
gabenarmut, verglichen 111it der Ausgrabung von 1927. Dafür gibt es zwei n1ög
liche Erklärungen: 

r. Es handelt sich in diesem Teil des Gräberfeldes 11111 Leibeigene, die ohne oder 
1nit nur sehr wenig Beigaben bestattet wurden. 

2. Diese Gräber sind et,vas früher anzusetzen. (Dagegen spricht das Rasier-

1nesser.) 
Um genauere Aufschlüsse zu bekonu11en, müßte n1an das Gelände z,vischen 

beiden Grabungen weiter untersuchen. Die kleine Notgrabung von 1966 reicht 
nur zu einer Bestandesaufnahn1e, nicht aber zur genaueren Datierung des ganzen 

Gräberfeldes. 
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Abbildung IV. Beigaben: I Faltmesser mit Schnalle, Grab II; 2 Messer, Grab II; 
3 Messer, Grab III; 4 Nadel, Grab III; 5 Nadel, Grab III. 
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Anthropologischer Bericht von Peter W. Morgenthaler 

Beschreibung der Skelette 

Es handelt sich um eine kleine, recht hon1ogene Serie von zehn alan1annischen 
Skeletten (Frühmittelalter, 460 bis 800 n. Chr.), in all gen1ein guten1 ( wenn auch 
mehr oder weniger unvollständige1n) Erhaltungszustand 1 • Sie sind laufend nun1e
riert von Skelett r bis Skelett ro und entsprechen im Thurgauer Katalog den Nun1-
mern A 44 bis A 5 3. Acht Individuen sind erwachsen, zwei in1 späteren Kindes
alter. Von den Erwachsenen sind sechs n1ännlichen und zwei weiblichen Ge
schlechts. Das Geschlecht kindlicher Skelette kann nicht bestin1mt werden. 
Skelett r (A44): Offenbar 1nännlichz, adult-matur, Kalotte und Unterkiefer, 

postkraniales Skelett unvollständig. 
Skelett 2 (A45): Offenbar männlich, adult, Kalotte und Unterkiefer, postkraniales 

Skelett unvollständig. 
Skelett 3 (A46): Offenbar n1ännlich, adult, Kalotte und Ober- und Unterkiefer, 

postkraniales Skelett ziemlich vollständig. 
Skelett 4 (A47): Offenbar weiblich, adult, Kalotte und Unterkiefer, postkraniales 

Skelett zien1lich vollständig, 

1 Die Skelette wurden im anthropologischen Institut der Universität Zürich durch Herrn Leutenegger be
arbeitet, der mir für die Abfasslll1g des Berichts lediglich seine Bleistiftnotizen zur Verfügung stellte. Der anthropo
logische Bericht wird auf Grlll1d dieser für mich im Moment lll1kontrollierbaren Angaben ausgestellt, unter den1 
ausdrücklichen Vorbehalt, daß ich selbst auf dem Material keine metrischen oder morphologischen Merkniale 
bestimmen konnte. 

2 Geschlechtsbestimmungen: Sie werden durch die nuancierten Angaben von W. Scheffrahn ausgedrückt. 
Nach dem Grade der Wahrscheinlichkeit, der durch das Auftreten der bekannten Geschlechtsmerkmale bestimmt 
wird, werden fiinf Kategorien gewählt. «Offenbar» besagt, bei beigabenlosen Bestattlll1gen, daß die anthropolo
gische Bestirnmlll1g im Rahmen der Möglichkeiten die höchste Wahrscheinlichkeit für das betreffende Geschlecht 
liefert. «Wahrscheinlich» gibt an, daß die anthropologische Bestirnmlll1g die Annahme des Geschlechts wahrschein
lich macht. 
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Skelett 5 (A48): Offenbar tnännlich, n1atur, Kalotte und Ober- und Unterkiefer, 
postkraniales Skelett unvollständig. 

Skelett 6 (A 49): Offenbar ,veiblich, 111atur, Craniun1 (unvollständig), postkrania
les Skelett weitgehend vollständig. 

Skelett 7 (A 50): Offenbar 111ännlich, adult, Craniun1 (unvollständig), postkraniales 
Skelett zien1lich vollständig. 

Skelett 8 (A51): Geschlecht unbestin1111t, «iuv II (13 bis 15 Jahre 3)», Schädel
fragn1ente, kein postkraniales Skelett. 

Skelett 9 (A 52): Geschlecht unbestinunt, «iuv I (8 bis 9 Jahre 3) », Schädelfragn1ente 
und Unterkiefer, postkraniales Skelett fragmentarisch. 

Skelett 1 o ( A 5 3) : Wahrscheinlich 111ännlich 2 , erwachsen, kleine Schädelfragmente, 
postkraniales Skelett fragn1entarisch. 

Besonderheiten 

a) Das 111ännliche Skelett 3 (A46) weist am linken Os parietale eine Hieb
verletzung auf, die offenbar den Tod verursacht hat. 

b) Skelett 7 (A50) zeigt eine Sakralisation des letzten Lendenwirbels L5. 
Karies in1 Ober- und Unterkiefer. 

c) Das Gebiß des kindlichen Schädels 8 (A51) weist ebenfalls schon Karies

befall auf. 

Körpergrößenbestin1mungen 

Sie wurden für die n1ännlichen Erwachsenen nach Breitinger, für die weib

lichen nach Bach mit folgenden Ergebnissen berechnet: 

a) Männer 
Skelett 1 (A44): «kleine Körperhöhe». 

Skelett 2 (A45): 171,73 cm. Groß. 
Skelett 3 (A46): 169,24 cn1. Übermittelgroß. 
Skelett 7 (A 50): 168,60 cm. Übermittelgroß. 

b) Frauen 
Skelett 4 (A47): 161,48 cm. Groß. 
Skelett 6 (A49): 161,87 cm. Groß. 

3 Altersbestimmungen: Martin gibt in seinem Lehrbuch der Anthropologie für nicht adulte Schädel drei Be
zeichnungen: 
- lnf I, frühe Kindheit, bis Durchbruch M 1 (etwa 7 Jahre). 
- lnf II, spätere Kindheit, bis Durchbruch M 2 (etwa 14 Jahre). 
- Iuv, Jugendalter, bis zum Schluß der Synchondrosis spheno-occipitalis (etwa 20 Jahre). 

Die beiden Individuen 8 und 9 (A 5 r und A 52) dürften also in Wirklichkeit beide, wenn auch verschieden alt, 
im späteren Kindesalter (lnf II) gestorben sein. 
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Wegen der geringen Anzahl von Bestin1n1ungen wird auf die Angabe von 
Mittelwerten verzichtet. Es steht aber fest, daß diese kleine Serie von übern1ittel
große111 bis großen1 Wuchs \Var, niit Ausnahn1e des Mannes A44, dessen Körper
höhe aber nur an Hand eines Radius bestin1111t \Verden konnte, was den Aussage
wert natürlich erheblich verllllndert. 

Schlußfolgerungen 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß diese kleine, aber offenbar recht 
einheitliche ala111annische Skelettserie von Güttingen TG, für die anthropologische 
Sammlung des Museums Frauenfeld unbestreitbar einen historischen und wissen
schaftlichen Wert darstellt. Sie bildet einen willkon1111enen Materialbeitrag zur 
naturwissenschaftlichen Erforschung der Siedlungsverhältnisse in der Bodensee
gegend während der Völkerwanderungszeit. Dieses menschliche Vergleichs
n1aterial ist um so wertvoller, als einerseits der Kanton Thurgau zwar reich ist an 
frühmittelalterlichen Grabfunden, anderseits aber leider nur ein geringer Teil der 
aus alan1annischen Gräbern stammenden n1enschlichen Skelettreste aufbewahrt 
worden ist. Es besteht daher ein dringendes Bedürfnis, dieses V ersäun1nis aufzu
holen, um im Raun1 und in der Zeit die physische Entwicklung der im Frühmittel
alter in die Nordostschweiz eingewanderten Alan1annen besser erfassen zu können. 
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Aus der Geschichte von Sandegg 

Von Joachim Kühn 

Eine Terrasse in1 Walde, hoch über Mannenbach n1it einer herrlichen Aussicht 
über den Untersee und die Reichenau zu den Kuppen des Hegaus hinüber - das 
ist alles, was von der Besitzung Sandegg übriggeblieben ist. Der Sage nach hauste 
hier Anfang des 8. Jahrhunderts ein fränkischer Landvogt, der die Reichenau un1 
724 den1 irischen Missionar Pirmin geschenkt haben soll. Die Mönche, die sich 
dort niederließen, wurden Herren des Platzes, ihr Abt hielt sich dort im Son1mer 
auf. Eine Burg, ein Wohnhaus, eine Kapelle und Wirtschaftsgebäude für die un1-
liegenden Äcker, Wiesen und Wälder entstanden. Zur Zeit des Konstanzer Kon
zils gehörte der Komplex der Konstanzer Patrizierfan1ilie Muntprat, die auch das 
benachbarte Schloß Salenstein besaß. Ihre Nachfolger wurden Hans Ulrich Herter 
von Hertler, im 17. Jahrhundert die Jesuiten, die Sandegg 1693 an die Abtei Muri 
verkauften. 1807 erwarb es der Bauer Johann Eigenn1ann aus Ho1nburg, der es 
ohne die dazugehörigen nutzbaren Ländereien sieben Jahre später an die Kon
stanzer Kaufleute Gebrüder Delisle veräußerte. Als die Königin Hortense an1 
10. Februar 1817 Arenenberg kaufte, erwarb deren Vorleserin Louise Cochelet 
die verbliebenen Gebäude. Die Burg und die Kapelle waren dan1als bereits ver
schwunden. Kurz darauf übernahn1 der Bruder der Königin, der Prinz Eugen 
Beauharnais, das Gut Sandegg, um für sich, seine zahlreiche Familie und die 
vielen Gäste, die er un1 sich zu haben liebte, ein einfaches, aber geräun1iges Schloß 
aufführen zu lassen, das ihn1 als Residenz dienen sollte. Die neue Herrin des 
Schlößchens Sandegg war in Charleville in den Ardennen zur Welt gekon1n1en, 
wo ihr Vater, Pierre-Barthelemy Cochelet, Richter war. 1789 zun1 Abgeordneten 
des Tiers-Etat in der Konstituierenden Nationalversa1nn1lung gewählt, gründete 
er eine Gewehrfabrik, war dann eine Zeitlang bei der französischen Arn1ee in 
Belgien als Militärintendant tätig und starb itn Son1mer 1804 in einem kleinen Ort 
in Luxemburg. Louise war seine einzige Tochter. Außerden1 hatte er zwei Söhne, 
von denen der ältere, Adrien, in die Verwaltung eintrat, wie sein Vater Militär-
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intendant wurde und ,vährend der Hundert Tage Präfekt des Maasdeparten1ents 
wurde; der jüngere, Charles, Carli genannt, gehörte als R .. endant (Payeur) der 
Heeresverwaltung an. Durch den Zusan1n1enbruch des Kaiserreichs waren die 
Brüder n1it ihrer Mutter 1816 nach Konstanz gekon1n1en, wo sie I-Iortense, die 
sich dort ein Hein1 gezin1n1ert hatte, freundlich aufnahn1, ob,vohl ihre Freund
schaft n1it Louise, die in1 Pensionat der Madan1e Ca111pan in Saint-Gern1ain ent
standen war und durch Louises Berufung in Hortenses Haushalt in1 April 1805 

besiegelt worden war, dan1als bereits zerstört war, weil Louise in das V erhiiltnis, 
das Hortense n1it den1 jungen General Grafen Flahault unterhalten hatte, tiefer 
einge,veiht worden ,var, als es Hortense jetzt recht war, zu111al aus ihn1 ein Sohn, 
der spätere Herzog von Morny, hervorgegangen ,var, dessen Existenz sie in tief
stes Gehein1nis hüllte, obwohl es Louise natürlich bekannt ,var. Hierzu ka111, daß 
Louise, die jetzt Anfang der Dreißiger stand, von der Torschlußpanik ergriffen 
war, die späten Mädchen jedenfalls dan1als nicht erspart zu bleiben pflegte. ])as 
steigerte ihre ohnehin herrische Art zu einer Schroffheit, die Hortense in1n1er 
lästiger fiel. Louise e111pfand das, und so erwarb sie Sandegg nicht nur zu dein 
Zweck, ihr und ihrer Mutter ein Asyl zu bieten, wenn Hortense in Arenenberg 
residierte, das nur einen Teil ihrer Gesellschaft aufnehn1en konnte, es sollte auch 
eine Auffangstation bilden, wenn ihr Verhältnis zu Hortense endgültig in die 
Brüche ging. Nach außen verschwieg sie das; da stellte sie sich, als gehorche sie 
einer Laune, der Freude an den1 so herrlich gelegenen Besitz, der noch dazu als 
« Schloß » bezeichnet ,vurde und danüt ihrer lebhaften Eitelkeit sch111eichelte. 
Zuden1 konnte es, solange sie es 1ücht selbst bewohnte, an So1nn1erfrischler ver
nüetet ,verden. Begeistert schrieb sie daher an1 ro. Februar 1817 - an1 gleichen 
Tage also, an den1 sich Hortense Arenenberg sicherte - an den Frankfurter Bankier 
Sin1on Moritz von Bethn1ann, der neben den1 Vern1ögen der Königin auch ihr 
bescheidenes Guthaben verwaltete: « Sie ,vissen schon von der kleinen schweizeri
schen Erwerbung n1einer Freundin. Ich bin darüber entzückt, denn ich liebe das 
Land sehr, und auch ich werde n1ir vielleicht etwas zulegen, ,vas glanzvoll ist 
und dabei wenig kostet, und das ist gerade n1eine Sache, nur 1nuß man sofort zu
greifen, und das ärgert n1ich, da ich das, was ich darauf verwenden will, noch 
rucht flüssig habe. Ich würde ein kleines Schloß erhalten, in das n1an nur einige 
Möbel hineinzustellen brauchte, in einer der schönsten Gegenden der Sch,veiz, 
40 Arpent Land', davon ein halber in Rebgärten, 20 in Wald, Heu für vier Kühe, 
die schon vorhanden sind, für 18 ooo Francs; sicher würde n1an allein das Haus 
nicht für 30000 bauen können; eine Viertelstunde von meiner Freundin entfernt. 
Man muß zur Hälfte bar zahlen und das Restkaufgeld als Hypothek eintragen 

1 Der Arpent variierte in der französischen Provinz zwischen 30 und 5 I Aren. 
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lassen, n1it Verzinsung und nach Belieben ablösbar. Da ich nicht die Absicht habe, 
es jetzt zu bewohnen, so können Sie sich vorstellen, daß ich es vern1ieten n1öchte; 
eine Fa1nilie, die einen So111mer in der Schweiz zubringen will, kann nichts 
besseres finden. Es ist das Schloß Sandegg, in1 8. Jahrhundert gebaut, seit vier 
Jahren prachtvoll n1odernisiert, n1it sieben oder acht reizenden W ohnungcn darin, 
außcrdcn1 n1it einer Menge Nebengebäuden, alle neu, Stallungen für 12 Pferde usw. 
Der Fürst von Hohenzollern 2 ,vollte es zusan1111en n1it den1 anstoßcnden Pachthof 
kaufen, es sollte 23 ooo Gulden kosten, sie haben sich an einer Kleinigkeit ge
stoßcn. W cnn ich die Mittel gehabt hätte, alles zusan1n1en zu nehn1en, so wäre das 
eine ausgesprochene Gelegenheit ge,vcsen, n1an konnte da auf die Menschen ver
zichten. Unter uns: ich hätte es wegen der Billigkeit der Erwerbung n1einer 
Freundin bei weiten1 vorgezogen. Es ist fünf Viertelstunden von hier [Konstanz] 
und drei von Schaffhausen entfernt. Zu den Füßen liegen die Seen und der Thur
gau. Finden Sie jemand, an den n1an es vennieten könnte, so würden Sie n1ir einen 
großen Dienst erweisen. Es würde vollständig n1öblicrt sein. Eine Fa111ilie von 
acht Personen, die Brot und Fleisch hinzukauft, würde von der eigenen Produk
tion leben können. Die Fürstin von Carignan hat 1nit ihrer ganzen Fan1ilie zwei 
Jahre dort gelebt, ich kann Ihnen eine kleine Zeichnung davon schicken, wollen 
Sie? Für n1ich ist es nur allzu hübsch, eine Hütte hätte besser zu 111ir gepaßt. 
Antworten Sie n1ir darauf: ich fürchte n1ich davor, etwas zu haben, was n1ir ge
hört, wie sich andere davor fürchten, nichts zu haben, un1so n1chr, als ich alle 
n1eine Schn1ucksachen, Schals, Spitzen für Hühner, Schweine usw. hingebe.» 
Natürlich riet Bethn1ann Louise ab, sich bei ihrer Vern1ögenslage n1it einer solchen 
Erwerbung unberechenbare lasten aufzuladen; sie hatte nun aber einn1al Feuer 
gefangen, und so antwortete sie auf seine Bedenken, in gewisser Beziehung gäbe 
sie ihn1 recht, und in vieler Hinsicht könne er Unrecht haben. «Wir würden dar
über diskutieren, wenn ich das Vergnügen haben werde, Sie zu sehen3.» 

Da sich Louise von Hortense so wenig wie n1öglich entfernen wollte, solange 
es nicht unbedingt nötig wurde, ka1n sie nicht dazu, sich in Sandegg nieder
zulassen; sie folgte Hortcnse ün Mai 1817 nach Augsburg, und erst Ende 1817, 
als ihr Verhältnis zu Hortense eine neue und diesmal entscheidende Trübung er
litten hatte, kehrte sie mit ihrer Mutter und ihren1 Bruder Carli, der sich Hortense 
und den1 Prinzen Engen nützlich zu machen suchte, in Sandegg ein. Ursache der 
Verschlechterung ihrer Beziehungen zu Hortense war die bereits erwähnte Tor
schlußpanik: ihr Herz hatte sich für einen jungen Franzosen nan1ens Achille 

2 Fürst Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, der Mann von Hortcnscs mütterlicher Freundin Amalic Zcphy
rine, geborenen Prinzessin von Salm-Kyrburg, 1762 bis 1831. Sein Sohn Karl war nlit Antoinette Murat, einer 
Nichte Joachim Murats, verheiratet. 

3 Heinrich Pallmann, S.M. von Bethmann und seine Vorfahren, S. 260/61, Frankfurt 1898. 
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Guillaume entschieden, der mit seinem Schwager, den1 Generalleutnant Delaborde, 
bei Hortense in Konstanz verkehrt hatte. Sie bildete sich ein, daß Guillaun1e für 
sie in Flammen stehe, und Hortense bestärkte sie in diesen1 Glauben; sie versprach 
sogar, Guillaume am Verkauf ihrer Juwelen zu beteiligen und sich für seine Zu
kunft zu interessieren. Ihr Entgegenkon1n1en erregte aber Louises Mißtrauen, und 
so schlug diese krachend die Tür hinter sich zu. Ende März 1819 schrieb Hortense 
an ihren Pariser Vennögensverwalter Baron Devaux: «Dame Louise ist in Sand
egg, sie ist ohne Zweifel toll, denn sie hält ihren Helden im111er noch für ein 
Muster aller Zärtlichkeit4.» Anfang 1820 reiste Louise nach Paris, und Hortense 
ließ sie beobachten, um zu erfahren, ob die frühere Vertraute in ihren1 gemein
san1en Bekanntenkreis gegen sie Stimmung n1ache oder gar Indiskretionen begehe. 
Der Prinz Eugen vermied es, in den Zwist zwischen seiner Schwester und Louise 
einzugreifen, zumal sich der Bau seines Schlosses, das den Nan1en Eugensberg 
erhielt, dem Ende näherte und auf diese Weise Louise sein nächster Nachbar 
wurde; als solcher wünschte er nicht in den Streit hineingezogen zu werden. 
Dasselbe wünschte der frühere Generalpostmeister Napoleons, Graf Lavallette, 
der sich zu Engen geflüchtet hatte und unter dessen Schutz teils in der Nähe von 
München, teils in Augsburg lebte 5• Hortense hielt sich unter diesen Umständen 
zurück, sie ließ es zu, daß Louise nach einen1- geeigneten Erzieher für den kleinen 
Prinzen Louis-Napoleon Ausschau hielt, der bei ihr verblieben war, nachden1 sein 
älterer Bruder dem Vater zugesprochen worden war. «Ich werde Fräulein Louise 
wiedersehen», schrieb sie Anfang 1820 an Devaux, «ich werde sehr korrekt gegen 
sie sein. Im übrigen ist mein Zweck erfüllt; was ich wünschte, war, sie nicht n1ehr 
direkt um mich zu haben; das ist erreicht, das genügt n1ir, und wenn sie hofft, 
daß ich meinen Entschluß revidiere, so täuscht sie sich6.» 

Unter diesen Umständen widmete sich Louise itnn1er mehr Sandegg. Der Ad
vokat Couln1ann aus Paris, der in1 September 1820 bei ihr abstieg und in ihrer 
Begleitung Hortense besuchte, die ihre Kusine, die Großherzogin Stephanie von 
Baden, bei sich hatte, notierte über Sandegg, daß Louise «alle Reste ihres einstigen 
Glanzes um sich gesamn1elt hat, Möbel, Wandteppiche, Basreliefs, Bücher, Ge
schenke aller Art, die aus allen Winkeln Europas ihr oder der hohen Gunst zuteil 
geworden waren, die sie genoß - Bilder ihrer Wohltäterin, der jungen Prinzen, 
der kaiserlichen Familie, die zu einer Zeit gezeigt wurden, wo sie geächtet waren, 
bildeten ein Heiligtun1, in dem diese erloschenen Größen nach ihre1n Schiffbruch 
noch ihren Kult genossen. Die Dankbarkeit der Künste hatte ihnen ihren Tribut 

4 Joachim Kühn, Die Königin Hortense und ihre Söhne, S. 68, Stuttgart 1965. 
s Ebd., S. 8o/8r. 
6 Ebd., S. 84. 
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gezollt: Scvres, die Gobelinn1anufaktur, die Pinsel von Gcrard, Isabey, David, 
Thicnon hatten Bildnisse, Landschaften, allegorische Dartstellungen hinterlassen, 
die geschichtlichen Wert besaßen. Die Alben und Mappen Fräulein Cochelets 
,varen niit Briefen, Versen, Zeichnungen des Kaisers Alexander, des Prinzen 
[Leopold] von Sachsen-Coburg, des Herzogs [Georg] von Mecklenburg, des 
Fürsten Prirnas, des Herrn von Nesselrode, des Fürsten W olkonski, des Herrn 
von Forbin, der Frau von Souza und aller Pro111inenten der Zeit gefüllt. Ihre 
ganze Vergangenheit huldigte ihr so und sprach von ihren1 Glück und ihrer 
Trauer 7 .» 

Diesen Trost brauchte sie un1 so n1ehr, als sie in Hortenses Umgebung - deren 
Gesellschafterinnen Elisa de Courtin und Fräulein von Mollenbeck - ebenso 
wenig Sy1npathien genoß wie bei den1 von Natur so jovialen Kaplan der Königin, 
de111 Abbc Bertrand, der schon bei Madan1e Can1pan unterrichtet und zuletzt 
den kleinen Louis betreut hatte, soweit es sich n1it seiner sybaritischen Bequen1-
lichkeit vertrug. Er setzte Louises hochfahrender Art n1ilde Ironie entgegen, bei 
den seltenen Besuchen, die er ihr in Sandegg abstattete, ließ er sich nur ungern 
niit ihr an1 Spieltisch nieder, und da er verlor, n1ied er sie schließlich ganz, zun1al 
er nicht glaubte, viel damit zu verlieren: «es ist das selbe Geschwätz wie gewöhn
lich, und un1 nicht aus der löblichen Übung zu kon1n1en, wird den1 Klatsch freien 
Lauf gelassen und fällt oft auf Leute, die ein anderes Schicksal verdienten», schrieb 
er Anfang Juli 1821 an Philippe Le Bas, der ihn bei dem kleinen Prinzen ersetzt 
hatte. «Die verwitwete Alte [Louises Mutter] ist erst zwei Mal gekon1men; unser 
Neuankön1n1lmg [Madan1e Can1pan, die bei Hortense zu Besuch war] schreckt 
sie, und ich wette, die Gicht wird sie mehr als einn1al zurückhalten. Sie hat ein 
schreckliches Gedächtnis, das die Kühnsten entsetzen kann. Man soll sich nicht nut 
solchen Leuten in Verlegenheit bringen. Die regierende Baronin ist von einer 
koketten Liebenswürdigkeit, die alles übertrifft, was n1an glauben kann. Sie hat 
die Sprachforn1en wieder aufgenon1n1en, die uns vor zehn Jahren gen1einsa1n 
waren, ich zittere täglich für meine Courtoisie, und um stärker hervorzutreten, 
gibt sie sich einen1 schrankenlosen Liberalisn1us hin; wenn sie jünger wäre und die 
Entfernung nicht so groß, wäre sie in1stande, sich in Marsch zu setzen, un1 sich von 
Ypsilanti das Taschentuch zu"verfen zu lassen und sich in die erste Reihe seiner 
Favoritinnen einzuordnen, '-'Venn er den Thron der Otton1anen besteigen wird, 
woran sie nicht weniger zweifelt als an der Liebe des fan1osen Guillaun1e 8 .» «Die 
Baronin ist gestern in Sandegg angelangt», notierte er ein Jahr darauf, als Louise 

7 Johann Jakob Coulmann, Rcminisccnces Bd. II, S. 9, Paris 1865. 
8 Stefane-Pol [Paul Coutant], La jeunesse de Napoleon III, S. 86, Paris 1904. - Ypsilanti war der Führer des 

ersten Aufstandes der Griechen gegen die Türken (1820). 
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von einer Reise nach Paris zurückkehrte. «Da sie eine Frau der Abenteuer ist, 
brauchte sie eins für unterwegs. Sie reiste friedlich in einer guten Berline 111it einer 
alten Dan1e, die sie dazu gebracht hatte, sie in die Schweiz zu begleiten und einige 
Zeit in ihren1 Schloß in1 Thurgau zuzubringen, als ein ungeschickter Postillion 
sie in einen Graben stürzte; einige Abschürfungen waren die Folge, die alte Da111e 
wollte von Panik ergriffen un1kehren, und die Baronin wäre allein auf den1 Platze 
geblieben ohne eine englische Fan1ilie, die der Zufall in der selben lzichtung 
führte. Der galante Milord hat sich der Reisenden be111ächtigt und sie gestern un1 
zehn Uhr abends auf ihren1 Berg abgesetzt. Das hat uns bis jetzt die Fan1a zu
getragen, wir haben sie noch nicht gesehen, wir werden bald näheres hören, und 
wenn es sich der Mühe verlohnt, werde ich Eurer Herrlichkeit danüt aufwarten9 .» 

Louises Isolierung näherte sich damals ihren1 Ende. Auf der Hinreise nach Paris 
hatte sie in1 Postwagen einen früheren Schwadronschef der Kaisergarde na111cns 
Parquin kennengelcrnt, der sich daran erinnerte oder zu erinnern vorgab, daß er 
sie bei einer Parade in1 Haag in1 Gef olgc der Königin gesehen habe. Er war sechs
unddreißig Jahre alt, für einen Franzosen außergewöhnlich groß gewachsen - er 
n1aß l Meter 84 -, und vor allen1 war er ein glänzender Plauderer, der n1it seinen -
wahren oder fingierten -Abenteuern stundenlang unterhalten konnte. An120. Ok
tober 1822 suchte er die Erlaubnis zur Niederlassung in1 Thurgau nach, und noch 
ehe sie ihm gewährt wurde, führte er Louise in Hortenses Oratorium in Arenen
berg zum Traualtar. Zwei Landan1männer des Thurgaus - der regierende und sein 
Vorgänger - und vier Mitglieder des kantonalen Großrats wohnten der Feierlich
keit bei. Sie dehnte sich auf drei Tage aus, während sich die Neuvermählten nach 
Sandegg zurückzogen10• Ende 1824 kaufte Parquin für 48000 Gulden das Gut 
Wolfsberg über Ermatingen, das er mit seiner Frau zu einer eleganten Hotel
Pension für distinguierte Fren1de ausbaute; es lag auf der Hand, daß sie in erster 
Linie als Sukkursale für Arenenberg gedacht war, das nur wenige Gasträun1e zu 
bieten hatte und sich auch nur geladenen Gästen öffnete. Sandegg wurde bis auf 
weiteres als Dependance für besonders ruhe bedürftige ~äste weitergeführt: das 
«Album de Wolfsberg, compose de douze vues dessinees d' apres nature et litho
graphiees par G. Viard, Paris, lmprimerie lithographiquc G. Engeln1ann>>, das 
auch eine Abbildung von Sandegg im damaligen Zustand enthält, rühmt ihm 
nach, daß es nichts von dem «gotischen» Aussehen eines mittelalterlichen Wehr
baues bewahrt habe. «Die Gärten des Hauses und seiner Nebenbauten sind vom 
modernsten Geschmack. Isoliert auf einem Felsen gelegen, scheint Sandegg, so 

9 Ebd., S. 127. 
10 Johannes Meyer, Die früheren Besitzer von Arenenberg,, Königin Hortense und Prinz Ludwig Napoleon, 

S. 278/79, Frauenfeld 1920. 
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wie es heute ist, eigens dafür geschaffen, einen W eisen aufzunehn1en, welcher der 
Vergnügungen dieser Welt überdrüssig ist, nicht aber derjenigen Vergnügungen, 
die eine angenehn1c Ungcstörtheit und der Anblick einer lachenden, vielseitigen 
Natur verschafft.» In dcn1 beigegebenen Bilde erscheint Sandegg als schmuckloser 
quadratischer Bau, der aus hohen Bau1nkroncn aufragt.Laible 11 beschreibt ihn als 
«viereckigen Tunn niit Steildach und rückwärtigen1 Anbau». Als es 1832 an den 
aus Zürich stan11nenden Pariser Bankier Hottingcr veräußcrt \vurdc, hieß es, daß 
es gelegentlich Talleyrands Nichte, die Herzogin von Dino (später Herzogin von 
Sagan), beziehen wolle. Es kan1 aber nicht dazu, denn kurz ehe sie eintreffen 
\volltc, brannte es in der Nacht von1 2. zun1 3. Scpten1ber 1833 nieder. Die 
Trü111111cr ,vurden abgetragen und über die Kellergewölbe die eingangs erwähnte 
Terrasse gelegt. Louisc starb in1 Mai 18 3 5 auf W olfsbcrg. 

In ihrc111 Brief von1 ro. Februar 1817 an Sin1on Moritz von Bethn1ann hatte 
Louise erwähnt, daß Z\vei Jahre die Fürstin von Carignan 1nit ihrer ganzen Faniilie 
auf Sandcgg gelebt habe, und dan1it hat sie eine weitere interessante Beziehung 
zwischen Sandcgg und der europäischen Geschichte der Zeit angedeutet. In der 
Tat war die Fürstin von Carignan durch ihre Abstan1111ung wie durch ihre per
sönlichen Schicksale bcn1erkcns\vcrt. Ihr Vater war der Prinz Karl von Sachsen
Polcn, einer der jüngeren Söhne König Augusts III. von Polen, Kurfürsten von 
Sachsen; ihre Mutter war die schöne Gräfin Franziska Krasinska, die Karl ohne 
Wissen seines Vaters und seiner Faniilie 1760 geheiratet hatte. Da er nicht ,vagte, 
seine Verbindung bckanntzugcbcn - gesellschaftliche und finanzielle Erwägungen 
sprachen dagegen-, so war die Bekanntgabe seiner Ehe bis 1775 verzögert worden 12

• 

Bis dahin war sie kinderlos geblieben, und sie blieb es, bis Ende 1779 eine Tochter 
geboren wurde, die den Nan1cn Marie erhielt und nach den1 Tode ihrer Eltern, 
die beide 1796 starben, niit dcn1 Fürsten Karl von Carignan vermählt wurde, der 
einer Nebenlinie des sardinischen Königshauses entsta1nn1tc. Da Frankreich das 
Königreich Sardinien annektierte, n1ußtc sich Marie n1it ihrcn1 Gatten n1ehr oder 
weniger freiwillig in Paris niederlassen, wo dieser bereits in1 August 1800 starb, 
einen Sohn und eine Tochter hinterlassend. Die Tochter - Elisabeth - wurde die 
Frau des jüngsten Bruders Kaiser Franz' I., des Erzherzogs Rainer, und der Sohn, 
Karl-Albert, bestieg nach dcn1 Erlöschen der älteren Linie des Hauses Savoyen 
im April 1831 den Thron. Sein Sohn Victor En1anuel II. wurde bekanntlich der 
erste König von Italien und Marie da1nit die Ahnfrau des italienischen Königs
hauses, das bis 1945 seine Krone bewahrte. 

II Joseph Laible, Geschichte der Stadt Konstanz und ihrer nächsten Umgebung, S. 301, Konstanz 1896. 
12 Über die Ehe vergl. Joachim Kühn, Ehen zur linken Hand in der europäischen Geschichte, Stuttgart 1968, 

s. 199-223. 
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Was Marie nach Sandegg führte, war ihre Verbindung 111it den1 Grafen von 
Montleart 13 • In ihrer Erscheinung erinnerte nichts an die Schönheit ihrer Mutter 
und die Eleganz ihres Vaters. Sie war überlebensgroß und lahn1te, zudem war sie 
wie ihr Gatte Carignan Itepublikanerin und hatte sich dan1it einverstanden erklärt, 
daß dieser seine Thronrechte nach der Annexion des Königreichs Sardinien durch 
Frankreich gegen eine Rente austauschte. Nach seinen1 Tode geriet sie 1nit ihren 
Kindern in Not, da die Republik ihre Ansprüche auf eine Pension nicht anerkennen 
wollte; erst als Napoleon Erster Konsul geworden war, erlangte sie eine Pension 
von 100 ooo Francs jährlich. Montleart heiratete sie 1807 in Spanien 14, in1 Sommer 
1810 rettete er sie aus dem Flan11nenn1eer des Festsaals, in den1 der österreischische 
Botschafter in Paris, Fürst Schwarzenberg, zur Feier der Hochzeit Napoleons 1nit 
der Erzherzogin Marie-Louise den Spitzen der Pariser Gesellschaft einen Ball gab. 
Er wurde dabei an1 Fuße verletzt, so daß er gleichfalls lahi11te. Sie siedelte 1nit 
ihin nach Genf über und von dort nach Sandegg; 1816 verlieh ihn1 der König 
von Sardinien den Fürstentitel. Aus ihrer Verbindung 1nit ihn1 gingen eine ganze 
Reihe von Kindern hervor; als die Familie Sandegg verließ, waren es sieben. Mit 
ihnen zog sie nach Dresden, wo sie das Palais bezog, in dem später das sächsische 
Außenministeriun1 untergebracht war. Sie entfaltete dort eine glänzende Gesellig
keit, an der neben vielen Polen und Franzosen auch die jüngeren Mitglieder des 
sächsischen Königshauses teilnahmen. Der spätere König Johann, der dazugehörte, 
schildert sie in seinen Erinnerungen als« eine derbe, verständige Natur, die zwar auch 
gütig war, aber doch stets eher Furcht als Liebe einflößte». Der Aufenthalt in Dres
den befriedigte sie nicht auf die Dauer, vielleicht weil eben doch ein Abstand zwischen 
ihr und dem sächsischen Königshaus bestehen blieb, der schon allein durch ihre 
in jeder Beziehung freien Anschauungen erklärlich wurde, und so zog sie mit 
ihrer Familie nach Wien, wo sie ein Schloß auf einer zum Galizinberg gehörenden 
Vorhöhe des Wiener Walds bezog, das völlig isoliert lag und durch Tafeln ge
schützt wurde, die jeden warnten, ihm zu nahe zu kommen. Verkehr hatte sie 
nicht mehr, ihre Kinder, von denen nur noch ein Sohn und eine Tochter übrig
geblieben waren, sonderten sich ab, der Sohn sah nicht aus seinen Büchern auf, 
die Tochter bildete sich zur Amazone aus und überquerte als Schwimmerin die 
große Donau. Von Wien kehrte die ganze Familie nach Paris zurück, wo sie ein 
Palais in der Chaussee d' Antin bewohnte. Hier sah sie einen kleinen, aber aus-

,3 Über die Genealogie der Familie Montlcart unterrichtet Der deutsche Herold, 26. Jg. (1895) S. 150/51. Zu 
ihrer Geschichte vergleiche Marquis Henri Costa de Beauregard, La jeunesse du Roi Charles Albert, S. 7, 10, 66, 
Paris 1889;Wilhelrn Dorow, Erlebtes aus den Jahren 1790 bis 1829, 3. Teil, S. 188/89, Leipzig 1847; Franz Freiherr 
von Andlaw, Mein Tagebuch, Bd. II, S. 77, Frankfurt 1862, Charles Bocher, Memoires 1816--1907, Bd. I, S. 441, 
Paris 1907; Elisabeth Narischkin-Kurakin, Unter drei Zaren, herausgegeben von Rene Fülöp-Miller, S. 24, Zürich 
1930; Victor von Pritsche, Bilder aus dein österreichischen Hof- und Gesellschaftsleben, S. 128/29, Wien 1914. 
Das Zitat über die Fürstin stammt aus den Lebenserinnerungen des Königs Johann, S. 44, Göttingen 1958. 

'4 Charles Nauroy, Le Curieux, Paris 1885, Bd. I, S. 278f. 
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gewählten Kreis 11111 sich und gab einn1al irn Jahre einen großcn Ba!l, un1 alle 
Einladungen, die sie in1 Laufe des Jahres cn1pfangcn hatte, niit cincn1 Schlage zu 
er,vidcrn. Die Tochter trug auf politischen1 ,vic auf religiöscn1 Gebiet dieselben 
radikalen Anschauungen zur Schau ,vic die Mutter, was nicht hinderte, daß Ende 
der vierziger Jahre z,vischen den beiden Dan1cn Streitigkeiten ausbrachen, die 
zun1 gerichtlichen Austrag kan1en. Eine R.ussin, die in1 Son1n1cr I 848 die Fürstin 
in Dieppc sah, ,v:ihrend in Paris die Junischlachten tobten, erinnerte sich viele 
Jahre später, daß sie zu jener Zeit <<\vic ein alter Landsknecht» ausgesehen habe, 
«sie ,var sehr groß und stark und hatte einen deutlich sichtbaren ergrauenden 
Schnurrbart». - « Ich glaube», fügte sie zu1n Ausgleich hinzu, « daß sie sehr geist
voll zu sprechen wußtc, denn ihre Gesellschaft war allgcn1ein gesucht.» Sie starb 
kurz vor den1 Staatsstreich Louis-Napoleons Ende Novc111ber 1851. Die Tochter 
,vurde wahnsinnig und endete Ende März I 88 5 auf der in1 Besitz der Fan1ilie 
befindlichen Herrschaft Krzyskowice in Galizien. Der Sohn - n1it Vornan1en 
Mo ritz - heiratete in1 Septen1ber I 8 5 5 in St. Peter zu Wien eine junge Dan1e, 
die als Tochter eines Herrn Ludwig von Arnold und seiner Frau Helene geborenen 
Martin bezeichnet wurde und in Dublin zur \Velt gekon1111en sein sollte. Da nach 
ihrcn1 Tode bekannt wurde, daß ihre Vern1ählung unter sonderbaren Un1ständen 
erfolgt war - die Statthalterei hatte einen Dispens für die Beibringung ihres Tauf
scheines und den Erlaß der drei Aufgebote erteilt -, so wurden die Angaben 
über ihre Geburt bezweifelt. Hierzu gehörte auch deren Datun1, da sie bei ihrer 
V ennählung nach den1 Kirchenbuch zu St. Peter fünfunddreißig Jahre alt ge
wesen sein sollte, bei ihren1 Tode - vierzig Jahre später - fünfundsechzig. Eine 
Tochter, die aus der Ehe hervorgegangen war, war ihr bereits zehn Jahre früher 
vorangegangen. Das Schloß an1 Galizinberg taufte ihr Gatte ihr zu Ehren «Wil
hcln1incnberg», und so heißt es noch heute und beherbergt eine Erziehungsanstalt 
der Stadt Wien. Sie starb Ende März 1895. Fürst Moritz von Montleart, der sich 
hun1anitären Aufgaben ge,vid1net hatte, starb fast genau acht Jahre vor ihr, Mitte 
März 1887. Die Krasinskischen Herrschaften in Galizien, die von seiner Groß
n1utter Franziska Krasinska beziehungsweise von seiner Mutter auf ihn geko1nn1en 
waren, erbte der Erzherzog Rainer. Der Vater Montlcart blieb jahrelang Witwer, 
,vas nicht überrascht, da er sich bein1 Tode seiner Frau bereits der Mitte der 
Sechziger näherte. Überraschender ist, daß er iin Mai 1860 noch einmal heiratete, 
und zwar eine bereits anfangs der fünfziger Jahre stehende Engländerin, die ihm 
wenig n1ehr als ein Jahr erhalten blieb. 1111 September I 865 ging er eine dritte 
Ehe ein, dies1nal mit einer eben neunundzwanzig Jahre alt gewordenen Prinzessin 
von La Tremoille. Fünf Wochen später war er tot. Sie aber wurde uralt und er
lebte noch den ersten Weltkrieg. Sie starb erst 1915. 
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Vortrag, gehalten iin Sc1ninar Krcuzlingcn a1n 17. Februar 1968 an der Gedenkfeier ztm1 90. Geburtstag 
Paul Häbcrlins. Mit ih111 wurde die in der dortigen Boßhart-13ib1iothek bis ztm1 I. März zugängliche Sonderausstel
lung über dessen Direktionszeit eröffnet. 

Wahl und Einführung ins An1t - Vorgehen 

An1 27. Septe111ber 1904 ,vählte der Regierungsrat des Kantons Thurgau als 

Nachfolger des in1 August gestorbenen Jakob Frey einen sechsundzwanzigjährigen 

Mann - Bürger von Keßwil, ordinierten Pfarrer, Doktor der Philosophie, dan1als 

Lehrer an der Untern Realschule der Stadt Basel - zun1 Direktor des Lehrer

senunars Kreuzlingen: Paul Häberlin. 

Diese Wahl war für die n1eisten überraschend geko111n1en, auch für den Aus

erkorenen selbst: «1111 Spätson1n1er 1904 fand ich bei n1einer Rückkehr von einen1 

n1ilitärischen Wiederholungskurs die Anfrage der Thurgauischen Regierung vor, 

ob ich die Stelle des Direktors arn Lehrerseminar in Kreuzlingen annehn1en ,vürde. 

Ich traute n1einen Augen nicht und dachte zunächst an eine Ver,vechslung n1it 

n1einen1 ältesten Bruder', der sich neben seine1n P(1rran1t auch pädagogisch be

kannt gemacht hatte. Mein Bruder schrieb n1ir aber, die Sache gehe vvirklich 111ich 

an; er wisse, daß Dekan Christinger niich en1pfohlen habe. (Dieser ün Thurgau 

hochangesehene Mann hatte, ohne daß ich es ahnte, 111eine Laufbahn seit der 

Sekundarschulzeit verfolgt 2.) - Die Annah1ne der Stelle war einer meiner ver

wegensten Schritte. Man n1uß wissen, daß der Sen1inardirektor die erste Persön

lichkeit in1 kulturellen Leben n1eines Hein1atkantons war. Auch für n1einen Vater, 

selber Schüler des Se1ninars, gab es nächst den1 Herrgott nichts Höheres. Zudem 

vvar ich für die Stellung kaun1 vorbereitet, jedenfalls nicht nach der adn1inistra

tiven Seite. Auch zählte ich erst 26 Jahre, und die Lehrer, deren Führer ich sein 

1 August Häberlin (186()--1953), Pfarrer in Schaffhausen. 
2 Dekan Johann Jakob Christinger (1836--1910). 
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sollte, standen zun1 Teil iin Alter 111cincs Vaters oder ,vcnig darunter. - Nun, ich 
habe es gcwagt3 ••• » 

An1 15. Novc1nber 1904 wurde das Scniinar in feierlicher Vcrsan1n1lung der 
Obhut des neuen Direktors übergeben. llcgicrungsrat Dr. Alfred Kreis bcgrüßtc 
den gewählten Lehrer und Leiter 1nit folgenden W orten: 

«Ich kann Sie der Anstalt und ihren Freunden vorstellen als einen Mann, der 
sich durch flcißigcs und gewissenhaftes Studiun1 hervorgetan, glänzende Zeug
nisse er,vorbcn und seine Studienjahre n1it ausgezeichnet bestandenen Prüfungen 
abgeschlossen hat. Doch nicht das allein hat das V crtrauen der Behörden begrün
det, daß sie Ihnen die verantwortungsvolle Stelle eines Scminardircktors angebo
ten haben. Wohl lag uns daran, einen wissenschaftlich tüchtigen N achf olgcr für 
die vakante Stelle zu gewinnen; aber ebensoschr war uns daran gelegen, einen 
Mann von sittlichen1 Ernste, von idcalcn1 Streben zu finden, einen Mann, den1 es 
Herzenssache wäre, eine in1 besten Sinne des Wortes erzieherische Tätigkeit zu 
entfalten. Also auch nach dieser Richtung haben Sie unser Vertrauen gewonnen; 
wir haben aus Ihrer Persönlichkeit, aus Ihrem Bildungsgange und aus den1 An
fange Ihrer praktischen Wirksan1keit die Zuversicht erlangt, daß Sie nut Herz und 
Sinn nach einen1 wahrhaft erzieherischen Wirken trachten werden. Wie Sie hiebei 
Fortschritte erzielen wollen, nach welchen wissenschaftlichen Überzeugungen Sie 
Ihre Lehre gestalten werden, darüber werden Ihnen keine Versprechungen abgc
nonlfficn und keine Vorschriften aufgestellt. Die Wissenschaft soll sich frei ihren 
Weg bahnen und der Lehrer dasjenige bieten können, was er in gewissenhafter 
Forschung als richtig und wahr erkannt hat ... 

Bei Ihre1n jugendlichen Alter steht Ihnen noch keine lange Erfahrung zur 
Seite, das soll Ihnen und uns nicht bange n1achcn. Sie stehen darum dem Empfin
den und Fühlen der Zöglinge um so näher, Sie werden um so leichter ihre Herzen 
gewinnen und erzieherisch auf dieselben wirken, und Ihre Jugend wird Ihnen über 
n1anchcs Hindernis liinweghelfen. Ich 111öchtc nur wünschen, daß Sie in Ihrcn1 
Sinnen und En1pfindcn recht lange nicht altern n1öchtcn. 

Es steht Ihnen, Herr Direktor, ein Lehrerkollegium zur Seite, das bewährt ist 
in erfolgreichem Unterrichte und in kollcgiale111 Zusan1n1enarbeitcn. Ich darf Sie 
versichern, daß diese Lehrerschaft sich mit vollen1 Vertrauen und aus richtiger 
Zuneigung unter Ihre Führung stellt, wenn Sie, woran ich nicht zweifle, auch den 
Rat erfahrener Kollegen zu semcm Rechte kon1n1en lassen, und so zweifle ich 
auch nicht daran, daß auch unter Ihrer Leitung den1 Seminar die Wohltat einigen, 
kollegialen Zusan1111enarbeitens der gesamten Lehrerschaft zuteil werden wird ... 

Ich schlicßc, inde1n ich der Hoffnung Ausdruck gebe, es möge unsern1 neuen 
3 Paul Häbcrlin, Statt einer Autobiographie, S. 33, Frauenfeld r959. 
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Scniinardircktor gute Gesundheit und Kraft verliehen sein, recht lange in geseg
neter Arbeit an dieser Anstalt zu \Virkcn, es n1öge ein Band gegenseitigen Ver
trauens den neuen Direktor 111it der Lehrerschaft des Sen1inars und 1nit den Behör
den verbinden und es 111ögc auch das Verhältnis zvvischen dcn1 neuen Direktor 
und den Zöglingen ein herzliches vvcrdcn, getragen auf der einen Seite von freu

diger Hingabe für das A111t und auf der andern Seite von anhänglicher Ehrerbie
tung. 

Möge auf diese W eise das Thurgauischc Lchrcrseniinar fernerhin ein segens
reiches Wirken entfalten 4 ! » 

Durch das Bekenntnis Häberlins und die Bcgrüßung von IZcgicrungsrat Kreis 
dürfte die Ausgangslage, vvie sie itn November 1904 bestand, hinreichend ge
kennzeichnet sein. Halten wir fest: Behörden, Direktor und Scn1inarlchrerschaft 

waren sich darüber in1 klaren, daß die Wahl ein Wagnis bedeutete; dcn1 neuen 
Leiter wurde Vertrauen entgegengebracht; die Freiheit, nach bcstcn1 Wissen und 
Gewissen zu wirken, vvar gewährleistet, der Wille zur Zusan1menarbcit vorhanden. 

Sie vvisscn, daß längst nicht alle der geäußertcn Erwartungen und Hoffnungen 
in Erfüllung gegangen sind. Die Ära Häberlin wurde vieln1chr zu einer Sturn1-

und-Drang-Periodc, in deren Verlauf es zu zahlreichen Spannungen, heftigen 
Auseinandersetzungen, ja zu einen1 eigentlichen Sen1inarstrcit karn, der weit über 
den Thurgau hinaus Aufsehen erregte. Vor allen1 aber: Häberlin trat schon im 
Frühling 1909, nach knapp vicrcinhalbjähriger Tätigkeit, als Direktor zurück. 

W clchc Un1stände trugen dazu bei, daß es nicht gelang, das Wagnis erfolgreich 
zu bestehen? - Das ist eine heikle Frage. Jeder V ersuch, sie zu beantworten, setzt 

gründliche Kenntnis der Geschichte des Senunars in den Jahren 1904 bis 1909 vor
aus. Diese Kenntnis zu gcvvinnen ist heutzutage n1it beträchtlichen Sch\vierig
keiten verbunden, sind doch sän1tliche Dokun1ente, die sich itn Sen1inar befanden, 
dem Brand zun1 Opfer gefallen. Herr Dr. Ernst W ein1ann, der V crfasser der 

« Festschrift zur Jahrhundcrtfcicr 5 », hatte die Freundlichkeit, n1ir seine Auszüge 
aus den Protokollen des Konvents und dcn1 Tagebuch des Direktors sowie einige 
I3crichtc von ehc1naligcn Schülern zu überlassen, wofür ich ihn1 von Herzen 
danke. Glücklicherweise stand n1ir außcrdcn1 eine bisher unerschlossene Qucllen
sanm1lung zur Verfügung: das Häberlin-Archiv, welches die - 1963 gegründete -
Paul-Häbcrlin-Gescllschaft geschaffen und in den letzten Jahren ausgebaut hat. 
Auf das tunfangreichc Material dieses Archivs wird im folgenden denn auch in 
erster Linie Bezug genon1111cn. 

4 A.Kreis, Einführung von Sctninardircktor Häberlin, Manuskript; Abschrift ün Archiv: Ordner D I b, I. 
Dr. Alfred Kreis (1857-1943), 1893 bis 1926 thurgauischer Regierungsrat, Vorsteher des Erziehungs-, Kirchen- und 
Sani tä tsdcparten1cn tes. 

s E. Weinmann, Das Seminar Kreuzlingcn, 1833-1933. Historisch-pädagogische Rückschau, Krcuzlingcn 1933. 



218 

Da von einer eingehenden Darstellung itn Rahn1en eines Vortrags nicht die 

Rede sein kann, greife ich in tunlicher Kürze jene Gesichtspunkte heraus, die bei 

der Beurteilung der Geschehnisse vor allen1 in Betracht zu ziehen sind - ohne 

Zorn und Eifer, ,vie es sich gehört. 

Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler 

Beginnen ,vir 1nit den1 ,vichtigsten dieser Gesichtspunkte: den1 Verhältnis 

zwischen Lehrer und Schüler. Regierungsrat Kreis betonte, der neue Direktor 

stehe dank seinem jugendlichen Alter «dcn1 E1npfinden und Fühlen der Zög

linge» u111 so näber und werde darLnn «ihre Herzen» un1 so leichter ge,vinnen. Hat 

diese V ern1utung sich bewahrheitet? Darauf ist n1it cinen1 entschiedenen Ja zu ant

worten. Kein Zweifel, daß von Häberlin schon in jenen Jahren starke Wirkungen 

ausgingen. Der Bekenntnisse und Zeugnisse sind viele, und sie reden eine ein

deutige Sprache. In erstaunlich kurzer Zeit gelang es Häberlin, ein Vertrauens

verhältnis zu schaffen. Viele Schüler kan1en 111it ihren persönlichen Sorgen und 

weltanschaulichen Problen1en zu ihn1 und fanden Anteilnahn1e, Rat und Hilfe. 

Man darf ruhig sagen, daß er die gesan1te Schülerscbaft hinter sich hatte. Und die 

Anhänglichkeit blieb bestehen. Bis ins hohe Alter erreichten den Professor Grüße 

von Klassenversamn1lungcn; durch all die Jahre hindurch erhielt er Briefe von nah 

und fern, deren Ton durchwegs auf Dankbarkeit, Hochschätzung, Verehrung 

abgestin1n1t ist. - Wenige Belege n1üssen genügen: 
Zun1 50. Geburtstag (1928): «Heute, da die Stelle des thurgauischen Senunar

direktors wieder vakant wird, n1öchte man nur ,vünschen, Sie n1öchten sie n1it den1 

Gewicht Ihrer Autorität wieder besetzen, unter günstigern Auspizien, Lnn aus 

Kreuzlingcn eine neue Musteranstalt schweizerischer Lehrerbildung zu n1achen ... 

Wie täte es not, unser Volkstun1 zu befruchten 11llt den1 Geist, den Sie die Gabe 

haben auszustreuen 6• » 

Zum 60. Geburtstag (1938): «Für 11llch sind Sie imn1er noch 'der Herr Direk

tor' mit seinem jugendlichen Temparament, das uns alle hinriß, mit den1 über

ragenden Wesen, dem wir nacheiferten, und dem gütigen V erstehen, das Sie uns so 
nahe rückte7.» 

Zun1 75. Geburtstag (1953): «Wir erinnern uns mit höchster Befriedigung, daß 
unser ehemaliger, von den Spießbürgern nah und fern angefochtener Direktor 

seine kleinlichen Gegner so weit hmter sich gelassen hat. In dieser Perspektive 

6 Professor Jakob W. Keller an Häberlin, 17. Februar 1928; Archiv: Ordner Briefe 22, K. 
7 J.J. Eß an Häberlin, 20. Februar 1938; Archiv: Ordner Briefe 22, E. 
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zeigt sich uns das Vergangene. - Der Augenblick soll uns ein tröstlicher Fingerzeig 
dafür sein, daß Ideen trotz allen1 Geschichte n1achen8.» 

Aus cinen1 Kondolenzbrief ( 1960): «Zu Ihre1n herben Verlust kondoliert Ihnen 
und Ihrer Fan1ilic einer, der, auch schon alt, zu den ersten Schülern des großcn 
Gelehrten an1 Scnünar Krcuzlingcn gehörte und heute noch stolz darauf ist, ein 
'Häberlianer' sein zu dürfcn 9.» 

Eincn1 glücklichen Zufall ist es zu danken, daß Häberlin sich auch persönlich 
zun1 Thcn1a Lehrer-Schüler geäußcrt hat, und zwar als Z,vciundachtzigjährigcr 
in seiner letzten Ansprache bei der Schlußfcicr des Basler Lchrcrsenlinars in1 April 
1960. Er tat dies nicht ct\va, un1 seine Erfolge auf pädagogischen1 Gebiet heraus
zustreichen, sondern un1 zu bekennen, wie sch,vcr es ihn1 als jungen1 Lehrer und 
Direktor anfänglich gefallen sei, sich zu jener vcrantwortungsbewußtcn Ein
stellung durchzuringen, die seine Schüler so tief beeindruckte. - Ich kann es 111ir 
nicht versagen, einige Stellen aus dicsen1 Rückblick zu zitieren, weil aus ihnen 
schlicht und einfach hervorgeht, ,vorauf es in aller Erziehung letztlich anko111111t. 

Häbcrlin beginnt 111it dcn1 Geständnis, er sei vor bald sechzig Jahren nicht 111it 
Begeisterung Lehrer geworden und der Anfang der Lehrtätigkeit sei nicht sehr 
ermunternd gewesen. «Natürlich ,var ich voll guter Vorsätze - voll Idealisn1us 
könnte n1an sagen. Aber 111ein Ideal war verdächtig - wie alle Ideale. Es ist in1n1cr 
Eitelkeit investiert: Ich wollte ein guter Lehrer sein - ich hoffte auf sichtbaren 
Erfolg. Infolgedessen geschah es n1ir ganz recht, daß die Enttäuschung 11icht aus
blieb ... 

In solcher Stinlffiung ging ich 111it mir ins Gericht. Die Depression war, wie 
gewöhnlich, Ausdruck des schlechten Gewissens. Nach einigem Widerstreben 
n1ußte ich nlir gestehen, daß der Hauptgrund des Unbehagens ... in der inncrn 
Unentschiedenheit meiner Stellung zum Beruf lag. Ich fing an zu begreifen, daß 
eine Arbeit nur dann richtig getan werden kann, wenn n1an ganz dabei ist - bei 
der Arbeit und nicht 'bei sich selber'. Ich hatte innerlich nicht ja dazu gesagt. -
Das mußte anders werden - aber die 'Bekehrung' war nicht leicht. Wesentlich ge
holfen haben nlir die Schüler, besonders dann im Sen1inar Kreuzlingen ... Es war 
deutlich, daß sie etwas von n1ir erwarteten. Ich durfte sie nicht enttäuschen. Die 
Erwartung provozierte den Willen, mein Bestes zu geben von ganzen1 Herzen. 
Das war der Anfang positiver Einstellung zum Beruf ... 

Aber jetzt machte ich einen großen Fehler. Ich suchte Vertrauen auf den1 Wege 
der Sympathie ... Die Schüler sollten (und konnten) spüren, daß ich in n1anchen 
Dingen auf ihrer Seite und nicht auf der Seite der Hausordnung stand, welche, 

8 E. Leutcnegger an Häberlin, 15. Februar 1953; Archiv: Ordner Briefe 24, L. 
9 F. Forster, September 1900; Archiv: Ordner Briefe 20, F. 
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auch in1 Sonnncr, Schlafcngchcn un1 neun Uhr verschrieb und 'gefährliche' Lek
türe (zurn Beispiel den 'Grünen Heinrich') verbot. Ich unterstützte die Sy111pathie
werbung durch eine ge,vissc betonte Kan1eradschaftlichkeit: W cttläufe rnit den 
Schülern und ähnliches. Und was die Disziplin betrifft, so drückte ich \vohl ein 
Auge zu, wo es einigennaßen anging, und nah111 auch in1 Lchererkonvent oft 
Partei für die Zöglinge - was diesen nicht verborgen bleiben konnte. 

Aber der eigentliche Erfolg wollte sich nicht einstellen. Die Schüler, viele 
wenigstens, n1erkten ,vohl die Absicht und bissen auf den Köder nicht an - wie 
denn gesuchte Syrnpathie zun1cist das Gegenteil bewirkt. Einige wohl, besonders 
die Mädchen, gingen darauf ein - aber ihre 'Sch,värn1erei' war auf die Dauer nicht 
rninder peinlich als die heirnliche Abwehr der Jünglinge. Ich spürte, daß Provo
kation oder auch nur Duldung der Schwärrnerei eine pädagogische Sünde sei. -
Bei den andern aber drohte n1ein Entgegenkon1111en zu einer gewissen Meister
losigkeit zu führen, was durchaus begreiflich ist. Ein sachliches Verhältnis ,vollte 
sich nicht einstellen. 

Eine Aussprache nlit n1einem Vater ... bewirkte dann die Wendung, welche 
durch die erwähnten Erfahrungen bereits vorbereitet war. Ich höre ihn noch 
sagen: 'Du n1ußt nicht darnach trachten, daß n1an dich gern hat, sondern darnach, 
daß n1an Respekt vor dir hat; junge Leute wollen Rspekt haben können, sie 
wollen Autorität spüren.' 

Ich begriff, daß es vor allem darauf ankam, die verlorene Distanz zurückzu
gewinnen. Aber wie es so geht: Man verfällt leicht den1 andern Extrcn1. In diszi
plinarischer Hinsicht versuchte ich es nun rnit sozusagen gesetzlicher Strenge; der 
Unterricht sollte nicht n1ehr 'interessant' und gcwissern1aßen gewinnend sein, 
sondern streng sachlich. - Aber es war n1ir nicht wohl dabei. Den Übergang von 
Verwöhnung zu Strenge quittierten denn auch die Schüler nicht nlit größeren1 
Respekt, sondern eher 111it Befren1dung. Ich selber spürte die Künstlichkeit n1einer 
neuen Haltung. Etwas stin1111te darin nicht. Ich n1erkte, daß man Autorität nicht 
dadurch gewinnen kann, daß n1an sie sucht. Sie n1üßte sich von selber einstellen. 
Hauptsächlich: Ich verlangte von den Schülern eine Art von Vollkon1n1enheit 
und erfuhr doch beständig meine eigene Unvollkon1111enheit. Das ergab einen 
heillosen Widerspruch; n1eme Strenge war innerlich unwahrhaftig. 

Kurz, es kam zu einer neuen Krise, und sie war gesund. Ich lernte verstehen, 
wo der eigentliche Grund der Fehler und des Mißerfolgs lag. Er bestand, ganz 
einfach gesagt, in1111er noch darin, daß ich wesentlich oder doch zu sehr an nlich 
dachte, an meinen Erfolg, an die Figur, die ich n1achte. Mein Verhalten war sub
jektiv, nicht durchaus sachlich bestilllmt - sachlich, das heißt: durch die pädago
gische Aufgabe, welche Förderung der Schüler verlangt, und nicht eigene 'Genug-
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tuung'. Ich durfte nicht an 111ich denken, ich durfte weder gewinnen noch in1-
ponieren wollen, ich durfte nicht irgend,vie 1nich als 'Vorbild' aufspielen. Mein 
bisheriges Verhalten war sozusagen aufdringlich gewesen. Jetzt begriff ich, daß 
Aufdringlichkeit, ganz besonders pädagogische Aufdringlichkeit, abstoßend wirkt. 
Ich n1öchte das Paradox wagen: Die pädagogische Wirkung bleibt aus, wenn n1an 
pädagogisch wirken will. Sie stellt sich nur dann ein, wenn sie gewissennaßen 
unbeabsichtigt ist - nicht durch das, was wir Erzieher sagen oder anordnen oder 
verlangen, sondern durch das, ,vas wir sind. 

Vor 111ir stand eine schwere innere Aufgabe. Sie forderte vor allen1 Wahrhaf
tigkeit, in1 Gegensatz zu jeder pädagogischen Pose. Sie forderte sachliche Hingabe, 
fast n1öchte ich sagen: Dahingabe der Person. U1n die Schüler ging es, nicht um 
111ich. Ich n1ochte Fehler n1achen, das würde weder der wirklichen Autorität noch 
den1 pädagogischen Erfolg schaden - wenn nur die Schüler spürten, daß n1ir an 
ihnen gelegen war. Ein sachliches, wahrhaftiges Verhältnis zu ihnen war nur 1nög
lich, wenn ich selber 'sachlich' war. Und dies erforderte nicht einmal eine eigent
liche Wandlung n1einer Einstellung zu ihnen. Denn in Wahrheit fehlte es nur, 
trotz aller Ichbezogenheit, von Anfang an nicht am pädagogischen Eros der Ver
antwortlichkeit. Dieser n1ußte nur die Herrschaft gewinnen. 

Dies alles war freilich zunächst nur Vorsatz. Die Verwirklichung konnte nur 
allmählich und nicht ohne Rückfälle geschehen. Aber ich wußte nun doch, wie es 
werden sollte, und ich hatte ein besseres Gewissen dadurch, daß ich es wollte. Der 
Erfolg stellte sich nut der Zeit auch ein, und die folgenden Jahre gehörten dann 
zu den schönsten meiner pädagogischen Laufbahn 1 0 • » 

I-Iäberlins Auffassung der Erziehung - Das Seminar bei seinern An1tsantritt 

Da das Lehrer-Schüler-Verhältnis für den Ausbruch der Krise nicht verant
wortlich gen1acht werden kann, müssen die Ursachen anderswo liegen, nämlich in 
Häberlins Auffassung von Erziehung und Schule, in1 Verhältnis zu seinen Kolle
gen, zu den Behörden, zur thurgauischen Lehrerschaft und zur Öffentlichkeit. 
Diesen Gesichtspunkten wenden wir im folgenden unsere Aufmerksanlkeit zu. 

Fragen wir zunächst, welches die Ziele ,varen, die Häberlin in die Tat un1-
setzen wollte, und wie es un1 das Senunar bestellt war, als er nach Kreuzlingen 
kam. 

Der junge Direktor wußte, daß er eine Lebensstellung angetreten hatte. Er 
war gewillt - auch darin täuschte sich die Wahlbehörde nicht -, das ihm ge-

10 Zum ABC der Erziehung, Schriftenreihe der Paul-Häberlin-Gesellschaft, Bd. 2 (1966), S. 168-172. 
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schenkte Vertrauen zu rechtfertigen und «eine in1 besten Sinne des Wortes erzie
herische Tätigkeit zu entfalten». 

« Ich behaupte, die Schule der Zukunft habe eine ge,valtige Schuld an den 
kon1n1enden Generationen gutzun1achen, die Schuld nän1lich, welche die ver
gangene und gegenwärtige Schule auf sich geladen r 1• » 

«Wir brauchen n1ehr Charakter, n1ehr Persönlichkeit, n1ehr Mut und Kraft -
mehr Glück! - Gott sei Dank, daß ich an einer Stelle stehe, wo ich n1itarbeiten 
kann! Solang's zu kän1pfen gibt, ist es eine Lust zu leben 12.» 

An Gelegenheiten, sich für die gute Sache tatkräftig ins Zeug zu legen, be
stand Ün neuen Amt kein Mangel. Der Anfang freilich war vielversprechend: 

«Ich bin also zun1 Direktor des thurgauischen Lchrcrscnünars in Kreuzlingen 
berufen ,vordcn und habe die schöne und dankbare Stelle gerne angenon1n1cn. 
84 Schüler in 3 Klassen, Alter 16-19 Jahre. Außcr der Leitung, die n1anchcs zu tun 
gibt, habe ich 18 Wochenstunden: Religion in allen Klassen, Psychologie in der 
2., endlich Pädagogik, Geschichte der Pädagogik und Deutsch (Literaturge
schichte) in der 3. Klasse. - Gestern bin ich festlich eingeführt worden, und heute 
habe ich den Unterricht begonnen. Bis jetzt ist' s fern 13 • » 

Bald jedoch 111eldcten sich Vorbehalte und Kritik zu111 Wort: 
«Liebe zur wachsenden Generation ist das A und O für den Lehrer; aber wie 

viele haben sie? Übrigens kann gerade die Menschenliebe einc111 unter Un1ständen 
Schule und Lehramt verleiden. Wenn nän1lich die Schulverhältnisse derart sind, 
daß Lehrer und Schüler darunter leiden n1üssen. Mir wenigstens war und ist es 
imn1cr a111 schwersten zu ertragen, ,venn ich die jungen Leute, denen wir sozu
sagen alles schuldig sind - auch das Opfer unserer Eitelkeit und Bequemlichkeit-, 
wenn ich sie leiden sehe unter irgendeiner Institution. Vielleicht ist unser ganzer 
Schulbetrieb so eine. Die Leiden sind nur so gewohnt geworden, daß man sie als 
notwendig ansieht oder doch darüber schweigt ... Seit ich ... erkannt habe, wo es 
fehlt, bin ich ben1üht, in 1neinen1 kleinen Kreise den Wandel anzubahnen. Unsere 
Senünaristen waren früher gehalten wie in1 Kloster, zu Zeiten noch eher wie in 
einem Gefängnis. Beständige Aufsicht, wenig oder gar keine Zeit zu völlig freier 
Verfügung, Überlastung n1it Lernstoff, kein volles Vertrauen zwischen Lehrern 
und Zöglingen, ängstliche Sorge der ersteren für die sogenannte gute Disziplin -
das waren etwa die Zeichen. Ich hatte gegen die gesamte, ergraute Lehrerschaft 
und gegen die Oberbehörde (Aufsichtskomnüssion) zu kämpfen, als ich diese 
Schäden beim Namen nannte ... Nun - (Januar 1906)-habe ich eine neue Senünar-

11 Rundbriefe an die Germanen, B.Januar 19o6; Archiv: Ordner Briefe P. Häberlins, H. 
12 Ebd., 8. Januar 1906; Archiv: Ordner Briefe P. Häberlins, H. 
13 Ebd., 16. November 1904; Archiv: Ordner Briefe P. Häber!ins, F. 
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ordnung, die wenigstens die dringendsten Übelstände beseitigt hat ... Noch bleibt 
viel zu tun an1 Senünar, sehr viel; aber der Anfang ist gen1acht14.» 

«Ich suche Stück für Stück zu reforn1ieren, es ist dringend nötig. Nächstes 
Jahr - (1907) - werden wir statt der großen Arbeitssäle Einzel-Wohnzinuner für 
je 3-4 Zöglinge bekon1n1en, dazu Zentralheizung, ferner ein schönes Lesezin1n1er 
nüt Zeitschriften, Büchern, Bildern1appen. Vielleicht gelingt 111ir auch eine Mo
difikation des Exan1ens: Abschaffung der eigentlichen Prüfungen zugunsten all-
1nählicher lZepetitorien; Schlußfeier statt Schlußexan1en. - Bei unserer gesetz
gebenden Behörde ... habe ich die R.evision des Senünargesetzes angeregt: Wir 
n1üssen längere Bildungszeit und harn1onischere, gründlichere Ausbildung haben; 
dafür brauchen wir nicht so vielerlei blödsinnigen Lernstoff. Mehr Verkehr n1it 
Kindern, Handarbeit, Sport, Gelegenheit zu freier, selbständiger Betätigung auf 
allen Gebieten I s. » 

«In1 Sen1inar habe ich soeben - (August 1907) - einen prächtigen Lesesaal für 
die Zöglinge eingerichtet, 111it Nachschlagewerken, Bildern1appen, Zeitschriften, 
Teleskop etc. Da soll sich ihnen der Horizont weiten, und sie sollen selbständig 
arbeiten lernen, jeder auf eigene Faust und in den1 Gebiet, auf das ihn Anlage und 
Neigung hinweisen, unbehindert durch Lehrplan und Schuln1eister. Mit der Zeit 
sollen Zöglings-Laboratorien und Handarbeitssäle dazukon11nen, dann wird's 
n1ordsfein in1 Sen1inar. Ich schinde die Regierung nach Noten aus zugunsten 
n1einer Zöglinge. Denn um dieser willen sind wir doch alle da, un1 der kon1n1enden 
Generationen willen 1 6. » 

Die Zitate, die Sie soeben gehört haben, stan1men aus Rundbriefen Häberlins 
an seine ehen1aligen Farbenbrüder in Deutschland. Ich wüßte nicht, auf welch 
anderem Wege ich Sie besser n1it dem Anliegen des jungen Direktors hätte be
kannt n1achen können als durch diese ausgewählten Stellen, belegen sie doch in 
herzerfrischender Un1nittelbarkeit, daß es ihm weder an guten1 Willen noch an 
Ideen und Plänen gebrach. 

Verdienten und verdienen diese Bestrebungen nicht Zustimmung von jung 
und alt, In der Tat: W er könnte es sich heute, da die Forderungen Häberlins zu 
einem guten Teil verwirklicht sind, noch leisten, dagegen Sturn1 zu laufen! Aber 
damals, vor einem halben Jahrhundert, Waren die Verhältnisse nicht derart, daß 
sein kühnes Unterfangen, das Senünar zu einer Stätte echter Bildung un1zugestal
ten, zu Spannungen und Konflikten führen mußte, 

14 Ebd., 3. Januar 19o6; Archiv: Ordner Briefe P. Häberlins, H. 
15 Ebd., 4. Juli 1906; Archiv: Ordner Briefe P. Häberlins, H. 
16 Ebd., 28. August 1907; Archiv: Ordner Briefe P. Häberlins, I. 
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Behörden und Sc111inarlchrcrschaft 

Mit dcn1, was der junge Direktor wollte und plante, hatten sich in erster Linie 
die Behörden und die Sc111inarlchrcrschaft auseinandcrzusctzcn. Die Aufgabe 
1nachte ihnen zu schaffen. Den1 Gang der Hauptereignisse folgend, gilt es zu 
zeigen, wie sie die Bevvährungsprobe bestanden. 

So entschlossen Häbcrlin auch vvar, eine R.cfor111 von Grund auf in die Wege 
zu leiten und durchzuführen, er fiel kcines,vegs 111it der Tür ins Haus. Den ersten 
V orstoß größeren Ausn1aßcs, die Se111inarordnung betreffend, unternal1111 er iin 
Septe1nber 1905, den zweiten, in wclchcn1 es darun1 ging, Einzelzin1111er einzu
richten und den Exan1cnsaal besser nutzbar zu n1achen, in1 Juni 1906. - Ebenso
wenig trifft es zu, daß seine diesbezüglichen Vorschläge auf entschiedene Ab
lehnung gestoßen wären. Die neue Sen1inarordnung wurde auf Beginn des Win
tersemesters 1906 in Kraft erklärt; auch den1 Projekt, Einzclzi111111er einzurichten, 
stimn1te der Konvent «prinzipiell durchaus 17 » zu. - Aber weder die Annal1111e in1 
ersten noch die grundsätzliche Zustin1111ung in1 zvveiten Fall ver111ögen darüber 
hinwegzutäuschen, daß iin Lehrerkollegiun1 schwer,viegende Meinungsverschie
denheiten bestanden, die sich allerdings 111chr hinter als vor den Kulissen be111erk
bar n1achten - Meinungsverschiedenheiten, welche nicht so sehr die äußcren Re
formen und ihre Dringlichkeit betrafen, sondern ihren Ursprung vor allein in 
weit voneinander abweichenden Auffassungen über die Aufgabe der Erziehung 
im allgemeinen und die Lehrerbildung iin besondern hatten. 

Daß die Wahl Häberlins ein Wagnis gewesen war, zeigte sich nirgends deut
licher als gerade hier. Vor die gleiche verantwortungsvolle Aufgabe gestellt, 
stießen Vertreter zweier Generationen zusa1n111en, fanden den Weg zueinander 
1ucht und 111achten sich gegenseitig das Leben schwer. Unter solchen Umständen 
war ein Generationenkonflikt auf höherer Ebene unvermeidlich. Der frische 
Wind, der Ende 1904 im Se1ninar zu wehen begonnen hatte, bedeutete für die 
«ergraute Lehrerschaft» lästige Zugluft; die Amtsführung des jungen Drauf
gängers und sein Reforn1programm störten die bestehende Ordnung, mehr noch: 
sie stellten in Frage, was bisher als richtig und erstrebenswert gegolten. - Häberlin 
seinerseits konnten Mißstinunung und Widerstand der Kollegen nicht lange ver
borgen bleiben; er fand die Unterstützung, mit welcher er gerechnet hatte, nicht 
und vvurde auch allerlei 1nenschlich-allzun1enschlicher Vorkomll111isse wegen 
bitter enttäuscht. Diese Enttäuschung war es, die ihn daran hinderte, das zu er
reichen, was ihm im Verkehr n1it den Schülern in so hervorragendem Maße ge-

17 Konventprotokoll vom 8. Juni 1906, Auszug von E. Weinmann. 
18 A. Kreis an Häberlin, 30. März 1908; Archiv: Ordner Briefe 2, E. 
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lungen: jene Atn1osphäre des Vertrauens zu schaffen, welche allein die Begegnung 
zwischen Menschen sinnvoll und fruchtbar macht. 

Sowenig es anginge, die gespannten Beziehungen zu beschönigen oder gar zu 
vertuschen, so sehr wäre es anderseits verfehlt, die Schuld für das Mißlingen nur 
der einen Partei in die Schuhe schieben zu wollen. So einfach liegen die Dinge be
kanntlich nie. - In einem Brief von Erziehungsdirektor Kreis an Häberlin heißt 
es: « Und dabei - vvir können das nicht unterdrücken - liegt eben auf Ihrer Seite 
der Fehler, daß Sie zu großc Anforderungen an die Menschen stellen, sie nicht 
nehn1cn, wie sie sind, sondern wie sie sein sollten, und daher ihr Verhalten zu 
scharf beurteilen, selbst zu wenig Vertrauen auf sie haben 18. » - Ernst W cinn1ann 
stellt in der «Festschrift zur Jahrhundertfeier kurz und bündig fest: «Häberlin 
hatte das Unglück, 1nit einen1 Lehrkörper zusa1nmenarbeiten zu müssen, der ihn 
nicht verstand 1 9. » 

Durch diese zwei Urteile, die nach 111eincr Überzeugung beide ins Schwarze 
treffen, ist zwar zeitlich, nicht aber sachlich etwas vorweggcnon11nen. Denn be
reits iin Oktober 1906, nach knapp zweijährigen1 Wirken also, war Häberlin zur 
Einsicht gelangt, daß er, angesichts der bestehenden Verhältnisse, in Kreuzlingen 
fehl am Platze sei, und er hatte auch schon Pläne zur Gründung einer Privatschule 
in der Luxburg bei Ron1anshorn ausgearbeitet. Auf einen1 Beiblatt zu diesen Akten 
notierte er: «Hier ewiger Zwiespalt zwischen Ideal und Wirklichkeit; das Ideal 
läßt sich nicht schaffen; ich habe keine freie Hand dazu. Ich 1nuß etwas vertreten 
und leiten, was ich selber für n1inderwertig ansehe. Unsere Lehrerbildung steht 
auf einem falschen Prinzip ... Ich kann n1eine pädagogischen Prinzipien nicht durch
führen, weil die Lehrer sind, wie sie sind - auch abgesehen von den in den V er
hältnissen liegenden Hindernissen ... Das Haupt der Thurgauischen Lehrerschaft 
n1ag em Anderer sein 20 • » An1 1 o. Dezember 1906 setzte er das Erziehungsdeparte
n1ent davon in Kenntnis, daß es ihm 1noralisch imn1er schwerer möglich sei, sein 
A1nt in Kreuzlingen zu bekleiden, er werde es über kurz oder lang aufgeben 
müssen. Regierungsrat Kreis antwortete unverzüglich auf diese « betrübende Über
raschung» und suchte die ganze Angelegenheit gebührend ins Licht zu rücken: 
« Sie haben meines Erachtens das Schwerste hinter sich, Sie sind anerkannt, und Sie 
werden noch mehr Anerkennung finden. Lassen Sie sich also nicht entmutigen 
und lassen Sie nan1entlich auch den neuen Lehrplan, 1nit den1 Sie die Schulsynode 
begeistert haben, nicht iin Stich! 

Und lassen Sie sich auch meine skeptische Haltung einzelner Ihrer Desiderien 
gegenüber nicht zum Mißbehagen werden; im allgemeinen haben ja Ihre Bestre-

19 E. Weinmann, Das Seminar Kreuzlingen, r833-r933, S. ro9. 
20 P. Häberlin; Archiv: Ordner KNT 2, T. 
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bungen und Ziele durchaus n1eine Zustin1n1ung, und wenn ich Ihnen auch bisher 
nicht in allen Punkten diejenige Unterstützung gewähren konnte, die Sie ,vün
schen, so kann sich auch das noch bessern; denn n1ein Wunsch ist, die Gegensätze 
nach Möglichkeit zu beseitigen. 

Haben Sie also Geduld tnit uns sch,verfälligen Thurgauern 21 ! » 
Häberlin bedankte sich postwendend für die «wohlwollende Zuschrift», 

stellte aber zugleich fest, daß sie kaun1 etwas an seinen1 Entschluß ändern werde 22 • 

In den folgenden Monaten erwog er denn auch alle einiger111aßen aussichts
reichen Möglichkeiten, anders,vo sein Ausko111n1en zu finden. Vor allen1 dachte 
er daran, in Verbindung 111it einen1 Erziehungshei111 oder einer Lehrstelle als Pri
vatdozent in Zürich oder Basel zu wirken. Da die Fühlungsnahn1e ntit Zürich 
ergebnislos verlief, trat die Rheinstadt, wo die Aussichten günstig waren, in den 
Vordergrund. Ein Angebot, als Lehrer an die untere Abteilung der Realschule zu
rückzukehren, schlug Häberlin in1 März 1907 aus. Dafür bewarb er sich wenig 
später un1 die Stelle eines Inspektors der Knabenpri111arschule Basel-Stadt, zog 
dann jedoch, nachde~11 die Regierung ih111 die Erlaubnis zur Habilitation erteilt, 
eine Gehaltserhöhung bewilligt und prinzipielle Unterstützung zugesichert hatte, 
seine Ann1eldung in1 Juni 1907 zurück. Bei dieser Gelegenheit kam es auch in1 
Konvent zu einer «n1ehr oder weniger offenen» Aussprache über das gegenseitige 
Verhältnis, «ntit guten Vorsätzen», womit die Krise fürs erste behoben war 23 • 

Das Entgegenkon1n1en der Regierung bezeugt, daß ihr sehr daran lag, Häberlin 
den1 Seniinar und den1 Thurgau zu erhalten. Erziehungsdirektor Kreis insbeson
dere ließ es an nichts fehlen. Er war ein überlegener Vorgesetzter, der in allen 
Auseinandersetzungen Ruhe und Besonnenheit bewahrte. Gegenseitige Hoch
schätzung gab der Beziehung zwischen ihm und Häberlin - dan1als und später -
das Gepräge. 

Thurgauische Lehrerschaft und Öffentlichkeit - Sen1inarstreit 

Selbstverständlich wurden die Geschehnisse im Sentinar unter Häberlins Lei
tung auch von der thurgauischen Lehrerschaft und der weiteren Öffentlichkeit auf
tnerksam verfolgt. Boten schon die bisher geschilderten Ereignisse reichlich Stoff 
zu Gesprächen und Gerüchten aller Art, so sollte es in Bälde noch ganz anders 
komn1en. - Umreißen wir, bevor wir auf den eigentlichen Seminarstreit eintreten, 
zunächst die Ausgangslage mit ein paar Strichen. 

21 A. Kreis an Häberlin, 12. Dezember 1906; Archiv: Ordner Briefe 2, E. 
22 P. Häberlin an Kreis, 12. Dezember 1900; Archiv: Ordner Briefe P. Häberlins, H. 
23 P. Häberlin, Memoranda und Memorabilia, 12. Juni 1907, S. 50; Archiv. 
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Kein Zweifel, daß Häberlin bei der thurgauischen Lehrerschaft schon damals 
in hohen1 Ansehen stand, hatte sie doch bereits genügend Gelegenheit gehabt, ihn 
durch sein Wirken als Direktor, als Vizepräsident der Synode, vor allen1 natürlich 
als Schöpfer des neuen Lehrplanes für die Primarschule kennen und schätzen zu 
lernen. Die maßgebenden Leute jedenfalls bekannten sich zu ihn1, und einer ge
wissen - begreiflichen - Reserve der älteren Jahrgänge hielt die Begeisterung der 

Jungen die Waage. 
Auch in1 öffentlichen Leben hatte sich Häberlin Anerkennung erworben, war 

er doch Mitglied der Schulvorsteherschaft und der Sekundarschulvorsteherschaft 
in Kreuzlingen und als Initiant und Präsident der Sektion Thurgau des schweizeri
schen Hein1atschutzes hervorgetreten. Der Ausspruch Dr. Robert Binswangers, 
der ganze gebildete Thurgau stehe auf Häberlins Seite2 4, dürfte die Situation zu
treffend kennzeichnen. 

Aber: Der gebildete Thurgau war nicht der ganze Thurgau. Und: Wo viel 
Licht ist, ist viel Schatten. Häberlin war nicht der Mann, welcher un1 jeden Preis 
Frieden suchte. Durch seine gradlinige Art hatte er sich, namentlich in Kreuzlingen, 
Feinde geschaffen, die begierig zusan1111entrugen, was zu seinen Ungunsten ausge
legt werden konnte, und nur auf einen günstigen Zeitpunkt warteten, un1 loszuschla
gen. Die Beschlüsse der Regierung: Erlaubnis der Habilitation, Gehaltserhöhung, 
Herabsetzung der Pflichtstundenzahl des Direktors, und Vorkommnisse in1 Seminar: 
Maßnahn1en, die gegen Konviktführer Egli 25 getroffen werdenmußten, der persön
liche Konflikt Häberlins n1it Übungslehrer Seiler26 und vieles andere n1ehr, boten 
im Spätherbst 1907 Angriffsziele in fülle. Hauptwidersacher und oberster Drahtzie
her war der damalige Staatsanwalt und spätere Ständerat Dr. Adolf Deucher27 • 

Am 22. November erschien in der «Arbeiter-Zeitung», Töß, ein Schn1ähartikel 
«Die Tapeten der Frau Se1ninardirektor», in dem das Ehepaar Häberlin auf ge
meinste Weise verdächtigt und beschuldigt wurde28 . Tags darauf doppelte das 
«Thurgauer Tagblatt» in nicht minder gehässiger Art nach 2 9 • Häberlin sah sich ge
zwungen, die Verdrehungen und Unterschiebungen in einer längeren «Erklä
rung» zu berichtigen 3 0 • Der Krach - « eigentlich ein Lärn1 un1 nichts, wie ilm leider 
Krakeeler jederzeit erheben können» (so Erziehungsdirektor Kreis 31 ) - war da; 
die Gegner hatten erreicht, was sie wollten. 

24 Ebd., r. Dezember 1907, S. 72; Archiv. Dr. Robert Binswangcr (1850-1910). 
2 5 Johann Egli, Turnen, Konviktführer (1902-1908). 
26 Johannes Seiler (1844-1910). 
2 7 Dr. Adolf Deucher (1861-1910). 
2s «Arbeiter-Zeitung. Sozialdemokratisches Tagblatt für die Kantone Zürich und Thurgau», Töß, 1 r. Jg. 

Nr. 273, 21. November 1907. 
29 «Thurgauer Tagblatt», 78. Jg., Nr. 275, 22. November 1907. 
3o «Thurgauer Tagblatt>', 78. Jg., Nr. 278, 26. November 1907. 
3 1 A. Kreis an Häberlin, 25. November 1907; Archiv: Ordner Briefe 2, E. 
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Wie zu erwarten, kam der leidige Handel auch in1 Großcn Rat zur Sprache 32 • 

Notar Alois Zchnder 33 , Kreuzlingcn, vor allc111 stieß in der Debatte grin1111ig ins 
Horn, indem er behauptete, a111 Sen1inar herrschten Zustände, wie sie noch nie 
bestanden hätten: Die früheren Sen1inardirektoren würden sich i111 Grab un1dre
hen, wenn sie von den heutigen Zuständen Kenntnis neh111en könnten 3 4. - Wissen 
Sie, wer dieser entrüstete Ankläger war 1 Alfred W eideli, dan1als Präsident der 
thurgauischen Sektion des Schweizerischen Lehrervereins, weiß über ihn zu be
richten: «Nun kon1111t gar in1 Großen IZat der frühere Konviktführer unseligen 
Angedenkens, der die Se111inaristen als 'La-La-Lausbuben' titulierte und in ewiger 
Fehde niit denselben lebte, der wiederholt energische Widerstände der Seniinari
sten, die Revolten glichen, provozierte und dc111 gelegentlich allerdings auch etwa 
eine Kehrichtkiste an den Kopf flog. Das waren die Zustände in goldenen Zeiten, 
an die ich mich zeitlebens mit Ekel erinnere 35 .» - Dr. Deucher seinerseits bean
tragte eine Untersuchung. Da in diescn1 Sinne Bcschluß gefaßt wurde, stand der 
Staatsanwalt, in seiner Eigenschaft als Präsident der Rechenschaftsberichtsko1n
niission, wiedcrun1 an der Spritze, dies1nal nicht n1ehr irn Dunkeln, sondern in1 
Ran1pcnlicht der Öffentlichkeit. - Die V erhöre fanden in1 Februar und März 1908 

statt. Die Lehrer hielten niit ihrer Kritik nicht zurück; Häberlin weigerte sich, 

gegen die Kollegen auszusagen. 
Der Spezialbericht wurde in der Großratssitzung von1 24. März vorgelegt. 

In unserem Zusanu11enhang sind nur die Ausführungen über die pädagogische 
Seite und über die persönlichen Verhältnisse der Direktion wichtig. - Unter Hin
weis auf «die langjährige und ruhn1reiche Geschichte» der Anstalt wird «die alte 
bewährte Schule» nüt ihrer stran11nen Zucht den hochfliegenden Plänen unter der 
abrupten «Freiheitsdressur» gegenübergestellt. Wenn die Kon1nüssion auch ein
räun1t, daß die neue Theorie der Erziehung \Vohl ebenfalls ihr Gutes habe, das 
sich« über kurz oder lang» Geltung verschaffen werde, so warnt sie doch eindring
lich davor, das Alte vorschnell unter den Tisch zu wischen. «Man kann ein Mann 
von ausgezeichneter Wissenschaftlichkeit, ein Pädagoge 1nit ernstem Streben und 
hohen Idealen sein, 111an kann aber als Se111inarleitcr doch noch zu jugendlich und 
ungestüm denken 36.» Die Ko1n111ission hält es zude111 für möglich, daß die Krise 
ihren Höhepunkt bereits überschritten habe, und regt i111 Sinne einer schärferen 
Kontrolle an, die Aufsichtsko11111üssion von drei auf fünf Mitglieder zu erhöhen. -

32 26. November 1907. 
33 Alois Zehnder (gestorben 1908), Seminarlehrer w1d Konviktführer 1876 bis 1878. 
34 «Thurgauer Tagblatt», 78. Jg., Nr. 279, 27. November 1907. 
35 A. Weideli an Häberlin, 28. November 1907; Archiv: Ordner Briefe 2, W. Alfred Weide! (1862-1930), 

Primarlchrer in Hohcntannen, Bezirk Bischofszell. 
36 Spezialbericht über das Lehrer-Senlinar zu Kreuzlingen, erstattet von der großrätlichen Rechenschafts

berichts-Kommission in der Sitzung des thurg. Großen Rates vom 24. März 1908, S. 4; Archiv: Ordner D 1, N. 
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Mit Bezug auf die persönlichen Verhältnisse des Direktors komn1t sie zum Schluß, 
es bestehe für den Großen Rat, «wenigstens zur Zeit, kein Anlaß zu direktem 
Einschreiten J 7 ». 

Die Tatsache, daß der Große Rat nach kurzer Diskussion zur Tagesordnung 
überging, veranlaßte den Berichterstatter in der« Schweizerischen Lehrerzeitung», 
das Ergebnis der Untersuchung folgendern1aßen zusan1111enzufassen: «Aus den1 
ganzen, weite Kreise beunruhigenden Streite resultiert also einzig die Anregung, 
die Aufsichtskon1n1ission des Sen1inars auf fünf Mitglieder zu ergänzen, was die 
Lehrerschaft bei Beratung des neuen Senlinargesetzes ohnehin verlangt hätte. Man 
fragt sich nur: W er ist das nächste Opfer den1agogischer Un1triebe38 , » 

Hören wir auch noch Häberlin selbst. Im Februar 1908 schrieb er in einen1 
Rundbrief an seine Studienfreunde: 

« Seit ich zuletzt etwas von mir berichtet habe, hat n1ein Lebensschifflein einige 
Stürn1e auszuhalten gehabt. Ich habe es offenbar nicht verstanden, die Wahrheit in 
solcher Forn1 aufzutischen, daß man sie nicht mehr erkennen konnte. So nan1ent
lich in n1einer zien1lich ausgedehnten öffentlichen Tätigkeit in1 kantonalen Schul
wesen. Das hat nlir den Haß einiger Magnaten und Streber zugezogen, die ich auf 
die Hühneraugen treten n1ußte. Dazu habe ich einen gewissenlosen Verwalter 
unserer Anstalts-Ökono111ie entlassen n1üssen, der n1it Verleumdung und Lüge 
quittierte. Endlich habe ich mich nicht bequemen können, für n1eine Reforn1cn 
die Sanktion irgend einer Parteileitung einzuholen, und habe überhaupt den 
großen Tieren so wenig wie n1öglich darnach gefragt. - All das hat zu einer Hetze 
gegen 111ich geführt, und zwar n1erkwürdigerweise von der Seite unserer 'demo
kratischen' Fortschrittspartei her, die allerdings in Wirklichkeit die Partei der oben 
despotischen, unten blind gehorsan1en, sackpatriotischen Reaktion ist. Ich glaube, 
die Herren Demokratenführer sind böse, daß nicht sie den Fortschritt auf 111einen1 
Gebiet gemacht haben, sondern ich, - und daß ich es nicht in1 Na111en der de1110-
kratischen Partei, sondern einfach in1 Namen der Vernunft und der Wohlfahrt 
künftiger Generationen getan habe. 

Item, der Sturm war unflätig; die Zeitungen haben für und gegen mich und 
die Art meiner An1tsführung Stellung genommen. Die einen warfen nlir allzu 
revolutionäres Vorgehen, die andern zu wenig 'demokratische' Gesinnung vor, 
usw. Schließlich machten sich die Schreier lächerlich, die 'Basler Nachrichten' und 
andere angesehene Blätter standen für 111ich ein und deckten die gemeinen Lügen 
111einer Feinde ( denn zu ganz persönlichen Verdächtigungen hatten sie auch ge
griffen) auf; die Regierung des Kantons wehrte sich offiziell für mich; meine 

37 Ebd., S. 6/7. 
38 «Schweizerische Lehrerzeitung», 53. Jg., Nr. 14. 
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Schüler, die gewesenen und die jetzigen, endlich die thurgauische Lehrerschaft als 
ganze traten auf meine Seite, - und so haben die Herren Gegner für n1ich Reklan1e 
gen1ach t 3 9 • » 

Vom Bericht der Rechenschaftskon1nussion bis zun1 Rücktritt 

Wer gehofft hatte, die Spezialuntersuchung und ihre Ergebnisse trügen dazu 
bei, die durch den Sen1inarstreit in Wallung geratenen Gen1üter zu besänftigen, 
sah sich sehr bald eines andern belehrt. Schon an1 27. März 1908 schrieb Häberlin 
an das Erziehungsdeparten1ent: 

«Der Verlauf der gestrigen Sitzung hat n1ir mit aller Deutlichkeit gezeigt, daß 
die Reaktion an1 Sen1inar eingesetzt hat. Seit der Großratssitzung wagt sie sich 
ungeruert hervor. Sie fühlt sich getragen von der öffentlichen Meinung und wird 
infolgedessen ohne Zweifel die Oberhand behalten. Denn die Mehrheit entschei
det, ohne Rücksicht auf die Gründe. Damit ist der Bruch an1 Senunar unver111eid
lich geworden. Wer daran die Hauptschuld trage, ist schließlich Nebensache. Ich 
sehe aber selbstverständlich nicht einfach zu, wie das, vvas ich geschaffen und ange
strebt habe, langsam wieder zu Grunde geht oder schon im Keime erstickt wird. 
Ich darf das Serinar nicht augenblicklich verlassen, schon des Gesetzes wegen 
rucht. Ich muß und werde es tun, sobald ich kann. Denn eine andere Lösung sehe 
ich rucht. - Bis dahin muß ich jede Verantwortung für den Gang des Seminars, 
sofern er 1nit Konventbeschlüssen zusammenhängt, ablehnen. Ich werde rich auch 
an den Konventsitzungen, vorläufig oder überhaupt, rucht mehr aktiv beteiligen. 
Es hätte keinen Sinn und könnte höchstens den innern Bruch zu einem äußern 
Skandal 111achen. Dies aber ist im Interesse des Seminars zu vermeiden. 

Ob es 111ir unter den obwaltenden Verhältnissen möglich sein wird, am Jahres
examen teilzunehmen, weiß ich nicht. Schließlich erschöpft sich auch ein gesundes 
Nervensystem, und ich würde es schwer fertig bringen, mich und meine Schüler 
vor einen1 Publikum zu produzieren, das zu drei Vierteln kommt, um sich an1 
Unglück des Seminars zu weiden. Wenn es Ihnen irgend tunlich erscheint, nuch 
davon zu dispensieren, so bitte ich Sie, es zu tun 4°. » 

Noch ein1nal unternahn1 Regierungsrat Kreis den V ersuch, den bedenklichen 
Aussichten entgegenzuwirken: 

«Wir können es ... nicht billigen, daß Sie entmutigt sich zurückziehen wollen ... 
Sie sind es nach unserer Ansicht rucht nur dem Seminar, sondern sich selbst 
schuldig, rucht die Waffen zu strecken, denn wenn Sie Ihre Sache selbst aufgeben, 

39 Rundbriefe an die Germanen, 12. Februar 1908; Archiv: Ordner Briefe Paul Häberlins, K. 
40 P. Häberlin an Kreis, 27. März 1908; Archiv: Ordner Briefe P. Häberlins, K. 
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dann werden Sie allerdings auch in der Öffentlichkeit als der unterlegene und danut 

als der schuldige Teil erscheinen ... Wir n1öchtcn Sie daher ersuchen und crn1un
tcrn, sich durch Ihre Mißstin1n1ung nicht beirren zu lassen und sich nicht selbst 
der bisherigen Erfolge und Ihres Einflusses zu beraubcn4 1 ! » Ein Dispens von der 

Beteiligung an der Jahresprüfung kon1n1t nicht in Frage. Der Spezialbericht soll 
in einer gcn1einsa111cn Sitzung der Aufsichtskon1nussion und des Senünarkonvcnts 
beraten ,vcrdcn. 

Die « V crsöhnungs»-Sitzung fand statt. Häbcrlin verteidigte sich auch diesn1al 
nicht und klagte auch nicht an: «sonst gibt's nie Ruhe». Der Wille zu111 Frieden 
111ußtc durch Taten bc,vicscn werden: «an1 Gesagten ist einiges wahr, das will ich 
nür 111crkcn42 ». 

Doch der Würfel war gefallen. Bereits in1 Februar 1908 hatte Häberlin sich in 
Basel habilitiert; niit Beginn des Son1n1crscn1csters begann er als Privatdozent zu 
lesen. Das Entlassungsgesuch auf Ende des Schuljahres 1908/09 reichte er am 
4. Dezen1ber ein. Dieser l\ücktritt, der für viele überraschend kam, und die Frage 
der Nachfolge hatten ein erneutes Aufflan1n1cn des unseligen Senunarstreites zur 
Folge. Noch einn1al gerieten sich Freunde und Feinde des un1strittenen Mannes in 

der thurgauischen und der schweizerischen Presse in die Haare. Die Sen1inarlehrer 
wurden angegriffen und setzten sich in einer «Erklärung43 » zur Wehr. In cinen1 
Brief A. W eidelis an Häberlin hcißt es: 

« Ich habe Zuschriften erhalten, die n1ich anspornen, durch die Sektion Thurgau 
des Schweizerischen Lehrervereins Schritte zu tun, u111 Ihren Wegzug wo in1mer 
111öglich um ein paar Jahre hinauszuschieben. Dann wäre die fortschrittliche Be
wegung im Thurgau gesichert ... Ist dies nicht n1öglich, dann n1uß der Kan1pf, den 

Sie gegen eine veraltete tyrannische Erziehungsmethode und Pädagogik geführt 
haben, von einer Gruppe zuverlässiger, fortschrittlich gesinnter Lehrer weiter
geführt werden. Mit dcn1 Seminar darf es nicht n1ehr rückwärts gehcn44.» 

Sollten die letzten Ausführungen den Eindruck erweckt haben, die geschilder
ten Mißhelligkeitcn seien es gewesen, die den Direktor vcranlaßten, das Feld vor
zeitig zu räumen, so 111üßte dieser Eindruck berichtigt werden. Im Buch « Statt 

einer Autobiographie» (1959) betont Häberlin, nicht der «Seminarstreit» habe 
ihn bewogen, «auf das schöne An1t» zu verzichten, «n1ögcn auch die Erfahrungen, 
welche dabei zu machen waren, die Entscheidung wohl beschleunigt oder jeden
falls erleichtert haben45 ». Und er fährt fort: «Aber sie war trotzdem schwer. Sie 

41 A. Kreis an Häberlin, 30. März 1908; Archiv: Ordner Briefe 2, E. 
4 2 P. Häberlin, Memoranda und Memorabilia, 2. April 1908, S. 89; Archiv. 
43 <cThurgauer Zeitung ►>, Nr. 299, 19. Dezember 1908. 
44 A. Weideli an Häberlin, 12. Dezember 1908; Archiv: Ordner Briefe 2, W. 
4S Paul Häberlin, Statt einer Autobiographie, S. 36, Frauenfeld 1959. 
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bedeutete für uns beide einen Schritt aus gesicherter und geachteter Lebensstellung 
und erfolgreicher Tätigkeit ins Unge\visse, in völlige Unsicherheit der äußern 
Existenz und eine durchaus fragwürdige Zukunft46 .» 

Die Abschiedsfeier 

Mit einer Charakteristik der Ausgangslage habe ich begonnen; nut eine111 
Blick auf die Abschiedsfeier von1 I. April 1909 will ich schließen. 

Das letzte Quartal des laufenden Schuijahres hatte allen Beteiligten Gelegen
heit geboten, in sich zu gehen und wieder einigern1aßen zur Ruhe zu kon1n1en. Da 
die Denussion Häberlins Tatsache, sein Nachfolger, Pfarrer Eduard Schuster in 
Stettfurt47 , gewählt war, stand einer Durchführung der öffentlichen Jahresprüfung 
im gewohnten Rahn1en nichts in1 Wege. 

Regierungsrat Kreis blieb es vorbehalten, Häberlin zu danken und sein Wirken 
zu würdigen. Er tat dies in einer gehaltvollen Ansprache, welche die Versan1111lung 
tief beeindruckte. 

«Ich n1uß es nür versagen», so führte er aus, «näher einzutreten auf jene Vor
konunnisse, die Sie n1it nür aufs höchste bedauern. Liege die Verantwortlichkeit 
für dieselben und für ihre Ursachen wo in1n1er es sei, so n1öchte ich heute wo Herr 
Direktor Dr. Häberlin von der Anstalt Abschied nin1n1t, das eine als n1eine unun1-
stößliche Überzeugung und Erfahrung bekennen, daß die Tätigkeit des scheiden
den Direktors beseelt war von einer hohen idealen Auffassung der Aufgabe des 
Sen1inares als Lehrerbildungsanstalt und der Aufgabe der Schule, der Aufgabe der 
Erziehung überhaupt. Beseelt nicht von einen1 phrasenhaften Idealisn1us, der sich 
in schönen W orten gefällt, aber vor den Erscheinungen des täglichen Lebens zer
fließt und in den kleinlichen Sorgen und Rücksichten des Augenblicks untergeht, 
sondern von einen1 Idealis1nus der Tat, der von1 Erzieher den Einsatz seiner ganzen 
Persönlichkeit fordert. 

In diesen1 Sinne hat Herr Direktor Dr. Häberlin nun viereinhalb Jahre an1 
Seminar Kreuzlingen ge\virkt, eine kurze Zeit, aber sie hat ausgereicht, un1 den1 
vorurteilsfrei und unbefangen Beobachtenden zu zeigen, daß es den1 neuen Direk
tor ernst dan1it war, wenn er alles Handwerksn1äßige, Mechanische und Schablo
nenhafte in Schul- und Anstaltsbetrieb verpönte, wenn er den Zwang zu ersetzen 
trachtete durch Anregung und Anleitung, wenn er abstellte nicht auf die autorita
tive Macht, sondern auf das Pflichtbe,vußtsein und den Willen zum Guten. Wir 

46 Ebd., S. 36. 
47 Eduard Schuster (1858-1935), Scminardircktor 1909 bis 1928. 
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standen n1ituntcr unter den1 Eindruck, Herr Direktor Häberlin eile der Zeit vor
aus; wir vennochten ihm nicht in1n1er zu folgen. Aber er erklärte unentwegt: 'Es 
ist 111ir Gewissenspflicht, die Anstalt nach den Grundsätzen zu leiten, die nach 
111cincr Überzeugung die richtigen sind.' Diese Überzeugungstreue und diese 

Energie des Willens und des Handelns verdient unsere Hochachtung, und gelang 
es auch dcn1 tatkräftigen Direktor nicht, alle entgegenstehenden V crhältnisse, allen 
Widerstand zu besiegen, alle Kräfte zu gen1einsan1cn1 Streben an sich zu fesseln, 
so hat seine Arbeit doch schöne Erfolge zu verzeichnen, die ih1n Ehre n1achcn und 
die dcn1 Sc111inar zun1 Segen gereichen. Es sind dies einmal die schönen Lehrerfolge, 

die der klare, jeden Zuhörer packende und anregende Unterricht erzielte. Seiner 
einfachen Unterrichtsweise ,vohntc ein Zauber inne, der geradezu begeisternd 
,virktc. Sie liegen aber auch in den1 n1ächtigcn Einfluß, den Herr Dr. Häberlin auf 
die Zöglinge gewann und der in schönster W eise zeigt, daß weit n1ächtiger als die 
Ge,valt des Zwanges diejenige Gc,valt sein kann, die eine in Lehre und Tat ein

heitliche, das Herz gewinnende schlichte Persönlichkeit ausübt. Ihr Einfluß dauert 
fort, ihre Anregungen sind nachhaltig. 

So hat Herr Direktor Dr. Häberlin ein Blatt in der Geschichte des Thurgaui
schen Sen1inars beschrieben, das auf alle Zeiten Beachtung finden wird 48 ... » 

«Noch selten hörten wir unseren Herrn Erziehungsdirektor 111it solcher Offen
heit und inneren Wärn1e reden», schrieb der Berichterstatter in der « Schweizeri
schen Lehrcrzeitung49». 

Anschlicßend überreichte Lehrer Eniil Schoop, Bürglen, «in1 Nan1en der ehe

n1aligen Schüler und in1 Auftrag einer großen Gruppe älterer Lehrer 50 » dein 
Scheidenden eine Ledern1appe «Haben Sie Dank» folgenden Inhalts: 

«Ihren1 Freund und Führer Herrn Dr. Paul Häberlin widn1en thurgauische 
Lehrer dies Erinnerungsblatt in dankbarer Anerkennung seiner hohen Verdienste 
un1 Schule und Lehrerschaft als Senlinardirektor. » 

« Verehrter Herr Dr. Häberlin ! Wir versichern Sie unserer vollsten Syn1pathie 
für Ihre Person und Ihr Wirken und bedauern tief den schweren Verlust, den unser 

Hein1atkanton durch Ihren Wegzug erleidet. 
Die großen Errungenschaften auf den1 Gebiete der Neugestaltung unseres 

Schulwesens, die wir Ihnen zu verdanken haben, begeistern uns zu den1 Entschluß, 
mit ganzer Energie die eingeleiteten idealen Bestrebungen in Ihren1 Geiste weiter

führen zu helfen. 
Unsere herzlichsten Wünsche begleiten Sie auf Ihrer weitern, vielversprechen-

den Laufbahn! 
• 8 A. Kreis, Dr. Häberlin verläßt das Seminar, Manuskript; Abschrift im Archiv: Ordner D r b, 0. 
49 « Schweizerische Lehrerzeitung», 54. Jg., Nr. 15, 10. April 1909. 
so Ebd. 
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Mögen auch Sie recht oft gedenken unserer guten Sache und Ihrer Freunde in1 
Thurgau 5 1• » 

« Von dem Abschied und der unerwarteten Ehrung sichtlich ergriffen», ich 
zitiere nochmals aus dem Bericht der «Schweizerischen Lehrerzeitung», «ver
zichtet der Scheidende auf ein eigenes Wort. In 111anches gereiften Mannes Auge 
glänzte eine Träne. Das war auch eine Sprache und ein stilles Gelübde. Der eben
falls anwesende ncugewählte Herr Scn1inardircktor Schuster 111ag es in jenen 
Momenten empfunden haben, was für einer schweren und verantwortungsvollen, 
aber auch schönen und dankbaren Aufgabe er entgegengeht. Wir bringen ihm 
unser Vertrauen entgegen. Möge es ihm gelingen, es dauernd zu erhalten52.» 

51 Archiv. 
52 «Schweizerische Lehrerzeitung», 54.Jg., Nr. 15, 10. April 1909. 

Die erwähnten Zeitungen und Zeitschriften befinden sich itn Archiv der Paul-Häberlin-Gcscllschaft Zürich 
(Geschäftsstelle: 5022 Rombach). 
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Sorka, Feuchte Erinnerung. ARh 25. VIII. 31 
Thöne Friedrich, Dießenhofen - St. Katharinental - Paradies, 8°, 56 S., Dießenhofen 1965 32 
E. 0., Zur neueren Geschichte der Rheinbrücke Dießenhofen. ARh 2., 4., 6. X. 33 

Erlen 
Kreis Peter, Munizipalgemeinde Erlen. BZ 23. XII.; AA 14. XII. 35 

Eschenz 
Dorfchronik von Eschenz 1862. BU 10., 13., 17. I.; I I. IV.; 25. VIII. 37 

Frauenfeld 
Nägeli Ernst: Das gerettete Guggenhürli. ThZ 27. V. 39 
Nater Jakob, De Mülibach (Kurzdorf, Frauenfeld). ThZ 27. VII. 40 
Schoop Albert, Das Guggenhürli. ThVz 27. V. 41 
Schoop Albert, Wer hat das Guggenhürli gebaut? ThZ 27. V. 42 
Schoop Albert, « Reißt die alten Mauern nieder!» Wie das Schloß Frauenfeld gerettet wurde. 

ThZ 23. IX. 43 

Güttingen 
Sallenbach L., Güttingen - Stein- und Kiestransporte auf dem Bodensee - einst und jetzt. 

SBZ 16. II. 45 

Halden 
Halden, 50 Jahre Schule auf dem Guggenbühl. BZ 6. VII. 

Hauptwil 
Brunnschweiler Reinhard, Ein Dorf stellt sich vor: Hauptwil. Th Vz 6. L 
W. Z., Hauptwils Schloß- und Tortürmchen. BZ 18. VIII. 

Hofen 
Hofer Konrad, Erinnerung an Hofen. ThVbl 29. XII. 

47 

49 
50 

52 



Horn 
Brunn er Heinrich, Katholisch Horn in der Geschichte. Th Vz I 5. IV. 
Gantenbein Willi, Schloß Horn. Historische Plauderei. ThA 31. VI. 

Hugelshofen 
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54 
55 

Isler A., Die Innenrenovation der Kirche Hugelshofen ist abgeschlossen - Aus der Geschichte 
der Kirchgemeinde. ThT 17. I. 57 

Keßwil 

Frei-Uhler Marie, Wir blättern im Buch der Erinnerungen (Keßwil). SBZ 14. III. 59 

Kreuzlingen 

Bühler Ulrich, Vom alten zum neuen Seminar. ThZ 7. VI. 61 
Gn1ür Alphons Dekan, Knoepfli Albert, Alleluja, auferstanden - Zur Weihe der Basilika 

St. Ulrich in Kreuzlingen - Kreuz in der Katastrophe. ThVz 28. X. 62 
Knoepfli Albert, Kreuz in der Katastrophe. Zum Wiederaufbau der Kreuzlinger Kloster-

kirche. ThZ 5. XI. 63 
Stuckert Rudolf, Der Wiederaufbau der Scn1inargebäude. ThZ 7. VI. 64 

Matzingen 

Ganz J., Die erneuerte Kirche Matzingen, ihre Geschichte und ihre Gestalt. ThZ 2. IX. 66 

Märstetten 
Alder Eugen, Geschlechter und Berufe aus Alt-Märstetten. ThT 12. I. 68 

Mettlen 
NI. Frei-Uhler, Die Schulreise nach Mettlen. ThZ 29. VIII. 70 

Romanshorn 
Giezendanner Paul, 100 Jahre Romanshorn. SBZ 9. V. 72 
Keller Wilheln1, Sennhauser H. R., Mäder P., Romanshorn, Restaurierung der alten Kirche -

ein Gen1einschaftswerk: Der archäologische Befund; Aus der Geschichte der alten Kirche; 
Auch der Schloß-Bezirk hat ein Anrecht auf Rücksicht. ThVz 14. XI. 73 

Reiber Ernst, Tempi passati - Erinnerungen an Romanshorn. SBZ 9. V. 74 

Steckhorn 
Dutli-Rutishauser Maria, Als der Landvogt kam. ThVf 25. III. 
E. L.-Z., Weiermühle in Steckborn 1667-1967. BU 29. IX. 

Sulgen 
Altwegg Edwin, Erinnerungen eines alten Sulgeners. ThZ 3. XI. 

Tägerwilen 

76 
77 

79 

Egloff Otto u. a., Neues Gemeindehaus in Tägerwilen: Wie es dazu kam - Aus der Geschichte 
des Dorfes - Aus der Tätigkeit der Bürgergemeinde. ThVf 8. IX. 81 

Uttwil 
Steinmann Fritz, Er war das letzte Original im Dorfe Uttwil. SBZ 2. III. 83 
A. L., Uttwil, Von der Steinzeit bis heute - Die großen und die kleinen Leute. SBZ 9. II. 84 

Weinfelden 
Büchi W., Was die Dokumente im Weinfelder Rathaustürmchen berichten. ThT 31. VIII. 86 
Lei Hermann senior, Hans Jacob Ryser (1650-1722), Lehensmann auf Schipfenberg. 

Th T 12., 14., I 5. VIII. 87 
Lei Hermann senior, Weinfelden und seine Gemeindeverwaltung. ThT 29. XII. 88 
Lei Hermann senior, Weinfelden - aus der Geschichte des zweiten Kantonshauptortes. 

ThT 8. VII. 89 

Zihlschlacht 
Kreis Peter, Zihlschlacht, auf dem Weg zur Einheitsgemeinde? AA 11. X. 91 
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II. Sachgebiete 
Personengeschichte 

a) Die Toten des Jahres 
Eigenmann Albert, Pfarrer, Steinebrunn, 1895-1967, ThJ 1968; Ernst Karl, Fabrikant, 
Riedt-Erlen, 1892-1967, ThJ 1968; Fisch Jakob, Sekundarlehrer, Erlen, 1907-1967, ThJ 
1968; Freudiger Alfred, Oberstleutnant, alt Zeughausverwalter, Frauenfeld, 1875-1967, 
ThJ 1968; Fröhlich Otto, Lehrer an der Übungsschule des Sen1inars, Kreuzlingen, 1881 bis 
1966, ThJ 1968; Gimmel Hans, Dr. med., Erlen, 1896-1967, ThJ 1968; Haffter Elias Dr., 
Apotheker, Weinfelden, 1913-1967, ThJ 1968, ThT 7. VI; Howald Ernst, Professor für 
Altphilologie an der Universität Zürich, Ermatingen, 1887-1967, ThJ 1968; Kappeler 
Hermann, Lehrer, Bichelsee, 1891-1967, ThJ 1968; Keller Ernst, alt Lehrer, Kreuzlingen, 
1896-1967, ThJ 1968; Kesselring Hans, Weinbauer, Schloß Bachtobel, 1895-1967, ThJ 
1968, ThZ I 0. I.; Kolb Jean, alt Postverwalter, Frauenfeld, 1884-1967, ThJ 1968, Th Vz 
19. I.; Kreis Konrad, alt Lehrer, Speiserslehn, 1892-1967, ThJ 1968; Labhart Fritz, Dr. 
med. vet., Neukirch, 1903-1967, ThJ 1968; Labhart-Beßler Heinrich, Uhrmacher und 
Goldschmid, St. Gallen, 1895-1967, ThJ I 968; Lab hart Max, Dr. iur., Anwalt, Romans
horn, 1892-1967, ThJ 1968; Lutz Walter, Pfarrer, Ermatingen, 1901-1966, ThJ 1968; 
Meyer Paul, Lehrer und Kunstmaler, Arbon, 1904-1967, ThJ 1968, ThZ 25. VII; Mötteli 
Max, Baumeister, Frauenfeld, 1917-1967, ThJ 1968; Müller Jakob, Dr. iur., Ständerat, 
Frauenfeld, 1893-1967, ThJ 1968, ThZ II. IV.; Munz En1il, Dr. med., Arbon, 1900-1967, 
ThJ 1968, Ob 29. III.; Sehellenberg Eugen, Direktor, Bürgten, 1879-1967, ThJ 1968; Staub 
Edwin Jakob, Spitalpfarrer, Frauenfeld, 1897-1967, ThJ 1968; Staub Walter, Dr. phil., 
Kantonsschullehrer, Frauenfeld, 1901-1966, ThJ 1968; Steinbeck Heinrich, Musikdirektor, 
Arbon, 1884-1967, ThJ 1968, Ob 2 I. VII.; Straßer August, Kreiskommandant, Frauen
feld, 1907-1967, ThJ 1968; Wellauer Ernst, alt Sekundarlehrer, Berg, 1887-1967, ThJ 1968; 
Wiesendanger Karl, alt Kantonsschullehrer, Frauenfeld, 1877-1967, ThJ 1968. 

b) Personen und Familien 

Anderwert 
Lei Hermann junior, Landammann Joseph Anderwert. Zum 200. Geburtstag eines großen 
thurgauischen Staatsmannes. ThZ 25. II. 100 

Bächtold 
J. J., Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. J. M. Bächtold. Th V 10. XI. 102 

Bibliander 
U. F., Theodor Bibliander, ein berühmter Bischofszeller. ThZ 9. IX. 104 

Birchler 
Knoepfli Albert, In memoriam Linus Birchler- Was ihm der Thurgau dankt. ThZ 7. I. 106 
Knoepfli Albert, Was der Thurgau Linus Birchler dankt. ThVz 9. 1. 107 

Boiler 
A. L., Aus dem Leben und Wirken von Dr. Max Boiler. ThVf 8. VIII. 109 

Bornhauser 
Lei Hermann senior, Johann Ulrich Bornhauser. ThT 17. XI. 111 

Büchi 
Wolfer Albert, Der Büsimeister - ein Kantonsschullehrer: Prof. Büchi. ThZ 20. X. 113 

Dietrich 
Schaufelberger-Breguet Simone, Die heile Welt Adolf Dietrichs. ThT 28. I. 115 

Fröhlich 
K., Dr. h.c. Wilhelm Fröhlich 75jährig. ThVf 20. XI. 117 

Gmür 
hpt., HH Dekan Alfons Gmür sechzigjährig. ThVf 22. VIII. 119 



Graf 
Wildberger Jacques, Jakob Ulrich Graf. ThZ 1. VI. 

H uggen ber ger 
Bieri Friedrich, Erinnerungen an Alfred Huggenberger. Th Vz 26. XII. 
Nägeli Ernst, Alfred Huggenberger. ThJ 1968, S. 69 
Nägeli Ernst, Auf Alfred Huggenbergers 100. Geburtstag, Ansprache an der 
berger-Gedenkfeier 17. XII. in Frauenfeld. ThZ 23. XII. 
Reiber Ernst, Alfred H uggenberger. Th T 22. XI I. 

Mörike 
Rüsch Ernst Gerhard, Eduard Mörike in Steckborn. BU 21. IV. 

Obereit 
Herdi Ernst, Der Magier aus Arbon: Ludwig Obereit. ThJ 1968, S. 78 

Pestalozzi 
Herdi Ernst, Pestalozzi schreibt an thurgauische Eltern. ThZ 11. II. 

Rüpplin 
Schoop Albert, Die Rüpplin als Bauherren des Guggenhürli. ThVz 27. V. 

Schaer 
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121 

123 
124 

Huggen-
125 
126 

128 

130 

132 

134 

Sa, Johann Friedrich Schär, Kartonfabrikant in Degenau, armer Schloßherr in Blidegg, 
Gründerpräsident und Wirkensjahrzehnt des Aktienkonsumvereins Bischofszell. BZ 
18. XI., 25., 5., 15., 21. XII. 136 

Schohaus 
mü., Zum 70. Geburtstag von Dr. Willi Schohaus. ThZ 2. I. 138 

Apotheken und Drogerien 
Wankmüller Armin, Apotheker und Apothekenwesen des Kantons Thurgau im 19. Jahr

hundert (Tübinger apothekengeschichtliche Abhandlungen, Heft 12), 8°, 30 S., Tübingen 
1967. 140 

Sa., 40 Jahre Drogerie Spieß. SBZ 9. V. 141 

Banken 
U. L., Die Kreditanstalt 50 Jahre im Thurgau. ThZ 11. I. 143 

Berufsausbildung 
Bänziger Gottlieb, Die thurgauischen Berufsschulen im Wandel der Zeit. ThT 29. IX. 145 

Bibliographie 
Isler Egon, Thurgauische Geschiehtsliteratur 1965. ThB 103, S. 118 147 

Bodenschätze 
Vetterli Albin, Die ehemaligen Braunkohlenwerke von Elgg. ThZ 28. IX. 149 

Burgen 
Kreis Peter, Forscher im Bießenhofener Burgstock. ThZ 29. VII. 151 
Kreis Peter, Der Bießenhofener Stock wird erforscht. AA 28. VII. 152 

Feuersbrünste 
Diesbach Alfred, Vor 120 Jahren Großbrand in Ermatingen. BSH 1962, Heft 9, S. 26 154 

Fischerei 
Läubli A., Die Ermatinger « Gangfischsegi ». Rückblick auf ein bodenständiges und heimat-

verbundenes Gewerbe. ThZ 22. IX. 156 

Flugwesen 
**,Wieder Horner Oskar Käser im Jahre 1929 als erster Schweizer den Ozean überfliegen 

wollte. Ob 8. VII. 158 



Flurnamen 
Burgermeister H., Flurnamen um Dozwil. SBZ 23. II. 158 b 

Soziale Fürsorge 
Hägeli-Bißegger A. und E., Lüthy-Keller A., 75 Jahre Friedheim, Weinfelden. ThT 23. VI. 160 

Genossenschaften 
Sa., Neunzig Jahre Konsumverein Bischofszell und Un1gebung. 

21., 26., 31. X.; 18. XI.; 25. XI.; 5. XII.; 15., 21. XII. 

Geographie 

1877-1967. BZ 5., 12. X; 
162 

Schoop Albert, Heimatkunde am Beispiel Guggenhürli. ThZ 8. VII. 
Schun1acher Thomas, Luftbildinterpretation in der Landschaftskunde. 

164 
MThNG, Heft 39, 

165 S.49 

Gesangswesen 
Rickenmann Oskar, 100 Jahre Männerchor Sirnach, 1867-1967, 4/, 24 S., 1967 167 

Gewerbe 
75 Jahre Thurgauischer Gewerbeverband. Beilage der ThZ 15. IV. mit Aufsätzen von Walter 

Ballmoos, Otto Keller, Rolf Sax, F. Braun 169 
Sax Rolf, 75 Jahre Thurgauer Gewerbeverband. AA 19. IV. 170 

Glasmalerei 
Büchi W., Die Wappenscheibe Hans Heinrich Grebel 1565. ThT 26. VIII.; ThZ 23. IX. 172 

Glockenkunde 
Huber Max, Die alte Glocke von Alterswilen. ThVz 27. X. 174 

Handel 
Jahrmärkte im Thurgau: Amriswil - Arbon - Bischofszell - Dießenhofen - Fischingen -

Frauenfeld- Kreuzlingen- Romanshorn- Steckborn - Weinfelden. ThJ 1968, S. 7-68 176 

Industrie 
Nater Bruno, Franz Vago AG, Straßen- und Tiefbau, Müllheim-Wigoltingen. ThJ I 968, S. I 15 

178 
Possert Armin, Martini, Buchbindereimaschinenfabrik AG, in Felben - heute und gestern. 

AA22.XI. 178a 
**, 50 Jahre Astra-Sais, Öl- und Fettwerke, 1917-1967. Ob 20. V. 179 
100 Jahre Harnei-Maschinen, 4°, 160 S., 1967 180 
125 Jahre Textilsackfabrik Fischer, 1842-1967, Romanshorn. SBZ 25. VIII. 181 
pfw., Entstehung und Entwicklung der Firma Burkart-Keramik, Kreuzlingen. ThV 5. VII. 

181b 
Katastrophen 

gw., Vor 150 Jahren: Hungersnot im Hinterthurgau. ThZ 21. I. 183 

Kirchengeschichte 
Fritsche Kurt, Wie der Thurgau zum Bistum Basel kam. Th Vz 4., 5., 6., 9., 11., 13. XII. 185 

Klöster 
Lei Hermann junior, Aus der Geschichte des Klosters Kreuzlingen. Ob I. VI. 187 

Kunstgeschichte 
Briner Eduard, Strahlender Barock am Bodensee. Vorbildliche Restaurierungen. Ob 3. VI. 189 
Büchi W., Fünf Ahnenbilder im Haffterhaus Weinfelden. ThT 29. IX. 190 
Lei Hermann junior, Kreuzlinger Äbte und ihre Porträts. ThJ 1968, S. 87 191 
Meyer Bruno, Das Porträt Theodor Biblianders und ein Wappenfries. Zwei Werke von Hans 

Asper. ThB 103, S. 97 192 
Thöne Friedrich, «Tanzende». Ein unbekannter Schönfeld am Bodensee entdeckt. BSH 1967, 

Heft 7, S. 23 193 



Militärwesen 
Greuter Jakob, Bottighofen, Grenzbesetzung 1939-1945. ThVf30. VI.; I. VII.; 7., 8. VII. 195 
Labhart H., Aktivdienst vor 50 Jahren. Winter-Erinnerungen aus dem Engadin und vom 

Umbrail. ThZ 23. III. 196 
Wiesn1ann Otto, Schwadron 30. Tagung in Bischofszell und Geschichte der Schwadron. BZ 

25. II. 197 
Erinnerungen an die Dragoner-Schwadron 30, herausgegeben von der Vereinigung der Dreißi

ger-Dragoner 1939/45, verfaßt von Otto Wiesmann und Max Steinmann, 8°, 35 S., 1955 
(Nachtrag) 198 
Museen 

Nägcli Ernst, Ein Fund im Fahrhof. Eine Baumtrotte kommt ins Museum. ThZ 27. V. 200 
kcm., Ein Gang durchs Frauenfelder Schloß. ThZ 25. III. 201 

Musik 
Anwetter Emil, Aus der Chronik des Musikvereins Uttwil. SBZ 18. V. 203 
Vetsch Rudolf, Kleine Geschichte des Musikvereins Kradolf-Schönenberg. ThT I. IV. 204 
Walser J. Jac., Daten aus der Musikgeschichte Bischofszell - Hauptwil - Ötlishausen. BZ 

17. VI. 205 

Naturereignisse 
Das große Eis. Erinnerungen an die Seegfrörni. ThZ 6. III. 207 

Postwesen 
40 Jahre Postautokurs Neukirch an der Thur-Bürglen. BZ 17. V. 209 

Rechtsgeschichte 
Müller Walter, Das Freigericht Thurlinden. Th B I 03, S. 5 211 
Schwager Klaus, Die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Thurgau, 8°, 148 S., Zürich 1967 

212 
Schießwesen 

Härri R., 100 Jahre Standschützen Neukirch-Egnach. Kleine Geschichte unseres Schießwesens 
in unserer Gemeinde. SBZ 28. IX. 214 

Härri R., 100 Jahre Standschützen Neukirch-Egnach. Ob 30. IX. 215 
E. B., 100 Jahre Schützengesellschaft Münchwilen. Was die Chronik erzählt. ThVz 17. VIII. 

216 
E. B., 100 Jahre Schützengesellschaft Münchwilen. ThVbl 16. VIII. 217 

Schiffahrt 
Steinemann Ernst, Der behinderte Schiffsverkehr bei Dießenhofen. ThZ 8. VIII. 219 
J. Z. R., Das erste schweizerische Bodensee-Rhein-Dampfschiff «Stadt Schaffhausen» vor 

115 Jahren. BU 12. V. 220 

Schulwesen 
Huber Jean, 300 Jahre Primarschule Langdorf. Bilder aus der Schulgeschichte. ThZ 8. VII. 222 
Nater Jakob, Schulreise vor fünfzig Jahren. Kurzdorfer Erinnerungen. ThZ 20. X. 223 
Festschrift zur Einweihung der Schulanlage Langdorf am 9. Juli 1967, 8°, 64 S., Frauenfeld 

1967, darin: Huber Jean, Dreihundert Jahre Primarschule Langdorf. 224 
Lei Hermann senior, 180 Jahre Dienst an der Schule. Eine Lehrerdynastie im Weinfelder 

Steinhaus. ThT 7. X. 225 
Zolliker A., 25 Jahre Volkshochschule Kreuzlingen. ThVf 7. III. 225b 

Seuchen 
Herdi Ernst, Aussatz im Thurgau. ThZ 2. IX. 227 

Sport 
50 Jahre Ski-Klub Arbon 1917-1967, 8°, 16 S., verfaßt von Rudolf Kopp 229 
Der Turnverein Steckborn legte 1845 seinen ersten Jahresbericht vor. BU 13. X. 230 

Stenographie 
Pauli Werner, Imhof Bruno: Zwei Stenographenvereine stellen sich vor. «Merkur» Amriswil, 

Stenoklub KV Romanshorn. SBZ 27. V. 232 



Vereine 
Walder Anna, 40 Jahre Bund thurgauischer Frauenvereine 1926-1966, 8°, 32 S., 

1966 
Frauenfeld 

234 

Verfassung 
Altwegg Edwin, 

8. IV. 
Der Jahrhundertfeier der Kantonsverfassung entgegen. ThZ 6. IV.; 7. IV.; 

236 

Volksbräuche und tägliches Leben 
Morf-Bachmann Eis, 's Elterehuus. ThZ 7. X. 238 

III. VerfasserTerzeichnis 

Alder Eugen, Geschlechter in Märstetten 68 
Altwegg Edwin, Sulgen 79; Kantonsverfas-

sung 236 
Anwetter Emil, Musikverein Uttwil 203 
Bachmann Pablo, Jugenderinnerungen 28 
Bänziger Gottlieb, Berufsschulen 145 
Ballmoos Walter, 75 Jahre Thurg. Gewerbe-

verband 169 
Baumgartner Hans, Martinimarkt in Steck

born 176 
Beeli Albin, Kreuzlinger Jahrmarkt 176 
Beerli-Tanner lila, Traumdorf 4; Jahrmarkt 

in Arbon 176 
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Brunnschweiler Reinhard, Hauptwil 49 
Büchi W., Dokumente im Rathaustürmchen 
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Bühler Ulrich, Seminar Kreuzlingen 61 
Diesbach Alfred, Brand in Ermatingen 154 
Egloff Otto, Tägerwilen 8 I 
Engeler Erwin, Geißlibach (Dießenhofen) 29; 

Stadtkirche 30 
Etter Alfred, Weinfelder Jahrmärkte 176 
Frei-Uhler Marie, Keßwil 39; Schulreise nach 

Mettlen 70; Amriswiler Jahrmarkt 176 
Fritsche Kurt, Thurgau und Bistum Basel 

185 
Gamper Lis, Bischofszeller Jahrmarkt 176 
Gantenbein Willi, Schloß Horn 55 
Ganz J., Kirche Matzingen 66 
Giezendanner Paul, Romanshorn 72 
Gmür Alphons, St. Ulrich zu Kreuzlingen 62 
Greuter Jakob, Grenzbesetzung Bottighofen 

195 
Hägeli-Bißegger A. und E., Friedheim, Wein

felden 160 
Härri R., 100 Jahre Standschützen Neukirch

Egnach 214 
Herdi Ernst, Pestalozzi an thurgauische 

Eltern 132; Aussatz im Thurgau 227 

Herdi Fritz, Frauenfelder Chlausmarkt 176 
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Huber Jean, 300 Jahre Primarschule Lang-

dorf 222 
Huber Max, Glocke Alterswilen 174 
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Keller Otto, 75 Jahre Thurgauischer 
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73; Jahrmarkt in Romanshorn 176 
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63; In men1oriam Linus Birchler 106/07 

Koller, Schulhaus Bettwiesen 16 
Kreis Peter, Bischofszell 18; Erlen 35; Zihl

schlacht 91; Bießenhofener Burgstock 
151 / 52 

Lab hart H., Aktivdienst vor 50 Jahren 196 
Läubli A., Gangfischsegi 156 
Larese Dino, Ein Amriswiler Jahrmarkt

märchen 176 
Lei Hermann junior, Joseph Anderwert 100; 

Kloster Kreuzlingen 187; Kreuzlinger 
Äbteporträts 191 

Lei Hermann senior, Hans Jacob Ryser 87; 
Gemeindeverwaltung Weinfelden 88; 
Weinfelden 89; J. U. Bornhauser 111; 
100 Jahre Dienst an der Schule 225 
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Mäder P., Alte Kirche Romanshorn 73 
Meyer Bruno, Porträt Bibliander und 

Wappenfries 192 
Morf-Bachmann Eis, 's Elterehuus 238 
Müller Walter, Freigericht Thurlinden 211 
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Tuchschmid Karl, Fischinger Jahrmarkt 176 
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Wildberger Jacques, J. U. Graf 121 
Wolfer Albert, Prof. Büchi 113 
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J ahresversam111lung in Bischofszell 

15.Juni 1968 

247 

Die Begegnung 111it den1 in unsern thurgauischen Städtchen und Dörfern 
lebendigen «Ortsgeist» ist in1111er wieder ein köstliches Erlebnis; feststellen zu 
dürfen, daß sich auch in unserer hastigen Zeit die guten Kräfte rühren, un1 die 
lokalen Traditionen bewußtzu111achen, hat viel Tröstliches an sich. Eine n1otoren
selige Generation ließ die Meinung aufkon1n1en, die interessanten Dinge lägen in 
weiter Ferne und n1an 111üsse zuerst Hunderte von Kilon1etern hinter sich bringen, 
bis endlich große, schöne Zeugen der Vergangenheit zu sehen wären. Über dieser 
111odischen Reiselust ,vird das Schöne, das wir in der Nähe entdecken können, 
allzu leicht übersehen. 

Wer kennt in1 Thurgau Bischofszell etvvas genauer, das reizvolle Städtchen 
über den1 Zusan1111enfluß von Sitter und Thur? Wer könnte seinen alten Stadt
grundriß zeichnen? W er kennt seine Grubenn1ann-Häuser von innen oder das 
feingegliederte Rathaus, den von Linus Birchler als «zierlichsten öffentlichen Pro
fanbau der alten Schweizer Kunst» bezeichneten Rokoko bau von Kaspar Bagnato? 
W er erzählt noch seinen Kindern und Schülern die Sage von der Thurbrücke? 
W er n1acht sich das Vergnügen, die Bischofszeller Häusernan1en aus der Zeit nach 
dem dritten Stadtbrand von 1743 111it jenen von Goldach zu vergleichen, die 
Meister Gottfried Keller in der Novelle «Kleider n1achen Leute» so köstlich be
richtet: «Zu1n Licht», «Zur Paln1e», «Zum Rosenstock», «Zun1 Pelikan» heißen 
sie etwa. «Zur Geduld» ist uns indessen nicht begegnet, die gibt es nur in Frauen
feld! Der Geschichtsfreund, der kürzlich Bischofszell seinen Besuch 1nachte, 
erinnert sich dankbaren Sinnes der Männer, die im Städtchen viele Jahrzehnte hin
durch die Lokalgeschichte erforscht, das sehenswerte Museun1 itn Schloß aufge
baut und das Interesse an der Vergangenheit wachgehalten haben, wie dank der 
«Literaria» a1n kleinen Ort ein reges kulturelles Leben blüht, und schon tauchen 
die einzelnen Gestalten auf, die in diesem Jahrhundert für das « geistige Bischofs
zell» tätig waren, als gelte es, die große Tradition der Späthumanistenzeit weiter
zuführen. Wir denken etwa an die Beiträge zur Geschichte Bischofszells von Theo-



dor Bridler, an die vielen kleineren Frühschriften Albert Knoepflis, an das segens
reiche Wirken von Annin Rüeger, de111 Apotheker des Städtchens, Freund und 
Textdichter Othn1ar Schoecks. Erfreulich auch, daß unter den über hundert Ge
schichtsfreunden, die an1 vergangenen San1stag «Zell» besuchten, ein ,,veißhaariger, 
vielseitig gebildeter Historiker und Lehrer dabei ,var, der an früheren Jahresver
san1111lungen des Historischen Vereins in diesen1 Ort, in den Jahren 1916 und 1921, 

seine Arbeit über das Chorherrenstift St. Pelagius in Bischofszell vorgelegt hatte, 
nän1lich Dr. Albert Scheiwiler in Frauenfeld. Dies111al durfte die aufinerksan1e 
Zuhörerschaft einen Vortrag über den Geschichtsschreiber des Thurgaus, Johann 
Adan1 Pupikofer, anhören. 

Präsident Dr. Bruno Meyer, Staatsarchivar und Museun1sdirektor in Frauen
feld, leitete die kurze Geschäftssitzung nut einen1 Hinweis auf die Unruhe unter 
den Studierenden vieler Länder ein, eine auffallende Erscheinung, die nicht durch 
soziale Not gerechtfertigt erscheint, sondern in einer psychologischen Fehlent
wicklung ihren Ursprung hat. Wer in unserer Zeit die heutige Lebensordnung 
radikal beseitigen will, wie die Träger dieses neuen Anarchisn1us, n1uß wissen, 
daß nur der für die Zukunft planen kann, der die Wurzeln der Gegenwart kennt. 
Der Menschheit dient nur, wer n1it beiden Beinen auf den1 Boden steht. In1 Rück
blick auf das vergangene Vereinsjahr erinnerte Dr. Meyer an die beiden Veran
staltungen, die einen1 dankbaren Kreis thurgauischer Geschichtsfreunde vielseitige 
Anregung boten: die Jahresversan1n1lung - in Verbindung n1it einen1 Besuch von 
Schloß Altenklingen - in1 <<Trauben», Weinfelden, ,vo Seminarlehrer Dr. Her
n1ann Lei geistvoll die Geschichte von W einfelden skizzierte, und die Südtirol
fahrt in1 Spätherbst, auf welcher St. Johann in Müstair, das Calvenschlachtfeld, 
Bozen, Meran und das Benediktinerhaus in Muri-Gries besucht wurden. Dann 
sprach Dr. I--Ians Ulrich Wepfer aus Ern1atingen in syn1pathischer Weise über 
Johann Adan1 Pupikofer als Geschichtsschreiber. Grundlage der kritischen Würdi
gung bot seine im kon1n1enden Jahr erscheinende Publikation über den bekannten 
« Geschichtsschreiber des Thurgaus, Schulpolitiker und Menschenfreund»; die 
Dissertation des heute in Kreuzlingen lehrenden Referenten. Der aus Untertuttwil 
stan1mende Theologe wandte sich nach einer schweren inneren Krise der Ge
schichtsforschung zu. Er faßte in Güttingen, wo er 1818 bis 1821 als Pfarrer wirkte, 
den Plan, «die thurgauische Geschichte zusan1n1enzuschreiben», wie Johannes 
Meyer in den Notizen berichtet. Als Diakon in Bischofszell erhielt er die nötige 
Muße zu diesen1 Unternehmen, als häufiger Gast Joseph von Laßbergs auf Schloß 
Eppishausen die erforderlichen Kenntnisse und Anregungen, denn der Freiherr, 
ein vollbärtiges Gern1anenoriginal, besaß auf seinem Musensitz «die halbe Schatz
kamn1er Schwabens», Bücher und Urkunden in Menge. Die Bekanntschaft niit 
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den Besuchern aus Deutschland förderte auch den bescheidenen Pupikofer, der 
zu111 «literarischen Schildknappen» Meister Sepps auf Eppishausen wurde. Daß 
die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff diese Altertü1nler zu langweilig fand, 
die de1nokratischen Sch\veizer verabscheute, ist bekannt; sie ist ja auch «iin und 
an1 Jahr T 848 » gestorben, \Vie ein Literaturkenner schreibt. Die ersten historischen 
Arbeiten Pupikofers, die Neujahrsblätter der Gesellschaft zur Förderung des 
Guten und des Ge1neinnützigen, \vollten ursprünglich die Jugend belehren. Sie 
hatten \Venig Widerhall und sind heute nicht wegen der Texte gesucht. In den 
Z\vanziger Jahren ka111 der große Wurf, die erste Auflage der «Geschichte des 
Thurgaus». Der erste Band erschien 1828, der zweite 1830. Darin sind \vohl Jo
hannes von Müllers Stil und Ildefons von Arx' Darstellungsweise inlitiert worden, 
doch darüber hinaus ge\vinnt die Darstellung des Thurgauers dank den hundert
zwanzig beigegebenen Urkunden eigenen Wert. Jacob Grin1111 gefiel der Text 
nicht in allen Stücken, Freiherr Joseph von Laßberg bezeichnete die Geschichte des 
Thurgaus « bloß als einen V ersuch» und n1einte, Pupikofer \Verde in der Z\veiten 
Auflage «gewiß etwas Besseres und Tüchtigeres liefern». Der Autor selber ,var 
kritisch genug, er betrachtete die Geschichte des Thurgaus als eine Jugendarbeit, 
die an vielen Mängeln leide. Die Un1arbeitung und Erweiterung konnte erst in1 
hohen Alter kon1n1en, leider! Liegt die Bedeutung des ersten größeren Werkes von 
Pupikofer nicht auf \vissenschaftliche1n Gebiet, so ist seine Wirkung beträchtlich. 
Dieses Geschichtsbuch ist Zeichen des «neuen Geistes» in der Restaurationszeit, 
eines ,vachsenden Nationalbewußtseins, und die Thurgauer, vor allen1 die Stu
denten, konnten sich an der vaterländischen Geschichte begeistern. Leider blieb 
den späteren Werken des bienenfleißigen Gelehrten von Bischofszell dieser Wider
hall in1 Volk versagt, doch sind sie nicht weniger gehaltvoll. Ein Band « Der Kan
ton Thurgau, historisch, geographisch, statistisch geschildert», I 8 3 7 erschienen, 
ist heute noch eine Fundgrube für die lokale Geschichtsforschung. Neben einer 
Geschichte des Kantons Thurgau für die Schulen, neben den vielen Nettjahrs
blättern, den Geschichten der Kirchgen1einden Wängi und Bußnang, neben den 
Beiträgen zu Dalps Burgen\verk, der Geschichte von Frauenfeld und der thur
gauischen Kriegsgeschichte hat Pupikofer verschiedene Lebensbilder verfaßt. 
Unter ihnen ragen die Biographien von Se1ninardirektor Wehrli und Bürger
n1eister Heß hervor. Weniger glücklich verlief die Mitarbeit an der Herausgabe 
der eidgenössischen Abschiede, n1ühsan1 ,var das Zusan1n1enste!len der jährlichen 
Beiträge zur vaterländischen Geschichte für den I 8 59 von Pupikofer gegründeten 
I--listorischen Verein. Die kritische Sicht der Werke, wie sie die heutige Geschichts
forschung wagt, verteilt Licht und Schatten in gerechter W eise, doch bleibt trotz 
sorgfältiger Untersuchung diese oder jene Frage so lange ungelöst, bis \Veitere 



Quellen erschlossen ,verden können. Für seinen lebendigen Vortrag durfte Dr. 
W epfer den lebhaften Beifall eines dankbaren Publikums entgegennehn1en. 

In seinem Dankeswort appellierte Präsident Dr. Meyer an die Geschichts
freunde in1 Thurgau, sie n1öchten Briefe bekannter Thurgauer, die eine wesent
liche Geschichtsquelle sind, nicht zerstören, sondern für solche biographischen Un
tersuchungen san11neln und auf Archiv und Kantonsbibliothek deponieren, danlit 
sie der Forschung zugänglich werden. Anschließend an den ausgezeichneten Vor
trag besichtigten die Gäste in Gruppen das Städtchen. In die Führung teilten sich 
die Herren Viktor Laager, Jacques Etter und Ernst Knoepfli, der sich auch un1 die 
Organisation der ganzen Tagung verdient gemacht hatte. Daß vorher und nach
her das sehenswerte Museun1 im Schloß besucht werden konnte, rundete den 
schönen Tag ab. Albert Schoop 
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Für den diesjährigen Herbstausflug hatte der Reiseleiter, Staatsarchivar 
Dr. Bruno Meyer in Frauenfeld, drei Voraussetzungen zun1 guten Gelingen ge
schaffen: ideales Wetter 1nit Hochnebel und mittags durchbrechender Herbst
sonne, ein lohnendes, nicht überladenes Besuchsprogra111n1 und ausgezeichnete 
Führungen. Nach gen1ächlicher Morgenfahrt über Winterthur-Zürich und den 
Mutschellen, der n1it der landesüblichen helvetischen Streusandbüchse überbaut 
wird, galt der erste Halt Bren1garten in1 untern Freian1t. Hier zeigte Rektor 
Dr. Eugen Bürgisser auf den1 Rundgang die stille Schönheit einer aargauischen 
Kleinstadt, die auf drei Terrassen, geschützt von1 Fluß und den1 Mauer,verk, 
friedlich daliegt. Um 1258 von den Habsburgern n1it einen1 Stadtrecht ausge
zeichnet, profitierte der Ort in der IZeußschlaufe vom Auseinanderfallen ihrer 
Herrschaft in diesen1 Raun1. Er bildete keck ein kleines, eigenes Territoriu111, 
bis sich die ausgreifenden Eidgenossen in1 Alten Zürichkrieg seiner annahn1en. 
Zwei Bewohner Bren1gartens ragen in1 16.Jahrhundert hervor: Stadtschreiber 
und Schultheiß Werner Schodeler, der Verfasser einer bekannten Schweizer 
Chronik, und Stadtpfarrer Heinrich Bullinger, Nachfolger Zwinglis als Antistes in 
Zürich. Das Städtchen, et,vas größer als Dießenhofen, doch kleiner als Bischofs
zell, leidet heute unter den1 ge,valtigen, unaufhaltsan1en Durchgangsverkehr; 
doch wer aussteigt und von der Oberstadt über den Kirchhofplatz zur Nieder
stadt und über die gedeckte Holzbrücke wandert, wird Teile der n1ittelalterlichen 
Stadtanlage, R .. este der Wehrbauten n1it den noch erhaltenen Tünnen, die Kirchen, 
Kapellen und ehen1aligen Klosteranlagen in ihrer 111alerischen Un1gebung ent
decken können. Barock in ländlicher Ausprägung hat das Bild der Stadt gestaltet, 
niit Ausnahme des klassizistischen Rathauses, das in der Stadtmitte durch seine 
straff durchgehaltenen Proportionen auffällt. Manches Portal, ja selbst n1ancher 
ehrwürdige Bau ist zerfallen; ein kundiger Denkn1alpfleger hätte wohl jahrzehnte
lange Arbeit an diesen1 Ort, doch ist erfreulich, wie mit der Zeit das eine oder 
andere Bauwerk kunstsinnig erneuert worden ist. 



Auf der Weiterfahrt erinnerte der Izeiseleiter bei Villn1ergen an die beiden 
Bruderkriege, welche den Na111en dieses Dorfes tragen. Nach dein Z\veiten Vill-
111erger Krieg brachte der vierte Landfrieden der Ge1neinen Herrschaft Thurgau 
die Parität und die Beteiligung Berns. Der 111oderne Autocar ge\vährte weiter 
südlich den Blick auf das hochragende Schloß Hilfikon, dann ging die lzeise dein 
aus der Ferne lieblichen I-:Iallwilersee entlang über den Erlosenwald nach 13ero-
111ünster, der zweiten Etappe dieser geschichtlichen Entdeckungsf.c1hrt. Hier, in 
hügeliger, 1nit schwer behangenen Obstbäun1en bestandener Landschaft, liegt iin 
Tal der Wina das bedeutendste kirchliche Zentru111 in1 Luzerner Gebiet, das Chor
herrenstift St. Michael, das Professor Anton l1reiten1noser kundig und hu111orvoll 
erläuterte. An1 Geburtshaus des ersten kritischen Geschichtsforschers, von Eutych 
Kopp, vorbei betraten die Geschichtsfreunde aus den1 Thurgau die auf karolingi
sche1n Mauerwerk stehende, in1 Unterbau ottonische Säulenbasilika - dreischiffig 
wie in1 Lehrbuch -, die in barocker Zeit niit einen1 Vierungskuppeltunn verän
dert, n1it Zierat überhäuft und doch in Einzelforn1en verschönert worden ist. 
Sehenswert etwa die R.okokokanzel und darüber an der Decke die feinen Stukka
turen aus der Mitte des 18.Jahrhunderts, dann vor allen1 das vornehn1-zurückhal
tende Chorgestühl, das die Laufenburger Schnitzer, die Gebrüder Melchior und 
Heinrich Fischer, in1 Jahre 1608 nach Vorlagen des holländischen Meisters Goltzius 
schufen!Was aber die Besucher entzückte, waren die Kostbarkeiten des in Teilen 
noch erhaltenen Stiftsschatzes, der etliche Meisterstücke enthält: Elfenbeinschnit
zereien aus karolingischer Zeit, ein Kästchenreliqiuar aus den1 10.Jahrhundert, das 
erste in der Sch\veiz gedruckte Buch, ein altes Missale von 1470 und das Vortrage
kreuz aus den1 süddeutschen Raun1, das den1 Ittinger in1 Thurgauischen Museun1 
Schloß Frauenfeld verwandt zu sein scheint. Die vielen Meßkelche und Silber
statuetten sind Stiftungen adeliger Luzerner Fanülien, deren nachgeborene Söhne 
Chorherren von Münster waren. In der Paran1entenausstellung, die in der inneren 
Sakristei ausgebreitet vvar, durften die Thurgauer Geschichtsfreunde Erzeug
nisse eines hochentwickelten Kunstge\verbes be\vundern, golddurchwirkte Meß
gewänder aus versclüedenen Zeiten. An hübschen Pfrundhäusern, Chorhöfen, 
Kaplaneien, Bürgerhäusern, Zehntspeichern und anderen Z\veckbauten vorbei, 
führte die Wanderung zun1 «Schloß», einen1 Steinturn1 aus den1 Mittelalter, in 
dem die Heimatfreunde des Ortes ein Museun1 untergebracht haben. Es enthält 
als Kern die Sa1nmlung des Arztes Dr. Edn1und Müller-Dolder und ist reich aus
gestattet, prachtvoll und teilweise recht originell. Bei dieser unerwarteten Fülle 
hätten die Besucher tagelang verweilen n1üssen, doch interessierte die eingerichtete 
alte Buchdruckerei besonders, denn in1 15.Jahrhundert \Var an1 Ort ein Lehrbuch 
für Geistliche gedruckt worden, das schwierige Begriffe der Bibel und der Liturgie 
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erläuterte: der Ma111otrectus. Die reichen bibliophilen Werke dieses Hein1at-
111useu111s sind beachtenswert. Nach eine111 ländlichen Mittagessen an blun1en
gesch111ückter Tafel durfte der Präsident des Historischen Vereins des Kantons 
Thurgau, Staatsarchivar Dr. Bruno Meyer, den1 anwesenden Ehrenpräsidenten 
I)r. Leisi noch einn1al Glück\vünsche zu seinen1 90. Geburtstag und den erneuten 
l)ank für sein reiches Wirken aussprechen. Nachher reiste die stattliche Gesellschaft 
an1 Se11deturn1 des deutschschweizerischen R,adios vorbei nach Sursee, wo das 

sp:itgotische l{athaus niit den1 hübschen Treppengiebel, der die Marktgasse be
herrscht, eben restauriert \Vird. Dr. Konrad Nick übernahn1 hier 111it einen1 großen 
alten Schlüsselbund die Führung. Er 111achte die Besucher kurz niit der V ergangen
heit dieser luzernischen Landstadt bekannt, die sich jahrhundertelang eigener Ge
richtsherrlichkeit erfreuen durfte. Der Spaziergang dein Suhrkanal entlang ist 
hübsch und führt an stillen Winkeln vorbei; die Schützenstube bein1 Unter- oder 
Baslertor enthält eine respektable Sa111nilung alter Waffen, darunter verschiedene 
aus Frauenfeld, und etwas viel Vereinstrophäen. Die Weiterfahrt den1 Se1npacher
see entlang nach Se1npach bestätigte den Eindruck, daß die luzernischen Land

städtchen heute einen sauberen, gepflegten, sonntäglichen Eindruck 111achen und 
die vielen Aufgaben der Denk1nalpflege offensichtlich zielsicher anpacken. Bei der 
Schlachtkapelle von Sen1pach referierte Dr. Meyer über die Vorgeschichte, den 
Verlauf und die Folgen der Se111pacher Schlacht von 1386, was das Verständnis des 
großen Schlachtbildes und der Wappen in der Kapelle willkon1n1en erleichterte. 
Auf der Heimfahrt über das sonnige, hügelige Land um Luzern, das ehen1alige 
Amt Rothenburg, führte der kundige Reiseleiter den Weg an den Spuren einer 
ehemaligen Habsburgerstadt Meienberg vorbei über die Brücke von Sins, schließ
lich über das Knonauer An1t und den Albis bis zur Autoschlange vor Zürich. 
Rechtzeitig erreichte die aufgeräun1te Gesellschaft den in der Abendsonne leuch
tenden Thurgau, dankbar für den an Geschichts- und Kunsterleben beglückend 

reichen Tag. Albert Schoop 
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Jahresbericht 1967/68 

Zu den schönsten Erlebnissen eines Vereinsvorstandes gehört es, wenn er nach 
eingehender Beratung eine V crsan1n1lung festgesetzt oder eine Fahrt ausgeschrie
ben hat und dann die Ann1cldungen eingehen. Es gibt nur z,vei Dinge, die noch 
schöner sind, nänilich das Abschiednchn1en nach einer wohlgelungenen V cran
staltung und die Einreihung neuer Mitglieder auf der Liste des Vereins. Auch 
dieses Jahr ist eine ganze Reihe von Geschichtsfreunden erstn1als zu uns gckon1n1en. 
Ich n1öchte ihnen allen sagen, wie sehr sich der Vorstand über ihre Ann1eldung 
gefreut hat, und sie alle in unserer Mitte herzlich ,villkon1n1cn hcißcn. 

Der Rückblick über das vergangene V crcinsjahr beginnt an1 I. Juli des letzten 
Jahres. Wir trafen uns dan1als in1 Schloß Altenklingen, waren zu Gast bei der 
Familie Zollikofer, und Mitglieder dieses alten Geschlechtes aus der Stadt Sankt 
Gallen führten uns durch die hohen Räun1e des alten Gebäudes. Draußen war ein 
heißer So1nn1ertag, das letzte Heu ,vurde eingebracht, drinnen aber war es kühl. 
Treppauf, treppab sind wir gc,vandert, un1 die Altertün1er zu bewundern, und 
zun1 Schluß trafen ,vir uns alle zu den1 von der Fanülic gespendeten herrlichen 
Trunk. Hernach sind ,vir nach W einfelden gefahren, un1 in der schönen Gerichts
herrenstube des «Traubcns» die üblichen Vereinsgeschäfte zu erledigen. Zun1 Ab
schluß bot Dr. Hern1ann Lei eine kurze Zusan1n1enfassung über die Geschichte 
von W einfelden. V oll Stolz auf seine Heimat, doch n1it der nötigen Selbstkritik 
und lockerem Humor fand er den richtigen Ton für den Endpunkt eines reichen 
Tages. 

An1 30. Septen1ber und I. Oktober ging die Fahrt nach Südtirol. Dr. Schoop 
hatte wiederu1n ein reiches Programn1 aufgestellt. Über den Flüelapaß und Ofen 
fuhr n1an zunächst nach Münster. Hier bewunderte n1an die karolingischen und 
hochn1ittelalterlichen Fresken in der Dreiapsidenkirchc des Frauenklosters. Z,vi
schen Taufers und Glurns erläuterte Dr. Otto Scheitlin die Situation der Schlacht 
an der Calven vom 22. Mai 1499. An1 Abend erreichte n1an Meran. Der nächste 
Tag führte weiter die Etsch abwärts nach Bozen; dort galt es, das Kloster Gries 
aufzusuchen. Nach der Aufhebung im Aargau hat dort das auch im Thurgau be-
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güterte Kloster Muri eine neue Hein1at gefunden, so daß man wie zu Hause en1p
fangen wurde. Über die Malser Heide, die R.eschenscheideck, Landeck und den 
Arlberg ging dann die Reise wieder hein1wärts. Alle hatten viel erlebt, Neues ge
sehen, und zun1 Glück erholte sich auch das Mitglied des Vereins bald wieder, das 
an1 Abend in Meran von einen1 Klein1notorradfahrer umgeworfen worden war 
und verletzt in1 Spital hatte zurückbleiben n1üssen. Ich n1öchte an dieser Stelle 
Frau Dr. n1ed. M. Naegeli in Seen in1 Nan1en des Vereins recht herzlich danken, 
daß sie sich der Verunfallten sofort angenonunen und auch hernach für deren 
Hein1reise gesorgt hat. 

An1 Anfang dieses Jahres erhielten alle Mitglieder das Heft 104 der «Thurgaui
schen Beiträge zur vaterländischen Geschichte». Es ist ein un1fangreicher Band 
von 178 Seiten. Den Anfang 1nacht die Doktorarbeit von Fräulein Lisette Bötschi 
über die Außenbeziehungen des Kantons Thurgau in der Restaurationszeit von 
1815 bis 1830. Die Verfasserin hat das Then1a von Dr. Max Bandle, das vor sech
zehn Jahren auch in den «Beiträgen» erschienen ist, wieder aufgegriffen und für 
eine anschließende Zeitepoche bearbeitet. Das Verhältnis zu Tagsatzung und Eid
genossenschaft, die Bistun1sfrage und die Beziehungen zum angrenzenden Aus
land standen im Vordergrund. Der Thurgau mußte dan1als zeigen, daß er zur 
selbständigen Führung einer Innen- und Außenpolitik befähigt war, und hat die 
Probe gut bestanden. Anschließend folgt ein Bericht von Dr. H. R. Sennhauser 
über die Ausgrabungen und Maueruntersuchungen, die anläßlich der Renovation 
der Otn1arskapelle auf der Insel W erd in1 Jahre 1962 gen1acht worden sind. Die 
Karten und Skizzen gestatten eine gute Orientierung über die Veränderung dieses 
Bauwerks in der langen Zeit von1 8.Jahrhundert bis zur Gegenwart. Wie üblich 
schließen sich dann noch die Übersicht über die thurgauische Geschichtsliteratur 
von Dr. Egon Isler und die Vereinsn1itteilungen an. 

Der Überblick über das historische Leben in1 Thurgau wäre nicht vollständig, 
wenn nicht noch ein Hinweis auf ein vor wenigen Tagen erschienenes Buch 
erfolgen würde. Seit seiner vor zwanzig Jahren erschienenen Dissertation hat sich 
unser Aktuar, Dr. A. Schoop, mit den1 Lebenslauf des großen Thurgauers Dr. Jo
hann Konrad Kern befaßt. Da vor dreißig Jahren in unseren Vereinsbeiträgen die 
Dissertation von A. Schlatter über Kern und sein Wirken in der Schweiz erschie
nen ist, hat er sich zunächst dessen Tätigkeit nach 1856 zugewendet. Nachdem es 
gelungen ist, neue Quellen zu erschließen und den größten Teil des Nachlasses von 
Kern zusammenzubringen und öffentlich zugänglich zu machen, ergab sich die 
Notwendigkeit, als ersten Teil einer Gesan1tbiographie doch nochmals die Zeit 
bis I 8 56 zu bearbeiten. In langer Arbeit ist es gelungen, das Druckmanuskript zu 
verfassen. Ein prächtiger Band liegt heute vor; wir gratulieren dem Verfasser 



herzlich und hoffen, daß es ih111 auch gelingt, den zweiten Teil noch niederzu
schreiben. 

Das Leben eines Vereins kennt nicht nur Sonnentage, sondern auch tiefe 
Abendschatten. Dieses Jahr hat der Tod ganz besonders bei den alten Mitgliedern 
Einzug gehalten. Fast ganze fünfundfünfzig Jahre gehörte ihn1 Professor Dr. Hans 
Schwarz in Winterthur an. Er trat den1 Verein bei, als er in seiner J ugcnd von 
1911 bis 1921 in Frauenfeld an der Kantonsschule als Lehrer tätig gewesen war. 
Seit 1919 war Dr. Karl Halter unser Mitglied. Es war das Jahr der Vereinigung der 
Außengemeindenn1it der Stadt Frauenfeld. Er hatte sie vorbereiten geholfen, wurde 
hernach erster vollan1tlicher Stadtamn1ann und behielt dieses Amt bis zun1 Jahre 
1946. Nur wenig später, 1923, ist Alfred Böhi unseren R.eihen beigetreten. Er war 
Lehrer, wurde dann Redaktor und Schulinspektor. Wir möchten ihn1 hier vor 
allem nochmals herzlich dafür danken, daß er unserer Tätigkeit in der Presse stets 
n1it Wohlwollen gedacht hat. 1924 ist Dr. Otto Binswanger von der Kuranstalt 
«Bellevue», ein weiterer treuer Freund unseres Vereines, zu uns gestoßen. Sie alle 
haben dem Verein über vierzig Jahre hinaus angehört. Nur dreiundzwanzig Jahre 
war das Dr. Fritz Labhart, Tierarzt in Neukirch-Egnach, vergönnt, der uns schon 
im letzten Jahre verlassen hat. 



Jahresrecl1nung 1967/68 

A. Betriebsrechnung 

1. Vereinskasse 

Einnahn1en : 

Mitglieder bei träge ................................. . 
Staats bei trag l 967, Anteil .......................... . 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer .............. . 
Druckkostenanteil Fräulein Dr. Bötschi .............. . 
Druckschriftenverkauf ............................. . 
Zinsen ........................................... . 
Vorschlag der Jahresversammlung 1968 ............... . 

Ausgaben: 

6 013 .-
3 000.-

461. 30 
2 500.-

870.70 
350.-
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70 . 40 l 3 26 5 . 40 

Druck und Versand von Heft 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 212. 10 

Jahresbeiträge..................................... So.-
Honorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r oo. -
Rückschlag der Herbstfahrt 1967 .................... . 
Bankspesen ...................................... . 
-Postscheckgebühren ............................... . 
Spesen ........................................... . 

Vorschlag 1967/68 ............................. • • .. . 

2. Urkundenbuch 

Einnahmen: 

Staats bei trag l 967, An teil .......................... . 
Druckschriftenverkauf ............................. . 

Ausgaben: 

178.65 

64.45 
16.50 

404. 85 II 056. 55 

2 208. 85 

l 500.-

3 719. 36 5 219. 36 

Rückerstattung an Brüllmann-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ooo. - 5 ooo. -

Vorschlag 1967/68.................................. 219.36 



3. Briillrna1111-Fonds 

Einnahmen: 

Obligationenzinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699. -

Rückerstattung aus Urkundenbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ooo. - 5 699. -

Ausgaben: keine 

Vorschlag 1967/68.................................. 5 699.-

B. Vern1ögensrechnung 

V em1ögen am 1. September l 967 .................... . 

Vorschläge 1967 / 68 : 

Vereinskasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 208 . 8 5 

Urkundenbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219. 36 

Brüllmann-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 699. - 8 127. 21 8 127. 21 

Gesamtvorschlag ........................ . 
Vermögen am 3 1. August 1968 ...................... . 

Davon: 

Vereinskasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 06 . 90 
Urkundenbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2 3 5 . 78 
Legatefonds ............................ . 
Brüllmann-Fonds ....................... . 

6 000.-

28 381 .45 

C. Vermögensausweis 

Obligationen ..................................... . 
Depositenheft . .................................... . 
Postscheck ....................................... . 

Gesamtvermögen . ................................. . 

8 127. 21 8 127. 21 

5 l 924. 13 

5 l 924. l 3 

36 000.-

5 463. 10 
10 461. 03 

51924.13 

Frauenfeld, den 31. August 1968 Der Quästor: Alfred Vögeli, Pfarrer 

Die vorstehende Rechnung wurde am 26. Oktober 1968 von den Revisoren 
geprüft und für richtig befunden. Sie wird der Jahresversamn1lung 1969 unter
breitet werden. 



Ehrenpräsident: 
Präsident: 

Vizepräsident: 

Quästor: 
Aktuar: 
Beisitzer: 

Vorstand 

Dr. Ernst Leisi, Altershein1, 8 500 Frauenfeld 
Dr. Bruno Meyer, Staatsarchivar, Regierungsgebäude, 
8 500 Frauenfeld 
Dr. Egon Isler, Kantonsbibliothekar, Pron1enadenstraße 12, 

8500 Frauenfeld 
Pfarrer Alfred Vögeli, Hertcnstraße 3 5, 8 500 Frauenfeld 
Dr. Albert Schoop, Speerstraßc 11, 8 500 Frauenfeld 
Dr. Ernst Bucher, Ringstraße 7, 8500 Frauenfeld 
Erwin Engeler, alt Lehrer, Schlattingerstraße 25, 

8253 Dießenhofen 

259 

Dr. Hermann Lei, Seminarlehrer, Oststraße 16, 8 570 Weinfelden 
Hans Müller, Sekundarlehrer, Reckholdernstraße 37, 

8 590 Romanshorn 
Otto Wegn1ann, alt Lehrer, Bächlistraße 12, 8266 Steckborn 
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Ne11e Mitglieder 

Buck Hans, Dr. iur., Schulstraße 5, 8280 Kreuzlingen 

Forster Peter, stud. phil., Industriestraße 9, 8 570 Weinfelden 
GamperWalter, Versicherungen, 9548 Matzingen 
Hode! Walter, Walkestraße 19, 8570 Weinfelden 
Fräulein Kolb Lisa, Buchenweg 18, 8500 Frauenfeld 

Frau Läubli-Bachn1ann M., 8 3 5 5 Aadorf 
Fräulein Läubli Brigit, Restelbergstraße 8 3, 8044 Zürich 
Manz Willy, Hertenstraße 12, 8 500 Frauenfeld 
Muggli A., Dr. n1ed., Clinica militare federale, 6984 Novaggio 
Neukomm Daniel, Fabrikant, 8560 Ottoberg 
Oettli Alex, Sonnhalde 15, 8602 Wangen bei Dübendorf 
Rieser-Ballmann Werner, Bühlwiesenstraße 8, 8600 Dübendorf 

Rüsch E. G., Dr. theol., Pfarrer, 9325 Roggwil 
Schmid Hermann, Lilien weg 4, 8 500 Frauenfeld 
Fräulein Schuster Edith, Baslerstraße 103, 8048 Zürich 
Fräulein Sitterding Madeleine, Dr. phil., Starnn1eraustraße 7, 8 500 Frauenfeld 
Steinmann Fritz, Heimgartenstraße, 8272 Ermatingen 
Straßer Georg, Gütlistraße 2, 8280 Kreuzlingen 

Adressen der Autoren 

Dr. Hans Bühler, Zürcherstraße 9, 8500 Frauenfeld 
Dr. Peter Kamm, 5022 Rombach AG 
Dr. Joachim Kühn, Botschafter a. D., Heilwigstraße 121, D-2 Han1burg 20 
J. Caspar Meyer, Wiesenstraße 1, 8500 Frauenfeld 
Peter W. Morgenthaler, Naturhistorisches Museum, Bernastraße 15, 3000 Bern 


